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Vorwort
Die beste Nachricht des vergangenen Jahres für das Hamburger Max-Planck-Institut besteht darin, dass zum 1. Januar 2019 ein 

neuer Kollege in das Direktorium eingetreten ist: Ralf Michaels von der Duke University School of Law. Ralf Michaels hat seine 

juristische Ausbildung in Deutschland erhalten und war bereits für einige Zeit am Hamburger Institut als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter und Referent tätig, bevor er seit 2002 (als Nachfolger von Herbert Bernstein, einem auswärtigen Wissenschaftlichen 

Mitglied des Instituts) nach Durham/North Carolina gegangen ist. Er ist zunächst am Institut im Nebenamt tätig und ab Sommer 

2019 dann im Hauptamt, als Nachfolger von Jürgen Basedow. Seine Hauptinteressen liegen im Bereich Internationales Privat-

recht, Rechtsvergleichung, Privatrechtstheorie sowie Recht und Globalisierung.

Der Tätigkeitsbericht 2018 reflektiert die Vielfalt der im Hamburger Max-Planck-Institut gebündelten Interessen. Das zeigt sich 

zum einen an den Publikationen, zum anderen an der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die traditionell ein be-

sonderes Anliegen des Instituts ist. Dabei treten neben den traditionellen deutschen Karrierepfad in zunehmendem Maße die 

Wege junger ausländischer Wissenschaftler, die über das Hamburger Institut auf akademische Positionen ihres Heimatlandes 

führen. Eckart Bueren, Jan-Peter Schmidt und Eugenia Kurzynsky-Singer werden in diesem Jahresbericht als Beispiele für die 

eine Alternative vorgestellt, Dorothée Perrouin-Verbe, Francesco Paolo Patti und Brooke Marshall für die andere.

Im Arbeitsbereich von Holger Fleischer ist im vergangenen Jahr eine große, zusammenfassende Darstellung des Vorstands-

rechts in der Aktiengesellschaft fertiggestellt worden. Weitere Schwerpunkte lagen in der Herausarbeitung der Unterneh-

menszielbestimmung zwischen Unternehmensinteresse und Gemeinwohl, sowie in der Analyse der Entwicklung des deutschen 

Gesellschaftsrechts anhand markanter Leitentscheidungen. Reinhard Zimmermann und seine Mitarbeiter befassen sich mit der 

historisch-vergleichenden Aufarbeitung des Schuldrechts und des Erbrechts. Dafür stehen beispielsweise die Commentaries 

on European Contract Laws, die im Juli 2018 erschienen sind und die Arbeiten am Comparative Succession Law, Band III, einem 

internationalen Forschungsprojekt, das sich mit Pflichtteilsrecht, Noterbenrecht und family provision befasst. Jürgen Basedow 

ist im Herbst 2017 als Institutsdirektor aus dem aktiven Dienst am Institut ausgeschieden. Seine akademischen Schülerinnen 

und Schüler haben diesen Einschnitt mit einem Symposium markiert, das in einem Sammelband unter dem Titel „Mehr Freiheit 

wagen“ dokumentiert worden ist. 

Was die weiteren Kompetenzzentren des Instituts betrifft, so richtet der vorliegende Jahresbericht seinen Fokus auf China, 

Japan und Lateinamerika. Besonders hervorzuheben sind die Publikation eines umfassenden Nachschlagewerkes des chi-

nesischen Zivilprozesses in deutscher Sprache und die Erarbeitung der ersten Übersetzung des novellierten japanischen 

Schuldrechts in eine westliche Sprache. Die seit 2009 am Institut bestehende Forschungsgruppe „Das Recht Gottes im Wandel: 

Rechtsvergleichung im Familien- und Erbrecht islamischer Länder“ widmet sich momentan der Entwicklung des Kindschafts-

rechts.

Aus der Vielzahl von Veranstaltungen im Institut seien hier nur die 16. Ernst-Rabel-Vorlesung von Horst Eidenmüller (über „Law 

and Economics of Extreme Sport Sponsoring in a Comparative Perspective“), das traditionelle „Sommerkonzil“ mit Lord Thomas 

of Cwmgiedd (zum Thema „The Common Law in Private Dispute Resolution’s Shadow“) und das Symposium für die Freunde des 

Instituts zur Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Form es in verschiedenen Ländern der Welt eine juristische Methoden-

lehre gibt, hervorgehoben. Mit einem Kongress zum Thema „Neuorientierung im Europäischen Privatrecht“ wurde im Institut 

Anfang Mai das 25jährige Jubiläum der Gründung der Zeitschrift für Europäisches Privatrecht gefeiert.

Lassen Sie sich durch die Lektüre dieses Berichts gern anregen, das Institut einmal (wieder) zu besuchen: zu einer der vielen 

Veranstaltungen, die dort auch in diesem Jahr wieder stattfinden werden, oder auch einfach so.

Hamburg, im April 2019     Reinhard Zimmermann

       Geschäftsführender Direktor
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Direktorium im Jahr 2018

Prof. Dr. Dr. h.c. Holger Fleischer, LL.M. (Michigan), Dipl.-Kfm. 

Forschungsschwerpunkte: Deutsches, europäisches und 

internationales Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht; Han-

delsrecht einschließlich Bilanzrecht; ökonomische Analyse 

des Rechts; Rechtsvergleichung.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Zimmermann

Forschungsschwerpunkte: Schuldrecht und Erbrecht in hi-

storischer und vergleichender Perspektive; Mischrechtsord-

nungen; Europäische Privatrechtsvereinheitlichung.

Zum 1. Januar 2019 hat Prof. Dr. Ralf Michaels in Nachfol-

ge von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow das Amt des 

Direktors im Nebenamt angetreten. Im Sommer 2019 wird er 

es hauptamtlich übernehmen. Ralf Michaels wechselt damit 

von der Duke University School of Law, wo er seit 2002 als 

Professor tätig war, zurück nach Deutschland. Seine For-

schungsschwerpunkte: Internationales Privatrecht, Rechts-

vergleichung, Privatrechtstheorie, Recht und Globalisierung.

Die Welt wächst immer weiter zusammen: ob europäischer 

Binnenmarkt, die weltweite Verflechtung multinationaler 

Wirtschafts- und Finanzunternehmen oder die zunehmende 

Internationalisierung unseres Alltags. Gleichzeitig stößt unser 

Recht an Grenzen. Das Max-Planck-Institut für ausländisches 

und internationales Privatrecht hat es sich daher zur Aufgabe 

gemacht, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtli-

chen Herausforderungen der Globalisierung wissenschaftlich 

zu untersuchen und kritisch zu begleiten.

Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit steht die 

Rechtsvergleichung. Mit der funktional-rechtsvergleichenden 

und der historisch-rechtsvergleichenden Analyse der 

Rechtsinstitute des Privat- und Wirtschaftsrechts verfolgen 

die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihr grundle-

gendes Erkenntnisinteresse: sie wollen feststellen, welche 

Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten zwischen den 

Rechtsordnungen der Länder der Welt existieren. Aus dieser 

rechtsvergleichenden Analyse gewinnen sie Erkenntnisse zu 

Entstehung, Systematik und Funktionsweise des eigenen und 

des ausländischen Rechts und entwickeln daraus Lösungen 

für eine Fortentwicklung, Harmonisierung und Vereinheitli-

chung des Rechts – auf europäischer und globaler Ebene. 

Rechtliche Grundlagenforschung zu den  
Herausforderungen der Globalisierung

Institutsprofil
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wendung ökonomischer Denkansätze und Erkenntnisse 

unerlässlich. Rechtsökonomische Untersuchungen sind 

daher Gegenstand zahlreicher Projekte.

   Ausländisches Recht

Die langfristig angelegte Analyse des ausländischen 

Rechts zählt zu den zentralen Forschungszielen des In-

stituts. Um die Transformationsprozesse und Reformen 

in Rechtsordnungen, die sich in einer besonders dyna-

mischen Entwicklung befinden, wissenschaftlich beglei-

ten zu können und andererseits vertiefte Kenntnisse über 

wirtschaftlich wichtige, aber sprachlich schwer zugäng-

liche Rechtsordnungen zu erlangen, wurden regionale 

Kompetenzzentren etabliert. Die dafür ausgewählten 

Schwerpunkte sind China, Japan, Russland und weitere 

GUS-Staaten, Lateinamerika sowie das Recht islamischer 

Länder. 

Die Bibliothek – das Herz des Instituts (S. 145)

Als wichtigstes Arbeitsinstrument steht den Mitarbeite-

rinnen, Mitarbeitern und Gästen des Instituts mit unserer Bi-

bliothek die umfassendste Sammlung der Zivilrechtsliteratur 

in Europa zur Verfügung. Zu ihrem Bestand zählen mehr als 

eine halbe Million Bände zum internationalen Privat- und 

Wirtschaftsrecht sowie zu ausländischen Zivilrechtsord-

nungen – aus aller Welt und in sämtlichen Sprachen.

Forschung lebt vom Austausch (S. 151)

Den eigenen Horizont erweitern, voneinander lernen und mit-

einander neue Lösungen finden – dieser Ansatz bestimmt 

unsere Arbeit am Max-Planck-Institut für Privatrecht: Jedes 

Jahr sind mehr als 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler sowie zahlreiche Stipendiaten aus aller Welt am 

Institut zu Gast. Durch die internationale Zusammenarbeit mit 

inländischen und ausländischen Forschungseinrichtungen, 

Universitäten und Hochschulen erhalten sowohl unsere Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter als auch unsere Gäste neue 

wissenschaftliche Impulse. 

Nachwuchsförderung als übergreifende Aufgabe (S. 135)

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein 

besonderes Anliegen des Instituts. Wir sehen darin eine he-

rausragende und alle Arbeitsbereiche umfassende Aufgabe. 

Habilitations- und Promotionsvorhaben unterstützen wir 

durch die Vergabe von Referenten- oder Doktorandenstellen. 

Foschungsschwerpunkte

   Europäisches Privatrecht und Privatrechtsvereinheit- 
  lichung

Das Institut hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklungen 

im Bereich des Europäischen Privatrechts aus wissen-

schaftlicher Perspektive kritisch zu begleiten. Es sieht 

seine wissenschaftliche Aufgabe darin, im Labyrinth der 

Diskurse und der Regelwerke Orientierung zu bieten, die 

Puzzlestücke des bruchstückhaften Regelungsgeflechts 

des Europäischen Privatrechts zu analysieren und zu sy-

stematisieren und neue Lösungsvorschläge zu entwickeln.

   Handels-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Ein weiteres zentrales Forschungsgebiet ist das Handels-, 

Gesellschafts- und Kapitalmarkrecht. Auf breiter rechts-

vergleichender Grundlage werden fundamentale und 

aktuelle Fragestellungen kritisch aufbereitet und in einen 

größeren historischen und internationalen Kontext ge-

stellt. Wo es sich anbietet, werden Regelungsvorschläge 

für Reformen auf nationaler, europäischer oder internatio-

naler Ebene entwickelt. Ein besonderes Profil gewinnt die 

Forschung durch ihre interdisziplinäre Ausrichtung. 

   Internationales Privat- und Verfahrensrecht

Fundament dieses Forschungsschwerpunkts sind Frage-

stellungen über die internationale gerichtliche Zuständig-

keit, die grenzüberschreitende Kooperation von Gerichten 

und Justizbehörden, die Anwendbarkeit ausländischer 

Rechtsnormen und die Gültigkeit nationaler Gerichtsent-

scheidungen im Ausland. Die Fortentwicklung des inter-

nationalen Privatrechts, vor allem der wachsende Bestand 

an Kollisionsnormen in der EU-Gesetzgebung, prägt die 

Themen zahlreicher Forschungsprojekte am Institut.

   Rechtsvergleichung, Rechtsgeschichte und Rechts- 

ökonomie

Neben dem materiellen Recht und den dazugehörigen Ver-

fahrensrechten widmet sich das Institut traditionell auch 

methodischen Grundfragen. Die methodischen Ansätze 

der internationalen Rechtsvergleichung reichen bis in die 

Zeit der Institutsgründung zurück. Ernst Rabel, der erste Di-

rektor des Instituts, gilt als Wegbereiter dieser Disziplin. Im 

Fokus der Forschungsarbeit steht zudem die Erschließung 

der historischen Grundlagen des modernen Zivilrechts.

Bei der Analyse wirtschaftsrechtlicher Fragen ist insbe-

sondere im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht die An-
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01
„Im Mittelpunkt unserer Forschungs-
arbeit steht die Rechtsvergleichung. 
Mit ihr verfolgen wir unser grund-
legendes Erkenntnisinteresse, die 

Unterschiede und Gemeinsam-
keiten zwischen den verschiedenen 

Rechtsordnungen zu ermitteln,  
zu analysieren und zu bewerten.“ 

Reinhard Zimmermann, Direktor 
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Perspektiven der Managerhaftung

Prof. Dr. Dr. h.c. Holger Fleischer, LL.M. (Univ. of Michigan), Dipl.-Kfm.

Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht

Forschungsschwerpunkte: Deutsches, europäisches und internationales Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht; 

Handelsrecht einschließlich Bilanzrecht; ökonomische Analyse des Rechts; Rechtsvergleichung

dieses Vorgehen als DEAR-Prinzip bezeichnet: Decisions 

Evaluated Against Reputation. Ohne vorherige Identifizie-

rung und Abschätzung der Reputationsfolgen kann sich der 

Vorstand bei einem ethisch fragwürdigen Geschäft mangels 

angemessener Informationsgrundlage nicht auf den Schutz 

der Business Judgment Rule berufen. Hat er sich dagegen 

hinreichend kundig gemacht und ist dabei zu dem Ergebnis 

gelangt, dass sich das Geschäft für die Gesellschaft gleich-

wohl lohnt, sind die Voraussetzungen des Geschäftsleitere-

messens regelmäßig erfüllt.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Compliance-Pflich-

ten des Vorstands einschließlich der Überwachungsverant-

wortung im aktienrechtlichen Unternehmensverbund. Hier 

gelten neue Überlegungen dem sog. „Tone from the Top“, 

der für den Erfolg aller Compliance-Maßnahmen von ent-

scheidender Bedeutung ist. Auch wenn dieses Konzept in 

mancher Hinsicht vage bleibt, erschöpft es sich keineswegs 

nur in Fragen des Führungsstils, sondern nimmt jedenfalls in 

seinem Kern normative Verbindlichkeit für sich in Anspruch. 

In Stichworten ergeben sich daraus bestimmte Verhaltens-

anforderungen im Hinblick auf das Compliance-Commitment, 

die Compliance-Kommunikation und die Compliance-Kultur.

Holger Fleischer, §§ 76–94 AktG, S. 1067–1559, in: Spindler/

Stilz, AktG, 4. Aufl. 2019.

Es vergeht keine Woche, in der die Wirtschaftspresse nicht 

über spektakuläre Schadensersatzansprüche gegen amtie-

rende oder ehemalige Vorstandsmitglieder berichtet. Fragen 

der Managerhaftung bestimmen aber nicht nur die aktuellen 

Schlagzeilen, sondern beschäftigen auch Rechtsprechung 

und Rechtslehre im In- und Ausland. Umfassende Aufarbei-

tungen des gesamten Themenkreises liegen nun aus der Fe-

der von Holger Fleischer vor.

I. Vorstandsrecht aus einem Guss

Eine Großkommentierung des ge-

samten Vorstandsrechts auf etwa 

500 Druckseiten findet sich in der 

Neuauflage des Aktienrechts-

Kommentars von Spindler/Stilz. Ihr 

Herzstück bilden die Erläuterungen 

zu § 76 AktG (Leitung der Aktienge-

sellschaft) und zu § 93 AktG (Sorg-

faltspflicht und Verantwortlichkeit 

der Vorstandsmitglieder). Frische 

Impulse bieten etwa die Ausführungen zum Reputationsma-

nagement. Der Vorstand ist auch im Rechtssinne Förderer 

und Wahrer der fragilen Ressource Unternehmensreputati-

on. Vor der Entscheidung über rechtlich zulässige, aber 

ethisch fragwürdige Geschäfte hat er daher deren Auswir-

kungen auf die Unternehmensreputation zu prüfen und ihre 

voraussichtlichen Vorteile gegen die zu erwartenden Repu-

tationsschäden abzuwägen. In der Marketing-Literatur wird 

Forschung I Holger Fleischer
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er dem Aufsichtsrat einen Sanierungsplan für etwa 3,4 Mio. 

Euro. Der Aufsichtsrat stimmte zu. Als der Beklagte wenige 

Monate später erfuhr, dass sich die Sanierungskosten auf 

etwa 6,4 Mio. Euro erhöhen würden, unterließ er es, den Auf-

sichtsrat abermals um Zustimmung zu bitten. Stattdessen 

besprach er sich nur mit dem Oberbürgermeister von Düssel-

dorf, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft 

war. Im Vorfeld des Kommunalwahlkampfes sollte so unnöti-

ge Publizität vermieden werden.

Im Easy Software-Urteil hatte ein 1990 gegründetes Soft-

wareunternehmen geklagt, dessen Aktien an der Frankfurter 

Wertpapierbörse im Geregelten Markt notiert sind. Die Klage 

richtete sich gegen den langjährigen Aufsichtsratsvorsitzen-

den und Großaktionär. Ihm wurde vorgehalten, er habe seine 

Aufsichtsratspflichten durch Nichtverfolgung und Verjähren-

lassen von Schadensersatzansprüchen der Gesellschaft ge-

gen ehemalige Vorstandsmitglieder verletzt. Das BGH-Urteil 

behandelt zum einen Zweifelsfragen der Verjährung der Or-

ganhaftung bei schädigendem Dauerverhalten, zum anderen 

erörtert es die brisante und bisher unterbelichtete Frage, un-

ter welchen Voraussetzungen eine Pflicht von Organmitglie-

dern zur Offenbarung eigenen Fehlverhaltens besteht. 

Die Weltruf-Entscheidung betraf schließlich einen Fall aus 

der Fernsehbranche: Der Kläger ist Insolvenzverwalter im In-

solvenzverfahren über das Vermögen der Weltruf GmbH. Der 

Beklagte, ein szenebekannter Moderator, war Mitgeschäfts-

führer der GmbH. Diese wurde gegründet, um die vom Be-

klagten moderierte Fernsehshow „Kamikaze“ für den Fern-

sehender Viva Zwei zu produzieren. Nach deren Einstellung 

begann die GmbH mit der Produktion einer Late-Night-Show, 

die mit dem Beklagten als Moderator vom Sender SAT.1 aus-

gestrahlt, aber nach der fünften Staffel eingestellt wurde. In 

dem Prozess ging es um die Frage, ob sich der Beklagte zu 

seiner Entlastung darauf berufen durfte, dass er als Mitge-

schäftsführer allein für das Künstlerische zuständig gewesen 

sei, während sich der andere Geschäftsführer um die kauf-

männische und finanzielle Seite gekümmert habe.

Holger Fleischer, Vorstandshaftung wegen pflichtwidrig un-

terlassener Einholung eines Zustimmungsbeschlusses des 

Aufsichtsrats: Das Schloss Eller-Urteil des BGH, in: Der Be-

trieb 2018, 2619–2625.

Holger Fleischer, Aufsichtsratshaftung – Anspruchsverjäh-

rung – Selbstbezichtigung: Das Easy-Software-Urteil des 

BGH, in: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2018, 2341–2350.

Holger Fleischer, Ressortverteilung zwischen GmbH-Ge-

schäftsführern: Das Weltruf-Urteil des BGH, in: Der Betrieb 

2019, 472–478.

II. Verantwortlichkeit der GmbH-Geschäftsführer

Das organschaftliche Pflichtenprogramm für GmbH-Ge-

schäftsführer wird auf knapp 250 Druckseiten in der Neuauf-

lage des Münchener Kommentars zum GmbH-Gesetz entfal-

tet, der von Holger Fleischer auch herausgegeben wird. Hier 

wird etwa ausführlich erörtert, ob GmbH-Geschäftsführer für 

Kartellgeldbußen in Millionenhöhe in Regress genommen 

werden können, die gegen die Ge-

sellschaft selbst verhängt worden 

sind. In zivilrechtlicher Einkleidung: 

Sind Verbandsgeldbußen ein abwäl-

zungsfähiger Vermögensschaden 

i.S.d. § 249 BGB i.V.m. § 43 Abs. 2 

GmbHG? Ausgewertet werden dabei 

auch vergleichbare Fälle aus dem 

Vereinigten Königreich und aus den 

Vereinigten Staaten.

Im Fokus stehen außerdem Fragen des Versicherungsschut-

zes. Die steigende Bedeutung der Managerhaftung hat das 

Bedürfnis nach einem versicherungsrechtlichen Schutz der 

Organmitglieder geweckt. Zur Abdeckung der Haftungsri-

siken im Innen- und Außenverhältnis bieten zahlreiche Ver-

sicherer eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 

an, die man im Anschluss an angelsächsische Vorbilder als 

Directors‘ and Officers‘ (D&O)-Versicherung zu bezeichnen 

pflegt. Sie hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem ver-

sicherungsrechtlichen Standardprodukt entwickelt und ist 

bei börsennotieren Gesellschaften nahezu flächendeckend 

anzutreffen. Aber auch im GmbH-Recht spielt die D&O-Versi-

cherung eine immer größere Rolle. Hier stellen sich etwa Fra-

gen der Zuständigkeit zum Vertragsschluss, zum Selbstbehalt 

und zur steuerrechtlichen Behandlung.

Holger Fleischer, §§ 41–43 GmbHG, S. 467–704, in: Münchener 

Kommentar zum GmbH-Gesetz, 3. Aufl. 2019.

III. Schlaglichter zur aktuellen Rechtsprechung

Abgerundet wird die wissenschaftliche Aufarbeitung der 

Managerhaftung durch Rezensionsabhandlungen zu aktu-

ellen BGH-Urteilen. Die einschlägigen Sachverhalte sind 

ebenso bunt wie facettenreich. Im Schloss Eller-Urteil ging 

es um ein Stück Düsseldorfer Lokalpolitik: Der Beklagte war 

Vorstandsmitglied einer Immobilienentwicklungs-Gesell-

schaft im Alleinbesitz der Stadt Düsseldorf. Er verhandelte 

mit der Stadt über einen Erbbaurechtsvertrag für die Dauer 

von 50 Jahren über das sanierungsbedürftige Schloss Eller. 

Zur Vorbereitung der Aufsichtsratszustimmung unterbreitete 
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Der Vortrag und seine spätere Schriftfassung zeichnen die 

Argumentationsbögen und Leitspuren nach, die Unterneh-

mensinteresse und intérêt social in wiederkehrenden Dis-

kussionswellen auf beiden Seiten des Rheins in Literatur, 

Rechtsprechung und Gesetzgebung hinterlassen haben. Ein 

besonderes Augenmerk gilt aktuellen Entwicklungen, die 

auf eine Anreicherung der Unternehmenszielbestimmung 

gerichtet sind, die soziale Verantwortung des Unternehmens 

betonen oder über neue Rechtsformen für Organisationen 

zwischen Gewinn- und Gemeinwohlorientierung nachden-

ken. Eine Vorreiterrolle nimmt insoweit Frankreich ein. Dort 

sieht ein gerade im Parlament verhandelter Gesetzesentwurf 

die Reformulierung der altehrwürdigen Art. 1833 und 1835 

Code civil in Bezug auf den intérêt social und die raison d’être 

der Gesellschaft vor.

II. Ein Jahrhundert vergleichender Dogmengeschichte in 
zehn Einzelaufnahmen

Wer sich anschickt, die Trajektorien von Unternehmensinte-

resse und intérêt social während des letzten Jahrhunderts 

nachzuzeichnen, läuft Gefahr, sich in einem riesigen Ereignis- 

und Erzählraum zu verlieren. Eine vergleichende dogmenge-

schichtliche Studie muss daher raffen und vereinfachen. 

Dies geschieht hier durch eine Reduzierung auf zehn Halte-

punkte, an denen man wie auf einer 

historischen Besichtigungsreise 

aus- und wieder einsteigen kann. 

Die Auswahl der einzelnen Stati-

onen und Wendepunkte trägt unwei-

gerlich subjektive Züge; auch für 

dogmengeschichtliche Längs-

schnittstudien gilt das Diktum vom 

Konstruktionscharakter der Ge-

schichte. An dieser Stelle können 

die Einzelstationen nicht näher er-

läutert, sondern nur in Stichworten 

festgehalten werden:

Zu den Kernfragen im Aktienrecht gehört die Frage nach der 

Unternehmenszielbestimmung: In wessen Interesse soll der 

Vorstand das ihm anvertraute Unternehmen leiten? Allein 

im Interesse der Aktionäre oder auch im Interesse anderer 

gesellschaftsrechtlicher Bezugsgruppen, etwa der Arbeit-

nehmer, Zulieferer und Kreditgläubiger? Gibt es darüber hi-

naus auch eine Gemeinwohlbindung des Vorstands? Dieser 

aktienrechtlichen Ewigkeitsfrage ist Holger Fleischer auf 

dem Jahrestreffen der deutschen und französischen Gesell-

schaftsrechtler für beide Nachbarländer nachgegangen.

I. Thema

Jedes Rechtsgebiet ist um bestimmte Leitideen oder Schlüs-

selkonzepte herum organisiert, die seine Entwicklung über 

Jahrzehnte offen oder verdeckt beeinflussen und vorantrei-

ben. Im Aktienrecht gehört hierzu das sog. Unternehmensin-

teresse, das eine Projektionsfläche für alte und neue Pro-

blemlagen bildet – vom „Unternehmen an sich“ über die 

Stakeholder/Shareholder-Debatte bis hin zur Corporate So-

cial Responsibility. Ähnliches lässt sich in Frankreich über 

das Schwesterkonzept des intérêt social sagen, das man im 

Schrifttum als „le concept majeur du droit moderne des so-

ciétés“ und bildlich als Kompass jeder Gesellschaft bezeich-

net hat.

Unternehmensinteresse und intérêt social: 
Schlüsselfiguren aktienrechtlichen Denkens in 
Deutschland und Frankreich

Forschung I Holger Fleischer
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gen den court-termisme nach der Finanzmarktkrise; die Rolle 

des intérêt social als Integrationsmotor für nachhaltiges 

Wirtschaften und gesellschaftliche Verantwortung der Un-

ternehmen.

Insgesamt überwiegen bei einer vergleichenden Gegenüber-

stellung von Unternehmensinteresse und intérêt social bei 

weitem die Gemeinsamkeiten, während die Unterschiede we-

niger stark ins Gewicht fallen. Dies vermag angesichts zahl-

reicher wirtschaftlicher, sozialer und politischer Strukturpar-

allelen zwischen den Nachbarländern nicht zu überraschen. 

In einer unter Politökonomen verbreiteten Einteilung gehören 

beide zur Kategorie des „Rheinischen Kapitalismus“, der im 

Gegensatz zum anglo-amerikanischen Kapitalismus durch ein 

ausbalanciertes Kräfteverhältnis zwischen Aktionären und 

Management, eine enge Sozialpartnerschaft zwischen Ge-

werkschaften und Arbeitgebern und eine stärkere staatliche 

Regulierung wirtschaftlichen Handelns gekennzeichnet ist.

Was die zukünftige Entwicklung anbelangt, so ruft die ge-

plante Loi PACTE in Frankreich eindrucksvoll ins Bewusstein, 

dass es diesseits und jenseits des Rheins längst nicht mehr 

um ermüdende Theoriedebatten, sondern um Grundfragen 

des Gesellschaftsrechts geht: Worin liegt die raison d’être 

der modernen Aktiengesellschaft? Welchen Zwecken soll 

sie dienen? Welche Ziele darf sie verfolgen? Vertiefter Erör-

terung bedarf dabei, ob und wie man allfällige Erwartungen 

von Gesellschaft und Politik an die (große) Aktiengesellschaft 

akkommodieren kann, ohne dass diese über kurz oder lang 

anstaltsähnliche Züge gewinnt. Es wäre jedenfalls höchst 

unklug, das auf Privatautonomie und mitgliedschaftlichem 

Gewinnstreben aufbauende Modell der Aktiengesellschaft 

voreilig preiszugeben, bevor ein ebenso leistungsfähiges Al-

ternativmodell bereitsteht.

Holger Fleischer, Unternehmensinteresse und intérêt social: 

Schlüsselfiguren aktienrechtlichen Denkens in Deutschland 

und Frankreich, in: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesell-

schaftsrecht 2018, 703-734.

Holger Fleischer, Comparing Unter-

nehmensinteresse and intérêt social: 

A Guided Tour through Last century’s 

Corporate Law History in Germany and 

France, in: Revue Trimestrielle de Droit 

financier, n° 4/2018, 15–23.

1.  Rathenau und die Lehre vom Unternehmen an sich (1917)

2.  Gemeinwohlklausel im Aktiengesetz von 1937

3.  Théorie institutionelle (Gaillard, 1932) und doctrine de 

 l’entreprise (Paillusseau, 1967)

4.  Einzelfälle zur Berücksichtigung von Nichtaktionärs- 

 interessen (VW/Ludwig Erhard, 1962; arrêt Fruehauf 1965)

5.  Reformen des deutschen (1965) und französischen Aktien- 

 rechts (1966) sowie der deutschen Mitbestimmung (1976)

6.  Entfaltung von intérêt social und Unternehmensinteresse 

in der Spruchpraxis (1960er bis 1980er Jahre)

7.  Shareholder Value und théorie contractuelle der Gesell-

  schaft auf dem Vormarsch (1990er Jahre)

8.  Zurückschwingen des Pendels zur Stakeholder-Orientie- 

rung nach der Finanzkrise

9.  Aufstieg der Corporate Social Responsibility im neuen 

Jahrtausend

10.  Reformulierung von intérêt social und raison d‘être der 

 Gesellschaft (Loi PACTE 2018/2019)

III. Zusammenfassende Würdigung und Ausblick

Unsere tour d’horizon durch das letzte Jahrhundert hat ge-

zeigt, wie Unternehmensinteresse und intérêt social unab-

hängig voneinander zu Schlüsselfiguren des aktienrecht-

lichen Denkens in Deutschland und Frankreich aufgestiegen 

sind. In den einzelnen Entwicklungsstufen und Kehrtwen-

dungen spiegelten sich häufig die größeren wirtschaftlichen, 

politischen und sozialen Zeitläufte wider: das von den Erfah-

rungen des Ersten Weltkriegs und der Kriegswirtschaft ge-

prägte Wirtschaftsprogramm Rathenaus, die Vereinnahmung 

des Aktienrechts durch die nationalsozialistische Ideologie, 

das zunehmende Unbehagen gegenüber der Machtzusam-

menballung in großen französischen Aktiengesellschaften 

und der wirkungsmächtige Gegenentwurf durch die école de 

l’entreprise von Rennes mit ihrem rechtsrealistischen Ein-

schlag, der arrêt Fruehauf, der sich als antikapitalistische 

Protestnote deuten lässt, die rechtspolitische Diskussion um 

Mitbestimmung und Unternehmensrecht in Deutschland, die 

wechselnden Managementmoden vom Shareholder Value 

bis zur Stakeholder-Theorie; der gesetzgeberische Kampf ge-
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die Protagonisten auf Kläger- und Beklagtenseite vor und er-

läutern ihre Motive. Und wir würdigen die Persönlichkeiten 

auf der Richterbank. Außerdem gehört zur narrativen Seite 

des Gesellschaftsrechts auch das „Fertig-Erzählen“ der ein-

zelnen Geschichte: Der BGH weist den Rechtsstreit häufig 

zur weiteren Tatsachenfeststellung oder Beweiserhebung 

zurück an das Tatgericht. Wer den Fall letztlich gewonnen 

hat, bleibt dem Leser des BGH-Urteils verborgen.

Wie haben Sie die Hintergrundinformationen zu den Fällen 

zusammengetragen?

Das ist unterschiedlich. Mein Mitherausgeber Jan Thiessen 

von der Humboldt-Universität in Berlin durchforstet schon 

seit langem mit großem Erfolg das Archivmaterial zu den Ent-

scheidungen des Reichsgerichts. Wir selbst haben die Pro-

zessakten des BGH mitsamt der Senatshefte im Koblenzer 

Bundesarchiv eingesehen. Für einzelne Fälle hat uns auch 

der BGH die noch bei ihm lagernden Akten zur Verfügung 

gestellt. Jüngere Fälle lassen sich ohne Schwierigkeiten aus 

der Wirtschaftspresse recherchieren. Gelegentlich haben 

sich Prozessbeteiligte in ihren Memoiren oder im wissen-

schaftlichen Schrifttum zu Wort gemeldet. Einige haben sich 

auch freimütig unseren Fragen gestellt.

Wie haben Sie die Fälle ausgewählt?

Zum einen soll die Zeitspanne des letzten Jahrhunderts ab-

gedeckt sein. Deshalb reichen unsere Fälle von der Aner-

kennung der GmbH & Co. KG durch das Bayerische Oberste 

Landesgericht im Jahre 1912 bis hin zur Kornhaas-Entschei-

dung des Europäischen Gerichtshofs zum internationalen 

Gesellschafts- und Insolvenzrecht von 2015. Zum zweiten 

sollen möglichst alle Gesellschaftsformen vertreten sein, 

von der Gesellschaft bürgerlichen Rechts bis zu den Perso-

nenhandelsgesellschaften, vom Verein über die GmbH bis 

hin zur AG und zur Scheinauslandsgesellschaft. Zum dritten 

wollen wir zeigen, dass nicht nur der II. Zivilsenat des BGH 

über das Gesellschaftsrecht entscheidet. Daher haben wir 

jeweils auch ein Urteil eines Strafsenats des BGH, des Bun-

desverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs 

aufgenommen. 

Im Oktober 2018 ist das von Holger Fleischer initiierte, he-

rausgegebene und maßgeblich mitverfasste Buch zu den 

„Gesellschaftsrechts-Geschichten“ erschienen. Was es da-

mit auf sich hat, erläutert er im Gespräch.

Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Buch gekommen?

Am Anfang stand die Beobachtung, dass höchstrichterliche 

Leitsätze im Gesellschaftsrecht häufig wie Gesetzespara-

graphen angewendet werden. Sie werden – bewusst oder 

unbewusst – vom tatsächlichen Streitstoff abgetrennt und 

gewinnen so ein normatives Eigenleben. Das führt zu einer 

gefährlichen Dekontextualisierung und Dehistorisierung der 

Entscheidungen. Um diesem „Leitsatzkult“ entgegenzuwir-

ken, so mein ursprünglicher Gedanke, müsste man stärker 

sachverhaltsbezogen arbeiten und wichtige Entscheidungen 

anhand ihres historischen Quellenmaterials aufbereiten. Ob 

eine solche narrative Annäherung an das Gesellschaftsrecht 

trägt, habe ich dann auf einem Wiener Symposium mit ös-

terreichischen und schweizerischen Kollegen ausprobiert. 

Das erfreuliche Echo der Vortragenden und Diskussionsteil-

nehmer hat mich dann ermuntert, das Konzept der „Gesell-

schaftsrechts-Geschichten“ in einem größeren Rahmen mit 

Leben zu füllen. 

Was ist das Neuartige an dem Buchformat?

Fallsammlungen höchstrichterlicher Leitentscheidungen gibt 

es natürlich viele. Meine Mitautoren und ich versuchen aber, 

die Geschichten hinter diesen großen Fällen ans Licht zu he-

ben und möglichst detailgetreu nachzuerzählen. Wir stellen 

Dem „Leitsatzkult“ entgegenwirken 
Holger Fleischer spricht über die Gesellschaftsrechts-Geschichten

Forschung I Holger Fleischer
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Eignet sich das Buch auch für den akademischen Unterricht?

Ich hoffe. In den Juristenausbildungsgesetzen der Länder 

heißt es etwas hochtrabend, die Studierenden sollen lernen, 

das Recht mit seinen wirtschaftlichen und politischen Be-

zügen sowie seinen philosophischen, geschichtlichen und 

gesellschaftlichen Grundlagen zu erfassen. Gesellschafts-

rechts-Geschichten können zu dieser ganzheitlichen Sicht 

auf das Recht beitragen. Zugleich gewinnen die Studie-

renden durch eine personalisierte Erzählweise ein Gespür 

für die multiplen Motivlagen, die gesellschaftsrechtlichen 

Streitigkeiten häufig zugrunde liegen, und die Schwierig-

keiten der Gerichte, mit dieser Vielschichtigkeit und Komple-

xität angemessen umzugehen. Ich halte gerade zum ersten 

Mal an der Bucerius Law School im Schwerpunktbereich 

eine maßgeschneiderte Vorlesung „Gesellschaftsrechts-

Geschichte und Gesellschaftsrechts-Geschichten“. Auf das 

Echo bin ich gespannt.

Zum Schluss: Haben Sie selbst einen Lieblingsfall?

Ja, den Herstatt-Fall, weil er eine faszinierende Geschichte 

über den Aufstieg und Fall des Privatbankiers Iwan Herstatt 

erzählt und zugleich die Bankenregulierung in Deutschland 

maßgeblich verändert hat. Herstatt selbst war eine hochge-

wachsene und hoch angesehene Persönlichkeit im Kölner 

Gesellschaftsleben: Er war Ehrensenator in rund 30 Kar-

nevalsgesellschaften und langjähriger Schatzmeister des 

Großen Senats, der den Rosenmontagszug zu finanzieren 

hilft. In 20 weiteren Vereinen bekleidete er wichtige Positi-

onen als Schatzmeister oder Vorsitzender, etwa im Kölner 

Lions-Club, im Mittelrheinischen Automobilclub, im Kölner 

Club für Wassersport und im Kölner Golf Club. Außerdem 

förderte er die Germania Judaica, die Oper und andere 

musikalische und öffentliche Einrichtungen. Dass all dies 

(auch) der Kundenakquisition diente, räumte er freimütig 

ein. Der Zusammenbruch des Bankhauses Herstatt im Jah-

re 1974 durch wilde Devisenspekulationen gab dem BGH 

später Gelegenheit, die Organpflichten in Sanierungslagen 

zu präzisieren und veranlasste den Gesetzgeber sowie die 

Geschäftsbanken, die private und gesetzliche Einlagensi-

cherung entscheidend zu verbessern.

Folgen die einzelnen Geschichten einem einheitlichen Schema?

Nein. Jeder Fall steht für sich und verlangt eine eigene Er-

zählweise. In einigen Fällen stehen die zuständigen Bundes-

richter im Mittelpunkt („Der Richter und sein Urteil“): ihr rich-

terliches Selbstverständnis, ihre Grundüberzeugungen und 

ihr Gestaltungswille. Hierüber geben nicht zuletzt extrajudi-

zielle Stellungnahmen der Bundesrichter beredt Auskunft. In 

anderen Fällen dreht sich alles um den Kläger oder Beklag-

ten, der für seine Rechtsüberzeugung bis zur letzten Instanz 

eintritt („Kampf ums Recht“): etwa der Bonner Rechtsanwalt 

Wienand Meilicke, der im Dienste seines Mandanten als 

einsamer Streiter gegen die Lehre von der verdeckten Sach-

einlage bis vor den EuGH zieht, oder Bolko Hoffmann, streit-

lustiger Gründer des Effectenspiegels und scharfzüngiger 

Euro-Kritiker, der im Girmes-Fall als eine Art früher sharehol-

der activist in Erscheinung tritt und einen „Privatkrieg gegen 

die Allmacht der Banken“ führt. In wieder anderen Fällen 

können wir berühmte Gesellschaftsrechts-Professoren erle-

ben, wie sie bei Gerichten und Gesetzgeber für ihre neuen 

Theorien oder Regelungsentwürfe werben, z.B. Marcus Lut-

ter und seine konzernrechtliche Schule oder den Arbeitskreis 

GmbH-Reform, den eigentlichen Erfinder des qualifiziert fak-

tischen Konzerns.

Was kann man aus den Fällen über die deutsche Wirtschafts-

geschichte und die beteiligten Unternehmen erfahren?

Eine ganze Menge. Anhand der Lebenssachverhalte ge-

sellschaftsrechtlicher Grundsatzentscheidungen lässt sich 

sogar eine kleine Wirtschafts-Rechts-Geschichte des 20. 

Jahrhunderts erzählen: Im Lufttaxi-Fall begegnen uns die 

frühen Anfänge der geschäftsmäßigen Privatfliegerei in den 

1950er Jahren, die den Richtern des OLG Stuttgart damals 

noch als Gipfel der Dekadenz erschien. Der Kali & Salz-

Fall veranschaulicht das wirtschaftliche Auf und Ab eines 

deutschen Rohstoffkonzerns auf einem hochkonzentrierten 

Weltmarkt. Im Girmes-Fall erleben wir den allmählichen Nie-

dergang der traditionsreichen Textilindustrie am Niederrhein 

seit den 1970er Jahren. Der Otto-Fall zeigt paradigmatisch 

den Aufstieg eines kleinen Familienbetriebs zu einem milliar-

denschweren Konzern in Zeiten des deutschen Wirtschafts-

wunders sowie die immer komplizierteren Strukturen beim 

Generationenübergang. Der ADAC-Fall führt uns an einem 

besonders prominenten Beispiel vor Augen, wie Idealvereine 

über Tochtergesellschaften in großem Stil am Wirtschaftsle-

ben teilnehmen. Im Kirch/Breuer-Fall werden wir schließlich 

Zeuge tiefgreifender Veränderungen in der deutschen Medi-

enlandschaft um die Jahrtausendwende.
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ihrer Aktien, isoliert betrachtet, weder Kapitalausstattung 

noch Kreditwürdigkeit des Unternehmens beeinflusst. Dieser 

Entkopplungsmechanismus weist indes Sollbruchstellen auf, 

die sich insbesondere aus der laufenden Rechenschaft der 

Geschäftsleitung gegenüber Aktionären und Kapitalmarkt er-

geben. Vor diesem Hintergrund bestehen in Rechtswissen-

schaft, Ökonomie und Politik seit dem Aufkommen der moder-

nen kapitalmarktorientierten Aktiengesellschaft immer wieder 

große Sorgen, dass diese unter ein schädliches Diktat kurzfri-

stiger Einflüsse gerät.

Forschungslücke Short-termism

Die wechselhafte juristische und ökonomische Auseinander-

setzung mit der eben skizzierten Problematik, die man im an-

glo-amerikanischen Sprachraum bündig als Short-termism 

oder myopia bezeichnet, ist indes bislang weder national noch 

international systematisch untersucht. Die Habilitationsschrift 

schließt diese Lücke in der Grundlagenforschung, indem sie 

die Kontroverse um kurzfristige Orientierung und damit um 

den Schutz der Funktionsfähigkeit der Aktiengesellschaft als 

eine der great debates in company law erstmals gesamthaft 

rechts- und ideengeschichtlich, rechtsvergleichend und 

rechtsökonomisch ausleuchtet. Sie erzählt damit zugleich die 

Rezeptionsgeschichte eines international wirkmächtigen Re-

gelungstopos im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht und 

zeigt auf, wie er im Zusammenspiel mit der Ökonomie entwi-

ckelt und für welche Rechtsfragen, Regelungsanliegen und 

Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007 gehört exzes-

siv kurzfristige Orientierung (Short-termism) weltweit zu den 

am häufigsten und heftigsten diskutierten Gegenwartsproble-

men. Die Auseinandersetzung mit der Problematik ist aber so 

alt wie die kapitalmarktorientierte Aktiengesellschaft selbst. 

In Deutschland ebenso wie in vielen anderen Rechtsord-

nungen gehört sie zu den great debates in company law. Die 

von Eckart Bueren vorlegelegte Arbeit untersucht erstmals 

rechtsvergleichend und dogmatisch einordnend die Ausei-

nandersetzungen in verschiedenen Rechtsordnungen, die er-

griffenen Maßnahmen, ihre Hintergründe im Spiegel der Zeit 

sowie die gewonnenen Erfahrungen.

Das Spannungsfeld: Langfristige vs. kurzfristige Interessen 
im Gesellschaftsrecht

Die ureigene Funktion der Aktiengesellschaft ist diejenige 

eines Kapitalsammelbeckens: Die AG soll private Ersparnisse 

in dauerhaft gebundenes, unternehmerisches Anlagekapital 

transformieren und dadurch kapitalintensive Projekte in pri-

vatwirtschaftlicher Verantwortung ermöglichen. Damit dies 

gelingt, muss der Investitions- und Planungshorizont der Ge-

schäftsleitung eines langfristig angelegten Unternehmens 

von demjenigen der Kapitalgeber entkoppelt werden, die typi-

scherweise flexibel bleiben wollen. Bei einer Börsennotie-

rung können die Anleger tatsächlich beliebig kurzfristig in 

Gesellschaften investieren, während diese – so das Konzept 

– langfristig agieren können, weil der Sekundärmarkthandel 

Short-termism im Aktien- und Kapitalmarktrecht 
Ideengeschichte, Rechtsvergleichung, Rechtsökonomie 

Prof. Dr. Eckart Bueren, Dipl.-Volksw.

Ehem. Wissenschaftlicher Referent 

von der Bucerius Law School am 17.07.2018 habilitiert,  
seit April 2019 Professor an der Universität Göttingen.

Betreuung der Habilitationsschrift durch Prof. Dr. Dr. h.c. Holger Fleischer

Forschung I Arbeitsgruppe Fleischer
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Juristische Ideengeschichte im Rechtsvergleich vor und 
nach der Finanzkrise

Short-termism-Debatten bieten Einfallstore für heftige Macht-

kämpfe kollidierender Interessen um das Kapitalgesell-

schaftsrecht, weil etwaige Kautelen gegen kurzfristige Ein-

flüsse zugleich auf Belange wichtiger Anspruchsgruppen 

einwirken. Dies mitsamt den wirtschaftsgeschichtlichen Ur-

sachen herauszuarbeiten ist essentiell, um das Verständnis 

des Problems zu schärfen, das manchem als „notably unde-

fined“ und vom Auge des Betrachters abhängig erscheint. 

Zugleich verspricht es neue Erkenntnisse, das Argumentati-

onsmaterial und Erfahrungswissen zu den bisher diskutierten 

und probierten Instrumenten einer Abschirmung gegen kurz-

fristigen Druck rechtsvergleichend zu analysieren. Die Arbeit 

tut dies für Deutschland im europäischen Kontext beginnend 

mit der Zeit der Weimarer Republik, über die Vorstellung eines 

widerstreitenden neo-amerikanischen und rheinischen Kapi-

talismus, Debatten um das deutsche und europäische Über-

nahmerecht, das KonTraG des Jahres 1998 und die Heuschre-

ckendebatte der 2000er. Das Vereinigte Königreich wird ab 

den 30er Jahren mit vielen einflussreichen Komitees und Re-

ports sowie Kontroversen um institutionelle Investoren, Über-

nahmen, nicht-geschäftsführende (ggf. außenstehende, un-

abhängige) Direktoren sowie die Unternehmenszielbestimmung 

beleuchtet. In den Vereinigten Staaten gab es seit den 70er 

Jahren des 20. Jahrhunderts mehrere Diskussionswellen, die 

Short-termism als Managementfehler, investorenverantwor-

teter Defekt und Ausdruck eines Regulierungsdefizits bzw. 

Theorieversagens behandelten.

Im „Regulierungstsunami“ nach der Finanzkrise bildet Short-

termism erstmals weitgehend zeitgleich in verschiedenen 

Rechtskreisen einen zentralen rechtspolitischen Topos im 

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. Die Arbeit geht dem 

rechtsvergleichend und dogmatisch einordnend nach. Sie 

richtet den Blick hierzu insbesondere auf internationale Trend-

setter und -verstärker, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte 

Königreich, Frankreich (insb.: Ausweitung des zeitabhängigen 

Doppelstimmrechts und Reform des Übernahmerechts), das 

Unionsrecht sowie Deutschland. 

All dies legt die Grundlagen, um in der weiteren Forschung 

einzelne Bausteine weiter auszudifferenzieren, deren Rege-

lungsebenen aufgezeigt werden, dient als Arbeitshilfe für die 

Rechtspolitik und leistet zugleich erste Vorarbeiten für eine 

Theorie der Steuerung von Zeithorizonten im Gesellschafts- 

und Kapitalmarktrecht.

Interessen er zu verschiedenen Zeiten dienstbar gemacht 

worden sowie heute bedeutsam ist. Ein solches vertieftes Ver-

ständnis bildet den Schlüssel zu einem sachgerechten Um-

gang mit der Short-termism-Problematik, weil es wesentlich 

dazu beiträgt, das oft stark zeitgeistgebundene Meinungs-

spektrum adäquat einzuordnen, Versuche der Vereinnahmung 

zu erkennen sowie das ökonomische und rechtsverglei-

chende Erfahrungsmaterial gewinnbringend zu nutzen.

Ökonomische Ideengeschichte, Theorie und Empirie

Die Diskussion um Short-termism im Gesellschafts- und Kapi-

talmarktrecht ist fast so alt wie die moderne Aktiengesell-

schaft selbst. Dabei berühren sich Rechts- und Wirtschafts-

wissenschaft nahezu durchgängig. Die Auseinandersetzung 

in der Ökonomie verfolgt die Arbeit bis zu Adam Smith zurück. 

Weiteren Erkenntnisgewinn verspricht die moderne ökono-

mische Short-termism-Theorie, die sich im Zusammenspiel 

mit der juristischen Debatte bis zur Finanzkrise entwickelt hat. 

Die Arbeit führt hier in ein faszinierendes Theorie-Multiver-

sum, das die möglichen Einbruchstellen für kurzfristige Ori-

entierung im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht mit strin-

genter, mathematisch gestützter Gedankenführung offenlegt. 

Zugleich zeigt sich, dass die Ansätze jeweils wichtigen Ein-

schränkungen unterliegen. Sie ermöglichen es aber in einer 

Gesamtbetrachtung, anfällige und weniger anfällige Bereiche 

abzugrenzen.

Neben theoretischen Begründungen muss die Rechtswis-

senschaft nach empirischer Evidenz fragen. Allerdings ist es 

schwierig, etwaigen Short-termism verlässlich empirisch zu 

ermitteln, wobei sich die Probleme v. a. aus unbeobachteten 

Variablen, Grenzen der Ökonometrie und Fallstricken beim 

interdisziplinären Zugang ergeben. Phänomene wie sinkende 

durchschnittliche Haltedauern, der Hochfrequenzhandel und 

verbreitete Aktienrückkäufe sind bei genauerem Hinsehen als 

Prüfsteine für Short-termism-Wirkungsketten wenig geeignet. 

Vielversprechender erscheinen die zahlreichen Ansätze, die 

die empirische ökonomische Forschung entwickelt hat und 

fortlaufend verfeinert. 

Darauf aufbauend werden die Argumente jener kritisch 

gewürdigt, die ein regulierungsbedürftiges Short-termism-

Problem trotz der empirischen Befunde verneinen. Beach-

tenswert sind vor allem mögliche Selbstheilungskräfte des 

Marktes sowie allgemeine Trends, die von Short-termism zu 

unterscheiden sind.
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isches Vertragsrechtsgesetzbuch zu haben als ein schlech-

tes. Sonst wäre die Europa-Idee noch weiter desavouiert 

worden als sie es in den Augen von vielen sowieso schon ist.

Warum ist der wissenschaftliche Diskurs für die Realisierung 

einer europäischen Privatrechtsgesetzgebung so wichtig? 

Welche Lücken im Gesetzgebungsprozess kann er schließen?

Es entspricht unserer europäischen Tradition, dass sich das 

Recht im Zusammenspiel von Rechtsprechung, Gesetzge-

bung und Rechtswissenschaft entwickelt. Ein umfassender 

und ambitionierter Gesetzgebungsakt kann nur erfolgreich 

sein, wenn er auf soliden Grundlagen aufbaut, die nur die 

Wissenschaft legen kann. Das sah schon Friedrich Carl von 

Savigny in dem berühmten Kodifikationsstreit zu Beginn des 

19. Jahrhunderts so. Die Pandektenwissenschaft des 19. 

Jahrhunderts legte dann die Grundlagen dafür, dass das Bür-

gerliche Gesetzbuch von 1900 ein so erfolgreiches Gesetz-

buch wurde.

Was macht gerade die Materie des Vertragsrechts beson-

ders relevant für die europäische Privatrechtsentwicklung? 

In erster Linie der Marktbezug. Das Vertragsrecht hat von 

vornherein einen internationaleren Zuschnitt als andere 

Kernbereiche des Privatrechts. Das moderne Vertragsrecht 

in Europa beruht auf denselben historischen und philosophi-

schen Grundlagen, und der hypothetische Wille vernünftiger 

Vertragsparteien war gewöhnlich der Ausgangspunkt für die 

Auf dem europäischen Binnenmarkt gelten ebenso viele ver-

schiedene Vertragsrechtsordnungen wie die EU Mitglieder 

hat. In den letzten 40 Jahren gab es daher eine Vielzahl von 

Initiativen, ein einheitliches europäisches Vertragsrecht zu 

schaffen. Auf politischer Ebene ist das Vorhaben – vorerst 

– gescheitert. Institutsdirektor Reinhard Zimmermann ist Ini-

tiator und Herausgeber (beides gemeinsam mit Nils Jansen, 

Münster) sowie Autor zentraler Teile der 2018 erschienenen 

Commentaries on European Contract Laws, die sich als wis-

senschaftliche Grundlage für den europäischen Gesetzge-

bungsprozess verstehen. 

Wozu braucht Europa ein einheitliches Vertragsrecht?

Die EU bildet einen einheitlichen Wirtschaftsraum mit einem 

Binnenmarkt. Das Bestehen von 27 oder 28 Vertragsrechts-

ordnungen innerhalb der EU erscheint vor diesem Hinter-

grund als dysfunktional.

Woran ist dieses Harmonisierungsprojekt bisher gescheitert?

An nicht hinreichend sorgfältiger Vorbereitung und unsach-

gemäßem, politisch motiviertem Termindruck.

Waren Sie enttäuscht, als die EU-Kommission das Projekt 

stoppte?

Nein. Wenn ich mal das Zitat eines bekannten deutschen 

Politikers etwas abwandeln darf: Es ist besser, kein europä-

Commentaries on European Contract Laws 
Reinhard Zimmermann spricht über die Hintergründe 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Zimmermann

Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht

Forschungsschwerpunkte: Schuldrecht und Erbrecht in historischer und vergleichen der Perspektive;

Mischrechtsordnungen; Europäische Pri vat rechts vereinheitlichung
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die einen Schlüssel zur Auflösung scheinbarer Widersprü-

che boten. Als Nils Jansen und ich im Herbst 2010 diskutier-

ten, was im europäischen Vertragsrecht zu tun sei, dachten 

wir spontan an das Decretum Gratiani als eine Art Vorbild. 

Deshalb haben wir dann auch später noch, nicht ohne einen 

Hauch von Ironie, unser Projekt im internen Sprachgebrauch 

als „Decretum (novum)“ bezeichnet.

Können wir aus den Lehren der Geschichte Zuversicht hin-

sichtlich der Realisierung eines einheitlichen europäischen 

Vertragsrechts schöpfen?

Ja, nämlich dass ein solches Projekt einer gründlichen und 

unvoreingenommenen, politisch unabhängigen wissen-

schaftlichen Vorbereitung bedarf.

Wagen Sie einen Ausblick auf die Entwicklung der europä-

ischen Privatrechtsgesetzgebung?

Das ist schwer zu sagen. In absehbarer Zukunft wird es 

vermutlich Einzelgesetze geben, nach dem Muster des Vor-

schlages einer Richtlinie über „bestimmte vertragsrechtliche 

Aspekte“ des Warenhandels von 2015/2017. Solche Einzelge-

setze werden vor allem die Strategie für die Digitalisierung 

des Binnenmarktes betreffen, die die EU verfolgt. Aber eines 

Tages wird sich auch wieder die Frage nach einer umfas-

senden Vertragsrechtskodifikation stellen.

20 Autorinnen und Autoren haben 7 Jahre lang für dieses 

Werk geforscht und daran geschrieben. Das Ergebnis sind 19 

Kapitel und 2218 Seiten. Die rein numerische Bilanz dieses 

Projekts ist beeindruckend. Wie haben Sie und Ihre Mitstrei-

ter und Mitstreiterinnen das gemacht?

Die Autorinnen und Autoren des Bandes sind eng und freund-

schaftlich miteinander verbunden. Die meisten von ihnen 

sind akademische Schüler eines der beiden Herausgeber, 

von denen der eine auch wiederum akademischer Schüler 

des anderen ist. Dadurch konnten wir eine gewisse Einheit-

lichkeit der Herangehensweise voraussetzen, insbesondere 

was die zentrale Rolle der historisch-vergleichenden Metho-

de betrifft. Zudem haben wir uns zweimal zu einem intensiven 

Gedankenaustausch getroffen, einmal in Münster, das an-

dere Mal in Hamburg. Dabei haben wir alle gemeinsam die 

Konturen des Projekts geschärft. Und schließlich haben die 

beiden Herausgeber ganz am Anfang jeweils ein Musterka-

pitel vorgelegt, das allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Orientierung bieten konnte.

Nils Jansen, Reinhard Zimmermann (Hg.), Commentaries on 

European Contract Laws. Oxford University Press, 2018, 2384 S.

Entwicklung seiner Doktrinen. Der Vorrat grundlegender Be-

griffe und Wertungen ist durch Entwicklungen im Zeitalter des 

juristischen Nationalismus nicht nachhaltig infrage gestellt 

worden, und es hat immer wieder den grenzüberschreitenden 

Austausch von Ideen und Regelungsansätzen gegeben.

Welche europäischen Denkmuster kommen zutage, wenn 

man die Grundlagen des Vertragsrechts historisch und 

rechtsvergleichend erforscht?

Da gibt es viele Beispiele. Nehmen Sie nur die Frage, wann ein 

Vertrag als geschlossen anzusehen ist. Alle Rechtsordnungen 

müssen hier eine Balance zwischen den Interessen des je-

weils Erklärenden und des Erklärungsempfängers finden – 

also zwischen Willensfreiheit und Vertrauensschutz. Oder die 

Lehre von den Willensmängeln. Keine Rechtsordnung kann 

dem mangelhaft gebildeten Willen ohne weiteres Geltung zu-

sprechen. Deshalb gibt es überall Regeln darüber, wie man 

mit Drohung und arglistiger Täuschung umzugehen hat. In-

wieweit ein irrtümlich gebildeter Wille maßgeblich sein kann, 

lässt sich dagegen unterschiedlich beantworten. Doch sind 

alle Rechtsordnungen, die von den Prinzipien der Willensfrei-

heit und des Vertrauensschutzes ausgehen, mit der Aufgabe 

konfrontiert, für dieses Problem eine Lösung zu finden.

Das angelsächsische Rechtssystem beruht im Unterschied 

zur kontinentaleuropäischen Tradition kaum auf Kodifikati-

onen, wie etwa dem BGB oder dem Code Civil, sondern auf 

Fallrecht. Könnte der Brexit den Weg zur Harmonisierung des 

Vertragsrechts auf europäischer Ebene vereinfachen? 

Ich denke nicht. Eher könnte er zu einer Verarmung des Dis-

kurses über europäisches Vertragsrecht führen. Denn das 

englische Recht hält ein großes Reservoir von – vielfach 

richterrechtlichen – Erfahrungen bereit, von denen wir lernen 

können und auf die wir nicht verzichten sollten.

Der Arbeitstitel dieses Forschungsprojekts lautete „Decre-

tum“. Welche Parallelen lassen sich zwischen den aktuellen 

Herausforderungen der europäischen Privatrechtsgesetzge-

bung und den Gregorianischen Reformen des Kirchenrechts 

ziehen?

Als die römische Kirche sich in den Jahrzehnten nach der 

Gregorianischen Reform als eine rechtlich organisierte Insti-

tution etablierte, bedurfte es eines Werkes, das einen Über-

blick über die kaum noch beherrschbare und überschaubare 

Vielfalt von Rechtsquellen bot. Das leistete das Decretum des 

gelehrten Mönchs Gratian. Es war eine integrative Meister-

leistung, angereichert durch Kommentare (dicta Gratiani), 
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schrift untersucht Jan Peter Schmidt das Thema unter dem 

Begriff der „Nachlassabwicklung“ und legt dabei eine histo-

risch-vergleichende Perspektive zugrunde. Sein Ausgangs-

punkt ist der Befund, dass bisherige Abhandlungen weitge-

hend bei dem Versuch gescheitert sind, die atemberaubende 

Vielfalt der nationalen Begriffe, Rechtsfiguren und Rege-

lungsmechanismen in ihrem substanziellen Gehalt zu erfas-

sen oder einem erkenntnisfördernden Vergleich auch nur 

zugänglich zu machen. Zu bemängeln ist etwa eine unreflek-

tierte und in der Folge uneinheitliche Verwendung von zen-

tralen Begriffen wie „Erbe“ oder „Universalsukzession“, eine 

fast ausschließliche Fixierung auf formal-begriffliche Ele-

mente sowie ein Hang zu unzureichend differenzierten und 

damit irreführenden Taxonomien.

Wertentscheidungen identifizieren, vergleichen und 
fruchtbar machen

Die methodischen Versäumnisse bestehender Studien wei-

sen dabei zugleich den Weg zu einer Herangehensweise, 

welche die unter dem Dickicht der Begriffe und Detailrege-

lungen verborgen liegenden Wertentscheidungen offenlegt 

und es ermöglicht, das Thema über nationale Grenzen hin-

weg sinnvoll zu diskutieren und Erfahrungen aus der einen 

Rechtsordnung für die andere fruchtbar zu machen. So ist 

zunächst die Vorstellung aufzugeben, dass sich die Gesamt-

heit des erbrechtlichen Geschehens über Begriffe wie den 

Nicht nur Laien, sondern auch Fachleute betrachten das Erb-

recht meist vorrangig aus einem wirtschaftlichen Blickwinkel 

und sehen seine zentrale Aufgabe darin, die von einer ver-

storbenen Person hinterlassenen Vermögenswerte unter den 

Überlebenden zu verteilen. Zu klären ist dabei etwa, unter 

welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang es einem 

Erblasser gestattet ist, die Begünstigten des Erbfalls selbst zu 

bestimmen, was bei Fehlen einer solchen letztwilligen Verfü-

gung gilt und in welchem Ausmaß die Allgemeinheit, vertre-

ten durch den Staat, am Nachlass partizipiert. 

Das „Wie?“ des Erbrechts

In den Hintergrund tritt bei dieser Fokussierung auf das „Wer 

bekommt was?“ das, was man das „Wie?“ des Erbrechts 

nennen kann oder bildlich gesprochen seinen „Maschinen-

raum“. Wie wird die Neuzuweisung der „verwaisten“ Rechts-

beziehungen, zu denen auch die Verbindlichkeiten des Ver-

storbenen gehören, technisch bewerkstelligt? Wie werden 

Gläubiger- und Verkehrsinteressen gewahrt, wie wird die 

Selbstbestimmung der Betroffenen respektiert? Welche Rolle 

spielen Gerichte und andere staatliche Behörden? 

Ausgangspunkt: Systematisierung von Begriffen, 
Rechtsfiguren und Regelungsmechanismen

In seiner kurz vor dem Abschluss stehenden Habilitations-

Im Maschinenraum des Erbrechts – Nachlassab-
wicklung in historisch-vergleichender Perspektive 
Habilitationsprojekt Jan Peter Schmidt 
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Zwecke verfolgen. So findet beispielsweise das österrei-

chische Institut der „gerichtlichen Einantwortung“ des Erben 

in den Nachlass, durch die der Rechtsübergang erst vollen-

det wird, auf den ersten Blick keinerlei Gegenstück im deut-

schen Recht. Berücksichtigt man allerdings, dass der Einant-

wortungsbeschluss dem Erben zugleich seine Legitimation 

im Rechtsverkehr ermöglicht, so tritt ins Bewusstsein, dass 

auch der Nachlasserwerb eines deutschen Erben vielfach 

erst durch eine gerichtliche Entscheidung zur vollen prak-

tischen Wirksamkeit gelangt, nämlich die Erteilung eines 

„Erbscheins“ oder „Europäischen Nachlasszeugnisses“. 

Historisch-vergleichende Perspektive

Der Wert einer geschichtlichen Betrachtung der Nachlassab-

wicklung schließlich liegt darin begründet, dass die Geschich-

te der Nachlassabwicklung sich als kontinuierlicher Prozess 

der Ausdifferenzierung und Verfeinerung darstellt und die Re-

gelungsprobleme und ihre Lösungen in früheren Rechtsord-

nungen deshalb viel deutlicher hervortreten als in heutigen. 

So lässt sich anhand des römischen und des hochmittelalter-

lichen englischen Rechts nicht nur zeigen, wie die Ziele des 

Gläubigerschutzes und der erblasserischen Selbstbestim-

mung den Bedarf für die Schaffung einer „Abwicklungsin-

stanz“ entstehen ließen, welche für die Tilgung der Erblasser-

schulden und die Erfüllung der Vermächtnisse sorgte. Auch 

wird jeweils sichtbar, wie die mit der Abwicklerrolle einher 

gehende Verantwortlichkeit Regelungen zum Schutz der 

Selbstbestimmung und des Vermögens der Betroffenen nötig 

machte. So beseitigte das römische Recht im Laufe der Zeit 

nicht nur die Zwangsnachfolge der sog. Hauserben, sondern 

schuf auch Möglichkeiten, das eigene Vermögen von einer 

Haftung für Nachlassverbindlichkeiten freizustellen. Die im 

Wesentlichen spontan, d.h. ohne gesetzgeberischen Plan ent-

standenen Strukturen der römischen und der mittelalterlichen 

englischen Nachlassabwicklung bilden das Grundgerüst 

auch der modernen Erbrechte.

Im heutigen deutschen Recht haben nicht zuletzt die gestie-

gene Altersarmut und die gelockerten Familienbindungen die 

Themen Erbausschlagung und Erbenhaftung wieder stärker 

in den praktischen Fokus gerückt und daran erinnert, dass 

die Nachlassabwicklung keineswegs nur rechtstechnisches 

Mittel zur Umsetzung von Verteilungsvorgaben ist, sondern 

eigene materielle Wertungen verfolgt. Eine historisch-ver-

gleichende Betrachtung der Nachlassabwicklung kann nicht 

nur die seit langem schwelenden Reformüberlegungen um 

wertvolle Erfahrungsschätze bereichern, sondern ermöglicht 

überdies die Betrachtung des deutschen Rechts von einem 

externen Standpunkt aus.

„Nachlassübergang“ oder den „transfer of property on  

death“ einfangen lasse und es somit beim „Wie?“ des Erb-

rechts nur um die Anordnung eines Erwerbsmodus gehe. 

Denn eine solche Anlehnung an sachenrechtliche Vorgänge 

unter Lebenden wird nur Erbrechtsordnungen in einem ganz 

frühen Entwicklungsstadium gerecht, nicht mehr hingegen 

den modernen Regimen, die von der grundlegenden Wertung 

getragen sind, dass die Neuzuweisung der Güter eines Ver-

storbenen nicht die Situation von dessen Gläubigern beein-

trächtigen darf. Diese Wertung führt in vielen Fällen dazu, 

dass die Verteilung der Nachlassgegenstände sich nur mit-

tels komplexer zweistufiger Verfahren bewältigen lässt, was 

beispielsweise erklärt, warum im deutschen Recht dem Indi-

vidualerwerb eines Miterben immer das Zwischenstadium 

der Gesamthandsgemeinschaft vorausgeht oder warum das 

BGB ein überaus verzweigtes Regime zur „Erbenhaftung“ 

vorsieht. Der im deutschen Schrifttum vielfach schon ge-

brauchte, aber dogmatisch noch nicht voll ausgereifte Begriff 

der „Nachlassabwicklung“, der ein Pendant in der eng-

lischen „administration of estates“ findet, ist geeignet, die 

Gesamtheit der Vorgänge zwischen Eröffnung und Abschluss 

eines Erbfalls in systemneutraler Weise zu erfassen und deu-

tet zugleich das sie verbindende teleologische Element an, 

nämlich die geordnete Bereinigung des „vermögensrecht-

lichen Rückstands“ einer verstorbenen Person.

Verbunden hiermit ist die Überwindung der traditionellen Be-

günstigtenperspektive, die zwar unbestreitbare praktische 

Bedeutung hat, für zentrale Aspekte des erbrechtlichen Ge-

schehens jedoch blind ist. Dies gilt insbesondere für die seit 

langem universell anerkannte und in zahlreichen Einzelrege-

lungen zum Ausdruck kommende Wertung, dass die Gläubi-

ger des Verstorbenen mit Vorrang vor den Begünstigten am 

Nachlass partizipieren (im Sinn des mittelalterlichen Rechts-

sprichworts „Der Gläubiger ist der erste Erbe“). 

Funktionale Betrachtungsweise der Nachlassabwicklung

Was den eigentlichen Rechtsvergleich angeht, ist sodann 

von entscheidender Bedeutung, die an Begriffen und forma-

len Strukturen ausgerichtete Methodik durch eine funktio-

nale Betrachtungsweise zu ersetzen. Denn selbst wenn die in 

vielen Studien unausgesprochen zugrunde gelegte Annahme 

zutreffend wäre, dass Begriffe wie „Erbe“ oder „Testaments-

vollstrecker“ eine Art Universalgrammatik des Erbrechts bil-

den, können daran anknüpfende Vergleiche doch immer nur 

deskriptive Aussagen liefern. Werden hingegen die einzelnen 

Regelungsprobleme in den Mittelpunkt gestellt, kann es sich 

plötzlich erweisen, dass Figuren und Mechanismen von ganz 

unterschiedlicher Gestalt jedenfalls teilweise identische 
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merging the two regimes into one or, even more radically, by 

suppressing one of them. What was initially a minority view 

in French scholarship grew in popularity over the years as 

authors launched a fierce offensive against the concept of 

contractual liability, arguing that whenever damages were 

ordered to compensate the non-performance of a contrac-

tual obligation, this could be done only so as to perform this 

obligation via a monetary equivalent and never to repair a da-

mage, as any other liability regime would do. 

Furthermore, the lines usually set to distinguish contract 

and tort law were recently blurred by the Cour de cassation, 

which decided in 2006 that a third party who suffered a loss 

due to the non-performance of a contractual obligation could 

make out a claim in tort without having to prove fault under 

tortious liability. This decision, if applied without restriction, 

would result in a systematic interference by tort law with the 

protected sphere of contract. 

The highly anticipated reform of tort law will thus have to find 

a fair balance between the two imperatives that guide the re-

lationship between contract and tort law: on one hand, the 

protection of the contractual expectations of the parties and, 

on the other hand, the need to remedy every unjustified loss 

or damage.

The upcoming reform of the French law of tort, which is fol-

lowing soon after the 2016 reform of the law of contract, has 

raised a large number of expectations as it will deal with 

many unsolved problems regarding the relationship between 

tort and contract law. 

Indeed, for over a century in French law, the relationship 

between tort and contract law has been governed by a fun-

damental principle established by the Cour de cassation, cal-

led the non-cumulation principle, or principe de non-cumul 

between tortious liability and contractual liability. According 

to this principle, when the circumstances that gave rise to 

liability resulted from one party’s non-performance of his or 

her contractual obligations, the plaintiff cannot claim dama-

ges under tortious liability, for only contractual liability should 

apply. The strict application of this principle by the Courts has 

led over the years to a systematic rejection of tortious liability 

whenever a contractual link exists between the parties, even 

when the conditions for a claim in tort are otherwise fulfil-

led. As a result, what was supposed to clarify the discipline 

by setting a clear line between tort and contract became 

a major and almost insoluble problem in the French law of 

obligations. Aware of this issue, as many situations cannot 

be easily described as purely contractual or tortious, some 

authors declared themselves in favour of abandoning the di-

stinction between tortious and contractual liability, either by 

Contract and Tort Law:  
An Attempt to Resolve Conflicts 
Dissertation Dorothée Perrouin-Verbe
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French Civil Code and to carry out this study from an histori-

cal and comparative perspective. 

Once the particular structure of the French system has been 

presented, it is possible to look at the relationship between 

contractual and tortious liability from another angle. Rather 

than seeing two opposing liability regimes that disturb each 

other, and trying to draw a line between them, I have chosen 

to analyze this issue through the prism of the subsidiarity of 

tortious liability in French law. Because it covers a very large 

scope, the general clause has to be subsidiary, meaning that 

it can apply only when no other specific rule exists and is thus 

capable of offering to the plaintiff a claim for damages. Thus, 

when tortious and contractual liability share the same purpo-

se, compensating unfair damage, and since the latter form of 

liability has a narrower scope of application, their scopes are 

rather overlapping than opposing. As a result, the subsidiarity 

of tortious liability implies not only that contractual liability 

should apply in those situations of overlapping, but also that 

– where its conditions cannot be fulfilled – tortious liability 

could under certain circumstances intervene as a “back-up” 

claim for damages. In some situations though, the conflict 

can be avoided, namely when contractual liability serves a 

different purpose that is specific to it, providing a monetary 

equivalent for the contractual obligation that has not been 

performed.

Scope of research and problems

To resolve the conflicts between contract and tort law, and to 

clarify a discipline dominated by the uncertainty of a case-

by-case approach, it is necessary to contemplate every situ-

ation where the two sources of obligations meet. That inclu-

des cases where the conditions of both contractual and 

tortious liability are fulfilled, and we have to figure out 

whether to apply strictly the principle of non-cumulation or 

whether, under certain circumstances, tortious liability 

should be allowed to apply. This would result in a new defini-

tion of the border between tort and contract. That also inclu-

des cases where an injury arises outside of the scope of con-

tractual liability but so close to the sphere of influence of the 

contract that the application of tortious liability could disturb 

the parties’ expectations and affect the protection of their 

contractual will. This is the case, for example, when non-

performance causes damage to a third party or when it oc-

curs during the negotiations, in what is referred to as the pre-

contractual period. To avoid this negative impact of tortious 

liability on the contract, it is necessary to think of a way to 

adapt its conditions (is fault required or not?) and its effects 

(especially the kind of damages that can be granted) to these 

para-contractual situations. In this respect, one of the major 

weaknesses of French studies in tort law is the lack of in-

terest regarding the kind of damages that can be granted in 

these situations, damages that we usually divide into two ca-

tegories called expectation interests or reliance interests. 

Method chosen to solve the question

In order to explain and resolve the conflicts between con-

tract and tort law, it is important to understand the specifici-

ties of French law, the most important being the presence of 

a general clause of liability that has existed in the French Civil 

Code since 1804. Indeed, it is the way that Article 1240 of the 

French Civil code is drafted that explains the occurrence of 

numerous conflicts with contracts and also the impossibility 

of setting a clear line between tortious and contractual liabi-

lity. Because the conditions for a claim in tort are extremely 

wide and vague under French law, regardless whether one 

looks at the concept of fault, damage, or even the causality 

link, it appears that there are no real limits to the application 

of tortious liability by the Courts, the only true guideline being 

that no one should unfairly suffer damage without being com-

pensated for it. Since no equivalent of such a general clause 

can be found in most other jurisdictions – beginning with Ger-

man law – it has appeared necessary to understand the rea-

sons for the introduction of this general clause into the 
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Laien, die handschriftliche Testamente verfassen, erweist 

sich dies regelmäßig als problematisch. Zu oft ist sich der 

Verfasser des Testaments über die juristischen Auswir-

kungen der gewählten Formulierung nicht im Klaren. 

Wie kann mit Lücken im Testament umgegangen werden?

Zu dem Problem der „einfachen“ Auslegung tritt ein weiteres 

Problem, das in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus ge-

rückt ist. Hat man den wahren Willen des Testators ermittelt, 

kann sich das Testament dennoch als lückenhaft erweisen. 

Dann stellt sich die Frage, ob diese Lücke auf Grundlage der 

im Testament zum Ausdruck gebrachten Absichten geschlos-

sen werden kann. Die Grenze zwischen „Erweiterung“ und 

„Korrektur“ des Testaments ist hierbei fließend. Gleichzeitig 

kollidieren im Rahmen dieses „abändernden“ Eingreifens 

zwei Prinzipien, die beide danach streben, den Willen des  

Testators zu schützen: Das Prinzip des testamentarischen 

Formalismus und das Prinzip, dem wahren Willen des Testa-

tors größtmögliche Geltung zu verschaffen. Zwischen diesen 

Prinzipien gilt es einen Ausgleich zu finden.

Letzteres Problem lässt sich am besten an einem Beispiel il-

lustrieren. In einem vom italienischen Kassationshof im Jah-

re 2011 entschiedenen Fall gewährte ein Erblasser im Wege 

eines Vermächtnisses seiner Verlobten den Nießbrauch an 

Das Habilitationsprojekt befasst sich rechtsvergleichend mit 

den Regeln über die Auslegung von Testamenten. Die For-

schung soll es Francesco Patti ermöglichen, bis 2020 die wis-

senschaftliche nationale Habilitation als italienischer „Pro-

fessore di prima fascia“ zu erhalten. Francesco Patti forschte 

für knapp ein Jahr am Institut.

Auf der Suche nach dem wahren Willen des Verstorbenen

Viele Kodifikationen schweigen über die Auslegung von 

Testamenten oder enthalten hierzu allenfalls fragmenta-

rische Regelungen. Gleichzeitig verbietet es eine Vielzahl von 

Besonderheiten, die gemeinhin anerkannten Regeln über die 

Auslegung von Verträgen ohne weiteres auf die Auslegung 

von Testamenten zu übertragen. So ist bereits der Ausgangs-

punkt der Auslegung ein anderer. Das Vertrauen des Empfän-

gers in die testamentarische Willenserklärung bedarf keines 

Schutzes. Maßgeblich ist allein der wahre Wille des Testa-

tors. Diesen wahren Willen gilt es zu erforschen, und ihm ist 

größtmögliche Geltung zu verschaffen. Schwierigkeiten be-

reitet hierbei die Tatsache, dass der wahre Wille des Verfas-

sers jedenfalls durch Befragung nicht mehr zu ermitteln ist. 

Grundlage, den wahren Willens des Testators zu ermitteln, 

kann daher nur das Schriftstück selbst sein. Den darin vom 

Verfasser gewählten Worten sollen seine tatsächlichen Ab-

sichten entnommen werden. Insbesondere bei juristischen 

Systematische Erforschung der Auslegung von 
Testamenten 
Habilitationsprojekt Francesco Paolo Patti 

Dr. Francesco Paolo Patti, LL.M (Münster)

Wissenschaftlicher Referent bei Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Zimmermann (bis Januar 2019)

Forschung I Arbeitsgruppe Zimmermann
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wäre daher zu fragen, welche Anordnung der Erblasser ge-

troffen hätte, wenn ihm zum Zeitpunkt der Errichtung des 

Testaments die nicht in Erwägung gezogenen Umstände – 

also die Veräußerung des Apartments – bekannt gewesen 

wären (Lange/Kuchinke 2001). Demgegenüber unterscheiden 

andere Rechtsordnungen deutlicher zwischen Auslegung 

und Ergänzung/Änderung des Testaments. In England etwa 

wurde die Unterscheidung in dem berühmten Fall Marley v 

Rawlings [2014] UKSC 2 wie folgt klargestellt: „If it is a questi-

on of interpretation, then the document in question has, and 

has always had, the meaning and effect as determined by the 

court, and this is the end of the matter. On the other hand, if it 

is a question of rectification, then the document, as rectified, 

has a different meaning from that which it appears to have on 

its face, and the court would have jurisdiction to refuse recti-

fication or to grant it on terms“. Die Idee ist, dass man in ein 

Testament nicht etwas hineinlesen kann, was darin nicht 

steht. Die Ergänzung oder Änderung des Testaments ist hier-

nach keine Frage der Auslegung. Diese Unterscheidung 

bringt freilich weitere Probleme: Was kommt zuerst, die Aus-

legung oder die Änderung? Der Supreme Court vertritt die 

These, nach der das Testament zuerst ausgelegt und dann 

eventuell geändert werden soll. Die Lösung scheint sachge-

mäß. Um zu verstehen, ob eine Ergänzung oder eine Ände-

rung des Testaments notwendig ist, muss man den Inhalt des 

Testaments verstehen. Gleichzeitig kann nicht verkannt wer-

den, dass trotz dieser Unterscheidung Auslegung und Ergän-

zung fest miteinander verbunden sind.

 

Ziel: Die systematische Erforschung unendlich vieler 
Auslegungsvarianten

Die rechtsvergleichende Betrachtung soll schließlich auch 

der Konzeptualisierung allgemeinerer Fragestellungen die-

nen. So widmet sich die Arbeit etwa folgenden Problemkrei-

sen: Wie soll man den Kontext außerhalb des Testaments 

aufbauen? Welche Erkenntnisquellen können bei der Ausle-

gung herangezogen werden? Wo sollten die Grenzen der er-

gänzenden Auslegung liegen? Eins ist klar: „Dem Erblasser 

kann und darf die Verantwortung für seine Verfügung nicht 

abgenommen werden“ (Lange/Kuchinke 2001). Änderungen, 

die mit dem Willen des Testators nicht übereinstimmen, dür-

fen nicht vorgenommen werden. Darüber hinaus existieren 

unendlich viele Varianten, in denen mittels Auslegung eine 

Entscheidung getroffen werden muss. Deren systematische 

Erforschung ist Ziel des Habilitationsprojektes.

einem genau bezeichneten Apartment. Nach Abfassung des 

Testaments veräußerte der Erblasser das Apartment an Drit-

te und kaufte sich mit dem Geld ein neues Apartment in einem 

anderen Viertel der Stadt. Sein Testament änderte der Erblas-

ser nicht, so dass es bei seinem Tod nach wie vor vorsah, der 

Verlobten den Nießbrauch an dem alten, nunmehr verkauften 

Apartment zu gewähren. Die Verlobte behauptete, dass sie 

stattdessen die Nießbraucherin des neuen Apartments sei. 

Die Erben stellten sich dagegen auf den Standpunkt, dass der 

Erblasser das Testament hätte ändern können, hätte er den 

Nießbrauch für seine Verlobte an dem neuen Apartment ge-

wollt. Da er das nicht gemacht habe, habe er konkludent die 

frühere Verfügung widerrufen.

Es ist klar, dass in einem solchen Fall die einfache Willenser-

klärung des Erblassers nicht weiterhilft. Deren reiner Wort-

laut bringt keinen bzw. nur begrenzten Erkenntnisgewinn. Zu 

erforschen ist vielmehr der reale oder hypothetische Wille 

des Testators. Hierbei ist jedoch das Problem „that very of-

ten we simply do not know what a testator in his innermost 

mind really wanted, and we have to establish his intentions 

as best we can from the ‘last will and testament’ he has left 

behind“ (Häcker 2016). Beim Erblasser kann man nicht mehr 

nachfragen und das Testament ist das Mittel, mit dem er sei-

ne Wünsche für die Hinterbliebenen zum Ausdruck bringen 

wollte. Ein Lösungsansatz für dieses Dilemma ist, bei der 

Auslegung des Testaments auch auf extratextuelle Quellen 

Bezug zu nehmen. So hat z.B. der Kassationshof in dem oben 

genannten italienischen Fall darauf hingewiesen, dass der 

Erblasser und die Verlobte in beiden Apartments zusammen-

gewohnt hatten. Hieraus schloss der Kassationshof, dass der 

Testator mit seiner Verfügung den Wohnungsbedarf der Frau 

decken wollte.

 

Verschiedene Rechtsordnungen – unterschiedliche 
Theorien

Dieser grobe Problemabriss soll die vielschichtigen Pro-

bleme bei der Auslegung von Testamenten aufzeigen, die im 

Rahmen des Habilitationsprojektes erforscht werden. Zur Lö-

sung derartiger Probleme findet man in den verschiedenen 

Rechtsordnungen unterschiedlichste Regelungen und Theo-

rien. Das Problem des lückenhaften Testaments etwa löst 

man in der deutschen Rechtsordnung über die ergänzende 

Auslegung. Ziel dieser Auslegung ist es nicht, den Inhalt ei-

ner einzelnen Verfügung oder deren Gesamtheit zu ermitteln, 

sondern eine Lücke in der Regelung, die nach „einfacher“ 

Auslegung besteht, auf Grundlage des Willens des Erblas-

sers zu schließen. In einem Fall wie dem des Kassationshofes 
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nahe ist Jürgen Basedow dabei der Beitrag von Anatol Dutta, 

der sich mit der Habilitationsschrift von Basedows erstem 

Habilitanden Roland Donath auseinandersetzt. Donaths Ha-

bilitationsschrift war nie veröffentlicht worden, weil er schon 

kurz nach seiner Berufung an die Universität Halle mit 37 Jah-

ren an Krebs verstarb.

Geleitworte

Reinhard Zimmermann

„Mehr Freiheit wagen“ – Jürgen Basedow zum Abschied aus 

dem aktiven Dienst am Hamburger Max-Planck-Institut 

 

Eröffnungsbeitrag

Vassilios Skouris

Das Prinzip Vertragsfreiheit aus der Sicht eines Außenseiters 

 

Teil I: Bürgerliches Recht und Versicherungsrecht

Giesela Rühl

Mehr Freiheit wagen im Vertragsrecht.

Zur Inhaltskontrolle von AGB im unternehmerischen Ge-

schäftsverkehr

Jan Lüttringhaus

Mehr Freiheit wagen im Versicherungsrecht durch daten- 

und risikoadjustierte Versicherungstarife.

„Pay-as-you-drive“-, „Pay-as-you-live“- und „Smart-Home“-

Jürgen Basedow ist im Herbst 2017 nach 20 Jahren als Insti-

tutsdirektor aus dem aktiven Dienst am Institut ausgeschie-

den und emeritiert worden. Seine Schülerinnen und Schüler 

nahmen dies zum Anlass, einem Leitgedanken seines Schaf-

fens ein zweitägiges Symposium zu widmen. Unter dem Mot-

to „Mehr Freiheit wagen“ beleuchteten sie mit Themen vom 

Abstammungsrecht bis zur Zwangsvollstreckung die breit 

gefächerten Forschungsgebiete, mit denen Jürgen Basedow 

verbunden ist. Im Jahr 2018 sind nun die Symposiumsbeiträ-

ge in Form einer Publikation unter dem Titel „Mehr Freiheit 

wagen“ erschienen und wurden Jürgen Basedow von seinen 

Schülern feierlich überreicht.

„Mehr Freiheit wagen“ wurde von Jürgen Basedow immer 

als Aufruf für mehr private Entscheidungs- und Wahlfreiheit 

einschließlich der unternehmerischen Freiheit verstanden, 

dies im Vertrauen auf die ausbalancierende Wirkung der 

Märkte und gesellschaftlichen Kräfte. In den ihm gewidme-

ten Beiträgen klingt an, was seine Schülerinnen und Schü-

ler als prägend für den Forscher Basedow bezeichnen: Die 

Einladung, genauer hinzusehen und sich einzulassen auf das 

Recht verschiedener Staaten. Und nicht nur über Länder-

grenzen, sondern auch über Fachgrenzen hinwegzuschauen.

Die Publikation umfasst neben Geleit- und Schlussworten 

Aufsätze, die auf die Vorträge des Symposiums aufbauen. 

Doch der Sammelband geht über die Vorträge hinaus: Auch 

Franco Ferrari und Anatol Dutta, die im Rahmen des Symposi-

ums die Rolle der Moderatoren wahrgenommen hatten, steu-

erten Beiträge zum Sammelband bei. Persönlich besonders 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow, LL.M. (Harvard)

Emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht

Forschungsschwerpunkte: Internationales Privatrecht; Europäisches Privat- und Wirt schaftsrecht; 

Transport- und Verkehrsrecht; Versicherungsrecht

Mehr Freiheit wagen 
Publikation mit Symposiumsbeiträgen

Forschung I Jürgen Basedow
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Moritz Bälz 

Mehr Freiheit wagen im japanischen Recht. Die Folgen für 

das Justizsystem 

Franco Ferrari/Friedrich Rosenfeld

Mehr Freiheit wagen in der internationalen Handelsschieds-

gerichtsbarkeit.

Schranken der Parteiautonomie in der Schiedsgerichtsbarkeit 

Teil IV: Grundlagen und Rechtsvergleichung

Nadjma Yassari

Mehr Freiheit wagen im religiösen Recht. Formfreiheit im ira-

nischen Testamentsrecht 

Eugenia Kurzynsky-Singer

Mehr Freiheit wagen im Recht der Transformationsstaaten? 

Zur Vertragsfreiheit im russischen Recht 

Eva-Maria Kieninger

Mehr Offenheit wagen. Von den Niederungen der Empirie zur 

Kraft der Visionen

Schlusswort

Jürgen Basedow

Anatol Dutta, Christian Heinze (Hg.) „Mehr Freiheit wagen“ 

Beiträge zur Emeritierung von Jürgen Basedow, Mohr Sie-

beck, Tübingen 2018, XXV + 483 Seiten

Tarife als Herausforderung für das Versicherungsvertrags-

recht 

Jens M. Scherpe

Mehr Freiheit wagen im Familienrecht. Entgeschlechtlichung 

des Rechts 

Konrad Duden

Mehr Freiheit wagen im Familienrecht. Freiheit und Verant-

wortung im Abstammungsrecht 

Anatol Dutta

Mehr Testierfreiheit wagen? Ein Streifzug durch Roland Do-

naths unveröffentlichte Habilitationsschrift 

Teil II: Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht

Axel Metzger

Mehr Freiheit wagen auf dem Markt der Daten. Vorausset-

zungen und Grenzen eines Marktmodells für „big data“ 

Matteo Fornasier

Mehr Freiheit wagen im Arbeitsrecht? 

Jan Kleinheisterkamp

Mehr Freiheit wagen mit Menschenrechten. Ein Versuch zur 

Rechtssicherheit durch Investitionsschutzrecht

Duygu Damar

Mehr Freiheit wagen im Transportrecht 

Wolfgang Wurmnest

Mehr Freiheit wagen im Kartell- und Marktregulierungsrecht 

Teil III: Kollisionsrecht und Verfahrensrecht

Ralf Michaels

Mehr Freiheit wagen im Recht der Privatautonomie? Rechts-

wahlfreiheit und religiöse Rechte 

Hannes Rösler

Mehr Freiheit wagen im Kollisionsrecht. Zur Zulässigkeit von 

floating choice-of-law clauses im Wirtschafts-, Familien- und 

Erbkollisionsrecht der Europäischen Union 

Christian Heinze

Mehr Freiheit wagen in der Zwangsvollstreckung. Plädoyer 

für eine Neuordnung und Neubewertung von Vollstreckungs-

vereinbarungen 
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Für welche Forschungsprojekte nutzen Sie die durch die 

Emeritierung gewonnene Freiheit?

Das erste Jahr des sogenannten Ruhestandes war von hef-

tiger Reisetätigkeit ausgefüllt: Manches war von langer Hand 

geplant, einiges kurzfristig anberaumt und nicht zu vermei-

den. Insofern blieb die Forschung zunächst auf Projektierung, 

Stoffauswahl und Gliederung beschränkt. Im Jahr 2 PE (post 

emeritationem) ist die Lage schon entspannter. Viele Einla-

dungen habe ich abgesagt, um Zeit für das Projekt zu haben. 

Geplant ist vor allem ein Buch über Europäisches Privat-

recht, das ich in englischer Sprache schreiben will, der 

neuen lingua franca unseres Kontinents. Gedacht ist nicht 

so sehr an eine rechtsvergleichende Abhandlung über ma-

teriellrechtliche Themen wie Vertrag und Delikt, sondern an 

die Verknüpfung des Privatrechts mit den konstitutionellen 

Grundlagen der Europäischen Union, die sich von denen der 

einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterscheiden: der Gesetz-

gebung, den verschiedenen Rechtsquellen, der Rolle des 

Gerichtshofs, die Entwicklung allgemeiner Rechtsgrundsätze 

usw. Damit greife ich eine Projektidee auf, die umzusetzen 

ich schon vor 20 Jahren begonnen hatte, ehe mich die Freu-

den immerwährender Kommissionssitzungen von einer Fort-

führung abhielten.

Lieber Herr Professor Basedow, was hat Sie an diesem Pro-

jekt Ihrer Schülerinnen und Schüler besonders beeindruckt?

Festschriftenbeiträge entstehen im Allgemeinen aus einer 

persönlichen Verbundenheit der Autoren mit dem Jubilar. 

Eine inhaltliche Ausrichtung des einzelnen Beitrags auf das 

wissenschaftliche Werk der geehrten Person findet sich 

dagegen viel seltener. Wer selbst Festschriftenbeiträge ge-

schrieben hat, weiß auch warum. Es fällt in der konkreten 

Situation oft schwer: Jeder Autor hat seine Agenda, die sich 

von den Themen des Jubilars vielleicht entfernt hat. Dem 

Verfasser ist auch bekannt, dass eine Festschrift nur einen 

kleinen Kreis von Lesern erreicht und häufig vielleicht gerade 

die Personen nicht, die an dem Thema des eigenen Beitrags 

besonders interessiert sind. Fristablauf und Zeitnot tun ein 

Übriges. Am Ende sind die meisten Festschriften thematische 

Gemischtwarenläden oder – je nach Umfang – Supermärkte. 

Dass die Autoren in diesem Fall – entgegen der geschilderten 

Widrigkeiten – ein durchgehendes Thema meiner wissen-

schaftlichen Arbeit in den Mittelpunkt gestellt und sich je-

weils gefragt haben: „Was kann ich auf meinem Gebiet dazu 

beitragen?“, das zeugt von geistiger Disziplin und verdient 

höchsten Respekt. 

Hinzu kommt die grundlegende Bedeutung des Themas: Es 

ist für die Ordnung der Gesellschaft zentral, wie viel wir der 

Problemlösungskapazität der Einzelnen überlassen und wie 

oft wir nach staatlichen Normierungen rufen, ob die Charak-

terisierung als „freiheitliche Gesellschaft“ noch angebracht 

ist oder nicht. Dass auch die Autorinnen und Autoren dieses 

Bandes das Problem ernst nehmen, zeigt das Buch über 

viele Seiten, auch wenn die privaten und kollektiven Lö-

sungsanteile naturgemäß von Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet 

unterschiedlich sind. Haben die langjährigen Kontakte und 

vielfältigen Diskussionen mit mir dazu beigetragen, dass alle 

sich auf dieses Thema eingelassen haben? Die Eitelkeit des 

Jubilars drängt ihn dazu, die Frage zu bejahen.

„Das Projekt zeugt von geistiger Disziplin und 
verdient höchsten Respekt.“ 
Jürgen Basedow spricht über das Geschenk seiner Schülerinnen und 
Schüler und seine neu gewonnene Freiheit 

Forschung I Jürgen Basedow
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tung der von der Sowjetunion geerbten Eigentums- und Pro-

duktionsstrukturen angesehen. Bekanntlich befanden sich in 

der Sowjetunion der gesamte Grund und Boden sowie sämt-

liche Produktionsmittel im Eigentum des Staates, der die Pro-

duktion im Rahmen einer Planwirtschaft organisierte. Als 

Mittel der Wahl erschien eine rasche Privatisierung, die den 

Weg für eine marktwirtschaftlich organisierte Produktion und 

Wertschöpfung eröffnen sollte. Die umfassenden Rechtsre-

formen, darunter auch die Reformen der eigentumsbezo-

genen Regelungen, sollten diesen Prozess unterstützen. 

Doch die Erwartungen an eine rasche Transformation der 

russischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung haben 

sich als unrealistisch herausgestellt. Die erwartete Anglei-

chung russischer Verhältnisse an die Gesellschafts- und 

Wirtschaftssysteme der westlichen Länder ist nicht in dem 

erwarteten Maße erfolgt. Vielmehr folgte die Entwicklung in 

Russland in vielerlei Hinsicht einem Sonderweg.

Transformationsvorgänge und Rechtsvergleichung

Der Wandel der Eigentumsordnung ist für die Transformation 

der russischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung von 

enormer Bedeutung. Eine notwendige Voraussetzung hierfür 

Die mit dem deutsch-russischen Juristenpreis ausgezeich-

nete Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Eigentums-

konzepts im russischen Recht aus rechtsvergleichender 

Perspektive. Die Untersuchung zeichnet die Auswirkungen 

der Rechtskultur auf die modernen sachenrechtlichen Re-

gelungen nach, zieht einen Vergleich zum deutschen Eigen-

tumsverständnis und ermöglicht Einblicke in die Dynamik und 

Gesetzmäßigkeiten der Transformation einer postsozialis-

tischen Rechtsordnung. Die Monographie ist im Verlag Mohr 

Siebeck erschienen.

Eigentumsstrukturen auf dem Weg von sozialistischer 
Wirtschaftsordnung zur Marktwirtschaft

Der Zusammenbruch der Sowjetunion ließ die Erwartung ent-

stehen, dass sich Russland nunmehr rasch in das Wirt-

schafts-, Gesellschafts- und Wertesystem der westlichen 

Welt eingliedern würde. Die eingeleiteten Reformen verstärk-

ten den Eindruck, dass in Russland eine Marktwirtschaft nach 

westlichem Vorbild im Entstehen begriffen sei und dass dieser 

Prozess auch die Veränderung der bestehenden Wirtschafts- 

und Gesellschaftsstrukturen nach sich ziehen würde. Als eine 

vorrangige Aufgabe dieser wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Transformation wurde eine grundlegende Umgestal-

Transformation der russischen Eigentums- 
ordnung – Eine vergleichende Analyse aus  
der Sicht des deutschen Rechts 
Habilitationsprojekt von Eugenia Kurzynsky-Singer 

Dr. habil. Eugenia Kurzynsky-Singer

Wissenschaftliche Referentin und Leiterin des Kompetenzzentrums  
„Russland und weitere GUS-Staaten“ (bis Dezember 2018)

Betreuung der Habilitationsschrift durch Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow
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zepte: der liberale Eigentumsbegriff nach dem westlich-konti-

nentaleuropäischen Vorbild und ein auf den traditionellen, 

d.h. überwiegend sozialistisch geprägten, Vorstellungen ba-

sierendes Eigentumskonzept. Beide Ansätze befinden sich in 

einer Konkurrenz, was anhand einer uneinheitlichen Behand-

lung einzelner Streitfragen in der russischen Rechtsprechung 

und Rechtswissenschaft deutlich wird. 

Es erscheint allerdings vorschnell, die aus dem sowjetischen 

Recht stammenden Bestandteile der russischen Eigentums-

ordnung als bloße Relikte der vergangenen Epochen ansehen 

zu wollen und die Entwicklung des russischen Eigentumskon-

zepts als eine bloße Auseinandersetzung zwischen Archaik 

und Moderne zu interpretieren. Es ist viel mehr anzunehmen, 

dass im russischen Recht ein Eigentumskonzept im Entstehen 

ist, das im gewissen Sinne eine Synthese der sowjetischen 

Rechtstradition und des kontinentaleuropäischen Eigentums-

konzepts darstellt, im Ergebnis aber auf anderen Wertungen 

und Grundlagen als das liberale Eigentumskonzept des konti-

nentaleuropäischen Rechts beruht. 

ist der Wandel des juristischen Eigentumsverständnisses. Al-

lerdings können angesichts der erwähnten Gesichtspunkte 

die Veränderungen des rechtlichen Rahmens nicht lediglich 

anhand der Reformen des Sachenrechts bewertet werden. 

Insbesondere erscheinen die klassischen Methoden der 

Rechtsvergleichung, wie die funktionale Rechtsvergleichung, 

bei der Beschäftigung mit der russischen Rechtsordnung we-

nig hilfreich. Das russische Zivilrecht enthält viele Rege-

lungen, die auf den ersten Blick mit den Regelungen der 

westlichen Rechtsordnungen vergleichbar scheinen. Sie wir-

ken aber in einer anderen rechtlichen und institutionellen 

Umgebung und werden im Rahmen anderer juristischer 

Denktraditionen interpretiert und angewendet. Vor allem 

aber kann der Wandel des Eigentumsverständnisses im rus-

sischen Recht nicht losgelöst von der Rechtsentwicklung des 

Landes und den Transformationsvorgängen, in die es einge-

bettet ist, betrachtet werden.

Rechtstheoretische Untersuchung zur Transformation des 
Eigentumsbegriffs

Bei der Arbeit handelt es sich um eine rechtstheoretische 

Untersuchung zur Transformation des Eigentumsbegriffs im 

russischen und deutschen Recht. Den Ausgangspunkt der 

Überlegungen bildet die Vorstellung, dass jeder Rechtsord-

nung eine rechtskulturelle Dimension immanent ist, die durch 

Wertentscheidungen der Gesellschaft und ganz entschei-

dend durch das gesellschaftliche Modell geprägt ist. Auch 

das Eigentumsverständnis ist entsprechend stark durch die 

Wertvorstellungen der Gesellschaft beeinflusst. Dies zeigt 

deutlich ein Vergleich des Eigentumskonzeptes einer kollekti-

vistisch geprägten Gesellschaft, wie es die Sowjetunion war, 

mit einem liberalen Eigentumsverständnis, wie es im BGB 

umgesetzt wurde. Dabei ist zu betonen, dass die Unter-

schiede nicht lediglich durch die unterschiedlichen Wirt-

schaftsverfassungen verursacht wurden, sondern zu einem 

großen Teil durch das für die jeweilige Gesellschaft prägende 

Verhältnis zwischen dem Kollektiv und dem Individuum sowie 

durch die damit verbundenen Wertungen bedingt sind. 

Konkurrenz der Eigentumskonzepte

Das moderne russische Recht spiegelt den in der russischen 

Gesellschaft vorhandenen Konflikt zwischen zwei konkurrie-

renden gesellschaftlichen Modellen wieder: einem kollekti-

vistischen Gesellschaftsmodell und einer liberalen (individua-

listischen) Grundordnung. Folglich koexistieren im modernen 

russischen Recht auch zwei unterschiedliche Eigentumskon-
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The problem, the inquiry and its scope

Following a series of decisions by France’s highest court, and 

several conflicting decisions of the English High Court, the 

enforceability and effect of asymmetric jurisdiction clauses 

before EU Member State courts is in doubt. Tackling those is-

sues from a French, English and German perspective, within 

the realm of EU law instruments, is one vital component of the 

thesis. Another is discerning the reasons which motivate par-

ties to agree to give one party the right to make a jurisdictional 

decision after a dispute has arisen and the normative question 

of why the law should enforce that agreement. 

Both components of the inquiry are informed by the firm di-

stinction that the thesis draws between asymmetric juris-

diction clauses, on the one hand, and exclusive jurisdiction 

agreements, on the other. Exclusive jurisdiction agreements 

designate in advance the court which will resolve the parties’ 

disputes. The thesis also distinguishes, although to a lesser 

extent, between asymmetric jurisdiction clauses and non-

exclusive jurisdiction clauses. Non-exclusive jurisdiction 

clauses invest a court that would not otherwise necessarily 

be competent with jurisdiction but leave the identity of the 

court which will resolve the parties’ disputes to be determined 

by the law’s default mechanism. In the case of the EU, that 

mechanism allocates jurisdiction to the Member State court 

first seised. 

Why do commercial parties regularly agree, in advance of 

any dispute arising, on the place where eventual disputes 

should be brought? Why would one party agree, in advance 

of any dispute, to let its counterparty choose that place, af-

ter a dispute has arisen? How should such an agreement be  

treated? Brooke Marshall investigates.

Asymmetric jurisdiction clauses are a phenomenon of cross-

border contracting. They give one party the right to choose 

the forum for litigation after a dispute has arisen. The most 

common type requires one party (the non-option holder) to 

sue in the jurisdiction named in the clause but allows the 

other party (the option holder) to choose to sue there and/

or elsewhere. 

Civil justice systems are not fungible. Procedural rules dif-

fer greatly among the courts of different countries. One need 

only think of the rules on the establishment or proof of fo-

reign law, admissibility of evidence and the award of costs. 

Or on the availability of freezing injunctions, asset disclosure 

orders and punitive damages. The court before which pro-

ceedings are brought dictates the rules governing these mat-

ters. It follows that an asymmetric jurisdiction clause vests 

one party with the power to make a choice that may dictate 

the quantum of the claim and counterclaim, and significantly 

affect the substance of the litigation. 
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offered on a non-negotiable basis, and the market offers no al-

ternative. My empirical study of model international standard 

forms confirms the prevalence of asymmetric clauses in inter-

national financial markets. My analysis of French, German and 

English case law suggests that these clauses are seldom the 

subject of individually negotiated agreement.

Asymmetric clauses and EU law: effects and enforceability

The instruments of EU law which directly govern jurisdiction 

agreements were designed with exclusive rather than asym-

metric jurisdiction agreements in mind. The rules which the 

Brussels I Recast Regulation (hereafter Recast) introduces on 

discretionary stays, in favour of third states, are especially un-

suitable for asymmetric agreements. Applied to asymmetric 

agreements, those rules are apt to result in parallel procee-

dings in the EU and in a third state, at a cost largely borne by 

the public.

The Recast, like its predecessors, provides for an agreement 

conferring jurisdiction on the ‘court or courts of a Member 

State’. And although the ECJ ruled in an early case concer-

ning the Brussels Convention that an agreement conferring 

jurisdiction on more than one Member State‘s courts was 

effective, the Recast subjects the substantive validity of a 

jurisdiction agreement to the law of the Member State who-

se courts are designated in the agreement. That rule plainly 

presupposes that the agreement confers jurisdiction on only 

one State’s court. The thesis appraises various ways in which 

asymmetric agreements can cohere with those requirements. 

Though rulings from the ECJ on multiple questions are nee-

ded, it concludes that most asymmetric agreements can be 

squeezed within the regulatory regime of secondary EU law. 

Normatively speaking, however, I argue that the formalistic 

approach to consent under these instruments is inadequate 

for agreements which vest one party with the right to make a 

decision that may alter the outcome of the litigation, which are 

overwhelming used in standard form contracts and which, in 

exceptional cases, may infringe the non-option holder’s fun-

damental procedural rights under primary EU law.

I argue that either or both these distinctions inform(s) 

everything from the juridical nature of an asymmetric jurisdic-

tion clause; to its relationship to the default rules of jurisdic-

tion; to the interests of the parties in agreeing to one; to the 

justifications for its enforcement. It also informs an asymme-

tric agreement’s effects, ability to satisfy the requirements for 

enforceability, and impact on fundamental procedural rights 

under EU law. A brief look at two of these aspects:

Asymmetric interests in asymmetric clauses

Exclusive, non-exclusive and asymmetric clauses represent 

markedly different responses to the uncertainties which pre-

vail at the time commercial parties agree to a jurisdiction 

clause. This generally occurs at the time of contracting, well 

in advance of a dispute arising. Those uncertainties are: 

whether it or its counterparty will have claims, the nature of 

the dispute and how beneficial the available fora will be to its 

case. An exclusive agreement reflects a rational trade-off by 

both parties; the court which they name in their agreement, at 

the time of contracting, will not be one whose attractiveness 

will wax and wane with those factors. By contrast, a non-ex-

clusive jurisdiction agreement reflects the desire to achieve 

maximum gains at the time of the dispute, on each party’s op-

timistic assumption that it will not be the party being sued. 

An asymmetric clause is driven by different motivations on the 

part of each party. For the option holder, an asymmetric clause 

is an attempt to draft around the trade-off which an exclusive 

jurisdiction clause represents, if it is the party which is suing, 

and around the uncertainty which a non-exclusive clause pro-

duces, if it is the party which is being sued. It gives the option 

holder the certainty of being sued either in a desirable forum, 

or in a dilatory or expensive forum, which is likely to dissuade 

the non-option holder from suing at all. And it gives the option 

holder the flexibility of suing in the forum which it assesses to 

be optimal, from a procedural and practical perspective, at the 

time of a dispute.

There are two compelling reasons why a commercial non-

option holder would rationally agree to an asymmetric clause. 

The first is to signal that it can be trusted to perform its sub-

stantive obligations. The second is because the parties have 

individually negotiated the clause and the non-option holder 

has been compensated for it elsewhere in the parties’ bar-

gain. Failing that, a non-option holder assents to the clause 

because it is contained in the option holder’s standard terms, 
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Zivilprozessrechts, den Verfahrensgrundsätzen und der Ge-

richtsverfassung in China mit einem Fokus auf der Zivilrecht-

sprechungspraxis rundet die Arbeit ab. Es zeigt sich für viele 

Bereiche des chinesischen Zivilprozessrechts, dass der Privat-

autonomie weniger Bedeutung beigemessen wird, wenngleich 

etwa im Beweisrecht eine Tendenz vom Ermittlungsgrundsatz 

zum Beibringungsgrundsatz zu erkennen ist.

Inhaltsübersicht:

1. Kapitel

Knut Benjamin Pißler: Einleitung

2. Kapitel: Prozessvoraussetzungen

Nils Pelzer: Verfahrenseröffnung

Nils Pelzer: Zuständigkeitsordnung

Mario Feuerstein: Prozessbeteiligte

3. Kapitel: Weiteres Verfahren

Nils Klages: Gewöhnliches Verfahren in erster Instanz

Simon Werthwein: Beweisrecht

Nils Pelzer: Schlichtung

Nils Pelzer: Vereinfachtes Verfahren und Verfahren mit ge-

ringem Streitwert

Yuanshi Bu: Berufungsverfahren

4. Kapitel: Besondere Verfahrensarten

Yuanshi Bu: Drittanfechtungsklage

Mario Feuerstein: Klagen im öffentlichen Interesse

Patrick Alois Hübner: Einstweiliger Rechtsschutz

Knut Benjamin Pißler: Wiederaufnahmeverfahren

5. Kapitel: Vollstreckungsverfahren

Knut Benjamin Pißler: Voraussetzungen und Verfahren

Nils Pelzer: Einzelne Vollstreckungsmaßnahmen

Yue Siebel: Vollstreckungseinwände

6. Kapitel: Verfahren mit Auslandsbezug

Nils Pelzer: Allgemeine Voraussetzungen

Nils Klages: Anerkennung und Vollstreckung von Gerichts-

entscheidungen und Schiedssprüchen

Knut Benjamin Pißler (Hg.), Handbuch des chinesischen Zi-

vilprozessrechts, Mohr Siebeck, Tübingen 2018, XXXII + 869 

Seiten.

Weitere Informationen zum Kompetenzzentrum China finden 

sich auf Seite 50 ff.

Weite Teile des materiellen Zivilrechts der Volksrepublik Chi-

na sind auch für Leser ohne Kenntnisse der chinesischen 

Sprache in zahlreichen Monographien und Aufsätzen bereits 

gut aufbereitet. Doch für das Zivilprozessrecht fehlte bislang 

ein ausführliches Nachschlagewerk in deutscher Sprache. 

Diese Lücke schließt das „Handbuch des chinesischen Zi-

vilprozessrechts“, das Prof. Dr. Knut Benjamin Pißler in 2018 

herausgegeben hat.

Rechtsunsicherheit gehört zu den größten Herausforderungen 

für ausländische Wirtschaftsakteure in China. Diese Rechts-

unsicherheit wird heute, 40 Jahre nach Beginn der Reform und 

Öffnung Chinas, nicht mehr durch ein lückenhaftes materielles 

Recht bedingt, sondern hat seinen Grund primär in der man-

gelhaften Rechtsdurchsetzung. Neben der Einleitung für das 

Handbuch des chinesischen Zivilprozessrechts stammen meh-

rere Beiträge aus seiner Feder und der seines Mitarbeiters Nils 

Klages. Für die Bewältigung eines Projekts dieses Ausmaßes 

bedarf es zudem eines internationalen Experten-Netzwerks, 

das sich Benjamin Pißler über Jahre hinweg aufgebaut hat. 

Erste umfassende Auseinandersetzung mit dem Zivilprozess-

recht der VR China

In dem Werk behandeln Autoren, die ausgewiesene Kenner 

des chinesischen Rechts aus Wissenschaft und Praxis sind, 

erstmals umfassend das Zivilprozessrecht der Volksrepublik 

China. Anlass für das Handbuch bot die Bekanntmachung ei-

ner justiziellen Interpretation des Obersten Volksgerichts zum 

Zivilprozessgesetz 2015. Es handelt sich dabei um einen ab-

strakt-generellen Rechtsakt, der verbindlich für die Unterge-

richte ist. Mit 552 Paragraphen ist er die umfangreichste 

Rechtsquelle zum chinesischen Zivilprozessrecht.

Nach eingehenden Beiträgen zu den Prozessvorausset-

zungen, dem Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren sowie 

den Besonderheiten in Verfahren mit Auslandsbezug enthält 

der Anhang des Bandes das Zivilprozessgesetz in der Fassung 

von 2017, die Erläuterungen des Obersten Volksgerichts zum 

Zivilprozessgesetz aus 2015 sowie weitere wichtige Justizaus-

legungen – jeweils im chinesischen Original und in deutscher 

Übersetzung. Ein einleitendes Kapitel zu der Entwicklung des 

Handbuch des Chinesischen Zivilprozessrechts
Umfassendes Nachschlagewerk in deutscher Sprache

Benjamin Pißler I Forschung
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Im aktuellen Kommentar zum Handelsgesetzbuch haben 

sich zum HGB wiederum zahlreiche Änderungen ergeben. 

Im Folgenden kann nur Einiges an Gesetzesänderungen und 

Neukommentierungen herausgegriffen werden.

Handelsvertreterrecht: Wachsender Einfluss des europä-
ischen Rechts

Im ersten Buch des HGB ist das Recht der Handelsvertreter 

(§§ 84–92c) ein weiteres Mal systematisch erweitert und mit 

Hinweisen auf die großen Kommentierungen erläutert wor-

den. Nicht zu übersehen ist vor allem der wachsende Ein-

fluss des europäischen Rechts mit einer zunehmenden 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Das Han-

delsvertreterrecht, seit 2011 beim VII. Zivilsenat, ist ein un-

gemein lebendiges Recht. Die Konsequenzen der Entschei-

dung des Europäischen Gerichtshofes vom 26. März 2009 

(Semen) sind trotz der darauf erfolgten Reform des § 89b 

noch immer nicht ganz eindeutig. 

Gesellschaftsrecht: Schwerpunkt der Rechtsentwicklung 
auf den Publikumsgesellschaften und der GmbH & Co KG

Im zweiten Buch, Gesellschaftsrecht (§§ 105ff), liegt der 

Schwerpunkt der Rechtsentwicklung weiter auf den Publi-

kumsgesellschaften und der GmbH & Co KG. Den aktuellen 

Entwicklungen wird durch eine vertiefte Kommentierung 

der GmbH & Co KG Rechnung getragen. Separat kommen-

tiert werden auch die Publikumsgesellschaft sowie die 

durch das KAGB neu eingeführte Investmentkommanditge-

sellschaft. Bei Publikumsgesellschaften greift neben dem 

allgemeinen Personengesellschaftsrecht eine (allgemeine 

oder spezialgesetzliche) Prospekthaftung ein.

Der Kommentar zum Handelsgesetzbuch mit GmbH & Co., 

Handelsklauseln, Bank- und Kapitalmarktrecht, Transport-

recht erscheint nunmehr in der 38. Auflage. Die Neukom-

mentierung berücksichtigt Gesetzesänderungen u. a. durch 

das Erste und Zweite FinanzmarktnovellierungsG 2016 und 

2017, das CSR-Richtlinie-UmsetzungsG 2017, das Bürokra-

tieabbauG 2017, das Zweite FinanzmarktnovellierungsG 

2017 und das Gesetz zur Umsetzung der Zweiten Zahlungs-

diensterichtlinie (ZDRi-II-UG) 2017. Der Kommentar wurde 

bearbeitet von dem emeritierten Institutsdirektor Klaus J. 

Hopt zusammen mit den ehemaligen Referenten des Insti-

tuts Christoph Kumpan, Professor an der Universität Halle, 

Hanno Merkt, Professor Universität Freiburg sowie Markus 

Roth, Professor Universität Marburg.

Seit der 24. Auflage 1980, die als Übergangsauflage mit-

betreut wurde, haben sich das HGB und die handelsrecht-

lichen Nebengesetze enorm verändert. Dem tragen drei im 

Verlag C. H. Beck erschienene, eng aufeinander bezogene 

Werke Rechnung: das in 2018 in neuer Auflage erschienene 

Handelsgesetzbuch (Beck’sche Kurz-Kommentare, Band 9) 

38. Aufl. 2018 (Kurzzitat: Baumbach/Hopt/Bearbeiter, HGB), 

Handelsvertreterrecht (Beck’sche Kurz-Kommentare Band 

9a) 5. Aufl. 2015 (Kurzzitat: Hopt, HVR) und Vertrags- und 

Formularbuch zum Handels-, Gesellschafts- und Bankrecht 

4. Aufl. 2013 (Kurzzitat: Hopt/Bearbeiter, Form). Diese drei 

Werke sind so konzipiert, dass sie das Handelsrecht zwar 

mit verschiedener Schwerpunktsetzung, aber doch alle drei 

zusammengehörend behandeln. Der Kommentar zum HGB 

enthält das HGB und die handelsrechtlichen Nebengesetze, 

unter diesen Gesetzestexte und ausgewählte, besonders 

wichtige Klauselwerke wie AGB-Banken, jeweils mit Recht-

sprechung und Kommentierung. Die Parallelführung der 

drei Bände geht mit zahlreichen Querverweisungen einher. 

Das ermöglicht eine gewisse, für einen „Kurz-Kommentar“ 

geradezu lebenswichtige stoffliche Entlastung jedes der 

drei Bände und führt doch insgesamt zu einem wesent-

lichen Zugewinn an Information.

Handelsgesetzbuch mit GmbH & Co.,  
Handelsklauseln, Bank- und Kapitalmarktrecht, 
Transportrecht 
Neuauflage des Kommentars

Forschung I Klaus Hopt
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Bankenrecht: Änderungen des Zahlungsverkehrsrechts

Im Bankrecht ist die weitaus größte Änderung die durch die 

EU-Zahlungsdiensterichtlinie II und ihre Umsetzung im Zah-

lungsdiensterichtlinie-II-UmsetzungsG (ZDRi-II-UG) vom 

17.07.2017 mit ganz erheblichen Änderungen des gesamten 

Zahlungsverkehrsrechts. Für das 3. Kapitel über den Zah-

lungsverkehr wurde für die Kommentierung ein anderer An-

satz als die der BGB-Kommentare gewählt, also nicht allein 

§§ 675c-676c BGB Vorschrift für Vorschrift, sondern wie in 

der Praxis üblich für die verschiedenen Zahlungsarten, also 

Überweisung, Lastschrift, Scheck, Girokarte, Kreditkarte, 

automatisierte Zahlungssysteme.

Kapitalmarktrecht

Im Kapitalmarktrecht ergaben sich größere Änderungen 

ferner im BörsG sowie im bisherigen WpHG. Hier wurde an-

gesichts der umfangreichen Veränderungen durch die bei-

den Finanzmarktnovellierungsgesetze von 2016 und 2017 

und der zunehmenden Auslagerung von Regelungen in eu-

ropäische Verordnungen die in der Vorauflage angekündig-

te Neukonzeption der Kommentierung des Kapitalmarkt-

rechts weiter vorangetrieben. Wegen der immer stärkeren 

Verflechtung von europäischen Normen (insbesondere in 

unmittelbar anwendbaren Verordnungen) und dem WpHG 

werden wichtige Regelungskomplexe herausgegriffen und, 

insoweit neu, die europäischen und deutschen Vorschriften 

gemeinsam kommentiert werden. Der Anfang wurde mit der 

Kommentierung von Insiderhandelsverbot und Ad-hoc-Pu-

blizität gemacht. Hier werden zunächst wichtige diesbezüg-

liche Vorschriften der MarktmissbrauchsVO (MAR) kom-

mentiert und im Anschluss die „dazugehörigen“ 

zivilrechtlich relevanten Vorschriften, etwa §§ 97, 98 (die 

bisherigen Haftungsvorschriften §§ 37b und 37c aF WpHG) 

besprochen. 

Transportrecht

Im Transportrecht setzt sich die Tendenz fort, dass beide 

Regelwerke, vor allem aber internationale Regelungen das 

nationale Recht zunehmend verdrängen. Dem tragen die 

Kommentierung der CMR und der ADSp Rechnung. 

Literaturangabe:

Hopt, Klaus J.; Christoph Kumpan; Hanno Merkt; Markus 

Roth, Handelsgesetzbuch mit GmbH & Co., Handelsklau-

seln, Bank- und Kapitalmarktrecht, Transportrecht (ohne 

Seerecht) (Beck‘sche Kurz-Kommentare, 9), begründet 

von Adolf Baumbach,  38., neubearbeitete. Aufl., C.H. Beck, 

München 2018, LXXI + 2692 S.

Bilanzrecht: Änderungen durch Umsetzung der Corporate 
Social Responsibility-Richtlinie

Im dritten Buch, Bilanzrecht, lag der Schwerpunkt der Neu-

auflage in der Einarbeitung einer weiteren großen Ge-

setzesreform, nämlich der zahlreichen Ergänzungen und 

Änderungen, die sich aus der Umsetzung der Europäischen 

Corporate Social Responsibility-Richtlinie von 2014 erga-

ben. Die Richtlinie sieht vor, dass bestimmte große Unter-

nehmen im Interesse der Corporate Social Responsibility 

eine nichtfinanzielle Erklärung zu Umwelt-, Sozial- und Ar-

beitnehmerbelangen, Achtung der Menschenrechte und 

Bekämpfung von Korruption und Bestechung in den (Kon-

zern-) Lagebericht aufnehmen müssen. Umgesetzt wurde 

die CSR-Richtlinie vom deutschen Gesetzgeber durch das 

CSR-RUG vom 11.04.17. Und auch in dieser Neuauflage bil-

dete schließlich die Dritthaftung des Abschlussprüfers ei-

nen weiteren Schwerpunkt der Aktualisierung.

Aufklärungs- und Beratungspflichten: 
Neue Rechtsprechung 

Im vierten Buch waren wiederum besonders rechtspre-

chungsintensiv die allgemeinen Aufklärungs- und Beratungs-

pflichten. Diese sind ausführlich in § 347 HGB behandelt, unter 

anderem zur Dritthaftung, zur Aufklärungsbedürftigkeit, zur 

Vollständigkeit und Klarheit, zu den Interessenkonflikten, In-

nenprovisionen und Rückvergütungen (kick-backs), zur Kau-

salität und Vorteilsausgleichung, zur Beweislast, zum Scha-

den und zur Verjährung. Die bahnbrechende Neuorientierung 

des BGH zu den kick-backs mit vielen Folgeunsicherheiten ist 

ausführlich berücksichtigt.

Handelsrechtliche Nebengesetze: 
AGB-Banken und Incoterms 2010 

Bei den handelsrechtlichen Nebengesetzen gab es erneut 

ganz wesentliche Änderungen. Die (8) AGB-Banken wurden 

im März 2016 wegen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie vor 

allem zu den Sicherheiten und zu den Kündigungsrechten 

wesentlich geändert. Die Incoterms 2010, gültig ab 

01.01.2011, sind mit rund 90 Seiten Text und Kommentar 

nicht nur wie schon bisher für den internationalen Handel 

eine Standardquelle, sondern in ihrer neuen Fassung aus-

drücklich auch für den inländischen Verkehr gedacht und 

geeignet. 
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Rolle der Grundfreiheiten in der europäischen Wirtschafts-
verfassung

Im Anschluss daran untersucht der Beitrag von Vassilios 

Skouris, ehemaliger Präsident des EuGH und Professor an 

der Universität Thessaloniki, die Rolle der Grundfreiheiten 

in der europäischen Wirtschaftsverfassung und ihr Verhält-

nis zur Grundrechte-Charta. Skouris zeigt eindrücklich Kon-

fliktfelder zwischen den Grundfreiheiten, die die wirtschaft-

liche Handlungsfreiheit schützen, und den auch auf andere 

Schutzgegenstände gerichteten Grundrechten auf und ar-

beitet Lösungsmöglichkeiten für diese Konflikte heraus, die 

eine möglichst weitgehende Konkordanz von Grundfreihei-

ten und Grundrechten gewährleisten sollen.

Europäisches Konzernrecht: 
Eine akteurzentrierte Annäherung

Professor Holger Fleischer, Direktor am Max-Planck-Institut 

für ausländisches und internationales Privatrecht, zeichnet 

in seinem Aufsatz „Europäisches Konzernrecht: Eine ak-

teurzentrierte Annäherung“ die Entwicklung des europä-

ischen Konzernrechts nach, wobei er an die 1958 erschie-

nene Habilitationsschrift des Jubilars über „Verwaltung, 

Konzerngewalt und Rechte der Aktionäre“ anknüpft. Dabei 

beleuchtet er das Vorgehen der verschiedenen Akteure im 

Bereich des Konzernrechts auf europäischer Ebene und 

veranschaulicht die enorme Zersplitterung dieses Rechts-

gebietes und die daraus entstehenden Systemspannungen.

Entwicklungslinien des europäischen Wettbewerbsrechts

Johannes Laitenberger, Generaldirektor der GD Wettbewerb 

der Europäischen Kommission, gibt in seinem Aufsatz „Ent-

wicklungslinien des europäischen Wettbewerbsrechts“ ei-

nen umfassenden Überblick über die Veränderungen des 

europäischen Wettbewerbsrechts – unter Einschluss der 

Regeln über staatliche Beihilfen – in den vergangenen Jahr-

zehnten. Dabei hebt er eindrücklich die Bedeutung der Wett-

bewerbsregeln für das Binnenmarktziel und die wirtschaft-

liche Integration in Europa hervor. Zudem umreißt der Beitrag 

auch die Herausforderungen, die den europäischen Wettbe-

werbsregeln durch die digitale Wirtschaft gestellt sind.

Anlässlich des 90. Geburtstages von Ernst-Joachim Mest-

mäcker, Institutsdirektor von 1979 – 1994, fand 2016 das 

Symposium „Die Verfassung der europäischen Wirtschaft“ 

am Institut statt. In 2018 ist der von Reinhard Ellger, Wis-

senschaftlicher Referent am Institut, und Heike Schweitzer 

herausgegebene Sammelband mit den aufbereiteten Vor-

trägen des Symposiums im Nomos Verlag erschienen.

Im jetzt vorliegenden Tagungsband werden in den Aufsätzen 

wesentliche Entwicklungslinien in den Hauptarbeits- und 

-interessensgebieten E.-J. Mestmäckers beleuchtet und 

die enorme Bandbreite seines Schaffens aufgezeigt. In sei-

ner Laudatio zeichnet Peter Behrens, emeritierter Professor 

an der Universität Hamburg, nicht nur den beruflichen und 

wissenschaftlichen Lebensweg von Ernst-Joachim Mest-

mäcker nach, sondern legt 

auch die juristischen und 

ökonomischen Grundla-

gen seines Lebensthemas, 

nämlich den Schutz der 

Freiheit des Einzelnen vor 

wirtschaftlicher Macht 

dar, indem er auf ihre Wur-

zeln in der Philosophie 

Immanuel Kants und im or-

do-liberalen Wirtschafts-

denken hinweist.

Europas Geist der Freiheit – rechtsphilosophische 
Prinzipien der europäischen Verfassung

Michael Köhler, emeritierter Professor an der Universität 

Hamburg, entfaltet in seinem grundlegenden Beitrag „Euro-

pas Geist der Freiheit – rechtsphilosophische Prinzipien der 

europäischen Verfassung“ die geistigen Grundlagen der 

europäischen Einigungsbewegung. Die dabei herausgear-

beiteten philosophischen Grundprinzipien, die für das euro-

päische Rechts- und Staatsdenken ebenso wie für das eu-

ropäische Einigungswerk prägend sind, zieht er zu einer 

kritischen Analyse der gegenwärtigen Vertragsstruktur der 

EU heran und zeigt auf, wie diese Grundsätze perspekti-

visch als Basis für eine zukünftige politische Verfassung der 

EU relevant sind.

Die Verfassung der europäischen Wirtschaft 
Symposium für Ernst-Joachim Mestmäcker

Forschung
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Informationsvielfalt und Wettbewerbsrecht

In seinem Beitrag „Informationsvielfalt und Wettbewerbs-

recht“ geht Jan Henrik Klement, Professor an der Universität 

des Saarlandes, der Frage nach, ob und inwieweit Wettbe-

werb und Kartellrecht geeignete Instrumente sind, die Medi-

envielfalt zu gewährleisten. Dabei geht er insbesondere auf 

die Rolle der kartellrechtlichen Fusionskontrolle im Zusam-

menspiel mit der rundfunkrechtlichen Konzentrationskontrol-

le nach dem Rundfunkstaatsvertrag ein.

Reinhard Ellger, Heike Schweitzer (Hg.), Die Verfassung der 

europäischen Wirtschaft – Symposium zu Ehren von Ernst-

Joachim Mestmäcker aus Anlass seines 90. Geburtstages 

(Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik, 291), Nomos, Ba-

den-Baden 2018, 20.
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02
„Wir sind eine der wenigen  

Forschungseinheiten weltweit, die 
sich interdisziplinär und rechts- 
vergleichend mit dem geltenden 

Recht in islamischen Ländern  
auseinandersetzt.“ 

Nadjma Yassari,  
Leiterin der Forschungsgruppe: „Das Recht Gottes im Wandel“
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Forschungsgruppe „Das Recht Gottes im  
Wandel: Rechtsvergleichung im Familien-  
und Erbrecht islamischer Länder“ 

Priv.-Doz. Dr. Nadjma Yassari  

Leiterin der Forschungsgruppe: „Das Recht Gottes im Wandel“

Seit 2009 besteht die Forschungsgruppe „Das Recht Gottes 

im Wandel: Rechtsvergleichung im Familien- und Erbrecht 

islamischer Länder“ unter der Leitung von Nadjma Yassari 

am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationa-

les Privatrecht. Sie ist eine der wenigen Forschungseinheiten 

weltweit, die sich interdisziplinär und rechtsvergleichend mit 

dem geltenden Recht in islamischen Ländern auseinander-

setzt.

In ihrem ersten Projekt (2009 bis 2014) widmete sich die 

Gruppe dem Eherecht und seinen Gestaltungsmöglichkeiten 

sowie den Auswirkungen und der Reichweite von familien-

rechtlichen Kodifikationen in den islamischen Ländern. Den 

Schwerpunkt des aktuellen Projekts, das auf den Zeitraum 

2014 bis 2019 angelegt ist, bildet das Kindschaftsrecht und 

seine Entwicklung in den islamischen Ländern.

Bis Anfang 2016 wurde die Forschungsgruppe von der Max-

Planck-Gesellschaft gefördert. Dank großzügiger Spenden 

seitens der Max-Planck-Förderstiftung und von Traudl En-

gelhorn-Vechiatto, Förderndem Mitglied der Max-Planck-

Gesellschaft, konnte die Forschungsgruppe seither ihre 

erfolgreiche Arbeit mit einem erweiterten Personalbestand 

fortsetzen. Inzwischen wurde eine von Drittmitteln unab-

hängige Verstetigung der Forschungsgruppe erreicht, die ab 

2018 sukzessive greift.

I. Forschungsansatz 

Die Forschungsgruppe beschäftigt sich mit der Rechtsver-

gleichung im Familien- und Erbrecht islamischer Länder. Ziel 

ist es, Transformationsprozesse und Reformen der isla-

mischen Rechtsordnungen langfristig wissenschaftlich zu 

begleiten. Die Aufgaben der Forschungsgruppe gliedern sich 

dabei in drei Bereiche: Sie betreibt Grundlagenforschung, 

führt Projekte zu aktuellen Themen durch und fungiert als 

Kompetenzzentrum zum Recht islamischer Länder. 

Der Forschungsansatz der Gruppe baut auf drei Säulen auf: 

(1) interdisziplinärer Ansatz und Erörterung des gelebten   

 Rechts

(2) rechtsvergleichende Studien innerhalb der islamischen  

 Welt

(3) Einfluss des formellen Rechts auf die Rechtsgestaltung. 

Durch die Berücksichtigung dieser drei Säulen soll ein voll-

ständigeres und entzerrtes Bild des Familien- und Erbrechts 

gewonnen werden, das auch die Dynamik der Rechtsent-

wicklungen wiedergibt.
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Die Forschungsgruppe bestand 2018 aus der Leiterin der For-

schungsgruppe, einem Doktoranden und einer studentischen 

Hilfskraft. Dank der großzügigen Förderung durch die Max-

Planck-Förderstiftung und von Traudl Engelhorn-Vechiatto, 

Förderndem Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft, konnten 

2018 zudem zusätzlich zu diesen drei Planstellen eine For-

schungsgruppenkoordinatorin/Lektorin, ein Arabisch-Lektor/

Übersetzer, zwei Postdocs und zwei studentische Hilfskräfte 

(weiter-)beschäftigt werden. 

II. Grundlagenforschung 

1. Projekt zum Kindschaftsrecht 

2018 stand im Zeichen des islamischen Kindschaftsrechts: 

Die Gruppe forschte zu Fragen der Abstammung, der staatli-

chen Sorge für elternlose oder unzureichend betreute Kinder, 

der Rechtsstellung des nichtehelichen Kindes, der Entwick-

lung des Abstammungsrechts angesichts moderner medizi-

nischer Reproduktionstechniken sowie dem Adoptionsrecht 

in islamischen Ländern. 

Die Bearbeitung dieser Fragestellungen erfolgte für eine 

Vielzahl islamischer Länder durch die Max Planck Working 

Group on Child Law in Muslim Countries, die 2014 gegrün-

det wurde und sich aus Mitgliedern der Forschungsgruppe 

sowie aus namhaften Wissenschaftler*innen und herausra-

genden Nachwuchswissenschaftler*innen aus den Rechts- 

und Islamwissenschaften, die sich im Rahmen eines Open 

Calls beworben hatten, zusammensetzt. Neben den Län-

derberichten wurden auch thematische Grundlagenbeiträ-

ge durch die Mitglieder der Working Group on Child Law  

erstellt. Bei einem Treffen der Gruppe im November 2017 in 

Beirut/Libanon wurden die Beiträge diskutiert und im Laufe 

des Jahres 2018 für eine Veröffentlichung bei Asser Press 

editiert. Dabei konnte Marie-Claude Najm, Professorin an 

der Fakultät für Rechts- und Politikwissenschaften der Uni-

versité Saint Joseph und Direktorin des Centre d‘études 

des droits du monde arabe (CEDROMA) in Beirut als Mithe-

rausgeberin gewonnen werden. 

Zudem werden einige Länderbeiträge (Israel, Indonesien, 

Indien) zusammen mit einem Beitrag zum Kindschaftsrecht 

im internationalen Recht und einem Aufsatz zur Rolle des 

Staates bei der Versorgung von elternlosen Kindern in 

einem Symposium Issue des Cambridge Journal of Law and 

Religion erscheinen.

In einem nächsten Schritt beabsichtigt die Gruppe, sich mit 

dem Zusammenspiel von Kindschafts- und Erbrecht ausein-

anderzusetzen und sich ab 2019 verstärkt dem Erbrecht zu 

widmen.  

2. Die Projekte der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen

Unbestimmte Rechtsbegriffe im  

islamischen Familienrecht 

Dr. Lena-Maria Möller untersucht 

in ihrem Habilitationsvorhaben 

unbestimmte Rechtsbegriffe im 

islamischen Familienrecht und 

Auslegungsmethoden im islamisch 

geprägten Rechtsraum. Am Bei-

spiel unbestimmter Rechtsbegriffe 

wie dem „Kindeswohl“ oder der 

„Ebenbürtigkeit“ bei der Eheschließung und ihrer Auslegung 

im Familienrecht muslimischer Länder hinterfragt die Arbeit 

kritisch den tatsächlichen Stellenwert von Religion bzw. reli-

giösen Rechtssätzen bei der Anwendung staatlich gesetzten 

Rechts. Durch eine vertiefte Analyse der Rechtspraxis sollen 

auch Erkenntnisse über die geltende Methodenlehre und den 

Einfluss von beispielsweise Verfassungs- und internationa-

lem Recht auf das Familienrecht in modernen islamischen 

Rechtsordnungen gewonnen werden.

Christliches Familienrecht im 

Nahen Osten 

Dr. Dörthe Engelcke stellt in ihrem 

Habilitationsvorhaben einen Ver-

gleich zwischen dem christlichen 

und islamischen Familienrecht im 

Libanon und in Jordanien an. An-

ders als zum islamischen Recht 

gibt es nur sehr wenige Studien 

zum christlichen Familienrecht im 

Nahen Osten, obwohl in vielen Ländern der Region christ-

liches Familienrecht angewandt wird. Das Projekt zielt da-

rauf ab, diese Forschungslücke zu schließen, indem es das 

Rechtssystem und die Rechtspraxis der christlichen und isla-

mischen Gerichte in Jordanien und im Libanon vergleicht. Die 

Unterschiede in der rechtlichen Autonomie der christlichen 

Gerichte in beiden Ländern und inwiefern sich diese auch auf 

die Rechtspraxis auswirken, wird im Zuge der Arbeit unter-

sucht werden.
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Prozessrecht und Gerichtsver-

fassung in Saudi-Arabien

Dominik Krell untersucht in sei-

nem Promotionsvorhaben, wie 

saudische Juristen von der isla-

mischen Rechtstradition ausge-

hend ein modernes Justizsystem 

entwickeln. Seit der Jahrtausend-

wende kam es zu zahlreichen 

wichtigen Veränderungen in der 

saudischen Justiz: Erstmals wurde eine ausführliche Pro-

zessordnung erlassen, spezialisierte Gerichte eingerichtet 

und digitale Technik eingeführt. Als einziges islamisches Land 

verzichtet Saudi-Arabien weiterhin in den meisten Rechtsbe-

reichen auf eine Kodifizierung. Statt geschriebener Gesetze 

greifen saudische Richter auf die islamische Rechtswissen-

schaft zurück. In den letzten Jahrzehnten sind 

saudische Gerichte dabei in vielen Bereichen 

von angestammten Positionen abgewichen. 

Das Promotionsvorhaben untersucht das Zu-

sammenspiel der islamischen Rechtstradition 

mit diesen einschneidenden Veränderungen in 

der saudischen Justiz.

Wandel der Familien- 

rechtsordnung in 

Konfliktstaaten

Shéhérazade Elya-

zidi untersucht in 

ihrem Promotions-

vorhaben den Ein-

fluss von Konflikten 

auf die territoriale 

Spaltung sowie die 

Entwicklung von Rechtsordnungen. Aus ei-

ner rechtsvergleichenden Perspektive heraus 

werden die Entwicklungen und Spaltungen des 

Familienrechts im Irak und Syrien analysiert. 

Anhand methodischer Ansätze der Konfliktfor-

schung wird außerdem erfasst, welche Rolle 

die Art und Intensität des Konfliktes in Bezug 

auf den Wandel des Familienrechts spielt. So-

mit hat die Arbeit den Anspruch, eine interdis-

ziplinäre Promotion an der Schnittstelle zwi-

schen vergleichender Rechtswissenschaft und 

Konfliktforschung zu sein.

III. Projekte zu aktuellen Themen 

Familienrecht in Syrien und dem Irak: BMJV unterstützt 

Projekt mit Flüchtlingen

Seit 2016 besteht in der Forschungsgruppe ein Projekt zum 

Familienrecht in Syrien, das vom Bundesministerium der 

Justiz und für Verbraucherschutz finanziell unterstützt wird. 

Gemeinsam mit aus Syrien geflüchteten Juristen, die im 

Rahmen eines Praktikums in der Forschungsgruppe tätig 

waren, erfassten die Wissenschaftler die Rechtslage in Sy-

rien und erarbeiten so Hilfestellungen für deutsche Gerichte 

und Behörden, die beispielsweise im Rahmen von Familien-

zusammenführungen vor konkrete Fragen zum gegenwär-

tig geltenden Familienecht in Syrien gestellt werden. Diese 

Informationen sind öffentlich in einem Webportal mit der 

Adresse www.familienrecht-in-nahost.de abrufbar. 
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2018 wurden zunächst die bisherigen Ergebnisse zum isla-

mischen syrischen Recht aktualisiert. Darüber hinaus wurde 

das auf religiöse Minderheiten (Christen, Juden, Drusen und 

Jesiden) anwendbare Familienrecht ebenso wie alternative, 

faktisch geltende Familienrechtssysteme, wie etwa das kur-

dische Recht, in Syrien erfasst und ins Deutsche übersetzt. 

Das Projekt wurde außerdem um das Familienrecht im Irak 

erweitert. Wertvolle Unterstützung erhielt die Gruppe dabei 

durch Mustafa Mohammed, einen syrisch-kurdischen, und 

Faraz Firouzimandomi, einen iranisch-kurdischen Lektor, die 

insbesondere bei der Erarbeitung des kurdischen Rechts in 

Syrien und dem Irak mitwirkten. Auch die Bearbeitung des 

islamisch-irakischen Rechts wurde fortgesetzt. So konnte 

eine umfangreiche Kommentierung zum bundesstaatlichen 

irakischen Eherecht angefertigt und die relevanten Gesetzes-

artikel übersetzt werden. Wie in Syrien ist auch das Recht im 

Irak interkonfessionell gespalten, jede religiöse Minderheit 

unterliegt demnach ihren eigenen familienrechtlichen Be-

stimmungen, über die ebenfalls ein Überblick erstellt wurde. 

Schließlich ist eine umfassende Sammlung deutscher Recht-

sprechung zum irakischen Familienrecht zusammengestellt 

worden.

Das Informationsportal ist im November 2018 im neu-

en Design unter www.familienrecht-in-nahost.de on-

line gegangen. Dort sind die bisherigen Inhalte der Seite  

(www.familienrecht-in-syrien.de) sowie alle Informationen 

zum irakischen Familienrecht zusammengeführt worden. 

Die bisher insgesamt 77.319 Zugriffe auf die Webseite (seit 

Juni 2017) zeugen von der zunehmenden Aufmerksamkeit, die 

das Informationsportal erfährt. 

IV. Kompetenzzentrum 

Als Kompetenzzentrum für das Recht islamischer Länder ha-

ben die Mitglieder der Forschungsgruppe auch in 2018 aktiv 

am Wissenstransfer in Rechtspraxis und Öffentlichkeit mitge-

wirkt. So wurden auch 2018 zahlreiche Gutachten für deut-

sche Gerichte und Behörden u.a. zum palästinensischen, tu-

nesischen, marokkanischen, irakischen, gambischen, 

iranischen, pakistanischen und syrisch-christlichen Fami-

lien- und Erbrecht erstellt. 

Fachgespräche, Expertentreffen und Schulungen 

  Forschung als Grundlage für Entscheidung des Euro-

päischen Gerichtshofes

Am 4. Dezember 2018 wurde der Fall SM (Algeria) v 

Entry Clearance Officer, UK Visa Section in der großen 

Kammer des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg 

verhandelt. Es ging u.a. um die Frage des Status eines 

Kindes, das durch eine algerische Kafāla-Entscheidung 

in die Familie eines französischen Paares eingeglie-

dert worden war. Mit dem Begriff „Kafāla“ wird eine 

durch das Gericht angeordnete Kindesannahme im al-

gerischen Recht bezeichnet. Da diese Institution dem 

englischen Recht fremd ist, war fraglich, ob das Kind als 

„direct descendant“ oder als „extended family member“ 

nach den Immigration (European Economic Area) Regu-

lations 2006 zu beurteilen war. Der Supreme Court hatte 

den Fall dem EuGH zur Auslegung dieser Begriffe vorge-

legt. Die Europäische Kommission und das am Verfah-

ren beteiligte AIRE-Center, eine NGO zur Förderung der 

Kenntnisse über das Europäische Recht, hatten ihren 

Stellungnahmen zur Rechtsnatur der algerischen Kafāla 

einen Bericht von Nadjma Yassari zugrunde gelegt, den 

sie 2015 für das Europäische Parlament erarbeitet hatte. 

Damit konnte dem Gericht nachgewiesen wer-

den, dass die Kafāla eine gesetzlich geregelte 

Institution des algerischen Rechts ist, die sich 

von anderen rechtlichen Strukturen gleichen 

Namens in Nordafrika unterscheidet und zu 

Anerkennungszwecken als Funktionsäquiva-

lent zur schwachen Adoption fungieren kann. 
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V. Feldforschungsaufenthalte

Im März 2018 nahm Lena-Maria Möller als Referentin mit 

einem Vortrag zur Kodifikation und Reform des Familien-

rechts in den Vereinigten Arabischen Emiraten an dem inter-

nationalen Workshop „Varieties of Emirati Womenhood“ an 

der New York University in Abu Dhabi, VAE teil. Diese Reise 

verband sie mit einem einwöchigen Aufenthalt zu Recher-

chezwecken und traf sich in diesem Zusammenhang u.a. mit 

Rechtsanwält*innen vor Ort sowie mit Vertreter*innen der 

Community Development Authority in Dubai, um für das aktu-

elle Projekt der Max Planck Working Group on Child Law in 

Muslim Countries (s. II.1) weiterführende Informationen zur 

Pflegekindschaft in den VAE zu erhalten.

Im März/April und Oktober 2018 unternahm Dörthe Engel-

cke Feldforschungsreisen nach Jordanien zur Datensamm-

lung für ihr Habilitationsprojekt (s. II.2). Vor Ort sammelte sie 

Gerichtsurteile der Kirchengerichte und Gesetzestexte und 

recherchierte im Archiv des jordanischen Parlaments nach 

parlamentarischen Debatten. Engelcke führte zudem Inter-

views mit Professoren, Rechtsanwält*innen, Richtern sowie 

Mitgliedern von Frauengruppen und Abgeordneten durch, die 

sich für eine Reform des christlichen Familienrechts und des 

Rechtssystems allgemein einsetzen. Außerdem führte sie In-

terviews mit Scharia-Richtern, um für das aktuelle Projekt der 

   Vorträge für Standesbeamte

Lena-Maria Möller hat ihre Vortragsreihe zum isla-

mischen Familienrecht bei den deutschen Standesbeam-

ten auch im Jahr 2018 fortgesetzt. Vor dem Landesver-

band der Standesbeamten Sachsen-Anhalts sprach sie 

über den Geltungsgrad von staatlichem und nichtstaatli-

chem Familienrecht in Syrien. Außerdem erörterte sie auf 

dem Studientag Legal Gender Studies an der Universität 

Hamburg die Wahrnehmung von Geschlecht und Religion 

im deutschen internationalen Privatrecht.

   Fortbildungen zu Frauenrechten in islamischen Ländern

Dörthe Engelcke leitete 2018 zwei Fortbildungsveran-

staltungen der Diakonie Hamburg zu Frauenrechten in 

islamischen Ländern. Inhaltlich setzten sich die Fortbil-

dungen vor allem mit Geschlechterfragen in der Theolo-

gie, der rechtlichen Regulierung von Sexualität und der 

Entwicklung des Familienrechts auseinander. Die Fortbil-

dungen wurden vor allem von den Mitarbeitern der Part-

nerorganisationen der Diakonie, die in der Flüchtlingsar-

beit tätig sind, besucht.

   Expertenwissen für deutsche Botschaft in Riad

Dominik Krell gab während seiner Feldforschung in 

Saudi-Arabien (s. V) in der deutschen Botschaft in Riad 

ein Briefing zum saudischen Justizsystem. Dabei ging 

es vor allem um die derzeitigen Entwicklungen in der 

saudischen Justiz und um menschenrechtliche Fragen. 

Daneben traf er sich u.a. mit den Menschenrechtsbeauf-

tragten der kanadischen, australischen, französischen 

und britischen Botschaften, um Einblicke in das aktuelle 

saudische Rechtssystem zu geben. 

Familiengericht Dubai
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Max Planck Working Group on Child Law in Muslim Countries 

(s. II.1) weitere Informationen über die Zulässigkeit von DNA-

Tests bei Vaterschaftsfeststellungen in Jordanien zu erhalten.

Im April/Mai und Juli/August 2018 war Dominik Krell als Visi-

ting Fellow am King Faisal Center for Research and Islamic 

Studies (KFCRIS) in Riad, Saudi-Arabien. Für sein Promoti-

onsprojekt führte er während des Aufenthalts Interviews mit 

zahlreichen Richtern, Gelehrten, Anwälten und Mitarbeitern 

des Justizministeriums. Daneben besuchte er mehrere sau-

dische Gerichte und nahm an Gerichtsverhandlungen teil. 

Ziel der Feldforschung war es, mehr über die saudische Ge-

richtspraxis zu erfahren und die Erkenntnisse zur islamischen 

Rechtstheorie zu vertiefen.

Dominik Krell mit dem Präsidenten des Familiengerichts in Riad und 
seinen Verwandten

Wegweiser vor der griechisch-orthodoxen Kirche zum griechisch-
orthodoxen Kirchengericht in Amman

Dörthe Engelcke mit Christophorus Attallah, dem Erzbischof der 
griechisch-orthodoxen Gemeinde in Amman

Afternoon Talks on Islamic Law 

Auch im Jahr 2018 setzte die Forschungsgruppe ihre Vor-

tragsreihe „Afternoon Talks on Islamic Law“ fort.

Roux, Suzel (Université Paris 2 Panthéon-Assas), Laizismus 

und französisches Privatrecht, 18.01.2018.

Oberauer, Prof. Dr. Norbert (Westfälische Wilhelms-Univer-

sität Münster), Vertragsfreiheit im islamischen Recht? Klas-

sische Ansätze und zeitgenössische Diskurse, 08.02.2018.

Haddad, Abir (Universität zu Köln), Das islamische Recht als 

geeignete Rechtsvergleichsordnung?, 17.05.2018.

Emon, Dr. Anver M. (University of Toronto), Jurisdictional 

Imaginings in Early Islamic Law, 15.06.2018.

Kurnaz, Serdar (Universität Hamburg), Mechanismen der 

Rechtsfindung in der herrschenden sunnitischen Lehre: das 

Zinsverbot (ribā) in Ibn Rushds Schrift Bidāyat al-muǧtahid, 

29.11.2018. 

VI. Veranstaltungen und Vortragsreihen 
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„Die Erforschung des  

ausländischen Rechts ist nur  
möglich, wenn kulturanthro- 

pologische, soziale, ökonomische 
und auch politische Aspekte  

berücksichtigt werden. 
Diese Komplexität reizt mich  

und meine Kollegen.“
Prof. Dr. Harald Baum; Leiter des Japan-Referats
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Kompetenzzentrum China

China ist im Begriff zur Weltmacht aufzusteigen. Vor diesem 

Hintergrund ist profundes Wissen über das chinesische 

Recht unverzichtbar. Seiner systematischen Erforschung und 

Vermittlung über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg 

widmet sich das Kompetenzzentrum für das Recht der Volks-

republik China am Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Privatrecht. Prof. Dr. Knut Benjamin Pißler, 

Jurist und Sinologe, leitet diese in Deutschland einmalige For-

schungseinrichtung.  Gemeinsam mit seinem wissenschaftli-

chen Mitarbeiter Nils Klages, ein ebenfalls der chinesischen 

Sprache kundiger Jurist, verfolgt er die chinesische Rechts-

entwicklung – insbesondere in den Bereichen des Zivil-, Zivil-

prozess- und Gesellschaftsrechts.

Das Länderreferat China dokumentiert die eindrucksvolle Ent-

wicklung des Zivilrechts in der Volksrepublik China der ver-

gangenen Jahre, zeigt rechtsvergleichend Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede zu anderen Rechtssystemen auf und geht 

der Frage nach, ob und wie die betreffenden Regelungen 

durch die besonderen politischen, sozialen und gesellschaft-

lichen Verhältnisse in China beeinflusst sind. 

Kooperationen und Projekte

Zeitschrift für Chinesisches Recht (ZChinR)

Die ZChinR ist die einzige fortlaufende deutschsprachige 

Publikation zum chinesischen Recht. In ihr werden ausführ-

liche Berichte und Analysen, aktuelle Rechtsentwicklungen 

und Übersetzungen der neuesten chinesischen Gesetze 

veröffentlicht. Pißler ist im Beirat der vierteljährlich erschei-

nenden Zeitschrift. (www.zchinr.org) 

European China Law Studies Association (ECLS) 

Das chinesische Recht und seine Entwicklung finden in Euro-

pa wachsendes Interesse, das durch sinojuristische Studien 

als aufstrebendes Forschungsfeld reflektiert wird. Als Platt-

form für eine verstärkte Kooperation in der Forschung wurde 

2007 die ECLS ins Leben gerufen. Pißler ist Gründungsmit-

glied und war von 2014 bis 2015 Präsident der Association. 

China-EU School of Law (CESL) 

2008 wurde im Auftrag der Europäischen Kommission und der 

Volksrepublik China die CESL errichtet. Sie bietet seit ihrer 

Eröffnung Masterprogramme und Professional Trainings an. 

Das Max-Planck-Institut für Privatrecht ist als assoziierte In-

stitution in das Projekt eingebunden.

Kompetenzzentrum I China

Prof. Dr. Knut Benjamin Pißler, M.A. (Sinologie)

Wissenschaftlicher Referent, Leiter des China-Referats, Herausgeber des „Handbuches chinesisches 

Zivilprozessrecht“

Forschungsschwerpunkte: Chinesisches und koreanisches Zivilrecht, insbesondere Zivil- und Zivilpro-

zessrecht, Finanzmarktrecht sowie Recht der nicht-gewinnorientierten Organisationen (NPO)
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Göttinger Sommerschule zum chinesischen Recht

Hauptbestandteil der jährlich am Deutsch-Chinesischen In-

stitut der Universität Göttingen stattfindenden Sommerschule 

ist eine tägliche Basisvorlesung „Chinese Business Law“ von 

Benjamin Pißler, in der er einen Überblick über das chine-

sische Rechtssystem, das Vertragsrecht, das Gesellschafts-

recht sowie das Recht der ausländischen Investitionen bietet.

Persönlicher Austausch

Die Forschungsarbeit des Kompetenzzentrums ist geprägt 

durch die enge Zusammenarbeit mit chinesischen Kolleginnen 

und Kollegen. So konnte das Hamburger Institut eine Reihe 

von herausragenden chinesischen Rechtswissenschaftlern 

für einen Forschungsaufenthalt am Institut gewinnen. 

Aktuelle Projekte

Chinesisches Zivilprozessrecht – 

Nachschlagewerk in deutscher Sprache

Weite Teile des materiellen Zivilrechts der Volksrepublik Chi-

na sind auch für Leser ohne Kenntnisse der chinesischen 

Sprache in zahlreichen Monographien und Aufsätzen bereits 

gut aufbereitet. Zum Zivilprozessrecht fehlte hingegen bis-

lang ein ausführliches Nachschlagewerk in deutscher Spra-

che. Diese Lücke schließt das „Handbuch des chinesischen 

Zivilprozessrechts“, das Prof. Dr. Knut Benjamin Pißler in 

2018 herausgegeben hat.

Vorstellung der Publikation auf  Seite 35.

China zwischen Öffnung und Kontrolle – 

Symposium zu den aktuellen rechtlichen Entwicklungen

Im Rahmen der CHINA TIME HAMBURG beleuchtete ein 

Symposium, das von Benjamin Pißler gemeinsam mit der 

Deutsch-Chinesischen Juristenvereinigung und dem OAV 

– German Asia-Pacific Business Association veranstaltet 

wurde, aktuelle rechtliche Entwicklungen und ihre Implika-

tionen. Themen waren u.a. neue Herausforderungen für aus-

ländische Unternehmen in China, die neue Seidenstraßen-

Initiative sowie erhöhte Compliance-Anforderungen.

Ausführlicher Bericht zur Veranstaltung auf Seite 75 f.

Hamburger Vorträge zum chinesischen Recht

Seit 2002 organisiert das China-Referat die „Hamburger 

Vorträge zum chinesischen Recht“ und gibt damit Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern sowie Gästen des Instituts die Ge-

legenheit, an Gastvorträgen herausragender Rechtswissen-

schaftler sowie Rechtspraktiker teilzunehmen und aktuelle 

Fragen des chinesischen Rechts zu diskutieren. 

Im Januar 2018 wurden unter dem Titel „Chinas Rechtssy-

stem im Wandel – Update 2017/2018“ wesentliche Verände-

rungen der rechtlichen Rahmenbedingungen in der Volks-

republik China beleuchtet. Im Fokus standen zunächst das 

neue Verfahren für die Genehmigung bzw. Anmeldung bei 

der Gründung von Joint Ventures und Tochtergesellschaften 

ausländischer Investoren. Ferner wurden die zunehmenden 

chinesischen Zertifizierungsanforderungen und mögliche 

Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit aus unternehme-

rischer Sicht thematisiert: ein weiterer Vortrag widmete sich 

dem chinesischen Cybersicherheitsgesetz. 

Anfang November hielt Alexander Herzog, Lehrbeauftragter 

für chinesisches Recht am China Center der TU Berlin, einen 

Vortrag zum Thema „Chinesische Unternehmenskäufe in 

Deutschland – Licht und Schatten“. Hierbei analysierte er die 

aktuelle Debatte in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Ge-

sellschaft und zeigte das aktuelle Marktumfeld für derartige 

Investitionen auf, um dadurch dem Zuhörer zu ermöglichen, 

sich selbst eine Meinung zur Thematik zu bilden.

Im Dezember trug Frau Professor Zheng Sophia Tang, New-

castle University, am 10.12.2018 zum Thema „International 

Intellectual Property Litigation in China“ vor. Tang hatte im 

Rahmen eines Institutsstipendiums für drei Monate hierzu in 

Hamburg geforscht und präsentierte ihre bisherigen Ergeb-

nisse. Insbesondere gab sie einen Einblick in die Rechtspre-

chungspraxis der spezialisierten „IP courts“, die China seit 

2015 eingerichtet hat. Kritisch hinterfragte sie die These, dass 

diese Gerichte dazu führen würden, China zu einem Zentrum 

zur Lösung transnationaler Streitigkeiten auf dem Gebiet des 

gewerblichen Rechtsschutzes zu machen.
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Rechtsunsicherheit gehört zu den größten Herausforde-

rungen für ausländische Wirtschaftsakteure in China und 

stellt die Forschung zum chinesischen Recht immer wieder 

vor anspruchsvolle Aufgaben. Welchen Beitrag leistet hier 

die Grundlagenforschung?

Knut Benjamin Pißler: Eines unserer wichtigsten Anliegen ist 

die sprachliche Erschließung chinesischer Rechtsquellen. 

Eine große Lücke konnten wir beispielsweise durch unsere 

Arbeit an dem 2018 von mir herausgegebenen ‚Handbuch des 

chinesischen Zivilprozessrechts‘ schließen. In diesem Werk 

ist aus den Beiträgen von Kennern des chinesischen Rechts 

aus Wissenschaft und Praxis eine systematische Darstellung 

des Zivilprozessrechts der Volksrepublik entstanden. Es ent-

hält auch das Zivilprozessgesetz der VR China samt Erläute-

rungen des Obersten Volksgerichts im chinesischen Original 

und in deutscher Übersetzung.

Das Kompetenzzentrum pflegt enge Beziehungen mit chi-

nesischen Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissen-

schaftlern. Zu den akademischen Gästen aus China, die für 

Forschungsaufenthalte am Max-Planck-Institut für Privat-

recht gewonnen werden können, zählen außerdem Richte-

rinnen und Richter aller Instanzen der chinesischen Gerichte. 

Was bedeutet der Austausch mit Vertreterinnen und Vertre-

tern der Justiz für die Wissenschaft?

Knut Benjamin Pißler: Mit der rasanten Entwicklung der chi-

nesischen Wirtschaft und der starken Präsenz ausländischer 

Unternehmen und Investoren in China stellt sich immer häu-

figer die Frage nach der praktischen Durchsetzbarkeit zivil-

rechtlicher Ansprüche. Themen wie etwa die Organisation 

der Gerichte mit Richtern, Schöffen und Gerichtsvollziehern 

sind da von großer Bedeutung. Um zu verstehen, in welche 

Richtung sich das chinesische Zivilrecht entwickelt, müssen 

wir uns intensiver mit seiner praktischen Anwendung durch 

die Rechtsprechung befassen. 

Aufgrund welcher aktueller Entwicklungen wählen Sie Ihre 

Forschungsthemen aus?

Knut Benjamin Pißler: Es ist zu erwarten, dass die Digitalisie-

rung Chinas auch die zivilrechtliche Entwicklung beeinflussen 

wird. Wir beobachten die Gesetzgebung und Rechtspraxis 

etwa bei der Schaffung eines internetbasierten Schuldnerver-

zeichnisses, das Teil des sozialen Bonitätssystem ist und eine 

ganz neue Perspektive auf die Durchsetzung zivilrechtlicher 

Ansprüche eröffnet.

Nils Klages: Fragen der Rechtsdurchsetzung beschäftigen 

auch mich in meinem Dissertationsvorhaben. Darin geht es 

um die Rechtsbehelfe, mit denen sich Gesellschafter in chi-

nesischen Unternehmen gegen Beschlüsse wehren können, 

die ihre Rechte verletzen. Es ist wichtig zu verstehen, welchen 

rechtlichen Regeln die Beziehungen der Gesellschafter unter-

liegen, weil staatliche Akteure auch heute noch einen großen 

Einfluss in vielen chinesischen Unternehmen haben.

Erhebliches Engagement Knut Benjamin Pißlers, der auch 

Professor am Deutsch-Chinesischen Institut für Rechtswis-

senschaft an der Universität Göttingen ist, fließt in die Lehre 

sowie die Ausbildung und Förderung des juristischen Nach-

wuchses. Seit mehr als zehn Jahren hält er Vorlesungen im 

Rahmen der Göttinger Sommerschule zum chinesischen 

Recht. Außerdem wirkt er federführend an Fachkonferenzen 

und Vortragsreihen mit. Zu ihnen gehören die seit 2002 statt-

findenden „Hamburger Vorträge zum chinesischen Recht“, 

die juristischen Symposien im Rahmen der bundesweit größ-

ten chinabezogenen Veranstaltungsreihe „CHINA TIME“ 

in Hamburg sowie die in Kooperation mit der Hamburger 

Handelskammer und der OAV durchgeführte Reihe „Chinas 

Rechtssystem im Wandel“.  

Kompetenzzentrum I China

Durch die Erschließung chinesischer Rechts-
quellen die Rechtsunsicherheit beseitigen
Benjamin Pißler und Nils Klages berichten von ihrer Forschungsarbeit
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Kompetenzzentrum Japan

Das von Harald Baum gegründete und geleitete Japan-Re-

ferat des Instituts ist eine der wichtigsten europäischen An-

laufstellen für juristische Fragestellungen zum japanischen 

Zivil-, Handels- und Wirtschaftsrecht. Das Kompetenzzentrum 

beschäftigt sich intensiv mit japanbezogener Rechtsverglei-

chung und Auslandsrechtsforschung. Ausgebaute wissen-

schaftliche Kontakte zu japanischen Spitzenuniversitäten und 

weiteren Institutionen sowie enge persönliche Beziehungen 

zu japanischen Kolleginnen und Kollegen prägen die intensive 

Forschungsarbeit. 

Die Rechtsvergleichung mit Japan ist aufgrund der vielen un-

terschiedlichen Einflüsse, die das moderne japanische Recht 

in seiner Entstehung als eine der großen Mischrechtsord-

nungen geprägt haben, von besonderem Reiz. Die Forschung 

zum japanischen Recht erfordert eine intensive Einbeziehung 

kulturanthropologischer, soziologischer, ökonomischer und 

auch politischer Aspekte. 

Projekte und Kooperationen

Zeitschrift für Japanisches Recht 

Das in Deutschland wie in Europa verfügbare Wissen über 

das Recht Japans steht in einem Missverhältnis zur Bedeu-

tung des Landes. Die hohe Sprachbarriere ist eine wesent-

liche Ursache dafür. Entsprechend ist ein zentrales Aufga-

benfeld der am Institut betriebenen Rechtsvergleichung 

mit Japan eine Plattform zu schaffen, über die verlässliche 

Informationen zum japanischen Recht in westlichen Spra-

chen zur Verfügung gestellt werden können. Dies ist mit der 

Etablierung und internationalen Verankerung der Zeitschrift 

für Japanisches Recht / Journal of Japanese Law gelungen, 

die im Jahr 1996 von Baum gegründet wurde und vom Institut 

in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Japanischen Juristen-

vereinigung herausgegeben wird. Die editorische Betreuung 

der Zeitschrift zählt zu den wichtigsten Aufgaben des Japan-

Referates. (www.ZJapanR.de) 

Im Berichtsjahr sind die Ausgaben Nr. 45 (2018) und Nr. 46 

(2018) mit einem Gesamtumfang von 724 Seiten erschienen, 

die im Institut von Harald Baum, Anna Katharina Suzuki-

Klasen und Janina Jentz betreut wurden. Wie gewohnt, ist 

der thematische Bogen in beiden Ausgaben weit gespannt. 

Zentrale Beiträge befassen sich mit aktuellen Rechtsfragen, 

welche etwa die Erforschung und Entwicklung künstlicher 

Intelligenz, die sog. „sharing economy“ oder der in Japan be-

sonders stark ausgeprägte demographische Wandel aufwer-

fen. Ferner werden neue Entwicklungen im japanischen Fami-

lien- und Erbrecht, in der Corporate Governance, dem Recht 

der nicht gewinnorientierten Organisationen, dem Privatversi-

cherungs- und dem Wahlrecht vorgestellt und analysiert.

Prof. Dr. Harald Baum

Wissenschaftlicher Referent; Leiter des Japan-Referats; Schriftleiter der Zeitschrift für Japanisches Recht /  

Journal of Japanese Law; Koordinator des Wissenschaftsaustausches mit der Universität Kyōto

Forschungsschwerpunkte: Japanisches Recht, deutsches und europäisches Handels- u. Wirtschaftsrecht,  

insbes. Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Internationales Privat- und Verfahrensrecht, Rechtsvergleichung

Kompetenzzentrum I Japan
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Schriftenreihe „Sonderhefte der Zeitschrift für Japanisches 

Recht“

Ein zweites Forum ist die von Baum im Jahr 2009 ins Leben 

gerufene deutsch/englische Schriftenreihe Sonderhefte 

der Zeitschrift für japanisches Recht / Special Editions of 

the Journal of Japanese Law, in der bislang 12 Bände pu-

bliziert worden sind. Bei diesen handelt es sich zum Teil um 

Monografien, überwiegend jedoch um rechtsvergleichende 

Tagungsbände zu den unterschiedlichsten Aspekten des 

Rechts in Japan.

Kooperation mit der Universität Kyōto 

Im Jahr 2008 haben das Institut und die Juristische Fakul-

tät der renommierten Universität Kyōto den akademischen 

Austausch zwischen beiden Institutionen mit einem Ko-

operationsvertrag besiegelt. Ziele der Kooperation sind der 

regelmäßige Austausch, insbesondere von Nachwuchswis-

senschaftlern, und eine Intensivierung der projektbezogenen 

Zusammenarbeit. Koordinator des Wissenschaftsaustau-

sches mit der Universität Kyōto ist Baum.

Kooperation mit dem ANJeL

Eine Kontinent übergreifende Zusammenarbeit ist ferner mit 

dem Australian Network of Japanese Law (ANJeL) aufgebaut 

worden, in dem sich australische Rechtswissenschaftler und 

Praktiker mit Interesse am und Expertise im japanischen 

Recht zusammengeschlossen haben. Eine enge fachliche 

Verbindung besteht zudem zu dem Interdisziplinären Zentrum 

für Ostasienstudien (IZO) in Frankfurt/Main, dessen wissen-

schaftliche Aufgabe die Stärkung der Auseinandersetzung 

mit dem modernen Ostasien ist. Auch im Berichtszeitraum 

haben sich diese beiden Kooperationen in vielfacher Weise 

bewährt.

Lehrveranstaltungen

Dem Austausch mit Japan dienen ferner die regelmäßigen 

Lehrveranstaltungen mit Bezug zum Recht in Japan, die 

Baum an der Universität Hamburg anbietet.

Aktuelles

Erste Übersetzung des novellierten japanischen Schuldrechts 

in eine westliche Sprache

Am 1. April 2020 wird eine umfassende Reform des japa-

nischen Schuldrechts und weiterer Rechtsmaterien in Kraft 

treten. Es handelt sich um die erste große Reform des Ge-

setzes seit 1947. An der Übersetzung des novellierten Rechts 

in die deutsche Sprache haben Anna Katharina Suzuki-

Klasen, wissenschaftliche Assistentin am Institut, sowie Dr. 

Torsten Spiegel, ehemaliger wissenschaftlicher Assistent am 

Institut, mitgewirkt. Sie waren Teil einer Arbeitsgruppe an der 

Universität Kyōto, die von Prof. Keizo Yamamoto geleitet wur-

de. Yamamoto hatte an der Reform an verantwortlicher Stelle 

mitgewirkt. Die Übersetzung ist in der Zeitschrift für Japa-

nisches Recht (Heft 45, 2018) erschienen.

Sonderhefte in 2018

Im Berichtszeitraum wurden vier Bände in der Schriftenrei-

he „Sonderhefte der Zeitschrift für Japanisches Recht“ ver-

öffentlicht, darunter zwei von Baum zusammen mit Prof. Dr. 

Moritz Bälz (Frankfurt) und Prof. Dr. Marc Dernauer (Tōkyō) 

herausgegebene Tagungsbände, welche die Vorträge der 

beiden deutsch-japanischen Symposien einem größeren Le-

serkreis zugänglich machen, die aus Anlass des 20-jährigen 

Jubiläums der Zeitschrift 2016 in Hamburg und in Tōkyō zu den 

Themen „Self-regulation in Private Law in Japan and Germa-

ny“ (Bd. 10) bzw. „Information Duties – Japanese and German 

Private Law“ (Bd. 11) ausgerichtet wurden.

Veranstaltungsreihe: Aktuelle Entwicklungen im Japanischen 

Recht 

Jedes Frühjahr veranstaltet das Japan-Referat ein Symposi-

um zu aktuellen Entwicklungen im japanischen Recht. Refe-

renten aus Japan, oftmals Gäste am Institut, geben Überblicke 

über anstehende Gesetzvorhaben, neue höchstrichterliche 

Entscheidungen und aktuelle Themen der rechtswissen-

schaftlichen Diskussion in Japan. Im Berichtszeitraum fand 

die Veranstaltungsreihe am 19. April ihre Fortsetzung (Veran-

staltungsbericht siehe S. 63).

Dissertation: Verbraucherkreditregulierung in Japan

Im Japan-Referat sind zahlreiche Dissertationen zum japa-

nischen Recht entstanden. Jüngstes Beispiel ist die im Be-

richtszeitraum abgeschlossene und von Baum betreute Arbeit 

von Julius Weitzdörfer mit dem Titel „Verbraucherkreditre-

gulierung in Japan“ (Tübingen, im Druck). Der Verfasser war 

während der Erstellung der Arbeit als Assistent im Referat 

tätig. 

Kompetenzzentrum I Japan
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Warum ist die rechtsvergleichende Forschung zum japa-

nischen Recht so wichtig?

Japan hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte eine führende 

Position unter den bedeutendsten Wirtschaftsmächten der 

Welt erarbeitet und ist heute wieder eine der Führungsnati-

onen in Asien. Die anhaltende Bedeutung Japans und damit 

auch implizit die seines Rechts steht außer Frage. Hinzu 

kommt, dass Japan als einziges asiatisches Land seit mehr 

als einem Jahrhundert über ein modernes,  funktionsfähiges 

Rechtssystem westlicher Prägung verfügt, das seit Jahr-

zehnten in eine demokratisch verfasste Gesellschaft einge-

bettet ist. Die Strahlkraft des Rechts Japans in andere Staa-

ten Ostasiens war und ist erheblich.

Zwischen Japan und Deutschland besteht seit über 150 Jah-

ren eine freundschaftliche und historisch unbelastete Bezie-

hung. Was bedeutet dies für Ihre Forschung? 

Die Beziehung zwischen Japan und Deutschland ist seit je-

her auch vom Rechtsaustausch geprägt. Das deutsche BGB 

hat das japanische Zivilgesetz an vielen Stellen beeinflusst. 

Umgekehrt wächst das Interesse am japanischen Recht in 

Deutschland stetig. Die Tradition des Austausches gilt es 

weiterzuentwickeln. Zudem bietet die rechtliche Zusammen-

arbeit auch die Möglichkeit, das deutsche Engagement in der 

asiatischen Region zu vertiefen. Dies ist die Voraussetzung 

dafür, dass wir auf die Herausforderungen, die aus der stetig 

zunehmenden politischen wie wirtschaftlichen Bedeutung 

Asiens in Zukunft erwachsen, reagieren können. Zutreffend 

wird das 21. Jahrhundert oft als das „asiatische“ bezeichnet.

Was macht die Forschung zum japanischen Recht spannend? 

Für rechtsvergleichend arbeitende Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler ist es immer besonders spannend Länder 

oder Regionen zu untersuchen, in deren Rechten verschie-

dene Traditionen aufeinandertreffen. In diesem Sinne ist es 

von besonderem Reiz, dass das moderne japanische Recht 

eine so genannte Mischrechtsordnung ist, in der sich viele 

unterschiedliche Einflüsse, insbesondere aus Europa und den 

USA, widerspiegeln. Ich untersuche also eine Rechtsordnung, 

die westlich beeinflusste Normen in einem anderen kulturellen 

und sozialen Umfeld anwendet. Eine seriöse Erforschung des 

japanischen Rechts ist daher nur möglich, wenn bei aller Mo-

dernität desselben auch kulturanthropologische, soziale, öko-

nomische und auch politische Aspekte berücksichtigt werden. 

Diese Komplexität reizt mich und meine Kollegen.  

Harald Baum leitet seit 1985 das von ihm aufgebaute Japan-

Referat. Nach einem rechtswissenschaftlichen Studium in 

Hamburg und Freiburg war er zunächst als Rechtsanwalt tä-

tig. Nach Abschluss der Promotion im Jahr 1984 übernahm er 

1985 eine Stelle als Wissenschaftlicher Referent am Institut 

und baute fortan seine Forschungsschwerpunkte im Bereich 

des japanischen Rechts, des deutschen und europäischen 

Handels- u. Wirtschaftsrechts sowie des Internationalen Pri-

vat- und Verfahrensrechts aus. An seine Habilitation im Jahre 

2004 schlossen sich Gastprofessuren an der Universität Tōkyō 

und der Université Jean Moulin Lyon III an. Aktuell ist er Pro-

fessor an der Universität Hamburg und Research Associate 

des European Corporate Governance Institute in Brüssel.

Ein wesentlicher Tätigkeitsschwerpunkt von Baum ist die 

Schriftleitung der von ihm im Jahr 1996 konzipierten Zeit-

schrift für Japanisches Recht. Außerdem ist er Koordinator 

des Wissenschaftsaustausches mit der Universität Kyōto. 

Baum engagiert sich ferner als Vizepräsident der Deutsch-Ja-

panischen Juristenvereinigung, als Member of the Advisory 

Board of the Australian Network of Japanese Law (ANJeL) 

und als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates des Inter-

disziplinären Zentrums für Ostasienforschung (IZO), Goethe 

Universität, Frankfurt am Main.

„Die Strahlkraft des Rechts Japans in andere 
Staaten Ostasiens war und ist erheblich.“
Harald Baum im Gespräch
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Kompetenzzentrum Lateinamerika

Das Lateinamerikareferat ist eines der wichtigsten Kompe-

tenzzentren für lateinamerikanisches Privat- und Wirtschafts-

recht in Deutschland und Europa. Zu seinen Aufgaben gehört 

es, die Rechtsentwicklung in 19 lateinamerikanischen Staaten 

auf den Arbeitsgebieten des Instituts zu verfolgen. Neben dem 

neuen argentinischen Código Civil y Comercial stand im Jahr 

2018 insbesondere das Recht Brasiliens im Zentrum des wis-

senschaftlichen Interesses. 

Das Kompetenzzentrum Lateinamerika kann auf eine lange 

Tradition zurückblicken. Ursprünglich Teil des Spanien-Re-

ferats, wurde es als selbständiges Referat 1971 von Jürgen 

Samtleben begründet. Der Aufbau des Referats war verbun-

den mit einem systematischen Ausbau der Bibliotheksbestän-

de zum lateinamerikanischen Recht, die bis heute das Institut 

zu einem Anziehungspunkt für in- und ausländische Gastwis-

senschaftler machen. Samtleben widmete sich vor allem der 

wissenschaftlichen Aufarbeitung des Internationalen Privat-

rechts Lateinamerikas und begleitete den historischen Ge-

burtsprozess und die Entwicklung des Mercosur intensiv. In 

der Nachfolge übernahm 2004 Jan Peter Schmidt die Leitung 

des Referats. Er stellte die Erforschung der Privatrechtstradi-

tion der lateinamerikanischen Länder und ihrer Beeinflussung 

durch europäische Vorbilder in den Mittelpunkt seiner For-

schung. Seine 2009 vorgelegte Dissertation Zivilrechtskodifi-

kation in Brasilien befasst sich intensiv mit der 2002 erfolgten 

vollumfänglichen Novellierung des brasilianischen Zivilge-

setzbuches. Von 2012 bis 2014 leitete Tilman Quarch das Re-

ferat und baute die Forschung in neuen Bereichen, wie dem 

brasilianischen Kartell- und Wettbewerbsrecht, aus. Nach-

dem das Lateinamerikareferat 2015/2016 übergangsweise von 

Anton Geier geleitet wurde, liegt es seit 2017 in der Händen 

von Denise Wiedemann.

Projekte und Kooperationen

Stipendienprogramm mit dem Schieds- und Mediationszen-

trum der brasilianisch-kanadischen Handelskammer in Sao 

Paulo

Ziel dieser Partnerschaft ist es, brasilianischen Doktoranden 

oder Post-Docs Forschungsaufenthalte mit einer Dauer von 

bis zu drei Monaten zu ermöglichen. Diese Aufenthalte sollen 

der wissenschaftlichen Aufarbeitung des noch jungen bra-

silianischen Schiedsrechts aus rechtsvergleichender Per-

spektive dienen. 

Lateinamerikarunde

Die Lateinamerikarunde bietet den Mitarbeitern des Hauses, 

Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern sowie inte-

ressierten Gästen von außen die Möglichkeit, sich von latein-

amerikanischen Vortragenden „aus erster Hand“ über die 

letzten Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen des 

Zivilrechts der Staaten Lateinamerikas informieren zu lassen. 

Kompetenzzentrum I Lateinamerika

Dr. Denise Wiedemann

Wissenschaftliche Referentin, Leiterin Lateinamerikareferat

Forschungsschwerpunkte: Internationales und Europäisches Privat- und Verfahrensrecht, Zwangsvoll-

streckungsrecht, Rechtsvergleichung, Schiedsverfahrensrecht
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Zusammenarbeit mit Juristenvereinigungen

Das Lateinamerikareferat pflegt langjährige Verbindungen 

zur Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung (DBJV). 

Ferner bestehen enge Kontakte zur Argentinisch-Deutschen 

Juristenvereinigung (AJAG), zur Deutsch-Lusitanischen Ju-

ristenvereinigung (DLJV) und zur Deutsch-Mexikanischen 

Juristenvereinigung (DMJV).

Gutachten 

Nachdem das Referat zwischen 2016 und 2017 vakant war, 

wurde die Gutachtenpraxis im Jahr 2017 mit einem Gutachten 

zum peruanischen Namensrecht wieder aufgenommen und 

im Jahr 2018 mit einem Gutachten zum argentinischen Ehe-

güterrecht und zum brasilianischen Sachenrecht fortgesetzt.

Aktuelles aus dem Berichtszeitraum

Lateinamerikarunde Prof. Adriana Dreyzin, Cordoba

Im November 2018 hielt Adriana Dreyzin, Professorin an der 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentinien, einen Vortrag 

zum Internationalen Privatrecht im neuen argentinischen 

Zivil- und Handelsgesetzbuch von 2015. Das alte Zivilge-

setzbuch von 1869 enthielt keine Gesamtkodifikation des In-

ternationalen Privatrechts. Das am 1. Oktober 2015 in Kraft 

getretene Zivil- und Handelsgesetzbuch schafft in Titel IV 

des Sechsten Buches erstmals eine Gesamtkodifikation zum 

Internationalen Privatrecht. Adriana Dreyzin stellte in der La-

teinamerikarunde Rechtsprechungsfälle zum neuen interna-

tionalen Privatrecht vor und zog eine erste Bilanz.

Universidad Autónoma de Nuevo León, México

Denise Wiedemann reiste im Herbst 2018 nach Monterrey, 

México, und wirkte an der Evaluierung und Akkreditierung 

des Masterprogramms für Internationale Beziehungen an der 

Universidad Autónoma de Nuevo León mit. Während ihres 

Aufenthalts konnte Denise Wiedemann wichtige Kontakte 

knüpfen und wurde in den Consejo Consultivo Internacional 

der Universidad Autónoma de Nuevo León aufgenommen. 

Vortrag: Rechtsstaatlichkeit und richterliche Medienpräsenz 

in Brasilien 

Gefährdet eine starke mediale Präsenz von Richtern die 

Rechtsstaatlichkeit? Aus brasilianischer Sicht nicht un-

bedingt. Während öffentliche Auftritte von Richterinnen 

und Richtern in Deutschland skeptisch bewertet werden, 

scheuen manche ihrer brasilianischen Berufskollegen das 

Rampenlicht nicht. Sie treten im Fernsehen auf, geben Zei-

tungsinterviews und kommentieren dabei laufende Verfahren. 

Dabei gelten in beiden Ländern vergleichbare Standards der 

richterlichen Neutralität und Unbestechlichkeit. In ihrem 

Vortrag im Rahmen der Tagung Junger Prozessrechtswis-

senschaftler im September 2018 in Wien setzte sich Denise 

Wiedemann mit Rechtsstaatlichkeit und richterlicher Medi-

enpräsenz in Brasilien auseinander.

Neues Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht in Argentinien

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Forschung des Referats 

liegt auf dem am 1. Oktober 2015 in Kraft getretenen ar-

gentinischen Zivil- und Handelsgesetzbuch, mit dem auch 

das Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht grundlegend 

reformiert wurde. Das neue Gesetzbuch beseitigt die Ver-

schuldensscheidung, erlaubt neben dem gesetzlichen Gü-

terstand der Errungenschaftsgemeinschaft die Vereinbarung 

der Gütertrennung per Ehevertrag und etabliert einen wirt-

schaftlichen Ausgleichsanspruch des durch die Scheidung 

wirtschaftlich benachteiligten Ehegatten (compensación 

económica).

Sachenrechtliche Realisierung von Regenwaldinvestitionen in 

Brasilien

Tropenholz ist eines der wichtigsten Wirtschaftsgüter Brasi-

liens. Um die schnelle und einfache Eigentumsübertragung 

von Bäumen zu ermöglichen, die noch fest mit Grund und 

Boden verwurzelt sind, übernahm die brasilianische Recht-

sprechung bereits im frühen 20. Jahrhundert die Theorie der 

antizipierten Mobiliargüter aus dem französischen Recht: 

Sachen, die fest mit dem Grund und Boden verbunden sind, 

können grundsätzlich nur zusammen mit dem Grund und Bo-

den durch Eintragung in das Immobilienregister übertragen 

werden. Sind Sachen aber zur Trennung von Grund und Bo-

den bestimmt, handelt es sich um antizipierte Mobiliargüter. 

Antizipierte Mobiliargüter, beispielsweise Bäume, die zur Ro-

dung bestimmt sind, können ebenso wie bewegliche Güter 

durch einfache Vereinbarung übertragen werden. 
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04
„Unsere Forschung lebt  

vom Austausch. 2018 haben  
1.803 Forschende an unseren 
71 wissenschaftlichen Veran-

staltungen teilgenommen.“

Holger Fleischer, Direktor
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Wissenschaftliche Veranstaltungen 2018 
Übersicht 

 „Chinas Rechtssystem im Wandel“ in Kooperation mit der Handelskammer Hamburg sowie dem OAV –  
German Asia-Pacific Business Association, 30.01.2018.

 „Diversity of Shareholders and Corporate Governance“, Deutsch-Chinesisch-Japanisch-Südkoreanisches Symposium in 
Peking, 22.–23.03.2018 (s. S. 62).

 „Rechtsvergleichung als didaktische Herausforderung“, Tagung in Kooperation mit dem Zentrum für rechtswissen-
schaftliche Fachdidaktik (Universität Hamburg), 12.–13.04.2018.

 „Japan: Artificial Intelligence R&D Guidelines, Extraterritorial Application of Competition Law, Haftung für Familienmit-
glieder, Fragen zur Erbrechtsreform“, Symposium zu aktuellen Entwicklungen im japanischen Recht, 19.04.2018 (s. S. 63).

 Seventh Max Planck PostDoc Conference on European Private Law, 23.–24.04.2018 (s. S. 143).

 „Neuorientierung im Europäischen Privatrecht – 25 Jahre ZEuP“, Symposium, 04.–05.05.2018 (s. S. 64 ff.).

 „Der Staat als Aktionär“, 9. Deutsch-Österreichisch-Schweizerisches Symposium zum Gesellschafts- und Kapitalmarkt-
recht, 17.–18.05.2018 (s. S. 68).

 „Wie gestaltet sich die Methodenlehre in unterschiedlichen Ländern?“, Symposium des Vereins der Freunde des  
Instituts, 30.06.2018 (s. S. 70).

 „Aktuelle Entwicklungen im deutschen und im französischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht“,  
7. Deutsch-Französisches Symposium in Paris, 05.–06.07.2018 (s. S. 69).

 „The Common Law in Private Dispute Resolution’s Shadow“, Sommerkonzil mit Lord Thomas of Cwmgiedd, 09.07.2018  
(s. S. 72).

 „Wirtschaftsverfassung und Ordoliberalismus“, Symposium, 20.07.2018.

 „Financing the Family Firm“, Hamburg Conference: 20.–21.09.2018 (s. S. 74).

 „China im Zeitalter der Digitalisierung zwischen Öffnung und Kontrolle“, Tagung in Kooperation mit der DCJV, 21.09.2018 
(s. S. 75 f.).

 „Setting up Dates with Death? The Law and Economics of Extreme Sports Sponsoring in a Comparative Perspective“, 
Ernst-Rabel-Vorlesung mit Prof. Dr. Horst Eidenmüller (Universität Oxford), 15.10.2018 (s. S. 77).

 „Gleichheit im Sport“, Symposium des Forums für Internationales Sportrecht, 19.11.2018 (s. S. 78).
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South East Europe (and Beyond): Let’s Talk About Law!

Peksöz, Vildan (Istanbul University, Turkey), Gibt es die 

rechts- und parteifähige Gesellschaft bürgerlichen Rechts im 

türkischen Recht? – Can unregistered partnerships be en-

titled to have capacity to have rights, obligations and to sue 

and be sued under Turkish Law?, 27.03.2018.

Stančić, Mina (Universität Kragujevac, Serbien, Max-Planck-

SEELS-Stipendium), Same-Sex Relationships in Private Inter-

national Law, especially in Serbia, 25.09.2018. 

Konzil (vgl. auch S. 141)

Das Wissenschaftliche Konzil bildet seit jeher einen Eckpfei-

ler der wissenschaftlichen Kommunikation des Instituts. Es 

findet in der Regel alle sechs Wochen statt und wird durch 

Werkstattberichte der Doktoranden oder Forschungsbe-

richte der Referenten, die von allgemeinem Interesse sind, 

gestaltet. Regelmäßig wirken auch wissenschaftliche Gäste 

aus dem Ausland am Wissenschaftlichen Konzil mit und be-

richten über ihre Forschungsarbeiten oder aktuelle Rechts- 

entwicklungen in ihren Heimatländern.

Aktuelle Stunde (vgl. auch S. 141)

Bei der Aktuellen Stunde handelt es sich um einen einmal 

wöchentlich stattfindenden, fortlaufenden Workshop, der 

von Reinhard Zimmermann initiiert wurde und durchgeführt 

wird. Neben den Mitarbeitern und Gästen seines Arbeitsbe-

reiches sind aber auch alle anderen Mitarbeiter des Instituts 

zur Teilnahme eingeladen. Vorgestellt und diskutiert werden 

Fragen des materiellen Zivilrechts, der Rechtsgeschichte und 

des Privatrechtsvergleichs. Auch Gastwissenschaftler nut-

zen dieses Forum regelmäßig, um ihre Forschungen vorzu-

stellen und mit den Wissenschaftlern des Instituts zu disku-

tieren.

Vortragsreihen

Afternoon Talks on Islamic Law

Roux, Suzel (Université Paris 2 Panthéon-Assas), Laizismus 

und französisches Privatrecht, 18.01.2018.

Oberauer, Prof. Dr. Norbert (Westfälische Wilhelms-Univer-

sität Münster), Vertragsfreiheit im islamischen Recht? Klas-

sische Ansätze und zeitgenössische Diskurse, 08.02.2018.

Haddad, Abir (Universität zu Köln), Das islamische Recht als 

geeignete Rechtsvergleichsordnung?, 17.05.2018.

Emon, Dr. Anver M. (University of Toronto), Jurisdictional 

Imaginings in Early Islamic Law, 15.06.2018.

Kurnaz, Serdar (Universität Hamburg), Mechanismen der 

Rechtsfindung in der herrschenden sunnitischen Lehre: das 

Zinsverbot (ribā) in Ibn Rushds Schrift Bidāyat al-muǧtahid, 

29.11.2018. 

Hamburger Vorträge zum chinesischen Recht

Herzog, Alexander (China Center TU Berlin/Hengeler Mu-

eller), Chinesische Unternehmenskäufe in Deutschland – 

Licht und Schatten, 05.11.2018.

Tang, Prof. Zheng Sophia (Newcastle University, UK), Cross-

border Intellectual Property Infringement Litigation in China, 

10.12.2018.

GUS-Runde

Davydenko, Dmitry (Russian Chamber of Commerce and In-

dustry (CCI), Cross-border enforcement of settlement agree-

ments under the new UNCITRAL framework: The Russian 

perspective, 12.06.2018.

Romashchenko, Ivan (Taras Shevchenko National University 

of Kyiv), Regulation of Related Party Transactions and Cor-

porate Groups in Ukraine: A Comparative Study, 17.07.2018.
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Korea State as a Shareholder: Governance of   

 State-Owned Enterprises in Korea

 Kyung-Hoon Chun (Seoul National University)

Japan State or Public-Oriented Shareholders in   

 Japan

 Yuichi Ozaki (Tokyo Metropolitan University)

III. Foreign (Institutional) Shareholders

Deutschland Global Institutional Shareholders under  

 EU Law

 Katja Langenbucher (Goethe-Universität,   

 Frankfurt a. Main)

China Institutional Investors in China: Ideal and   

 Reality 

 Xin Tang (Tsinghua University)

Korea Institutional/Foreign Investors and Corporate   

 Governance: A Korean Perspective

 Moon Hee Choi (Kangwon National University)

Japan Foreign Shareholders and Corporate 

 Governance in Japan

 Hidefusa Iida (University of Tokyo)

IV. Closely-Held Companies

Deutschland Closely-Held Companies: A German 

 Perspective

 Gregor Bachmann (Humboldt-Universität zu   

 Berlin)

China Limited Liability Company in China 

 Jianbo Lou (Peking University)

Korea Closely Held Companies in Korea

 Jung Yeun Kim (Incheon National University)

Japan Closely Held Corporations in Japan

 Yuji Ito (Sophia University)

Am 22. und 23. März 2018 fand an der Peking University 

Law School das Symposium „Diversity of Shareholders and 

Corporate Governance“ mit Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern aus China, Japan, Südkorea und Deutschland 

statt. Es handelte sich hierbei um die vierte Veranstaltung der 

von Institutsdirektor Holger Fleischer ins Leben gerufenen, 

internationalen Arbeitsgruppe zum Gesellschafts- und Kapi-

talmarktrecht. 

Die Arbeitsgruppe nahm sich verschiedene Themengebiete – 

wie Familiengesellschaften, staatliche oder ausländische An-

teilseigener oder Closed Corporations – vor und untersuchte 

diese jeweils für Deutschland, China, Korea und Japan. 

I. Family or Other Private Companies

Deutschland An Introduction to Law and Management   

 of Family Firms

 Holger Fleischer (Max-Planck Institut für   

 ausländisches und internationales Privat-  

 recht, Hamburg)

China Entrepreneur/Family in China and regulation

 Ruoying Chen (Peking University)

Korea Unpacking Voting Leverage Mechanisms:   

 Theoretical Analysis

 Sang Yop Kang (Peking University, School of  

 Transnational Law)

Japan Family Firms in Japan

 Nobuko Matsumoto (Gakushūin University)

II. State or Public-Oriented Shareholders

Deutschland State or Public-Oriented Shareholders  

 Johannes Adolff (Goethe-Universität, 

 Frankfurt a. Main)

China The Role of State Shareholder in Corporate   

 Governance

 Junhai Liu (Renmin University)

Diversity of Shareholders and Corporate  
Governance
German and East Asian Perspectives on Corporate and  
Capital Market Law
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Aktuelle Entwicklungen im japanischen Recht
Symposium mit der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung

Die jährliche Veranstaltungsreihe zu aktuellen Entwicklungen 

im japanischen Recht, die das Institut in Zusammenarbeit 

mit der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung ausrich-

tet, fand im Berichtsjahr am 19. April unter der Moderati-

on von Harald Baum und Moritz Bälz (Goethe Universität, 

Frankfurt/M.) in den Räumlichkeiten des Instituts ihre Fort-

setzung. 

Entwurf für die Regelung von Forschung und Entwicklung im 
Bereich künstlicher Intelligenz 

Als erstes gab Professor Souichirou Kozuka (Gakushūin Uni-

versität, Tōkyō) einen Überblick über die im Sommer 2017 vom 

japanischen Ministerium für innere Angelegenheiten und 

Kommunikation (Sōmu-shō) veröffentlichten „Draft Artificial 

Intelligence Research and Development („AI R&D“) 

Guidelines for International Discussions“. Bei diesem Ent-

wurf handelt es sich um einen proaktiven Diskussionsanstoß 

der japanischen Regierung zur Regelung von Forschung und 

Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz (AI) auf inter-

nationaler Ebene.

Japanisches Wettbewerbsrecht  

Professor Hiroshi Oda (University College London/Waseda 

Universität, Tōkyō) stellte eine aktuelle Entscheidung des 

Obersten Gerichtshofes in Japan vor, in der es um die extra-

territoriale Anwendung des japanischen Wettbewerbsrechts 

geht.  

Oberster Gerichtshof in Japan: Urteile zur Haftung für 
Handlungen von Familienmitgliedern 

Sodann referierte Professor Fumihiro Nagano (Universität 

Kyōto) über zwei viel beachtete Urteile des Obersten Ge-

richtshofes in Japan zur Haftung für Handlungen von Famili-

enmitgliedern: Den sog. „Fußball-Fall“ vom 9. April 2015 und 

den sog. „JR-Tōkai-Fall“ vom 1. März 2016. 

Erbrechtsreform in Japan

Diese Themen wurden durch einen Vortrag von Frau Profes-

sor Mika Aotake (Universität Ōsaka), derzeit Gastwissen-

schaftlerin am Institut, zur aktuellen Erbrechtsreform in Ja-

pan abgerundet. Die Referentin präsentierte ausgewählte 

Regelungsvorschläge des im März 2018 veröffentlichten Ge-

setzesentwurfs zur Reform des Erbrechts. 

Die Referate sind in der ZJapanR/J.Japan.L. 46 (2018) veröf-

fentlicht.
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Neuorientierung im Europäischen Privatrecht
25 Jahre Europäische Privatrechtsentwicklung – 25 Jahre ZEuP

Die Europäische Union sah sich gerade in den vergangenen 

Jahren einer Vielzahl großer Herausforderungen ausgesetzt, 

von der Finanz- und Schuldenkrise über den aufstrebenden 

Rechtspopulismus bis hin zum Brexit. Diese Geschehnisse 

haben sich maßgeblich auf die Entwicklung des europä-

ischen Privatrechts ausgewirkt. So scheint der Traum von 

einem Europäischen Zivilgesetzbuch vor dem Hintergrund 

der zunehmenden antieuropäischen Ressentiments jeden-

falls vorerst ausgeträumt. Ausgehend von diesem ernüch-

ternden Befund stellt sich die Frage, wie sich die europäische 

Privatrechtswissenschaft der zunehmenden Ungewissheit in 

Zukunft stellen sollte. 

Dieses Thema wurde im Rahmen der vom C.H. Beck-Verlag 

unterstützten Tagung „Neuorientierung im Europäischen Pri-

vatrecht“ vom 4.–5. Mai 2018 im Hamburger Max-Planck-In-

stitut für ausländisches und internationales Privatrecht aus-

führlich erörtert. Anlass war hierfür das 25-jährige Jubiläum 

der Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP).

Das zweitägige Symposium wurde zum einen als Bestands-

aufnahme des geltenden europäischen Privatrechts genutzt, 

zum anderen aber auch zur Untersuchung von dessen zu-

künftiger Entwicklung im Lichte der gegenwärtigen Heraus-

forderungen, jeweils in Relation zur Entstehung und Entwick-

lung der ZEuP.

Idee: Die Jugend an das europäische Privatrecht heranführen

Reinhard Zimmermann eröffnete die Tagung in diesem Sinne 

mit einer kurzen Darstellung der Gründungsgeschichte der 

Zeitschrift. Die Idee, eine Zeitschrift des europäischen Privat-

rechts ins Leben zu rufen, sei im Sommer 1991 auf einer Alm-

wiese am Arlberg entstanden. Von zentraler Bedeutung sei 

das Bestreben gewesen, das – aus damaliger Sicht – neue 

Rechtsgebiet des europäischen Privatrechts einer größeren 

Zahl an Juristen zugänglich zu machen, insbesondere jenseits 

von Experten des Unionsrechts. Dieses Ziel der ZEuP habe 

bereits in ihrem Gründungsmanifest im Jahr 1993 Erwähnung 

gefunden, genieße aber nach wie vor große Aktualität.

Es folgte ein kurzer Beitrag des Lektoratsleiters des Verlages 

C.H. Beck Dr. Thomas Schäfer, der weitere Anekdoten zur 

Gründungsgeschichte der ZEuP erzählte. So sei bereits am 

11. Mai 1992 in einer Telefonnotiz des Verlages zu einem Ge-

spräch mit Jürgen Basedow die Absicht zum Ausdruck ge-

kommen, die Jugend mittels der ZEuP an den europäischen 

Gedanken heranzuführen. 

Europäisches Privatrecht in Zeiten von Brexit,  
Rechtspopulismus und Schuldenkrise

Hieran schloss sich eine inhaltliche Einführung in das Thema 

der Tagung samt Überblick über die folgenden Beiträge durch 

Prof. Dr. Eva-Maria Kieninger (Julius-Maximilians-Universität 

Würzburg) an. Zwar bestehe gegenwärtig keine Aussicht auf 

die absehbare Kodifikation eines Europäischen Zivil- oder 

Handelsgesetzbuches. Zudem sehe sich die Union verschie-

denen Bedrohungen in Gestalt des Brexits, des Rechtspopu-

lismus und der Schuldenkrise ausgesetzt. Dennoch sei auch 

ein gewisser Stolz auf das Erreichte angebracht, einschließ-

lich der hehren Grundwerte der Europäischen Union. Vor 

allem aber sei offensichtlich, dass nur eine starke Rechts- 

und Wirtschaftsgemeinschaft in diesen unsicheren Zeiten 

Bestand haben könne.
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Sektorielles EU-Recht und allgemeine Privatrechtssystematik

Den ersten Fachvortrag hielt Prof. Dr. Thomas Ackermann 

(Ludwig-Maximilians-Universität München) zum Thema 

„Sektorielles EU-Recht und allgemeine Privatrechtssystema-

tik“. Er vertrat die These, das Privatrecht beruhe nicht auf 

einer stringenten vorpositiven Struktur, die es zu ergründen 

gelte. Deshalb sei die Kritik an der fehlenden Systematisie-

rung der europäischen Rechtsakte teilweise fehlgeleitet. Die 

Wissenschaft solle sich stattdessen insbesondere darauf 

konzentrieren, systematische Bezüge zwischen öffentlichem 

Recht und Privatrecht herzustellen und zu erläutern. Ferner 

könne eine Systematisierung der existierenden Privatrechts-

akte gewinnbringend für die Rechtspraxis und die Vorberei-

tung künftiger Gesetzgebung sein.

Auf Ackermanns Referat folgte ein Kommentar von Base-

dow. Hierin betonte dieser insbesondere die Gefahr, unions-

rechtliche Vorschriften aufgrund der fehlenden Kohärenz 

des europäischen Privatrechts bei der Rechtsanwendung zu 

übersehen. Dieses Problem stelle sich gerade aufgrund der 

aktuellen Tendenz, einzelne privatrechtliche Regelungen in 

Verordnungen aufzunehmen, die weit überwiegend öffent-

lich-rechtlicher Natur sind. Als mögliche Antwort auf die feh-

lende Stimmigkeit des Unionsprivatrechts schlug Basedow 

die Schaffung einer Dienststelle vor, welche neu zu erlas-

sende Rechtsakte auf ihre Kohärenz prüfen solle.

In der anschließenden Diskussion wies Prof. Dr. Ulrich Ma-

gnus (Universität Hamburg) auf die positiven Aspekte der 

Systematisierung des europäischen Privatrechts hin. Der 

Schwerpunkt der Debatte lag sodann auf der Frage, ob ein 

Privatrechtssystem zwingend einer vor- bzw. naturrecht-

lichen Grundlage bedürfe, wie Prof. Dr. Reiner Schulze 

(Westfälische Wilhelms-Universität Münster) und Prof. Dr. 

Oliver Remien (Julius-Maximilians-Universität Würzburg) po-

stulierten. Demgegenüber vertraten Ackermann und Prof. Dr. 

Gerhard Wagner (Humboldt-Universität zu Berlin), dass sich 

Kohärenzanforderungen ausschließlich aus dem gesetzten 

Recht ableiten ließen. Dies folge schon aus dem Demokratie-

prinzip: Grenze der einfachen Gesetzgebung sei nicht ein vor-

positives System, sondern nur die Verfassung. Der System-

gedanke dürfe dementsprechend nicht überhöht werden. 

Auswirkungen des (zwingenden) EU-Verbraucherschutz-
rechts

In ihrem Beitrag setzte sich Prof. Dr. Brigitta Lurger (Karl-

Franzens-Universität Graz) mit den Auswirkungen des (zwin-

genden) EU-Verbraucherschutzrechts auseinander. Hierbei 

bediente sie sich verschiedener Methoden von der ökono-

mischen Analyse des Rechts bis hin zu behavioral law and 

economics. Auf dieser Grundlage stellte sie acht Thesen zum 

Stand des EU-Verbraucherschutzrechts auf. Im Ergebnis sei 

die Kritik an der mangelhaften inhaltlichen Ausgestaltung des 

EU-Verbraucherschutzrechts teilweise berechtigt. Verbesse-

rungen könnten aber insbesondere durch den verstärkten 

Einsatz empirischer Forschung erreicht werden. 

In seinem Kommentar zu dem Referat von Lurger ging Ger-

hard Wagner auf die unterschiedlichen Zielrichtungen des 

allgemeinen Vertragsrechts als dispositive Lückenfüllung 

zur Erleichterung des Rechtsverkehrs im Gegensatz zu dem 

zwingenden europäischen Verbraucherschutzrecht ein.

Es schloss sich eine Diskussion an, in welcher Kieninger auf 

die fehlende Berücksichtigung der empirischen Forschung 

zu Verbraucher-Informationspflichten durch die Europä-
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ische Kommission hinwies. Prof. Dr. Christiane Wendehorst 

(Universität Wien) mahnte an, die Kohärenz zwischen dem 

europäischen Verbraucherschutzrecht und den nationalen 

Rechtsordnungen zu wahren.

Rolle wissenschaftlicher Entwürfe eines Europäischen 
Privatrechts

In seinem Vortrag zur Rolle wissenschaftlicher Entwürfe 

eines Europäischen Privatrechts unterstrich Prof. Dr. Pietro 

Sirena (Universität Bocconi) die Bedeutung der nationalen 

Rechtsordnungen als Grundlage eines einheitlichen europä-

ischen Privatrechts. Dabei dürften die jeweiligen nationalen 

Gesetzbücher nicht isoliert betrachtet, sondern müssten viel-

mehr im Lichte der dazugehörigen Rechtskultur, Rechtspre-

chung und Rechtswissenschaft gesehen werden. Demnach 

sollten zukünftig gerade allgemeine nationale Zivilrecht-

lerinnen und Zivilrechtler stärker in die Diskussion eingebun-

den und die dogmatischen Grundlagen der nationalen 

Rechtsordnungen berücksichtigt werden.

Zimmermann kommentierte diesen Vortrag mit Ausfüh-

rungen zu den verschiedenen wissenschaftlichen Modellre-

gelungen, wie dem Draft Common Frame of Reference. Um 

einen Überblick über das Labyrinth an Texten zu gewinnen, 

sei eine vergleichende Evaluation der verschiedenen Mo-

dellregelungen erforderlich. Gerade in Anbetracht der feh-

lenden Rechtsprechung zu diesen Entwürfen handele es sich 

zunächst nur um ein dürres Gerippe, welches eines entste-

hungsgeschichtlichen Kommentars bedürfe. Nur so könnten 

sich letztlich allgemeine Grundregeln herausbilden.

Zum Abschluss des ersten Tages des Symposiums wurde 

sodann vor allem die Aussicht auf ein Europäisches Zivilge-

setzbuch diskutiert. Prof. Dr. Winfried Tilmann (Hogan Lovells, 

Düsseldorf) gab sich insoweit optimistisch, allerdings gelte 

es zunächst, die „Pause“ bis zur Wiederaufnahme der ak-

tiven Kodifikationsbestrebungen sinnvoll zu nutzen. Schulze 

vertrat die Ansicht, die bisherigen Entwürfe stellten lediglich 

einen Zwischenstand dar, es bedürfe in erster Linie eines 

fortschreitenden regen wissenschaftlichen Diskurses. 

Folgen des Brexits für das englische und das europäische 
Privatrecht

Der zweite Tag wurde von Prof. Dr. Horst Eidenmüller (Univer-

sity of Oxford) mit einem Vortrag zu den Folgen des Brexits für 

das englische und das europäische Privatrecht eröffnet. Da-

rin führte er aus, aufgrund des Brexits würden englische 

Rechtsprodukte in Zukunft nicht mehr in gleicher Weise in 

Kontinentaleuropa berücksichtigt werden. Hierdurch verliere 

die EU den innovativen Einfluss des englischen Rechts. Über-

dies gebe es für den Bürger dann weniger Vergleichsmög-

lichkeiten zwischen verschiedenen Regelungsalternativen. 

Dies sei dem Wettbewerb der Rechtsordnungen und damit 

letztlich auch der rechtlichen Innovation abträglich, wie Ei-

denmüller anhand von Beispielen aus dem Unternehmens-, 

Insolvenz- und Vertragsrecht erläuterte.

Brexit: Statutenwechsel und Acquis communautaire

Prof. Dr. Marc-Philippe Weller (Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg) schloss sich mit einem Kommentar zum Thema 

Brexit: Statutenwechsel und Acquis communautaire an. Der 

Brexit werde eine Vielzahl an Statutenwechseln mit sich brin-

gen, welche eine erhebliche Rechtsunsicherheit für die Be-

teiligten bedeuten würden. Ferner wirke sich der Brexit auf 

das geltende Unionsrecht aus: da dieses unter Berücksichti-

gung des Rechts des Vereinigten Königreiches entstanden 

sei, müsse es neu verhandelt sowie revidiert ausgelegt wer-

den („Acquis révisé“).

Ausdehnung des Europäischen Privatrechts auf  
Drittstaaten am Beispiel Georgiens

Daraufhin präsentierte Prof. Dr. Lado Chanturia (Europä-

ischer Gerichtshof für Menschenrechte, Straßburg) seinen 

Beitrag zur Ausdehnung des Europäischen Privatrechts auf 

Drittstaaten am Beispiel Georgiens. Auf dem Weg zur ange-

strebten EU-Mitgliedschaft habe Georgien im Rahmen eines 

Assoziierungsabkommens Teile des Unionsrechts übernom-

men. Die Europäisierung des georgischen Privatrechts gehe 

als kulturhistorischer Prozess aber durchaus mit einigen 

Schwierigkeiten einher. Gerade die strengeren Regulie-

rungen im Verbraucher- und Arbeitnehmerschutzrecht seien 

nicht unumstritten, zumal sie sich nicht nahtlos in das bishe-

rige georgische Geschäftsklima einfügen würden. 

Reinhard Zimmermann mit ZEuP-Preisträger Dirk Erdelkamp
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Aufbauend hierauf beschäftigte sich Prof. Dr. Reiner Schulze 

(Westfälische Wilhelms-Universität Münster) mit der Frage, 

auf welchem Wege und in welcher Gestalt europäisches 

Privatrecht im Allgemeinen von Drittstaaten übernommen 

werden kann. So sei neben einer institutionellen Einbindung 

von Drittstaaten über Assoziierungsabkommen auch eine 

autonome Rezeption des Privatrechts möglich. Als schwie-

rig könne es sich allerdings erweisen, EU-Regelungen in das 

sozio-kulturelle Umfeld von Drittstaaten einzufügen. Deshalb 

sei die Europäisierung ein langwieriger Vorgang, der Geduld 

erfordere.

Podiumsdiskussion „Neuorientierung im Europäischen 
Privatrecht“

Abgerundet wurde das Symposium schließlich durch eine 

Podiumsdiskussion zu dem übergeordneten Tagungsthema 

„Neuorientierung im Europäischen Privatrecht“ zwischen 

Prof. Dr. Uwe Blaurock (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), 

Prof. Dr. Axel Flessner (Humboldt-Universität zu Berlin), Prof. 

Dr. Heike Schweitzer (Freie Universität Berlin) und Prof. Dr. 

Christiane Wendehorst (Universität Wien), geleitet von Prof. 

Dr. Eva-Maria Kieninger (Julius-Maximilians-Universität 

Würzburg). Die Diskutanten setzten dabei unterschiedliche 

Akzente, häufig inspiriert durch die vorangegangenen Vorträ-

ge und Diskussionen. So kam insbesondere die zuvor thema-

tisierte „Pause“ bis zur Wiederaufnahme der aktiven Kodifi-

kationsbemühungen auf europäischer Ebene erneut zur 

Sprache. Kontrovers war dabei, ob es sich möglicherweise 

sogar um das dauerhafte Ende der Kodifikationsaussichten 

handele. Insgesamt überwog aber eine optimistischere Deu-

tung, wonach das Pendel mittel- bis langfristig wieder in eine 

proeuropäischere Richtung schwingen werde. Einigkeit 

herrschte dahingehend, dass die Zwischenzeit oder „Pause“ 

nicht primär als missliches Hindernis gesehen werden sollte, 

sondern vielmehr als Chance, um die Wissenschaft voranzu-

treiben und die Grundlagen für die künftige Weiterentwick-

lung des europäischen Privatrechts zu schaffen. 

Ausblick: Die Ziele der ZEuP sind von ungebrochener 
Aktualität

Auch das Schlusswort von Kieninger war optimistisch ge-

stimmt: trotz der vielen Herausforderungen gebe es keinen 

Grund zu verzagen. Die regen wie bereichernden Beiträge 

und Diskussionen während der Tagung hätten stattdessen 

gezeigt, dass das europäische Privatrecht weiterhin Anlass 

zur Hoffnung biete.

Damit richtet sich der Blick nach vorne auf weitere 25 Jahre 

ZEuP. Gerade in Zeiten der Ungewissheit sind die im Grün-

dungsmanifest der Zeitschrift verankerten Ziele von ungebro-

chener – oder vielmehr besonderer – Aktualität. Wann, wenn 

nicht heute, sollte die Jugend an den europäischen Gedan-

ken herangeführt werden?
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Der Staat als Aktionär
9. Deutsch-Österreichisch-Schweizerisches Symposium zum  
Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht  

Vom 17.–18. Mai 2018 fand das neunte rechtsvergleichende 

Symposium zum Gesellschaftsrecht in Wien statt. Die von In-

stitutsdirektor Holger Fleischer initiierte Veranstaltungsreihe 

wird im  jährlichen Wechsel in Deutschland, Österreich oder 

der Schweiz abgehalten. In diesem Jahr lag die organisato-

rische Federführung bei Susanne Kalss von der Wirtschafts-

universität Wien. Auf Schweizer Seite betreute Hans-Ueli 

Vogt von der Universität Zürich das Symposium. 

In 2018 stand die rechtsvergleichende Veranstaltung im Zei-
chen des Themas „Der Staat als Aktionär“ und versammelte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener 
Universitäten aus Österreich, der Schweiz und Deutschland 
in Wien. 

Im Einzelnen wurden folgende Themen behandelt und in aus-
führlichen rechtsvergleichenden Diskussionsrunden vertieft:

  Öffentlich-rechtliche Organisationsformen versus   

staatliche Beteiligung an privatrechtlichen Organisations-

formen

 Prof. Dr. Hans-Ueli Vogt (Universität Zürich) 

  Der Staat als Aktionär – verfassungs- und verwaltungs-

rechtliche Überlegungen der Republik Österreich

 Prof. Dr. Michael Holoubek (Wirtschaftsuniversität 

Wien)

  Öffentlich-rechtliche Besonderheiten des Staates als 

Aktionär in Deutschland

 Prof. Dr. Thomas Mann (Universität Göttingen)

  Der Beamte als Aufsichtsratsmitglied – Information, 

Weisung, Interessenwahrung, Interessenkonflikt nach 

österreichischem Recht

 Prof. Dr. Michael Gruber (Universität Salzburg)

  Vertreter von Gebietskörperschaften im Aufsichts-

rat – Fragen der Information, Verschwiegenheit und 

Bewältigung von Interessenkonflikten

 Prof. Dr. Ulrich Schmolke (Universität Erlangen)

  Der Staat als Spitze eines Konzerns – kann das das 

AktG leisten?

 Prof. Dr. Walter Bayer (Universität Jena)

  Verantwortlichkeitsrechtliche Folgen bei Einflussnahme 

des Staates auf die Gesellschaften 

 Prof. Dr. Peter V. Kunz (Universität Bern)

  Der Public Corporate Governance Kodex –  

Erfahrungen und Wirkungen in Österreich 

 Prof. Dr. Susanne Kalss (Wirtschaftsuniversität Wien)

  Goldene Aktien – VW and beyond 

 Prof. Dr. Jessica Schmidt (Universität Bayreuth)

  Sondergesetzliche Regelungen für Aktiengesell-

schaften – Regelungsanliegen und -instrumente  

 Prof. Dr. Christoph B. Bühler (Universität Zürich)
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Aktuelle Entwicklungen im Gesellschafts- 
und Kapitalmarktrecht
7. Deutsch-Französisches Symposium

Seit 2011 tauschen sich auf Initiative von Institutsdirektor 

Holger Fleischer deutsche und französische Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler zu aktuellen Herausforderungen 

im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht aus. Die jährlichen 

Symposien finden im Wechsel am Institut und in Frankreich 

statt. Auf französischer Seite ist die Université Paris 1 Pan-

théon-Sorbonne federführend in die Organisation eingebun-

den. In diesem Jahr fand das Symposium vom 5.–6. Juli 2018 

am Hamburger Max-Planck-Institut statt.

Einen Eindruck von der Vielfalt der behandelten Fragen, die in 
ausführlichen Diskussionsrunden vertieft wurden, vermittelt 
die nachfolgende Themen- und Referentenliste:

  Initial Coin Offerings

 Katja Langenbucher (Goethe-Universität Frankfurt)

  The Reshaping of the European Concept of “Public 

Offering of Securities”

 Alain Pietrancosta (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

  Asset Partitioning in French Company Law

 Philippe Didier (Université Paris Descartes)

  Shareholder Approval and Business Combination 

 Agreements

 Dirk Zetzsche (Université du Luxembourg)

  Reforming Art. 1833 of the French Code Civil

 Pierre-Henri Cognac (Université du Luxembourg)

  Comparing “Unternehmensinteresse” and “Intérêt 

Social“

 Holger Fleischer (MPI für Privatrecht, Hamburg)

  Reflections on CCP Resolution Tools

 Anastasia Sotiropoulou (Université Jean Monnet, 

 Saint-Etienne)

  Blockchain and Transfer of Shares

 Jan Lieder (Christian-Albrechts-Universität, Kiel)

  Blockchain and Titres Financiers

 Anne-Claire Rouaud (Université de Reims)

  Blockchains: The Privacy-Transparency-Conundrum

 Iris Barsan (Université Paris Paris-Est Créteil)

 

  The Principle of ne bis in idem and the European Court  

of Justice

 Pauline Pailler (Université de Reims)

  Private Enforcement of Continuous Disclosure  

Obligations – An Economic Comparative Perspective  

on EU Capital Markets Law

 Chris Thomale (Universität Heidelberg)

  Reform of the Reform of Contract Law in France. 

Aspects of Company Law and Financial Law.

 Katrin Deckert (Université Paris Ouest Nanterre), 

 Nicolas Rontchevsky (Université de Strasbourg)
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Methodenlehre
Jahrestreffen des Vereins der Freunde des Hamburger 
Max-Planck-Instituts

Seit 1986 besteht am Institut der gemeinnützige Verein der 

„Freunde des  Hamburger Max-Planck-Instituts für  auslän-

disches und internationales Privatrecht e.V.“. Er bietet al-

len Freunden und Förderern des Instituts, ehemaligen  und 

gegenwärtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in- und 

ausländischen Gästen sowie Stipendiatinnen und Stipendi-

aten ein Forum, um sich für das Institut zu engagieren und 

den Kontakt mit dem Institut und untereinander zu pflegen. 

Durch die Beiträge und Spenden der Mitglieder wird die 

wissenschaftliche Arbeit des Instituts gefördert. 

Das Jahrestreffen des Vereins der „Freunde des Hamburger 

Max-Planck-Instituts“ im Juni 2018 widmete sich der Frage, 

ob und gegebenenfalls in welcher Form es in verschiedenen 

Ländern der Welt eine juristische Methodenlehre gibt. Di-

rektor Reinhard Zimmermann eröffnete die Tagung mit der 

Feststellung, dass die Methodenlehre in den verschie-

denen Rechtsordnungen einen sehr ungleichen Stellenwert 

genieße. Während sie in Deutschland anerkanntes Grund-

lagenfach sei, hätten andere Rechtsordnungen schon gar 

keinen entsprechenden Begriff. Doch liege gerade hierin 

der besondere Reiz einer vergleichenden Methodenlehre 

und Beschäftigung mit dem Thema.

Deutschland

Im Rahmen seines darauffolgenden Vortrags zur „Metho-

denlehre in Deutschland“ zeichnete Zimmermann die gei-

stesgeschichtlichen Grundlagen der deutschen Methoden-

lehre nach. Zu Zeiten Jehrings, Puchtas und Windscheids 

habe man ausschließlich von innen auf das Recht geschaut. 

Das darin liegende Versäumnis, Recht als gesellschaft-

liches Phänomen anzuerkennen, habe jedoch zu wachsen-

der Kritik und letztlich zur Abkehr von dieser reinen Binnen-

perspektive des Rechts geführt. Die sich danach 

herausbildende Schule der Interessenjurisprudenz bilde 

letztlich noch immer die Grundlage der deutschen Rechtswis-

senschaft und Methodik. Dennoch seien die Methoden der 

Gesetzesauslegung sowie die Grenzen der Gesetzesfortbil-

dung bis heute Gegenstand von Debatten; vieles sei nach wie 

vor unklar.

Italien 

Gregor Christandl, Universität Innsbruck, kritisierte in seinem 

Vortrag zur „Methodenlehre in Italien“ die derzeitige Metho-

dik in Italien. Ursprünglich sei die Gesetzesexegese als einzig 

richtige Methode anerkannt gewesen. Von diesem positivisti-

schen Ansatz aus habe die Methodenlehre, nach einer Perio-

de der Pandektistik und des juristischen Sozialismus, schließ-

lich die Verfassung als zentrales Auslegungsinstrument 

entdeckt. Indem verfassungsrechtliche Erwägungen ins Zen-

trum der Auslegung gerückt seien, habe man jedoch eine zu-

nehmende Fragmentierung des Rechts und einen Bruch mit 

der Dogmatik in Kauf nehmen müssen. Vermehrt zu findende 

Generalklauseln würden nach Belieben ausgelegt. Die Ent-

scheidungen seien stark einzelfallabhängig, die klassischen 

Auslegungsregeln hätten ihre Bedeutung verloren und die 

Wissenschaftlichkeit der Rechtsanwendung sei in Gefahr. Es 

sei daher notwendig, neue Wege zu gehen. Die künftige Juri-

stengeneration müsse für die Methodik sensibilisiert werden.

Niederlande

Corjo Jansen, Universität Nijmegen, der zur „Methodenlehre 

in den Niederlanden“ sprach, zitierte zu Beginn seines Vor-

trags Holger Fleischer: „Rechtswissenschaft ist methodisch 

oder sie ist nichts“. Diese These sei in den Niederlanden nicht 

allgemein anerkannt. Zeitweise habe der Begriff der Dogmatik 

gar als Schimpfwort gegolten, denn sie habe keine Antworten 

auf die während der industriellen Revolution aufkommenden 

gesellschaftlichen Probleme geboten. Stattdessen hätten Ju-

risten in dieser Zeit auf sozialwissenschaftliche Methoden 

zurückgegriffen, um rechtliche Lösungen zu finden. Im 20. 

Jahrhundert wiederum habe die Methode der Rechtswissen-

schaft der Methode der Rechtsprechung entsprochen: Man 

habe Gesetze ausgelegt. Erst in den 70er Jahren habe sich 

die rechtswissenschaftliche Methode von der praxisorien-

tierten, richterlichen Rechtsfindung wieder emanzipiert 

und sich, zum Teil, wieder der sozialwissenschaftlichen 

Methodik zugewandt. Letztlich bleibe jedoch festzuhalten, 

dass die niederländische Methodenlehre noch in ihren Kin-

derschuhen stecke.
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England

Sodann sprach Gerhard Dannemann, Humboldt Universität, 

über „Methodenlehre in England“, die es, so der Beginn sei-

nes Referats, im Sinne der deutschen Methodik nicht gebe. 

Gleichwohl ließen sich auch im englischen Recht Problem-

kreise ausmachen, die in einem weiteren Sinne metho-

dische Fragen beträfen. Aber auch deren Bedeutung sei 

strukturell geringer als diejenige der Methodenlehre in 

Deutschland. Historisch habe die Systematisierung des 

englischen Rechts an den Universitäten keine große Rolle 

gespielt. Hinzu komme, dass die juristischen Berufe in Eng-

land kein rechtswissenschaftliches Studium voraussetzen. 

Die Universitäten hätten die berufsständigen Vereinigun-

gen erst vom Wert einer universitären Ausbildung überzeu-

gen müssen. Nach wie vor seien Arbeitgeber eher an „prac-

tical skills“ interessiert. Damit einher ginge eine geringe 

studentische Nachfrage an methodischen Veranstal-

tungen. Diese seien heute oft in den allgemeinen Fächerka-

non integriert und gelehrt würde nur das ganz praktische 

Handwerk der juristischen Recherche. Blickt man jedoch 

auf den Umgang mit dem Fallrecht und die Auslegung von 

Gesetzen, so komme das englische Recht auch gut ohne 

eine ausdifferenzierte Methode aus. Insoweit, so schloss 

Dannemann, sei es vielleicht das deutsche Recht, das vom 

englischen Recht lernen könne.

Norwegen

Hans Petter Graver, Universität Oslo, betonte in seinem Vor-

trag zur „Methodenlehre in Norwegen“ die stark pragma-

tische und rechtsrealistische Prägung der nordischen 

Rechtstradition. In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg 

habe man sich an der Rechtsprechung der Ge-

richte orientiert, um Methoden der Rechtsanwen-

dung festzustellen und zu übernehmen. Ab Beginn 

der 1970er Jahre sei die Diskussion in Rechtslehre 

und -praxis stark von einer empirischen Schule ge-

prägt gewesen, die nicht auf formalistische Be-

gründungen rekurrieren wollte, sondern die mate-

riellen Erwägungen hinter juristischen 

Entscheidungen als Rechtsquelle heranziehen 

wollte. Erst um die Jahrtausendwende habe sich 

zunehmend auch eine normative Rechtsschule Ge-

hör verschaffen können. Die normative Schule und 

die empirische Schule seien jedoch beide in der 

norwegischen Rechtstradition verwurzelt. Die 

größte Veränderung dieser Tradition beruhe auf 

der wachsenden Bedeutung internationaler Ge-

richte. Während die norwegische Rechtstradition Rechte und 

Rechtsprinzipien nur als Produkte der Rechtsanwendung 

angesehen hätte, sei die Rechtsprechung dieser Gerichte 

an dem Schutz grundlegender Rechte und Rechtsprinzipien 

ausgerichtet. Es sei daher an der Zeit anzuerkennen, dass 

die Rechtsordnung ein System sei, das auf Werten und Prin-

zipien basiere. Ziel müsse daher zuallererst die Reform der 

juristischen Ausbildung sein.

Japan

Abschließend zeichnete Gabriele Koziol, Universität Kyoto, in 

ihrem Referat „Methodenlehre in Japan“ die japanische Me-

thodendiskussion nach: Mit der Einführung des Zivilgesetz-

buchs habe die japanische Rechtswissenschaft in dem Um-

fang, in dem sie deutsches Recht übernommen habe, auch 

die deutsche Dogmatik übernommen. Es habe sich eine „Be-

griffsjurisprudenz japanischer Prägung“ entwickelt. Aber 

schon in der Vorkriegszeit seien Versuche unternommen 

worden, das Recht durch eine stärkere Betonung des Rich-

terrechts näher an die soziale Wirklichkeit heranzuführen. In 

der Nachkriegszeit habe sich hieraus eine rege Methoden-

diskussion entwickelt, in der stark subjektivierende Ansätze 

genauso vertreten worden seien, wie rechtsrealistische 

Ideen. Letztlich habe das Interesse an methodischen Diskus-

sionen aber wieder abgenommen; das japanische Recht 

zeichne sich nunmehr durch eine Gleichzeitigkeit von Rechts-

dogmatik und einem am Ergebnis orientierten Denken aus.

Der Verein freut sich immer über neue Mitglieder. Wer sich 

für eine Mitgliedschaft interessiert, ist herzlich eingeladen,  

über die Adresse freunde@mpipriv.de Kontakt aufzunehmen.

Die Vortragenden des Symposiums
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Sommerkonzil mit Lord Thomas
The Common Law in Private Dispute Resolution’s Shadow

Für das letzte Konzil vor der Sommerpause laden die Di-

rektoren traditionell einen auswärtigen Gast an das Institut 

ein. Im Jahr 2018 war John Thomas, Lord Thomas of Cwm-

giedd, der Einladung nach Hamburg gefolgt und sprach in 

seinem Vortrag über „The Common Law in Private Dispute 

Resolution’s Shadow“.

Institutsdirektor Reinhard Zimmermann begrüßte den Gast 

sehr herzlich und stellte ihn mit einigen einleitenden Worten 

den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Lord Tho-

mas hatte in den Jahren von 2013 bis 2017 das Amt des Lord 

Chief Justice of England and Wales inne. Daneben liegt ihm 

auch die Rechtsenwicklung jenseits der Grenzen von Groß-

britannien am Herzen – er hat die Entwicklung des European 

Law Institute als Gründungsmitglied begleitet und ist gegen-

wärtig im Executive Committee tätig. 

Common Law im Schatten der Streitschlichtungspraxis

Zu Beginn seines Vortrags berichtete Lord Thomas von seiner 

Beobachtung, dass das Common Law bereits seit geraumer 

Zeit stark von der Streitschlichtungspraxis (Dispute Resoluti-

on) beeinflusst sei und sogar zunehmend in deren Schatten 

stehe. Dies habe unmittelbare Auswirkungen auf die Recht-

spraxis. So trage beispielsweise der Arbitration Act aus dem 

Jahr 1996 zu einem Rückgang von Zivilprozessen bei, da seit-

dem im Rahmen eines Schiedsgerichtsverfahrens viel sel-

tener eine Berufung wegen einer Rechtsfrage vor der ordent-

lichen Gerichtsbarkeit eingelegt werde. Gleichzeitig sei die 

geringere Anzahl zivilrechtlicher Entscheidungen auch auf 

einen Anstieg der Gerichtsgebühren sowie auf eine fort-

schreitende Zurückhaltung bei der Gewährung von Gerichts-

kostenhilfe zurückzuführen. 
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Immer weniger Schadensersatzprozesse

Diese Beobachtungen seien zu bedauern, da das Common 

Law seit eh und je darauf angewiesen sei, durch eine Vielzahl 

und Vielfalt von Rechtsentscheidungen weiterentwickelt zu 

werden. Besonders besorgniserregend sei, dass gerade 

Rechtsstreitigkeiten mit geringen Streitwerten auf Anraten 

von (Schieds-)Richtern immer häufiger verglichen würden. 

Gerade „kleine“ Rechtsstreite hätten das Common Law aller-

dings in seiner langen Historie maßgeblich mitgeprägt. So sei 

heutzutage beispielsweise eine massive Abnahme von Scha-

densersatzprozessen wegen Körperverletzungen zu verzeich-

nen – jeder Student kenne jedoch den berühmten Donoghue v. 

Stevenson-Fall. In Schottland sei dieser Effekt noch verhee-

render, da aufgrund der geringen Größe des Landes insge-

samt weniger Rechtsstreitigkeiten vor Gericht gelangen. 

 

Schiedsgerichtsbarkeit als Quasi-Rechtsordnung

In diesem Zusammengang ging Lord Thomas näher auf zwei 

aktuelle Entwicklungen ein. Erstens sei eine „Demarkation“ zu 

erkennen – einige Rechtsgebiete wie der Versicherungsmarkt 

würden mittlerweile fast ausschließlich vor Schiedsgerichten 

verhandelt werden. Zweitens entwickele sich die Schiedsge-

richtsbarkeit insgesamt zu einer Quasi-Rechtsordnung, die 

neben das System des Common Law trete. Diese Vorgänge 

seien unter anderem deswegen problematisch, weil Schieds-

gerichtsverfahren wegen ihrer grundsätzlichen Vertraulich-

keit nicht als juristische Erkenntnisquellen zugänglich seien. 

Zwar würden bestimmte Schiedsgerichtsverbände, wie bei-

spielsweise der Court of Arbitration for Sports (CAS), Leitent-

scheidungen veröffentlichen. Dies sei jedoch nicht allzu weit 

verbreitet. 

Die auseinanderdriftenden Systeme müssen zusammenge-
fügt werden

Insgesamt plädierte Lord Thomas dafür, dass der von ihm be-

schriebene Wandel in der englischen Privatrechtskultur nicht 

ignoriert werden dürfe. Die große Bedeutung der Schiedsge-

richtsbarkeit werde bestehen bleiben oder sogar noch weiter 

zunehmen. Auch die Schiedsgerichtsbarkeit sei jedoch von 

staatlichen Vollstreckungsmechanismen abhängig, so dass 

sich der Staat aus der Entwicklung nicht heraushalten dürfe. 

Deswegen gelte es, die Herausforderung anzunehmen, zwei 

auseinanderdriftende Systeme wieder zu einem großen 

Ganzen zusammenzufügen. Dabei müsse das „so called law“ 

der Schiedsgerichte in die allgemeinen Grundlagen des Com-

mon Law inkorporiert werden. Schon Lord Mansfield habe 

erkannt, dass es für eine Rechtsordnung lebenswichtig sei, 

auf kohärenten Prinzipien zu beruhen. 

Lord Thomas schloss seinen Vortrag jedoch mit einem opti-

mistischen Ausblick: Das Common Law sei angesichts seiner 

Flexibilität dazu fähig, diese Herausforderung zu meistern.
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Financing the Family Firm
Hamburg Conference: Law and Management of Family Firms

Am 20.–21. September 2018 fand am Institut eine interdis-

ziplinäre Konferenz zum Generalthema „Finanzierung von 

Familienunternehmen“ statt. Unter der Leitung von Insti-

tutsdirektor Holger Fleischer und Stefan Prigge, Professor 

an der Hamburg School of Business Administration und For-

schungsleiter am Institut für Mittelstandsforschung, fanden 

sich bereits zum zweiten Mal Managementforscher und Ge-

sellschaftsrechtler aus Wissenschaft und Praxis zusammen, 

um über die Fächergrenzen hinweg über Fragen zu Recht und 

Management von Familienunternehmen zu diskutieren. Die 

Konferenz wurde – wie bereits 2017 – von der Max-Planck-

Förderstiftung unterstützt. 

  Financing the Family Firm from a Legal Perspective

 Holger Fleischer (MPI für Privatrecht, Hamburg) 

  Selected Financial Issues in Family Firms from a 

 Management Perspective 

 Stefan Prigge (HSBA Hamburg School of Business 

Administration, IMF Institute for Mittelstand and Family 

Firms)

   What is Contrary to an Exit or Sale of Shares in Family 

Businesses?

 Jan Klaus Tänzler (ifm institute for research on mittel-

stand companies, Karlsruhe)

  Founder’s Death and After: Continuation versus Exit in 

Family Firms

 Naveed Akhter (Centre for Family Enterprise and  

Ownership, Jönköping)

  Depository Receipts in Dutch and Belgian Family Firms 

 Sofie Cools (MPI für Privatrecht, Hamburg)

  Selected Legal Issues in Financing Family Firms: 

 A View from Spain

 Paula del Val Talens (Universidad de Valencia)

 Miguel Gimeno Ribes (Universidad de Valencia)

  Selected Legal Issues in Financing Family Firms: 

 A View from France

 Katrin Deckert (Université Paris Ouest Nanterre)

  Profit Distribution as Nexus Between Business Strategy 

and Family Interests. Model Analysis for Normative 

Concepts

 Hermut Kormann (Friedrichshafen Institute for Family 

Entrepreneurship, Zeppelin University)

  Financing the Family Business – 

 Feedback from a Family Office Perspective

 Thomas Borghardt (Marcard, Stein & Co., Hamburg)

  Financing of Family Firms in Crisis Situations: 

 A Corporate Law & Economics Perspective 

 Eckart Bueren (MPI für Privatrecht, Hamburg)

  Financing of Family Firms in Crisis Situations: 

 The Protection of New Financing in Insolvency

 Stefan Korch (MPI für Privatrecht, Hamburg) 
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China zwischen Öffnung und Kontrolle –
Symposium zu den aktuellen rechtlichen 
Entwicklungen
Hamburger CHINA TIME 2018

Um die aktuellsten Entwicklungen und ihre Implikationen aus 

juristischer Perspektive zu beleuchten, fand im Institut am 21. 

September 2018 in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Chine-

sischen Juristenvereinigung und dem Ostasiatischen Verein 

das Symposium „China im Zeitalter der Digitalisierung zwi-

schen Öffnung und Kontrolle“ statt. Das Symposium, das im 

Rahmen der Hamburger CHINA TIME veranstaltet wurde, traf 

auf reges Interesse, was sich nicht zuletzt an über 90 ange-

meldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern widerspiegelte.

China schickt sich an, zur wirtschaftlichen, technologischen 

und politischen Weltmacht aufzusteigen. Seit dem Beginn 

ihrer Reform- und Öffnungspolitik hat sich die Volksrepu-

blik von einem Agrarstaat über die Werkbank der Welt zur 

zweitgrößten Volkswirtschaft entwickelt. Zu Beginn des  

21. Jahrhunderts, wenn Daten den wertvollsten Rohstoff 

darstellen und Information und Desinformation in sozialen 

Medien die öffentlichen Debatten dominieren, ist es nicht 

länger Chinas Ziel, bloß zum Westen aufzuschließen; es will 

vielmehr Märkte und Meinungen durch die Instrumente der 

digitalen Welt selbst gestalten. Das Zeitgeschehen in Chi-

na betrifft deshalb nicht mehr nur chinesische Bürger und 

Unternehmen, die in China tätig sind, sondern hat auch eine 

globale Dimension. Aus diesem Grund beteiligt sich auch das 

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Privatrecht aktiv an den Diskussionen, die im Rahmen der 

Veranstaltungsreihe CHINA TIME HAMBURG geführt werden.

Zur Begrüßung unterstrichen Prof. Dr. Uwe Blaurock, Univer-

sität Freiburg, und der China-Referent des Instituts, Prof. Dr. 

Knut Benjamin Pißler, die Geschwindigkeit der Digitalisierung 

in China und die weitverbreitete Offenheit, mit der diese von 

der Bevölkerung aufgenommen werde.

Marx oder Markt?

Jörg Wuttke, Generalbevollmächtigter der BASF China, rief in 

seinem Vortrag „China: Quo Vadis? Marx oder Markt?“ die Be-

deutung Chinas in Erinnerung: Mit einer Fläche so groß wie 

ganz Europa und Provinzen, die nach ihrer Bevölkerungszahl 

und Wirtschaftsleistung Staaten gleichkommen, sei China 

eher als Kontinent denn als Land zu betrachten. Folgerichtig 

sei daher sein Wiederaufstieg in den Kreis der Großmächte, 

der für das Land und die Parteiführung unter Xi Jinping aber 

auch eine Kraftprobe darstelle. Welchen Herausforderungen 

(ausländische) Unternehmen in diesem Umfeld gegenüber-

stehen, konnte Wuttke dank seiner langjährigen Erfahrung 
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vor Ort mithilfe anschaulicher Beispiele verdeutlichen. Er be-

schrieb, wie Unternehmen nicht selten Spielball der wechseln-

den politischen Gegebenheiten würden, der zunehmende 

Druck auf die Regierung gleichzeitig aber auch bisher nicht 

dagewesene Handlungsspielräume eröffne.

Rechtliche Aspekte der neuen Seidenstraßen-Initiative

Ein Prestige-Projekt der jetzigen Administration ist die neue 

Seidenstraßen-Initiative (One Belt One Road – OBOR), die 65 

Staaten durch ein Netz von Land- und Seehandelswegen ver-

binden soll. Lutz-Christian Wolff, Professor an der Chinese 

University of Hong Kong, präsentierte seine Analyse der 

rechtlichen Aspekte dieses Projekts. Mangels überstaatlicher 

Regeln auf dem Gebiet des Völkerrechts, Investitionsrechts, 

IPR und Streitbeilegungsrechts, die speziell auf OBOR zuge-

schnitten sind, müsse meistens auf nationales Recht zurück-

gegriffen werden. Der Akzeptanz des Projekts in anderen 

Staaten stehe als größtes Hindernis entgegen, dass China 

weder seine Ziele noch den geographische Einzugsbereich 

klar kommuniziert. Perspektivisch hält Wolff aber den Export 

chinesischen Rechtsdenkens in OBOR-Staaten für möglich. 

Darauf sollten auch Akteure im Westen vorbereitet sein.

DSGVO schreckt chinesische Investoren ab

Über die weltwärts gerichteten Aktivitäten Chinas berichtete 

auch Jimmy Cliff, der für den chinesischen Bikesharing-An-

bieter Mobike Technology den deutschen Markt erschließen 

will. Er verdeutlichte, dass auch das regulatorische Umfeld 

hierzulande für chinesische Investoren eine Herausforderung 

sein kann, wenn sie mit DSGVO und dem straßenrechtlichen 

Konzept der Sondernutzung konfrontiert werden. Dabei stieße 

ein Unternehmen weniger wegen seiner chinesischen Her-

kunft auf Misstrauen von Städten und Bezirken, sondern weil 

es sich wie viele junge Tech-Unternehmen die „Disruption“ 

bestehender Strukturen auf die Fahnen geschrieben habe.

Wie sicher sind Geschäftsdaten deutscher Investoren in China?

Auch in China reagiert die Regierung auf die fortschreitende 

Digitalisierung mit Regulierung über die Verwendung und 

Speicherung der millionenfach erhobenen Daten. Wie Philip 

Lazare, Rechtsanwalt bei Luther in Shanghai, unterstrich, ge-

schehe dies dort aber weniger aus der Warte des Schutzes 

persönlicher Daten zugunsten der individuellen Privatsphäre, 

sondern aus Gründen der Netzwerksicherheit. Zwar würden 

hiermit grundsätzlich legitime Schutzzwecke verfolgt, aber für 

ausländische Unternehmen sei die Fülle an Anmeldungs- und 

Zertifizierungspflichten schwer durchschaubar und werfe 

auch die Frage nach der Sicherheit der eigenen Geschäfts-

daten vor Zugriff durch die Behörden auf. 

Das neue Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb

Mike Goldammer, Rechtsanwalt bei Taylor Wessing in Mün-

chen, berichtete ebenfalls von Entwicklungen, die erhöhte 

Compliance-Anforderungen an ausländische Unternehmen 

stellten. Das 2018 revidierte chinesische Gesetz gegen den 

unlauteren Wettbewerb enthält im praxisrelevanten Bereich 

des Korruptionsverbots eine Neuregelung, die wegen ihres 

unbestimmten Wortlauts gleichermaßen bei Normadressaten 

wie vollziehenden Behörden erhebliche Kritik erfahren hat.

Ausblick

Beispiele wie diese verdeutlichen, dass die häufigen Rechts-

unsicherheiten eine der größten Herausforderungen für die 

Rechtsunterworfenen in China und die Forschung zum chine-

sischen Recht darstellen. Sie schüren berechtigte Zweifel an 

der Entwicklung und dem Stellenwert von Recht und Rechts-

staatlichkeit. Ebenso machten die Referate und Diskussionen 

aber auch deutlich, dass das aufstrebende China im Zeitalter 

der Digitalisierung nichtsdestotrotz mehr und mehr globalen 

Einfluss ausüben wird. Umso wichtiger ist es, die Entwick-

lungen in China mit einem kritischen Blick zu begleiten und 

öffentlich zu diskutieren.

Professor Dr. Yuanshi Bu, RA Michael-Florian Ranft, RA Christian Atzler, RA Dr. Joachim Glatter, Professor Dr. Uwe Blaurock, RA Professor Dr. Katrin Blasek



77

Ernst-Rabel-Vorlesung 

Am 15. Oktober 2018 fand die 16. Ernst-Rabel-Vorlesung statt. 

Zu Ehren des Gründers und ersten Direktors des Instituts 

Ernst Rabel wird die Vorlesung zweijährlich von einem he-

rausragenden Rechtsvergleicher gehalten. Horst Eidenmül-

ler, Freshfields Professor of Commercial Law am St Hugh’s 

College in Oxford, kombinierte zu diesem Anlass ökono-

mische und rechtsvergleichende Perspektiven in seinem Vor-

trag “Setting up dates with death? The Law and Economics 

of Extreme Sport Sponsoring in a Comparative Perspective“.

Nach einer Begrüßung durch Institutsdirektor Reinhard Zim-

mermann begann Horst Eidenmüller mit einer Einführung in 

die Welt des Extremsports anhand des Bergsteigens und 

der mit dem Sport verbundenen Praxis des Sponsorings. Im 

Anschluss analysierte Horst Eidenmüller sowohl die öko-

nomischen Anreizwirkungen von Sponsoringverträgen und 

-vertragsstrukturen als auch die rechtliche Einordnung der 

Beziehung zwischen Sponsor und Athlet aus vergleichender 

Perspektive, um aufzuzeigen, wie Gerichte ineffizienter Struk-

turen in der Vertragsgestaltung Herr werden können.

Asymmetrie von Risiko und Vergütung 

Zuerst schilderte Eidenmüller die Bedingungen, unter denen 

Athleten ihrem Sport nachkommen. Insbesondere führen An-

gewiesenheit auf Sponsoren und soziale Medien dazu, dass 

Extremsportler ineffiziente Risiken eingehen: Risiken also, bei 

denen der erwartete Nutzen kleiner ist als es die Kosten sind 

– die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls. Um den Einfluss der 

Sponsoren auf die Risikobereitschaft zu untersuchen, hatte 

Eidenmüller 40 strukturierte Interviews mit Athleten weltweit 

über die Inhalte und Umstände ihrer Sponsoringverträge 

durchgeführt. Nur so ließ sich ein Bild der meist geheim ge-

haltenen Vertragspraxis erlangen. Aus den Interviews ließ 

sich auf eine unausgewogene Vertragsbelastung und eine 

Asymmetrie von Risiko und Vergütung schließen. Während 

Sponsoren große Risikobereitschaft erwarten, beschränken 

sie selbst ihre Haftung regelmäßig, bieten den Athleten keine 

Versicherungen im Fall eines Unfalls und nur geringe regel-

mäßige Basiszahlungen als Gegenleistung, hingegen (hohe) 

Boni, die zusätzlich als Risikoanreiz wirken. Um dieser Situa-

tion beizukommen, schlug Eidenmüller beispielhaft eine um-

fassende Versicherung sowie eine effektivere Kompensation 

der Athleten durch die Sponsoren vor, die letztlich auch von 

einer solchen Praxis profitieren könnten. 

Athletenschutz durch Arbeitsrecht?

Im Anschluss an den Vorschlag zu einer effizienteren Ver-

tragsgestaltung ging Eidenmüller zuletzt auf die Möglichkeiten 

einer Verbesserung der Situation von Extremsportlern durch 

das Eingreifen von Gerichten ein. Untersucht wurden insbe-

sondere etwaige Sponsorenpflichten zum Schutz der Athleten 

und eine Lösung der Probleme über das Arbeitsrecht. Bezüg-

lich der Sponsorenpflichten betrachtete Eidenmüller den an 

das Verhalten der Sponsoren anzulegenden Sorgfaltsmaß-

stab im Civil Law und im Common Law, um zu bestimmen, 

wann diese sich schadensersatzpflichtig machen könnten. Er 

schlug vor, den zu erwartenden Schaden, das Alter und die 

Erfahrung der Athleten sowie die Involvierung des Sponsors 

(beispielsweise durch die Organisation eines Wettkampfes) 

als Faktoren in die Maßstabsbestimmung einzubeziehen. Ge-

schützt werden könnten so insbesondere minderjährige Ath-

leten, die eine schlechtere Risikoeinschätzung besitzen. Eine 

Anwendung arbeitsrechtlicher Vorschriften sah Eidenmüller 

hingegen weder im Civil Law noch im Common Law als einen 

de lege lata fruchtbaren Lösungsansatz an, da nur vereinzelte 

Athleten als Arbeitnehmer gelten würden, obwohl viele Sport-

ler faktisch häufig in starken Abhängigkeitsverhältnissen zu 

ihren Sponsoren stehen. 

Dem Vortrag schloss sich eine rege Diskussion an, in der 

unter anderem die Gedanken zum Arbeitsrecht aufgegriffen 

wurden und die Übertragung der Analyse auf andere Be-

reiche des professionellen Sports erörtert wurde. 
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Sportrechtssymposium
„Gleichheit im Sport“

Das 11. Sportrechtssymposium des Forums für internationa-

les Sportrecht – ein Gemeinschaftsprojekt des Max-Planck-

Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht 

in Hamburg und des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht 

und Sozialpolitik in München – fand am 19. November 2018 

in Hamburg statt. 

Das diesjährige Thema „Gleichheit im Sport“ erscheint auf 

den ersten Blick ein Widerspruch in sich zu sein. Gerade im 

Wettkampfsport versuchen die Athleten schließlich, nicht 

gleich, sondern besser als der jeweils andere zu sein. Je-

doch lebt der sportliche Wettkampf natürlich von gleichen 

Bedingungen, um unterschiedliche Leistungen überhaupt 

erst vergleichbar zu machen. So wurden schon in der An-

tike verschiedene Altersklassen gebildet, um vorgegebene 

Ungleichheiten abzumildern. Auch heutzutage behilft sich 

der Sport mit der Bildung von Kategorien, um Gleichheit in 

der Ungleichheit zu ermöglichen – sei es durch getrennte 

Männer- und Frauenwettbewerbe, Altersgrenzen, die Aus-

richtung von separaten Wettkämpfen für Menschen mit Be-

hinderung oder die Klassifizierung von unterschiedlichen 

Behinderungen.

Kategorien im Sport müssen von Zeit zu Zeit überdacht werden

Professor Dr. Reinhard Zimmermann, Direktor des Max-

Planck-Instituts für ausländisches und internationales Pri-

vatrecht in Hamburg, ging bei der Eröffnung des Symposi-

ums auf die Motivation für die Themenwahl ein. So 

erscheine es lohnend, die bestehenden Kategorien im 

Wettkampfsport zu hinterfragen. Wann dienen diese der 

Chancengleichheit und wann verfestigen sie vielleicht Un-

gleichheit? Dabei bedürfe es insbesondere einer genaueren 

Betrachtung der verfassungsrechtlichen Dimensionen des 

Sportrechts. In diesem Zusammenhang sei ein maßgeb-

licher Impuls für die Auswahl des vielschichtigen Themas 

„Gleichheit“ die Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts vom 10. Oktober 2017 gewesen, in der das Fehlen ei-

ner positiven Eintragungsmöglichkeit für intersexuelle 

Menschen im Personenstandsrecht für verfassungswidrig 

erklärt wurde. Auch der internationale Sportbetrieb be-

schäftige sich bereits geraume Zeit mit der Frage, wie im 

Sinne der Chancengleichheit mit inter- und transsexuellen 

Athleten umgegangen werden sollte.  Die Problematik stel-

le die Einteilung der Wettkämpfe in die Kategorien „Män-

ner“ und „Frauen“ grundsätzlich in Frage und gebe Anlass, 

die Rechtfertigung von Kategorisierungen insgesamt auf 

den Prüfstand zu stellen. 

In dem Hauptvortrag des Sym-

posiums beleuchtete Professor 

Dr. Michael Sachs, Inhaber des 

Lehrstuhls für Staats- und Ver-

waltungsrecht an der Universität 

zu Köln, das Thema „Gleichheit im 

Sport“ aus verfassungsrechtlicher 



79

Perspektive. Dabei bekundete er einleitend Zweifel an der 

Prämisse, dass Kategorienbildung die Chancengleichheit 

stets erhöhe. Gerade Personen, die in prinzipiell stärkere 

Kategorien eingeteilt seien, würden es unabhängig von ih-

rer persönlichen Leistungsfähigkeit schwerer haben – so 

seien manche Männer nicht schneller als Frauen, würden 

jedoch nicht gegen diese antreten können. Mithin diene 

die Kategorisierung nicht der individuellen Fairness, son-

dern lediglich einer gruppenbezogenen relativen Chancen-

gleichheit.

Verfassungsrechtliche Grundlage der Diskussion: 
Art. 3 Grundgesetz

Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG 

folge, dass Gleiches hinsichtlich der anzuwendenden 

Rechtsfolgen gleichbehandelt werden müsse. In diesem 

Zusammenhang stelle sich die essentielle Frage, was gleich 

sei. Davon sei auszugehen, wenn Personen ungeachtet an-

derweitiger Verschiedenheiten in der jeweils maßgeb-

lichen Hinsicht übereinstimmende Eigenschaften hätten. 

Darüber hinaus seien die besonderen Diskriminierungsver-

bote in Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG von großer Bedeutung, wonach 

unter anderem niemand aufgrund des Geschlechts, der 

Rasse oder der Abstammung bevorzugt oder benachteiligt 

werden dürfe. Für Menschen mit Behinderungen gelte nach 

Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG Besonderes: Diese dürften bevorzugt, 

aber nicht benachteiligt werden. Demnach könne es grund-

sätzlich nicht beanstandet werden, eigene Wettbewerbe 

für Menschen mit Behinderungen zu veranstalten. 

Verfassungswidrige Bundesjugendspiele?

Ausgehend von der Grundrechtsbindung der öffentlichen 

Gewalt (Art. 1 Abs. 3 GG) stellten sich vielfältige Gleich-

heitsfragen. Neben der staatlichen Sportförderung seien 

davon auch die je nach Sportart unterschiedlich intensive 

Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 

die sondergesetzlich begründeten Vermarktungs-Privile-

gien olympischer Verbände betroffen. Der Fokus des Vortrags 

solle jedoch auf personenbezogenen Diskriminierungen lie-

gen. Exemplarisch dafür seien die Bundesjugendspiele, von 

deren Verfassungswidrigkeit Michael Sachs überzeugt ist. 

Da Jungen im Vergleich zu Mädchen für eine Ehrenurkunde 

bessere Leistungen erbringen müssten, liege eine staatli-

che Benachteiligung der Jungen und eine spiegelbildliche 

Bevorzugung der Mädchen vor. Eine „Unangemessenheit“ 

der Benachteiligung oder Bevorzugung – die man vorliegend 

in Abrede stellen könnte – sei nach dem Gesetzeswortlaut 

von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG gerade keine Voraussetzung für 

eine verbotene Diskriminierung. Das Bundesverfassungs-

gericht mache grundsätzlich nur zwei Ausnahmen hinsicht-

lich staatlicher Differenzierung nach dem Geschlecht. Zum 

einen sei eine unterschiedliche Behandlung zulässig, so-

weit sie zur Lösung von Problemen, die ihrer Natur nach nur 

entweder bei Männern oder bei Frauen auftreten können, 

zwingend erforderlich ist. Diese Ausnahme beziehe sich auf 

strikt geschlechtsspezifische Besonderheiten, wie bei-

spielsweise die Fortpflanzungsorgane. Bezüglich der unter-

schiedlichen Leistungsfähigkeit von Jungen und Mädchen 

handele es sich höchstens um geschlechtstypische Unter-

schiede, da es stets auch Mädchen gebe, die sportlich stär-

ker als bestimmte Jungen seien. Zum anderen könnten eine 

ausdrückliche verfassungsrechtliche Regelung oder kolli-

dierendes Verfassungsrecht eine Differenzierung nach 

dem Geschlecht erlauben – eine solche Rechtfertigung be-

stehe im Sport jedoch aktuell nicht.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Die verfassungsrechtliche Problematik lasse sich auch auf 

den Bereich des mittelbaren Staatshandelns und damit ins-

besondere auf die mit öffentlichen Mitteln finanzierte Spit-

zensportförderung übertragen. Diese Mittel verteilten die 

Sportverbände aufgrund der geschlechtsbezogenen För-

derrichtlinien unter Verletzung des Gleichheitssatzes. Die 

Verfassungswidrigkeit betreffe daneben auch die Einstel-

lung von Frauen bei der Polizei, der Bundeswehr oder dem 

Zoll, da diese im Vergleich zu Männern geringere Voraus-

setzungen erfüllen müssten. Im Bereich des Handelns von 

Privaten herrsche mangels unmittelbarer Grundrechtsbin-

dung dagegen ein anderer Beurteilungsmaßstab. Der Staat 

sei den verfassungsrechtlichen Anforderungen an seine 

Schutzpflicht insbesondere durch Schaffung des Allgemei-

nen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gerecht geworden. 

Im Rahmen des AGG und der Ausstrahlungswirkung des 

Gleichheitssatzes auf das Privatrecht sei zur Rechtfertigung 

der Ungleichbehandlung der sachliche Grund, dass Frauen 

typischerweise im Sport weniger leistungsfähig seien als 

Männer, ausreichend.

Mithin hält Michael Sachs hinsichtlich des unmittelbaren 

und mittelbaren Staatshandelns im Sport eine Änderung 

des Grundgesetzes für erforderlich, um die Verfassungs-

widrigkeit der gegenwärtigen Zustände zu beseitigen. Na-

mentlich könne eine Bereichsausnahme in Art. 3 Abs. 3 GG 

zugunsten einer unterschiedlichen Behandlung von Frauen 

und Männern im Sport eingeführt werden.



80 Veranstaltungen

Im Anschluss berichtete Christoph 

Becker von seinen Eindrücken als 

Sportredakteur der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung. Das Thema 

„Gleichheit im Sport“ werfe auch 

journalistisch interessante Fra-

gen auf. Als Beispiel nannte er die 

große mediale Aufmerksamkeit 

gegenüber der intersexuellen südafrikanischen 800-Meter-

Läuferin Caster Semenya. Seit ihrem Sieg bei der Leicht-

athletik-Weltmeisterschaft im Jahr 2009 befinde sich diese 

aufgrund ihrer Erfolge und ihres Hyperandrogenismus im 

Auge der breiten Öffentlichkeit. Noch heute kämpfe der in-

ternationale Sport um den korrekten Umgang mit intersexu-

ellen Athletinnen. Die International Association of Athletics 

Federations (IAAF) habe zuletzt bei Hyperandrogenismus 

die Starterlaubnis für die Laufstrecken zwischen 400m und 

einer Meile nur erteilt, wenn zuvor der Testosteronspiegel 

durch Einnahme von Hormonen gesenkt worden sei. Diese 

Regelung sei jedoch im Zuge der Klage einer intersexuellen 

Sportlerin aus Indien vor dem Court of Arbitration for Sport 

(CAS) suspendiert worden – das Urteil werde für März 

2019 erwartet. Erwähnenswert sei in diesem Zusammen-

hang, dass nach den Regeln des Radsportweltverbandes 

Union Cycliste Internationale (UCI) im Jahr 2018 Rachel 

McKinnon als erste Transgender-Athletin Weltmeisterin in 

der Masters-Klasse (35 bis 44 Jahre) geworden sei. Kritisch 

betrachtete der Journalist, dass bei der Diskussion um in-

ter- und transsexuelle Athleten aus dem Blick gerate, dass 

Doping für die – fehlende – Vergleichbarkeit von Leistungen 

das größere Problem sei. So habe Caster Semenya auch be-

reits gegen eine nachweislich gedopte Athletin aus Russ-

land verloren. 

Erörterungsbedürftig sei die Geschlechtertrennung insbe-

sondere auch im Motorsport, wo eine unterschiedliche Lei-

stungsfähigkeit nicht auf der Hand liege. Ab dem Jahr 2019 

solle eine sogenannte „W Series“ für bis zu zwanzig weib-

liche Rennfahrerinnen und mit 1,5 Millionen Dollar Preis-

geld veranstaltet werden. Die britische Rennfahrerin Pippa 

Mann habe diese separate Rennserie jedoch mit der Be-

gründung kritisiert, dass das Geld besser direkt in die Frau-

enförderung investiert werden sollte, um diese hinsichtlich 

der männlichen Fahrer konkurrenzfähig zu machen.

Professorin Dr. Anne Jakob, die als Rechtsanwältin auf 

Sportrecht spezialisiert ist und in nationalen sowie in-

ternationalen Sportverbänden gearbeitet hat, kritisierte 

ebenfalls den Umgang der IAAF mit intersexuellen Sport-

lerinnen. Die von dem Verband festgelegten Testosteron-

grenzwerte seien nicht praktika-

bel. Zwar seien nach einer Studie 

bei der Leichtathletik-Weltmei-

sterschaft 2011 wohl rund vierzehn 

Prozent der Spitzensportlerinnen 

von Hyperandrogenismus betrof-

fen, so dass die Thematik abseits 

bekannter Einzelfälle eine gewisse 

Relevanz habe. Jedoch hätten andere wissenschaftliche 

Untersuchungen gezeigt, dass sich der höhere Testoste-

ronspiegel nicht in allen leichtathletischen Disziplinen 

auswirke. Lediglich über 400 Meter, 400 Meter Hürden, 800 

Meter, im Stabhochsprung und im Hammerwurf konnte ein 

Vorteil von bis zu 4,5 Prozent festgestellt werden. Die Er-

gebnisse der Studie rechtfertigen aus Sicht von Anne Ja-

kob einen – medizinisch nicht indizierten – Eingriff in den 

Hormonhaushalt der betroffenen Athletinnen nicht. Zudem 

gebe es die verschiedensten körperlichen Unterschiede bei 

Athleten wie Größe oder Blutproduktion, die sich ebenfalls 

auf die Leistungsfähigkeit auswirkten und nicht behandelt 

werden müssten. Demnach sei intersexuellen Athletinnen 

gerade auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunk-

ten die Startberechtigung uneingeschränkt zu gewähren.

Als Paralympics-Siegerin im Roll-

stuhlbasketball und Kapitänin der 

deutschen Nationalmannschaft 

berichtete Mareike Miller von 

ihren Erfahrungen im Leistungs-

sport. So liefere ihre Sportart ein 

besonderes Beispiel für Gleichheit 

im Sport. Dort werde „Inklusion 

rückwärts“ gelebt. Sie selbst spiele aufgrund mehrerer 

Kreuzbandrisse sowie Arthrose in den Knien Rollstuhl-

basketball. Für eine Startberechtigung sei grundsätzlich 

erforderlich, dass die unteren Extremitäten permanent und 

nachweislich medizinisch eingeschränkt seien. Dabei rei-

che auch – wie bei ihr – eine sogenannte „Minimalbehinde-

rung“ als Behinderungsgrad für die Einstufung in den Roll-

stuhlbasketball aus. Mithin übten nicht nur Rollstuhlfahrer 

den Sport aus, sondern auch Fußgänger. Um zwischen den 

verschiedenen Teams Vergleichbarkeit herzustellen, wer-

de jeder Sportler je nach Stärke seiner Behinderung auf 

einer Skala von 1,0 bis 4,5 Punkten eingestuft – insgesamt 

dürfe ein Team 14 Punkte erreichen. Während für Männer 

und Frauen getrennte internationale Wettbewerbe bestün-

den, seien die Teams in deutschen Ligabetrieben gemischt. 

Für Frauen gebe es dort zum Ausgleich von physiologisch 

nachgewiesenen Leistungsunterschieden einen Klassifi-

zierungsbonus von 1,5 Punkten. Mithin könne der Rollstuhl-
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basketball als inklusivste Sportart der Welt bezeichnet 

werden. Er sei damit ein Vorbild, wie es gelingen könne, 

Menschen mit sehr unterschiedlichen körperlichen Voraus-

setzungen auch im Sport auf einem gemeinsamen Feld zu-

sammenzuführen. 

Dr. Petra Tzschoppe, Vizepräsiden-

tin für Frauen und Gleichstellung 

im Deutschen Olympischen Sport-

bund und Sportsoziologin an der 

Universität Leipzig, erörterte die 

Chancengleichheit im Sport aus 

verbandsrechtlicher und soziolo-

gischer Perspektive. Ein wesent-

licher Aspekt von Gleichheit im Sport sei als Ausgangs-

punkt zunächst die Partizipation am Sport. Dabei verwies 

sie auf eingeschränkte Zugangschancen in Abhängigkeit 

von Herkunft, Geschlecht oder Behinderung. So seien 

Frauen lange Zeit vom Wettkampfsport ausgeschlossen 

gewesen. Noch 1912 habe sich etwa Pierre de Coubertin 

darüber beschwert, dass die „feministischen Schweden“ 

die olympischen Schwimmwettbewerbe für Frauen geöff-

net hatten. Bis heute gebe es Ruderclubs, die keine Frauen 

aufnehmen. Die Zugangschancen von Menschen mit Be-

hinderungen müssten ebenfalls stärker gefördert werden, 

da diese im Sport weiterhin prozentual unterrepräsentiert 

seien. Zudem gebe es auch viele Barrieren für Kinder aus 

sozial schwachen Familien oder mit Migrationshintergrund. 

Diesbezüglich gelte es, weitere Anstrengungen zu unter-

nehmen, um das Potential des Sports – seine große sozial-

integrative Kraft – weiter zu entfalten. 

Im Anschluss entwickelte sich unter Moderation von Pro-

fessor Dr. Ulrich Becker, Direktor des Max-Planck-Instituts 

für Sozialrecht und Sozialpolitik in München, eine lebhafte 

Diskussion. So kam die Nachfrage auf, ob die von Michael 

Sachs vorgestellte Gleichheitsdogmatik als allgemeines 

Fairness-Prinzip auch mittelbare Drittwirkung bei privaten 

Sportveranstaltungen entfalten könne. Eine so weitge-

hende Grundrechtswirkung hielt Michael Sachs jedoch für 

bedenklich und nicht erforderlich. Erörtert wurde darüber 

hinaus, ob sich aus den Unterschieden bei männlichen und 

weiblichen Höchstleistungen nicht doch ein geschlechts-

spezifisches Differenzierungskriterium ergeben könne. So 

wurde argumentiert, dass die absoluten Leistungsunter-

schiede auf grundsätzlich unterschiedliche biologische 

Voraussetzungen zurückzuführen sein müssten. Damit 

wäre dann entsprechend der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts eine Differenzierung zwischen 

den Geschlechtern ohne Gleichheitssatzverstoß auch im 

Sport möglich. Michael Sachs stimmte zwar zu, dass eine 

Kategorisierung in „männlich“ und „weiblich“ letztend-

lich aufgrund der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit die 

praktikabelste Lösung für den Sport sei. Dennoch sei die 

Fähigkeit zu Höchstleistungen grundsätzlich nur ein ge-

schlechtstypisches Merkmal – solche Typisierungen lasse 

die verfassungsrechtliche Dogmatik allerdings nicht zu.

Des Weiteren diskutierten die Teilnehmer, ob das inklusi-

ve Model des Rollstuhlbasketballs ein Vorbild für andere 

Sportarten sein könnte. Insbesondere die stärkere Ver-

netzung von Nichtbehinderten- und Behindertensportlern 

wurde als Förderungsziel betrachtet. Mareike Miller er-

läuterte, dass bei Mannschaftssportarten grundsätzlich 

erforderlich sei, dass alle Athleten das gleiche Sportgerät 

einsetzen. So wäre es auch im Rollstuhlbasketball zu ge-

fährlich, wenn einige Teilnehmer keinen Rollstuhl benutzen 

würden, da dieser auch Schutz vor Kontaktverletzungen 

gewähre. Anne Jakob bemerkte, dass ein Punktesystem 

auch bei Individualsportarten unterschiedliche Beein-

trächtigungen ausgleichen könne.

Christoph Becker und Petra Tzschoppe wiesen darauf hin, 

dass das International Olympic Committee (IOC) die gleich-

berechtigte Teilhabe von Frauen und Männern durch ge-

mischte Wettbewerbe stärker fördern werde. Eine Lösung 

für den Umgang mit den im Symposium erörterten Gleich-

heitsfragen sei auch dies jedoch nur bedingt, da die teil-

weise problematische Kategorisierung von Männern und 

Frauen bestehen bleibe.

Zum Abschluss des Symposiums resümierte Ulrich Becker, 

dass unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Sym-

posiums Konsens darüber bestehe, dass Kategorien der 

Gleichheit im Sport grundsätzlich dienlich seien. Gleich-

zeitig müsse sich der Sportbetrieb jedoch stärker darum 

bemühen, Menschen mit vielfältigen körperlichen Voraus-

setzungen zu integrieren. Es habe sich dabei am Beispiel 

des Rollstuhlbasketballs gezeigt, dass es vielfältige Mög-

lichkeiten gebe, Vergleichbarkeit im Sport herzustellen. 
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05
„In Kooperation mit renommierten 

Verlagen führen wir vielfältige  
Manuskripte zur Veröffentlichungs-

reife. Die Ergebnisse werden in  
juristischen Bibliotheken weltweit 
konsultiert und sind zunehmend 

auch online verfügbar.“

Dr. iur. Christian Eckl, 
Leiter der Serviceabteilung Redaktionen
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1. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales 

Privatrecht

Seit ihrer Gründung im Jahr 1927 verfolgt Rabels Zeitschrift 

theoretische wie praktische Ziele. Sie versteht sich als Fo-

rum internationaler wissenschaftlicher Auseinandersetzung 

und geistigen Austausches mit der ausländischen For-

schung. Dem Gesetzgeber bietet sie durch die Vermittlung 

ausländischer Erfahrungen Hilfe, und sie bezieht Stellung zu 

den Fragen, welche die zunehmende Vereinheitlichung des 

Rechts durch internationale Abkommen und sonstige Regel-

werke aufwirft.

Rabels Zeitschrift publiziert grundlegende Aufsätze zu allen 

Arbeitsgebieten des Instituts, seit mehreren Jahren unter 

verstärkter Einbeziehung wirtschafts- und europarechtlicher 

Themen. Besondere Beachtung finden die Rechtsakte der 

Europäischen Union und die Übereinkommen der Haager 

Konferenz für Internationales Privatrecht. Einzelne Themen 

werden in Schwerpunktheften ausführlich und facettenreich 

beleuchtet. In der Rubrik „Materialien“ werden neue Geset-

zestexte, Abkommen und rechtsvergleichende Entwürfe ab-

gedruckt und kritisch gewürdigt. Ein breit angelegter Rezen-

sionsteil steht für die Besprechung der inländischen wie der 

ausländischen Fachliteratur zur Verfügung. 

Die Institutszeitschrift erscheint vierteljährlich (Print- und 

Online-Ausgabe) und wird vom Direktorium gemeinschaft-

lich mit Jürgen Basedow, Ulrich Drobnig, Bernhard Großfeld, 

Klaus J. Hopt, Hein Kötz, Ernst-Joachim Mestmäcker und 

Wernhard Möschel herausgegeben, unterstützt durch ei-

nen Redaktionsausschuss externer Wissenschaftler, dem im 

Jahr 2018 die Professoren Jens Kleinschmidt, Trier, Christoph 

Kumpan, Halle-Wittenberg, Klaus Ulrich Schmolke, Erlangen, 

Kurt Siehr, Zürich und Hamburg, sowie Wolfgang Wurmnest, 

Augsburg, angehörten und der im Institut von Christian Eckl 

koordiniert wurde. Rabels Zeitschrift wird seit 1946 von Mohr 

Siebeck in Tübingen verlegt und trägt den Namen ihres Grün-

ders seit dem Jahr 1961. Der durchschnittliche Umfang eines 

Jahrgangs beträgt 950 Druckseiten. Geschäftsführender Re-

dakteur ist Christian Eckl, der die Heftplanung verantwortet, 

den Begutachtungsprozess steuert (Peer Review), die Auto-

renkorrespondenz führt und im Jahr 2018 mit Unterstützung 

Das Institut gibt eine Zeitschrift sowie vier Buchreihen he-

raus und ist als Mitherausgeber an weiteren Periodika insti-

tutionell beteiligt. Auch jenseits dieser Institutspublikationen 

wirkt es in vielfältiger Weise an Veröffentlichungen mit, die 

wichtige Ausgangspunkte für die wissenschaftliche Befas-

sung mit den Gegenständen seiner Arbeitsgebiete bilden. Zur 

Veröffentlichung gelangen dabei nicht nur Forschungsergeb-

nisse aus dem Haus, gefördert werden auch auswärtige Ar-

beiten – insbesondere herausragende Promotions- und Habi-

litationsschriften. Das anspruchsvolle Publikationsprogramm 

koordinieren Direktoren und Referent*innen in verschie-

denen Herausgeberschaften, häufig mithilfe wissenschaft-

licher Assistenzkräfte. Die Mitarbeiter*innen der Abteilung 

Redaktionen unterstützen die Produktion konzeptionell, re-

daktionell und technisch. So stellen sie für unterschiedliche 

Publikationsformate (Print- und Online-Ausgaben) druckreife 

Vorlagen her und machen diese zum Teil in Eigenregie öf-

fentlich zugänglich. Muttersprachliche Fachlektorats- und 

Redaktionskräfte assistieren bei der zunehmenden Zahl von 

Veröffentlichungen in englischer Sprache. Da in den Arbeits-

gebieten des Instituts der Bedarf an qualifizierter wissen-

schaftlicher Analyse und adäquater Präsentation der Resul-

tate vor Landes- oder Sprachgrenzen nicht haltmacht, ist das 

Institut international vernetzt und arbeitet mit renommierten 

deutschen und ausländischen Verlagen zusammen. Die Er-

gebnisse können in juristischen Bibliotheken weltweit kon-

sultiert werden. Im Wege des „grünen Open Access“ macht 

das Institut darüber hinaus seine Forschungsergebnisse so-

weit wie möglich auch der Allgemeinheit zugänglich.

I. Publikationen des Instituts

Im Einklang mit seinen namensprägenden Forschungs-

schwerpunkten verantwortet das Max-Planck-Institut eine 

Reihe von grundlegenden Werken auf allen Gebieten des 

ausländischen und internationalen Privatrechts. Als Insti-

tutspublikationen werden sie vom Direktorium und in seinem 

Auftrag von Referent*innen wissenschaftlich betreut. Die re-

daktionelle Bearbeitung dieser Werke erfolgt überwiegend im 

Institut, wo die Manuskripte mit Autor*innen, Gutachter*innen 

und Verlagen koordiniert und zur Veröffentlichung geführt 

werden.

Veröffentlichungen und Redaktionen  
des Instituts
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erfolgt im Institut die redaktionelle Betreuung des Werkes 

(Koordination: Christian Eckl). Die Manuskripte werden im 

erforderlichen Umfang durchgesehen und redigiert, um ne-

ben den hohen inhaltlichen Ansprüchen ein möglichst ein-

heitliches und drucktechnisch wie sprachlich einwandfreies 

Erscheinungsbild der Schriftenreihen zu gewährleisten (im 

Jahr 2018 bei externen Dissertationen v.a. Gundula Dau, bei 

Mitarbeitermonografien v.a. Janina Jentz). Insbesondere bei 

Tagungsbänden mit Beiträgen in englischer Sprache unter-

stützt ein Inhouse-Lektorenteam, dem im Jahr 2018 Michael 

Friedman und Jane Yager angehörten. Die Druckvorlagen 

für sämtliche Bücher aus dem Institut haben erneut Gundula 

Dau und Janina Jentz hergestellt. Im Jahr 2018 sind in den 

drei Reihen insgesamt 23 Bände erschienen.

Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht 

(BtrIPR)

In den „Beiträgen“ werden seit dem Jahr 1928 wichtige 

Schriften, namentlich Habilitationsschriften, aus den Ar-

beitsgebieten des Instituts publiziert. Etliche in dieser Reihe 

erschienene Monografien und Gesamtdarstellungen sind im 

Institut verfasst oder betreut worden, oder die Bände präsen-

tieren die Ergebnisse von internationalen Konferenzen, die im 

oder durch das Institut durchgeführt wurden. Die vielfältigen 

Forschungsthemen reichen von den allgemeinen Rechts-

grundsätzen im Europäischen Privatrecht oder der Brautga-

be im Familienvermögensrecht über die Europäisierung des 

Handels- und Wirtschaftsrechts bis hin zur Globalisierung 

des Wettbewerbsrechts. Verbindendes Merkmal aller Ar-

beiten dieser Reihe ist der rechtsvergleichend-analytische 

Ansatz.

Beiträge zum ausländischen und 

internationalen Privatrecht.

Bände 120–125, Mohr Siebeck, 

Tübingen 2018. 

ISSN: 0340-6709. Einzelbände als 

E-Books verfügbar.

Im Berichtsjahr 2018 wurden insbesondere die Habilitations-

schriften von Jan D. Lüttringhaus (Vertragsfreiheit und ihre Mate-

rialisierung im Europäischen Binnenmarkt) und Stephan Wagner 

(Interzession naher Angehöriger) veröffentlicht, außerdem die vier 

Sammelbände: »Mehr Freiheit wagen« – Beiträge zur Emeritierung 

von Jürgen Basedow; Corporate Social Responsibility – Achtes 

durch Anke Schild (Textredaktion) und Andrea Jahnke (Re-

daktionssekretariat) alle Beiträge bearbeitete.

Rabels Zeitschrift für auslän-

disches und internationales 

Privatrecht/The Rabel Journal  

of Comparative and International 

Private Law. 

RabelsZ, Band 82 (2018), XVII + 

1136 S., Mohr Siebeck, 

Tübingen 2018.

ISSN 0033-7250 (gedruckte 

Ausgabe), eISSN 1868-7059 

(Online-Ausgabe).

Aus dem Inhalt des 82. Jahrgangs: Heft 1/2018 (Januar) eröffnet 

mit dem Abdruck der 15. Ernst-Rabel-Vorlesung 2016 von Katharina 

Boele-Woelki, die sich mit der Frage „What Family Law for Europe?“ 

befasst hat (S. 1–30). Das Schwerpunktheft 2/2018 (April) beruht auf 

dem Symposium über „Kautelarpraxis und Privatrecht“, das anläss-

lich des Jahrestreffens 2017 der Freunde des Max-Planck-Instituts 

in Hamburg stattfand, mit Beiträgen von Holger Fleischer, Caroline S. 

Rupp, Jochen Vetter, Manfred Wenckstern und Wolfgang Wurmnest  

(S. 239–381). Heft 3/2018 beginnt mit dem Aufsatz „Euro- 

pean Advantages in Global Lawyering“ (S. 885–921), in dem  

Mathias Reimann an seine im Jahr 2014 in RabelsZ veröffent-

lichte 13. Ernst-Rabel-Vorlesung anknüpft. Die Hefte 2 und 3 ent-

halten erweiterte Rezensionsteile. Die insgesamt 17 Aufsätze,  

1 Bericht, 3 abgedruckten Materialien und 102 Buchbesprechungen 

des Jahrgangs 2018 von 95 Autor*innen werden wie üblich in 

einem ausführlichen Jahressachregister erschlossen. Weitere In-

formationen zur Zeitschrift unter:

www.mohrsiebeck.com/zeitschrift/rabels-zeitschrift-fuer-

auslaendisches-und-internationales-privatrecht-rabelsz

2. Die drei Institutsreihen zum ausländischen und internatio-

nalen Privatrecht 

Ebenfalls bei Mohr Siebeck in Tübingen erscheinen die drei 

vom Direktorium herausgegebenen Schriftenreihen zu den 

Arbeitsgebieten des Instituts: die Beiträge, die Materialien 

und die Studien zum ausländischen und internationalen Pri-

vatrecht.

Alle drei Reihen stehen auch Autor*innen und Heraus-

geber*innen offen, die nicht Mitarbeiter*innen des Instituts 

sind. Sobald ein Manuskriptangebot von den Direktoren und 

dem Verlag im Wege eines Begutachtungsverfahrens zur 

Veröffentlichung in einer Reihe angenommen worden ist, 
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Studien zum ausländischen und 

internationalen Privatrecht.

Bände 395–410, Mohr Siebeck, 

Tübingen 2018.

ISSN: 0720-1141. Einzelbände als 

E-Books verfügbar.

Im Jahr 2018 wurden in den Studien insgesamt 16 Bände mit über 

5.000 Druckseiten veröffentlicht, darunter die im Institut entstan-

dene Studie von Eckart Bueren mit dem Titel „Der Rechnungs-

schock: Hinweispflichten im Bürgerlichen Recht und ihre Grenzen“. 

Weitere Informationen zur Reihe und einzelnen Bänden unter:

www.mohr.de/schriftenreihe/studien-zum-auslaendischen-

und-internationalen-privatrecht-studipr

3. Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Inter-

nationalen Privatrechts

Die als IPRspr. bekannte Entscheidungssammlung gibt das 

Institut seit seiner Gründung im Jahre 1926 heraus. Ziel des 

Werkes ist eine vollständige Dokumentation durch systema-

tischen Abdruck und Nachweis der gesamten Rechtspre-

chung deutscher Gerichte zum internationalen Privat- und 

Verfahrensrecht einschließlich des ausländischen Rechts 

sowie des europäischen und internationalen Einheitsrechts. 

Wesentlich erleichtert wird dem Leser das Auffinden der 

relevanten Stellen durch ein systematisches Gesetzes-, Ent-

scheidungs- und Sachregister.

Von 1964 bis 2004 wurde die IPRspr. von Jan Kropholler be-

treut, seit 2005 nimmt Rainer Kulms diese Aufgabe wahr, im 

Jahr 2018 mit Unterstützung der wissenschaftlichen Assisten-

tinnen Antonia Sommerfeld und Sophia Schulz bei der Erfas-

sung und Bearbeitung der Entscheidungen. Jeder der jähr-

lich bei Mohr Siebeck erscheinenden Bände umfasst rund 

300 Entscheidungen auf etwa 900 Seiten. Seit der Einführung 

eines eigenen Datenmanagement- und Layout-Programms 

entsteht die IPRspr. als fertige Druckvorlage im Institut. Die 

Schlussredaktion und Vorbereitung des Drucks verantwortet 

im Redaktionsbüro Uda Strätling.

deutsch-österreichisch-schweizerisches Symposium, Hamburg, 

Juni 2017; Issues and Challenges in Corporate and Capital Mar-

ket Law: Germany and East Asia; Europäisches Privat- und Wirt-

schaftsrecht in der Krise. Weitere Informationen zur Reihe und zu 

einzelnen Bänden unter:

www.mohr.de/schriftenreihe/beitraege-zum-auslaendischen-

und-internationalen-privatrecht-btripr

Materialien zum ausländischen und internationalen Privat-

recht (MatIPR)

Die seit 1951 erscheinenden „Materialien“ enthalten vor 

allem wichtige Quellen und Texte zu Geschichte, Reform und 

Praxis des ausländischen und internationalen Privatrechts. 

Ihr Ziel ist es, weit verstreutes Material aus der ganzen Welt 

für Forschung und Lehre überhaupt erst zugänglich zu ma-

chen und zu systematisieren. Frühere Bände enthielten etwa 

Übersetzungen der Zivilgesetzbücher Griechenlands und 

Italiens oder die Sammlung der „Geheimen Materialien zur 

Kodifikation des deutschen Internationalen Privatrechts 1881 

bis 1896“. Daneben werden in der Reihe auch umfangreiche-

re Sammelbände zu Symposien und rechtsvergleichende 

Großgutachten publiziert.

Materialien zum ausländischen 

und internationalen Privatrecht.

Band 55. Mohr Siebeck, 

Tübingen 2018.

ISSN: 0543-0194. Einzelbände als 

E-Books verfügbar.

Im Berichtsjahr 2018 ist das von Knut Benjamin Pißler herausge-

gebene „Handbuch des chinesischen Zivilprozessrechts – Analyse 

und Materialien“ erschienen. Weitere Informationen zur Reihe und 

einzelnen Bänden unter:

www.mohr.de/schriftenreihe/materialien-zum-auslaendischen-

und-internationalen-privatrecht-matipr

Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht 

(StudIPR)

Im Jahr 1980 wurde – als Pendant zur Beiträge-Reihe – die 

Studien-Reihe gegründet. Hier werden in erster Linie heraus-

ragende Dissertationen, daneben aber auch sonstige Mono-

grafien und Sammelbände kleineren Umfangs veröffentlicht, 

die sich mit den unterschiedlichsten Themen aus den Arbeits-

gebieten des Instituts befassen.
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Der vorliegende Band versammelt Gutachten, die in den Jahren 

2012 bis 2014 erstattet worden sind. Der Band schließt an den 

im Vorjahr erschienenen Band 2009–2011 an. Der Band der Jahre 

2015–2017 soll 2019 folgen. Weitere Informationen zur Reihe unter:

www.gieseking-verlag.de/schriftenreihen

5. Zeitschrift für Japanisches Recht 

Die 1996 von Harald Baum gegründete ZJapanR gibt das Insti-

tut gemeinsam mit der Deutsch-Japanischen Juristenvereini-

gung (DJJV) heraus. Sie versteht sich als internationales Pe-

riodikum für am japanischen Recht interessierte Jurist*innen 

und hat sich zum Ziel gesetzt, in einem methodisch wie formal 

breit gefächerten Ansatz alle Bereiche dieser Rechtsordnung 

publizistisch zugänglich zu machen. Die Beitragssprachen 

sind etwa paritätisch Deutsch und Englisch, einzelne Beiträ-

ge erscheinen auf Französisch. Es handelt sich derzeit um 

die weltweit einzige Publikation, die regelmäßig, zeitnah und 

nach einem konsistenten Konzept die vielfältigen Entwick-

lungslinien des japanischen Rechts in westlichen Sprachen 

dokumentiert und analysiert. Für die Zeitschrift schreiben 

namhafte Wissenschaftler*innen aus Japan, Deutschland 

und anderen Ländern wie auch Praktiker*innen mit Japaner-

fahrung, was ein besonders breites Spektrum in der Analyse 

ermöglicht.

Die im Carl Heymanns Verlag veröffentlichte Zeitschrift er-

scheint zweimal jährlich mit einem Gesamtumfang von ca. 

600 Druckseiten. Die redaktionelle Verantwortung trägt 

Harald Baum, zusammen mit Moritz Bälz, Frankfurt am Main, 

Marc Dernauer, Tōkyō, und Gabriele Koziol, Kyōto. Wissen-

schaftliche Redaktionsassistenz leisteten im Jahr 2018 Tors-

ten Spiegel und Anna Katharina Suzuki-Klasen; englisches 

Lektorat: Michael Friedman und Jane Yager. Schlussredak-

tion und Satz im Redaktionsbüro verantwortet Janina Jentz. 

Den wissenschaftlichen Redakteur*innen steht ein Beirat 

zur Seite, der mit Expert*innen aus Japan, Australien, den 

USA, Singapur, Frankreich, Belgien und Deutschland besetzt 

ist. Alle Zeitschriftenbeiträge sind auf der Internetseite der 

Zeitschrift im text- und seitenkonkordanten PDF-Format un-

entgeltlich abrufbar, aus den jeweils letzten vier Ausgaben 

jedoch grundsätzlich nur die Abstracts. Die technische Admi-

nistration der Online-Ausgabe leistet im Institut David Schrö-

der-Micheel. Weitere Informationen über die Zeitschrift und 

den Zugang zu Abstracts und Volltexten unter:

www.zjapanr.de

Die deutsche Rechtsprechung 

auf dem Gebiete des Interna-

tionalen Privatrechts im Jahre 

2016.

IPRspr. 2016 Nr. 1–332, XXIII + 

952 S., Mohr Siebeck, 

Tübingen 2018.

ISSN: 0340-6881. Einzelbände 

inkl. CD-ROM.

Besondere Schwerpunkte unter den 332 Entscheidungen aus dem 

Jahr 2016 bilden rechtsgeschäftliche Verbindlichkeiten, das Fami-

lienrecht sowie die gerichtliche Zuständigkeit bei vermögensrecht-

lichen Streitigkeiten. Weitere Informationen zur Reihe unter:

www.mohr.de/schriftenreihe/die-deutsche-rechtsprechung-

auf-dem-gebiete-des-internationalen-privatrechts-iprspr

4. Gutachten zum internationalen und ausländischen Privat-

recht

Im Auftrag des Deutschen Rates für Internationales Privat-

recht beteiligt sich das Institut seit 1965 an der Edition einer 

Auswahl von Gutachten zum internationalen und auslän-

dischen Privatrecht (IPG), die vom Institut selbst, koordiniert 

von Reinhard Ellger, sowie von Universitätsinstituten in ganz 

Deutschland überwiegend für Gerichte erstattet werden. Die 

Gutachten vermitteln einen Eindruck von dem außerordent-

lich breiten Spektrum der Fallkonstellationen. Damit befruch-

ten sie die kollisionsrechtliche Wissenschaft und bieten zu-

gleich der Rechtspraxis eine Hilfestellung. 

Die Bücher erscheinen seit dem Jahr 2003 beim Gieseking 

Verlag in Bielefeld, zurzeit als Mehrjahresbände. Federfüh-

rend im Institut: Jürgen Basedow. Weitere Herausgeber sind 

Heinz-Peter Mansel (geschäftsführend seit dem Jahrgang 

1999), Köln, und Stephan Lorenz, München. Wiss. Redaktion: 

Lukas Rademacher, Köln.

Gutachten zum internationalen 

und ausländischen Privatrecht 

2012–2014.

IPG 2012–2014 Nr. 1–46, IX + 

815 S., Gieseking, 

Bielefeld 2018.

ISSN: 0340-7381.
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Seite, bestehend aus Björn Ahl (Universität Köln) und Knut 

B. Pißler (Max-Planck-Institut für ausländisches und inter-

nationales Privatrecht). Seit dem Jahr 2015 ist das Institut 

Mitherausgeber der Zeitschrift und sorgt insbesondere für 

die öffentliche Zugänglichmachung im Internet. Dort sind die 

Inhalte der jeweils vier letzten Ausgaben der Zeitschrift in 

Form von Textauszügen, diejenigen früherer Ausgaben als 

Volltexte im text- und seitenkonkordanten PDF-Format un-

entgeltlich abrufbar (Abonnenten des Druckwerks wird so-

fortiger Zugriff auf die neuesten Ausgaben eingeräumt). Die 

technische Administration leistet im Institut David Schröder-

Micheel.

Zeitschrift für Chinesisches 

Recht

ZChinR 25 (2018), 389 S.

(gemeinsam mit der DCJV und 

dem Deutsch-Chinesischen 

Institut für Rechtswissenschaft)

ISSN: Print 1613-5768,  

online 2366-7125.

Aus dem Inhalt des 25. Jahrgangs: China hat im April 2018 ein 

Gesetz über die Beteiligung von Laien an der Rechtsprechung 

der Volksgerichte verabschiedet. Welche Punkte das Gesetz neu 

regelt und welche Konsequenzen durch diese Neuregelungen zu 

erwarten sind, analysiert Knut Benjamin Pißler in seinem Beitrag 

„Laienrichter in China nach dem neuen Schöffengesetz: Mehr als 

nur Dekoration?“; der Aufsatz und die gesetzlichen Bestimmungen 

(Chinesisch und Deutsch) sind in ZChinR Heft 3/2018 abgedruckt. 

Weitere Informationen über die Zeitschrift und Zugang zu Ab-

stracts und Volltexten unter: 

www.zchinr.de

7. Max Planck Private Law Research Paper Series 

Seit dem Jahr 2010 betreibt das Institut auf der Onlineplatt-

form des Social Science Research Network (SSRN) als Teil 

des „Legal Scholarship Network“ die „Max Planck Insti-

tute for Comparative & International Private Law Research 

Paper Series (RPS)“. Gemäß den Richtlinien veröffentlicht 

die Reihe deutsch- und fremdsprachige Aufsätze von 

Mitarbeiter*innen des Instituts, die bereits ein Verlag zum 

(Erst-) Abdruck angenommen hat (Accepted Paper Series). 

Die Research Paper Series veranschaulicht damit die große 

Bandbreite an Themen und Veröffentlichungsorganen, mit 

denen die Wissenschaftler*innen des Instituts befasst sind.

Die RPS-Redaktion im Institut (Christian Eckl, David Schröder-

Zeitschrift für Japanisches 

Recht /Journal of Japanese Law

ZJapanR 23 (2018) Nr. 45, IV + 

355 S. und Nr. 46, IV + 359 S. 

(gemeinsam mit der DJJV).

Carl Heymanns Verlag (eine 

Marke von Wolters Kluwer 

Deutschland), Köln 2018. 

ISSN: Print 1431-5726, 

online 2366-7117.

Im Berichtsjahr 2018 sind darü-

ber hinaus vier Sonderhefte der 

Zeitschrift für Japanisches Recht 

erschienen: Sonderheft Nr. 9 über 

„Recht als Verwirklichung individu-

eller Ansprüche in Japan – Diskurse 

und Anwendungen“, hrsg. von Bälz; 

Nr. 10 über „Self-regulation in Pri-

vate Law in Japan and Germany“, 

hrsg. von Baum/Bälz/Dernauer;  

Nr. 11 über „Information Duties – 

Japanese and German Private Law“, hrsg. von Dernauer/Baum/

Bälz; Nr. 12 über „Comparative Corporate Governance – The Case 

of Japan“, hrsg. von Hiroshi Oda.

6. Zeitschrift für Chinesisches Recht 

Die Anfänge der ZChinR reichen bis in das Jahr 1994 zurück, 

als von der Deutsch-Chinesischen Juristenvereinigung e.V.  

(DCJV) in Verbindung mit dem Deutsch-Chinesischen Institut 

für Wirtschaftsrecht in Göttingen und Nanjing (VR China) re-

gelmäßige Newsletter mit aktuellen Informationen zum chi-

nesischen Zivil-, Wirtschafts- und Außenwirtschaftsrecht an 

die Mitglieder der Juristenvereinigung herausgegeben wur-

den. Unter ihrem heutigen Namen erscheint die Zeitschrift 

seit dem Jahr 2004 und ist weiterhin die einzige fortlaufende 

deutschsprachige Publikation zum chinesischen Recht, die 

ausführliche Berichte und Analysen, Informationen über ak-

tuelle Rechtsentwicklungen, Übersetzungen der wichtigsten 

neuen chinesischen Gesetze sowie Tagungsberichte und 

Rezensionen von Büchern zum chinesischen Recht veröf-

fentlicht.

Die ZChinR erscheint viermal im Jahr mit insgesamt ca. 400 

Druckseiten, unter der Schriftleitung des stellvertretenden 

Direktors des Deutsch-Chinesischen Instituts für Rechts-

wissenschaft der Universitäten Göttingen und Nanjing (Pe-

ter Leibküchler). Ihm steht ein wissenschaftlicher Beirat zur 



89

1. European Business Organization Law Review

Der internationale Wettbewerb 

um die „richtige“ Organisations-

form für unternehmerische Ak-

tivitäten fordert die rechts- und 

wirtschaftswissenschaftliche 

Forschung heraus. Vor diesem 

Hintergrund will die EBOR einen 

europäischen Diskussionsbeitrag 

zur Corporate Governance und 

zum Kapitalmarktrecht leisten 

und die hierbei entwickelten Re-

gulierungskonzepte kritisch begleiten. Die Zeitschrift verfolgt 

einen interdisziplinären Ansatz und wendet sich an Wissen-

schaft und Praxis. Sie erscheint viermal jährlich mit einem 

Gesamtumfang von etwa 800 Druckseiten und wird von der 

T.M.C. Asser Press in Zusammenarbeit mit dem Asser-Institut 

in Den Haag herausgegeben. 

Rainer Kulms aus dem Institut trägt als Editor-in-Chief die re-

daktionelle Verantwortung. Der Editorial Board ist mit Luca 

Enriques, Brigitte Haar, Vesna Lazić, Francisco Marcos, 

Joseph McCahery, Niamh Moloney und Katharina Pistor in-

ternational besetzt. Gleiches gilt für den zwölfköpfigen Advi-

sory Board, zu dem aus dem Institut Ernst-Joachim Mestmä-

cker zählt.

2. Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz 

Aktuelle und grundlegende The-

men des deutschen, österrei-

chischen und schweizerischen 

Gesellschafts- und Kapitalmarkt-

rechts behandelt eine im Jahr 

2011 initiierte Buchserie, deren 

Einzelbände auf die von den 

Herausgeber*innen unter ande-

rem in Hamburg durchgeführten 

Jahrestreffen deutschsprachiger 

Gesellschaftsrechtler*innen zu-

rückgehen. Die Beiträge und Diskussionsergebnisse dieser 

Zusammenkünfte werden in Sammelbänden veröffentlicht, 

die mit einem durchschnittlichen Umfang von ca. 300 Druck-

seiten von Mohr Siebeck in Tübingen verlegt werden.

Micheel und Andrea Jahnke) erfasst die in Frage kommenden 

Aufsätze und bereitet sie für die Onlinepublikation vor. Alle 

Beiträge werden zusätzlich in E-Journals zusammengestellt, 

die per E-Mail an die über 3.700 Abonnenten der Reihe ver-

schickt werden. Im Rahmen des urheberrechtlich Zulässigen 

ist es das erklärte Ziel, Mitarbeiterpublikationen möglichst 

zeitnah der Öffentlichkeit frei zugänglich zu machen („grü-

ner Open Access“). Zu diesem Zweck werden auch Einzel-

absprachen bzw. Rahmenvereinbarungen mit Verlagen über 

Zweitveröffentlichungsrechte der Institutsmitarbeiter*innen 

getroffen.

Max Planck Institute for Com-

parative & International Private 

Law Research Paper Series 

(Accepted Paper Series).

Volume 8, Research Papers 

No. 2018/1–2018/28

Social Science Electronic 

Publishing & Elsevier, Rochester, 

New York 2018. 

Aus dem Inhalt des 8. Jahrgangs: In der Themenausgabe des E-

Journals vom Dezember 2018 (Vol. 8 No. 7, „Mehr Freiheit wagen“) 

konnten aufgrund einer Sondervereinbarung mit Mohr Siebeck die 

aus dem Hause stammenden Beiträge zu dem Symposium anläss-

lich der Verabschiedung von Jürgen Basedow aus dem aktiven 

Dienst am Hamburger Max-Planck-Institut veröffentlicht werden. 

Weitere Informationen über die Reihe und die einzelnen Papers 

unter:

www.ssrn.com/link/Max-Planck-Comparative-RES.html

II. Weitere regelmäßige Veröffentlichungen aus dem Institut

Neben den vorstehenden Institutspublikationen, die maßgeb-

lich vom Direktorium als Institutsleitung getragen werden, 

sind die Wissenschaftler*innen des Hauses an vielen ande-

ren regelmäßigen Veröffentlichungen beteiligt. Dabei sind sie 

etwa in Herausgeberschaft von Kommentaren, Handbüchern, 

Schriftenreihen oder Material- und Gesetzessammlungen tä-

tig oder sie gestalten durch ihre Mitarbeit in Schriftleitungen 

oder Redaktionsbeiräten diverser Zeitschriften die rechts-

wissenschaftliche Publikationslandschaft auf den Arbeits-

gebieten des Instituts und darüber hinaus. Siehe hierzu im 

Einzelnen 94 ff. Im Folgenden seien im Wege einer Auswahl 

einige Beispiele in alphabetischer Reihenfolge genannt:
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Druckseiten in insgesamt 175 Kapiteln veröffentlicht, die im 

Wege von 43 Ergänzungslieferungen an die Bezieher verteilt 

wurden. In diesem Rahmen konnten im genannten Zeitraum 

10 Themenbände abgeschlossen werden. Bei diesem wis-

senschaftlichen Großprojekt wirkten zahlreiche Gelehrte aus 

allen Erdteilen mit, darunter auch viele Mitarbeiter*innen des 

Instituts. Das Werk richtet sich in erster Linie an die wissen-

schaftlichen Rechtsvergleicher, denen eine nach Umfang, 

Blickwinkel und Geschlossenheit einmalige vergleichende 

Analyse der Rechtsordnungen der Welt angeboten wird. Es 

wendet sich aber auch an Gesetzgeber und Richter*innen al-

ler Länder, die zur Fortbildung des Rechts berufen sind. Denn 

bei der Verbesserung bestehender und der Entwicklung 

neuer Regeln sollen die Erfahrungen und Lösungen anderer 

Länder berücksichtigt werden, um zeitgemäße, optimale und 

– soweit möglich – einheitliche Ergebnisse zu erzielen. Nach 

einführenden Länderberichten zu den Rechtsordnungen der 

Welt erstreckt sich die Spanne der behandelten Sachthemen 

über die gesamte Bandbreite des Zivilrechts. 

Im Institut standen die Beiträge in den vergangenen Jahren 

unter der persönlichen Federführung von Ulrich Drobnig. Auf 

diese Weise konnte im Jahr 2017 noch die 43. Lieferung mit 

vier erbrechtlichen Kapiteln erscheinen, sodass im Jahr 2018 

bei Mohr Siebeck in Tübingen der Band V (Succession, hrsg. 

von K.H. Neumayer und U. Drobnig) zum Abschluss gebracht. 

Seither obliegen das Projekt und dessen Koordination dem 

Brill Verlag, der die bisherigen Veröffentlichungsergebnisse 

der Jahre 1971 bis 2018 nunmehr im Rahmen der „BrillOnline 

Reference Works“ im Internet anbietet.

5. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht

Die ZEuP wurde im Jahr 1993 ge-

gründet und ist seitdem über den 

deutschen Sprachraum hinaus 

ein führendes Forum für die Euro-

päisierung des Privatrechts und 

der Privatrechtswissenschaft. 

Die vierteljährlich erscheinende 

Zeitschrift befasst sich mit 

Grundlagen und aktuellen Ent-

wicklungen des EU-Rechts mit 

Privatrechtsbezug, der Rechts-

vergleichung und Rechtsgeschichte, der Rechtsvereinheitli-

chung, des Internationalen Privatrechts sowie einzelner eu-

ropäischer Privatrechtsordnungen.

Die Serie wird von Holger Fleischer, Direktor am Max-Planck-

Institut, gemeinsam mit Susanne Kalss, Wirtschaftsuniversi-

tät Wien, und Hans-Ueli Vogt, Universität Zürich, heraus-

gegeben. Alle Einzelbände werden im Institut redaktionell 

bearbeitet und druckreif gemacht. Seit dem Jahr 2018 ist die 

Serie Bestandteil der Institutsreihe „Beiträge zum auslän-

dischen und internationalen Privatrecht“.

3. Hamburg Studies on Maritime Affairs

Die durch das beschleunigte 

Bevölkerungswachstum und die 

Liberalisierung des internationa-

len Handels weiter zunehmende 

Nutzung der Meere erfordert 

eine gründliche Auseinander-

setzung mit den Konsequenzen. 

Abgesehen von der Koordinie-

rung der etablierten Nutzungs-

formen und der Erforschung ihrer 

Auswirkungen und Wechselwir-

kungen mit der Natur erhebt sich die Frage, wem die knappen 

Ressourcen zuzuordnen sind. Die in den Jahren 2002–2014 

vom Institut in Kooperation mit einer Reihe weiterer For-

schungseinrichtungen betriebene „International Max Planck 

Research School for Maritime Affairs“ (IMPRS) war mit der 

rechtlichen, wirtschaftlichen und naturwissenschaftlichen 

Dimension der Thematik befasst, und ihre Forschungser-

gebnisse wurden in der seit dem Jahr 2004 bei Springer er-

scheinenden Reihe „Hamburg Studies on Maritime Affairs“ 

veröffentlicht. 

Mit Ablauf des Jahres 2014 stellte die IMPRS ihre Tätigkeit 

ein, die Schriftenreihe wird jedoch fortgeführt und qualifi-

zierte Manuskriptangebote zu den skizzierten Themenbe-

reichen sind willkommen. Herausgeber seitens des Instituts 

ist Jürgen Basedow.

4. International Encyclopedia of Comparative Law

Seit dem Beginn der Arbeiten an 

der IECL in den 1960er-Jahren 

wurden beim Verlag Mohr Sie-

beck, Tübingen, zuletzt in Ge-

meinschaft mit Martinus Nijhoff 

Publishers bzw. Brill, Leiden/

Boston, in den Jahren 1971–

2018 rund 18.000 doppelspaltige 
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III. Sonstige Publikationsprojekte

Wie andere Wissenschaftseinrichtungen ist auch das Max-

Planck-Institut mit vielfältigen Tätigkeiten befasst, die früher 

hauptsächlich von Verlagen ausgeübt wurden. Das Aufga-

benspektrum reicht dabei vom Korrekturlesen über Textver-

arbeitung, Satz und Lektorat bis hin zum umfassenden Pro-

jektmanagement. Letzteres wird etwa im Zusammenhang mit 

zahlreichen Tagungsbänden, Sammelbänden und Handbü-

chern erforderlich, die jährlich im Hause zu den Arbeitsge-

bieten des Instituts entstehen und in verschiedensten Reihen 

und bei Verlagen des In- und Auslands erscheinen. Je nach 

den Anforderungen und Möglichkeiten im Einzelfall überneh-

men Institutsmitarbeiter*innen – häufig mit Hilfe der Abteilung 

Redaktionen – auch das Publikationsmanagement. Die Unter-

stützung durch die Serviceabteilung Redaktionen setzt bei der 

konzeptionellen und technischen Beratung und Koordination 

der beteiligten Autor*innen oder Herausgeber*innen an, zum 

Teil auch bei der angemessenen Gestaltung der Verlagsver-

träge und Fragen der Finanzierung. Häufig werden daraufhin 

projektbezogene Teams gebildet, die aus wissenschaftlichen 

und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern zusammengesetzt sind. Soweit erforderlich können auch 

externe Hilfskräfte hinzugezogen werden. 

Im Berichtsjahr 2018 haben im Hause insbesondere folgende 

Redaktionskräfte wissenschaftliche Publikationsvorhaben 

des Instituts und seiner Mitarbeiter*innen unterstützt: Im eng-

lischen Lektorat leisteten Michael Friedman und Jane Yager 

Hilfe, die redaktionelle Bearbeitung von deutschsprachigen 

Manuskripten nicht nur in der RabelsZ-Redaktion übernahm 

Anke Schild. Formatierung, Satz und in Einzelfällen erforder-

liche Recherchearbeit haben vielfach Gundula Dau, Renate 

Groß, Andrea Jahnke und Janina Jentz durchgeführt. Tech-

nischen Support rund um das Angebot der Serviceabteilung 

Redaktionen gewährleistete David Schröder-Micheel. Mit 

wissenschaftlichem Lektorat und der Gesamtkoordination 

war Christian Eckl befasst. 

Die Zeitschrift wird herausgegeben von Jürgen Basedow, 

Eva-Maria Kieninger, Reiner Schulze, Gerhard Wagner, Marc-

Philippe Weller und Reinhard Zimmermann. Sie erscheint 

im Verlag C.H. Beck in München, der jährliche Umfang be-

trägt ca. 1.000 Druckseiten. Die Schriftleitung wird von den 

Herausgeber*innen im Rotationsverfahren übernommen und 

ist mit dem dafür erforderlichen Redaktionsteam regelmäßig 

auch im Max-Planck-Institut angesiedelt. Im Jahr 2018 wurde 

das 25jährige Jubiläum der Zeitschrift durch ein Symposium 

gefeiert, das am 4. und 5. Mai im Institut stattfand. Die Beiträ-

ge zu dem Thema „Neuorientierung im Europäischen Privat-

recht“ sind in Heft 4/2018 veröffentlicht.

6. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht

Die ZGR wurde 1972 gegründet 

und versteht sich als die Zeit-

schrift für Wissenschaft und 

Praxis des Unternehmensrechts. 

Traditionelle Schwerpunkte sind 

das Unternehmens-, Gesell-

schafts- und Kapitalmarktrecht. 

Ständig zunehmende Bedeutung 

haben internationale, vor allem 

europäische, und interdiszipli-

näre Aspekte. Für Grundfragen 

auf diesen Gebieten ebenso wie 

für ausgewählte Einzelfragen bietet die ZGR ein Forum für Rat 

und neue Lösungswege; zu Wort kommen Universitätslehrer, 

Rechtsanwälte, Richter, Unternehmens- und Verbandssyndizi 

und alle anderen, die in der Unternehmenspraxis Rechtsrat 

erteilen. Im zweijährigen Abstand greift die ZGR Schwer-

punktthemen auf, um die Diskussion namhafter Fachvertreter 

in Universitäten, Gerichten und in der Beratung zu bündeln; 

in unregelmäßigem Abstand erscheinen Sonderhefte zu The-

men, die für ihre Bezieher von besonderem Interesse sind. 

  

Die von Marcus Lutter und Herbert Wiedemann begründete 

Zeitschrift wird herausgegeben von Alfred Bergmann, Hol-

ger Fleischer, Wulf Goette, Heribert Hirte, Peter Hommelhoff, 

Gerd Krieger, Hanno Merkt, Christoph Teichmann, Jochen 

Vetter, Marc-Philippe Weller und Hartmuth Wicke; zu den frü-

heren Herausgebern zählt Klaus J. Hopt. Die ZGR erscheint 

zweimonatlich im Verlag De Gruyter mit einem Umfang von 

ca. 1.000 Druckseiten im Jahr. 
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06
2018 haben wir 252 Publikationen 

veröffentlicht,  
143 Vorträge gehalten und  

127 Semesterwochenstunden  
unterrichtet.
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Jürgen Basedow 
Staatsexamina 1974/1979 

(Hamburg),  
Dr. iur. 1979 (Hamburg),  

LL.M. 1981 (Harvard),  
Habilitation 1986 (Hamburg),  

Dr. h.c. 2002 (Stockholm), 
Dr. rer. pol. h.c. 2012 (Lüneburg), 

Dr. h.c. 2012 (Tiflis), 
Dr. h.c. 2013 (Fukuoka), 

Dr. h.c. 2016 (Paris II).                                                         
Direktor am Institut  

und Professor an der 
 Universität Hamburg 

Veröffentlichungen der Mitarbeiter*innen
Basedow, Jürgen, 60 Jahre Rechtsharmonisierung oder: vom unaufhaltsamen Drang zur Verordnung, Europäische 

Zeitschrift für Wirtschaftsrecht [EuZW] 2018, 1–2.

–  International economic law and commercial contracts: promoting cross-border trade by uniform law 

conventions, Uniform Law Review [ULR] 23 (2018), 1–14.

–  Rechtsdurchsetzung und Streitbeilegung – Die Vielfalt von Durchsetzungsformen im Lichte von Zielkonflikten, 

JuristenZeitung [JZ] 2018, 1–12.

 –  Max Planck Private Law Research Paper No. 18/10 (https://ssrn.com/abstract=3198756)

–  Sektorielle Politiken und allgemeine Privatrechtssystematik – Korreferat –, Zeitschrift für Europäisches 

Privatrecht [ZEuP] 2018, 782–787.

–  EU Private Law in Ukraine – The Impact of the Association Agreement (Max Planck Private Law Research 

Paper, No. 18/26), 2018, 18 S., https://ssrn.com/abstract=3299509, 13.12.2018.

–  Schlusswort, in: Anatol Dutta, Christian Heinze (Hg.), „Mehr Freiheit wagen” – Beiträge zur Emeritierung von 

Jürgen Basedow (Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht, 124), Mohr Siebeck, Tübingen 

2018, 477–483.

–  Em direção a uma Lei Contratual Securitária Europeia?, Revista Jurídica de Seguros 9 (2018), 188–212.

–  Institut de droit international, 78. Session in Hyderabad, 3.–10. September 2017 – UN-Sanktionen, 

Massenmigration, einstweiliger Rechtsschutz, IPR und Menschenrechte –, Rabels Zeitschrift für ausländisches 

und internationales Privatrecht [RabelsZ] 82 (2018), 382–384.

–  Trippelschritte zum kollektiven Rechtsschutz, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht [EuZW] 2018,  

609–614.

–  Consistency in EU Conflict of Laws, Revija Za Evropsko Pravo / Review of European Law 20, 1 (2018), 5–27.

–  Multiple Facets of Law Enforcement, in: Nicolás Etcheverry Estrázulas, Diego P. Fernández Arroyo (Hg.), 

Enforcement and Effectiveness of the Law – La mise en oeuvre et l’effectivité du droit, General Contributions of 

the Montevideo Thematic Congress (Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law, 30), Springer, Cham 

2018, 3–32.

–  Rezension: Rüping, Matthias: Der mündige Bürger. Leitbild der Privatrechtsordnung? Berlin 2017, Rabels 

Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht [RabelsZ] 82 (2018), 844–847.

–  The Hague Conference and the Future of Private International Law – A Jubilee Speech, Rabels Zeitschrift für 

ausländisches und internationales Privatrecht [RabelsZ] 82 (2018), 922–943.

 –  Max Planck Private Law Research Paper No. 18/12 (https://ssrn.com/abstract=3271664).

–  The Lex Situs in the Law of Movables: A Swiss Cheese, Yearbook of Private International Law [YbPIL] 

18.2016/2017 (2018), 1–17.

–  Internationales Wirtschaftsrecht und Justizielle Zusammenarbeit – Zur Assoziierungspolitik der Europäischen 

Union –, in: Europa als Rechts- und Lebensraum, Liber Amicorum für Christian Kohler zum 75. Geburtstag, 

Gieseking, Bielefeld 2018, 9–22.

–  Soft Law im Kollisionsrecht – Anmerkungen zu den Haager Grundsätzen über die Rechtswahl, in: Festschrift für 

Anton K. Schnyder zum 65. Geburtstag, Schulthess, Zürich 2018, 3–18.

–  The EU Digital Single Market Strategy and Insurance Law, The Journal of Business Law [J.B.L.] 2018, 455–466.

–  L’espace judiciaire européen et ses voisins. À propos du lien entre l’intégration des marchés et la libre 

circulation des jugements, Revue critique de droit international privé [RCDIP] 2018, 425–431.

–  Die Europäisierung des britischen Versicherungsrechts, in: Robert Koch, Manfred Werber, Gerrit Winter (Hg.), 

Der Forschung – der Lehre – der Bildung. 100 Jahre Hamburger Seminar für Versicherungswissenschaft und 
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Grenzüberschreitende Durchsetzung von Forderungen in der EU – Bestandsaufnahme und Perspektiven, Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg, 13.04.2018.

– Videoübertragung an Höchstgerichten: Anlass zur rechtsvergleichenden Bestandsaufnahme und Untersuchung 

(rechts-)politischer Dimensionen des Öffentlichkeitsgrundsatzes, 4. Tagung junger ProzessrechtswissenschaftlerInnen, 

Oberster Gerichtshof Wien, 21.09.2018.

– Balancing arbitral independence and quality control: The institutional review of arbitral awards, ADR Days Barcelona 

2018, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 16.11.2018.

Yassari, Nadjma, Managing migration to Europe: do we have to reinvent the wheel?, PEPP (Programme in European Private 

Law for Postgraduates) “Hamburg Day”, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 

Hamburg, 17.10.2018.

– Islamic law in Europe: a new story or just the old tale?, Sixth CEFL Conference „Pluralism and Diversity of Family 

Relations in Europe“, Bucerius Law School, Hamburg, 02.11.2018.

Zimmermann, Reinhard, Debattenkultur, Stipendiatentreffen der Studienstiftung des deutschen Volkes, Oxford, 10.04.2018.

– England and Germany: Different Legal Cultures?, First Leibniz Lecture, Universität Cambridge, 12.04.2018.

– Understanding Private Law in Historical and Comparative Perspectiv, Legal History Seminar, Universität Cambridge, 

13.04.2018.

– The Textual Layers of European Contract Law, Private Law in a Changing World, Seminar in Honour of Professor Daniel 

Visser, Universität Edinburgh, 20.04.2018.

– Europäische Rechtskultur, Festrede, Promotionsfeier 2018 der Juristischen Fakultät, Universität Hamburg, 02.05.2018.

– Die Rolle wissenschaftlicher Entwürfe im europäischen Privatrecht-Kommentar, Kongress „Neuorientierung im 

Europäischen Privatrecht“: 25Jahre Europäische Privatrechtsentwicklung –25 Jahre ZEuP, Hamburg, 04.05.2018.

– And so English law flourished in noble isolation from Europe“ – Wie eigenartig ist das englische Recht?, Vortragsreihe 

„Leuchttürme der Rechtswissenschaft“, Freie Universität Berlin, 22.05.2018.

– Commentaries on European Contract Laws, Jour fixe im Institut für ausländisches und internationales Privat- und 

Wirtschaftsrecht, Universität Heidelberg, 12.06.2018.

– Juristische Methodenlehre in Deutschland, Symposium: Wie gestaltet sich die Methodenlehre in unterschiedlichen 

Ländern?, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg, 30.06.2018.

– Römisches Recht und Römische Kirche, öffentlicher Abendvortrag auf dem 42. Deutschen Rechtshistorikertag, Trier, 

18.09.2018.

– Seeing the Wood for the Trees: The New „Commentaries on European Contract Laws”, Comparative Law Discussion 

Group, Institute of European and Comparative Law, University of Oxford, 09.10.2018.

– Orientation in European Contract Law, Programme in European Private Law for Post-graduates, Max-Planck-Institut 

für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg, 17.10.2018.

Vorträge
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Tätigkeiten in wissenschaftlichen Gremien und 
Vereinigungen
Basedow, Jürgen, Member, Institut de droit international.

– Mitglied des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht.

– Mitglied des American Law Institute.

– Mitglied und Präsident (2006–2008) der International Academy of Commercial and Consumer Law.

– Titularmitglied und Generalsekretär (2006–2014) der Académie internationale de droit comparé.

– Mitglied der Restatement Group European Insurance Contract Law (1999–2014).

– Mitglied der Monopolkommission (2000–2008), Vorsitzender (2004–2008).

– Mitglied des Groupe Européen de Droit International Privé (seit 2000, 2015–2018 Präsident).

– Mitglied des Vorstands (2005–2009) und des Rates (seit 2009) der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht.

– Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft für Rechtsvergleichung e.V.

– Mitglied der Academia Europea (seit 2002).

– Mitglied des Versicherungsbeirats der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BAFIN (2005–2010).

– Mitglied des Kuratoriums (seit 2007) und des Vorstands (seit 2009), Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung.

– Mitglied des Wissenschaftlichen Rates der Barcelona Graduate School of Economics (2007–2013).

– Vorstandsvorsitzender, Deutsch-Türkische Juristenvereinigung e.V. (1998–2012).

– Ehrenmitglied, Ungarische Akademie der Wissenschaften.

– Mitglied des Kuratoriums der International Foundation for the Law of the Sea (seit 2009).

– Vorsitzender der Geisteswissenschaftlichen Sektion und Senator kraft Amtes der Max-Planck-Gesellschaft  

(2000–2003).

– Mitglied des Beirats, Institut de droit comparé Edouard Lambert, Lyon.

– Mitglied des Beirats, Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb (FIW).

– Member of the Scientific Council, Association internationale du droit de l’assurance (AIDA).

– Foreign Director of the Institute of International Law of the Sea and Maritime Law, School of Law, Shandong University/

China.

– Member of the Expert Committee, St. Petersburg International Legal Forum Private Law Prize.

Baum, Harald, Research Associate, European Corporate Governance Institute, Brüssel (seit 2003).

– Vizepräsident der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung (seit 1995).

– Senator (kraft Amt) der Max-Planck-Gesellschaft (2008–2011).

– Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion der 

Max-Planck-Gesellschaft (2006–2011).

– Schlichter der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion der Max-Planck-Gesellschaft (2006–2012).

– Mitglied des Lenkungsausschusses „Arbeitssicherheit für die Max-Planck-Gesellschaft” (2009–2012).

– Ombudsperson am MPI für Privatrecht (2011–2017).

– Koordinator für den wissenschaftlichen Austausch mit der japanischen Partner-Institution Kyoto Universität  

(seit 2008).

– Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates des Interdisziplinären Zentrums für Ostasienforschung (IZO), Goethe 

Universität, Frankfurt a. M. (seit 2011).

– Member of the Advisory Board, Australian Network of Japanese Law (ANJeL) (seit 2005).

– Member of the Advisory Board, Asian Law eJournal, The Legal Scholarship Network (www.ssrn.com) (seit 2003).

– Member of the Editorial Board, „The Asian Business Lawyer” (seit 2014).

– Advisor der „International Financing Law Group“ des von der japanischen Regierung unterstützten Projektes 

„Transparency of Japanese Law“ (seit 2011).

Mitgliedschaften
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– Adviser to the Board Director Training Institute of Japan (BDTI) (seit 2012).

– Miglied der Académie Internationale de Droit Comparé.

– Mitglied der Deutschen Gesellschaft für internationales Recht.

– Mitglied der Zivilrechtslehrervereinigung.

– Mitglied der Gesellschaft für Rechtsvergleichung e.V.

– Fellow of the European Law Institute.

– Mitglied der Bankrechtlichen Vereinigung.

– Mitglied der East Asian Law and Society Association.

– Mitglied der Deutschen Gesellschaft der JSPS-Stipendiaten.

– Mitglied der Deutsch-Japanischen Gesellschaft zu Hamburg.

– Mitglied der Evakuierungskommission des DGIA für das „Deutsche Institut für Japanstudien“ (Tokyo) (2010–2012).

– Gutachter für den Deutschen Akademischen Austauschdienst.

– Gutachter für die Alexander v. Humboldt-Stiftung.

Cools, Sofie, Mitglied des Centre belge du droit des sociétés.

Damar, Duygu, Mitglied der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung e.V.

– Mitglied des Vereins der Freunde des MPI für Privatrecht, Hamburg.

Duden, Konrad, Mitglied der Wissenschaftlichen Vereinigung für Familienrecht.

– Mitglied des Deutschen Familiengerichtstags.

– Fellow des European Law Institute.

Doralt, Walter, Gründungsmitglied des European Law Institute (ELI) sowie Mitglied im Council des ELI (seit 2011, Wiederwahl 

2013 und 2015).

Fleischer, Holger, Mitglied der Informal Company Law Expert Group (ICLEG) bei der Europäischen Kommission.

– Mitglied Zivilrechtslehrervereinigung.

– Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Aktieninstituts e.V. (DAI), Frankfurt a.M.

– Académie Internationale de Droit Comparé, Paris, Mitglied.

– Mitglied Deutsch-Amerikanische Juristenvereinigung.

– Mitglied im Arbeitskreis Wirtschaft und Recht des Stifterverbandes der Deutschen Wirtschaft.

– European Institute for Corporate Governance (ECGI), Brüssel, Research Associate.

– Paolo Baffi Research Center on Financial Markets, Università Bocconi, Mailand, advisory board.

Fulli-Lemaire, Samuel, Mitglied des European Law Institute (seit 2011).

– Mitglied des Société de législation comparée (seit 2012).

– Member of the Editorial Board of the Familia journal.

– Associate Editor of the Italian Law Journal.

Holland, Claudia, Mitglied des Sprecherkreises der Informationsdienstleister*innen der Max-Planck-Gesellschaft e.V. 

– Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare.

Hopt, Klaus J., Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle (seit 2008).

– Académie internationale de droit comparé / International Academy of Comparative Law, La Haye/The Hague (membre 

titulaire/titular member).
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– Seniormitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.

– Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft (korrespondierendes Mitglied in der Klasse für Geistes-

wissenschaften).

– Vetenskapssocieteten i Lund, Schweden (New Society of Letters at Lund) (korrespondierendes Mitglied).

– Kuratoriumsmitglied der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung.

– European Corporate Governance Institute (inaugural fellow).

– International Faculty of Corporate and Capital Market Law.

– Society of European Contract Law (SECOLA, member of the advisory board).

– Mitglied Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung.

– Mitglied Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht.

– Mitglied Gesellschaft für Rechtsvergleichung e.V.

– Mitglied des Übersee-Club Hamburg.

– Mitglied Zivilrechtslehrervereinigung.

– Mitglied des Arbeitskreises Finanzmarktregulierung beim Bundesministerium der Finanzen.

Illmer, Martin, Mitglied der Gesellschaft für Rechtsvergleichung e.V.

– Mitglied der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR).

– Mitglied der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS und DIS 40).

– Mitglied des Hamburg Arbitration Circle.

– Mitglied der Deutsch-Britischen Juristenvereinigung.

Jessel-Holst, Christa, Mitglied des Internationalen Herausgeberbeirats von Pravo i Privreda (Belgrad).

– Mitglied des internationalen Herausgeberbeirats von Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu/Annals of the Faculty of Law 

in Belgrade.

Kulms, Rainer, Editor-in-Chief der European Business Organization Law Review [EBOR], T.M.C. Asser Press, Den Haag.

– Mitglied des Internationalen Herausgeberbeirats von Pravo i Privreda (Belgrad).

Kurzynsky-Singer, Eugenia, Mitglied der Deutsch-Russischen Juristenvereinigung e.V. (DRJV).

Leyens, Patrick C., Mitglied des Arbeitskreis „Corporate Governance Reporting“ der Schmalenbach-Gesellschaft für 

Betriebswirtschaft, Köln.

– Mitglied der Bankrechtlichen Vereinigung, Frankfurt a.M.

– Mitglied des Deutschen Juristentags, Bonn.

– Mitglied der European Association of Law and Economics, Haifa.

– Mitglied der Gesellschaft für Recht und Ökonomik, Hamburg.

– Mitglied der Gesellschaftsrechtlichen Vereinigung, Düsseldorf.

– Mitglied des Vereins der „Freunde des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht”, 

Hamburg.

– Research Fellow, Europakolleg Hamburg.

– Research Member, European Corporate Governance Institute, Brüssel.

– Mitglied des Arbeitskreises Corporate Governance Reporting der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft, 

Köln.

– Mitglied des Deutschen Hochschulverbands, Bonn.

– Mitglied der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft, Köln.

– Mitglied der Zivilrechtslehrervereinigung.

Mitgliedschaften
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Marshall, Brooke Adele, Member of the European Law Institute.

– Member of the Société de législation comparée.

Mestmäcker, Ernst-Joachim, Mitherausgeber: ORDO. Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Lucius & 

Lucius, Stuttgart.

– Mitglied des Advisory Board: Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE), Zeitschrift für die gesamte 

Staatswissenschaft. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.

– Member of the Editorial Advisory Board: Journal of International Economic Law (JIEL), Oxford University Press, Oxford.

– Mitglied des Beirats: Wirtschaft und Wettbewerb (WuW), Zeitschrift für deutsches und europäisches 

Wettbewerbsrecht. Verlag Handelsblatt, Düsseldorf.

– Member of the Advisory Board: European Business Organization Law Review (EBOR), T. M. C. Asser Press.

Möller, Lena-Maria, Mitglied der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient.

– Mitglied der Gesellschaft für Arabisches und Islamisches Recht e.V.

– Member of the Middle East Studies Association.

– Member of the International Society for Islamic Legal Studies.

– Member of the Commission on Legal Pluralism.

– Mitglied der Gesellschaft für Rechtsvergleichung e. V.

–  Mitglied der Arab-German Young Academy of Sciences and Humanities.

Pißler, Knut B., Gründungsmitglied der European China Law Studies Association e.V.

– Vorstandsmitglied der Deutsch-Chinesischen Juristenvereinigung e.V.

– Internetbeauftragter der Deutsch-Chinesischen Juristenvereinigung e.V.

– Stellvertr. Vorsitzender der Deutsch-Koreanischen Juristischen Gesellschaft Hamburg e.V.

– Mitglied im Beirat des Deutsch-Chinesischen Instituts für Rechtswissenschaft der Universitäten Göttingen und 

Nanjing.

– Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift für Chinesisches Recht (ZChinR).

– Mitglied im Beirat (Advisory Board) der Zeitschrift „Journal of Current Chinese Affairs“.

– Mitglied im Herausgeberbeirat des China-EU Law Journal.

– Mitglied im Internationalen Beirat der Rechtsfakultät der National Chengchi University in Taiwan.

– Mitglied im Herausgeberkomitee der Zeitschrift „The Asian Business Lawyer“ des Korea University Legal Research 

Institute.

– Mitglied der Deutsch-Vietnamesischen Gesellschaft e.V.

– Vizevorsitzender der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft Hamburg e.V.

– Assoziiertes Mitglied des Centre for Modern East Asian Studies der Georg-August-Universität Göttingen.

– Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen der Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sektion der 

Max-Planck-Gesellschaft (seit 2017).

– Gutachter für die Alexander v. Humboldt-Stiftung.

– Gutachter für den Deutschen Akademischen Austauschdienst.

Samtleben, Jürgen, Miembro Honorario de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado.

– Mitglied der Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung.

– Mitglied der Argentinisch-Deutschen Juristenvereinigung.

– Mitglied der Deutsch-Mexikanischen Juristenvereinigung.

– Mitglied der Deutsch-Lusitanischen Juristenvereinigung.

– Mitglied der Gesellschaft für Rechtsvergleichung e.V.
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Schmidt, Jan Peter, Vorstandsmitglied der Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung.

– Mitglied der Deutsch-Argentinischen Juristenvereinigung.

– Mitglied der Deutsch-Lusitanischen Juristenvereinigung.

– Mitglied in der Gesellschaft für Rechtsvergleichung e.V.

– Mitglied in Deutscher Gesellschaft für Rechtsvergleichung

– Hereditare – Wissenschaftliche Gesellschaft Für Erbrecht e.V.

Siehr, Kurt, Mitglied des Vorstands (1992) und des Rates (seit 1994) der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht.

– Mitglied des Vorstands des Vereins „Freunde des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales 

Privatrecht“

– Sekretär der Unidroit Foundation, Rom.

– Ehrenmitglied des Hellenischen Instituts für Internationales Recht, Athen.

– Mitglied der International Society of Cultural Property; New York.

– Mitglied des Vorstandes der Forschungsgesellschaft Kunst und Recht, Wien.

– Mitglied des Beirates des Instituts für Kunst und Recht, Heidelberg.

– Mitglied der Fondation pour le droit de l’art, Genf.

– Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Rechtsvergleichung.

– Mitglied des Groupe européen de droit international privé.

– Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Internationales Recht.

– Mitglied der bilateralen Vereinigungen Deutschland – Israel, Deutschland – Italien, Deutschland – Türkei und 

Deutschland – USA.

– Mitglied der Academia dei Giusprivatisti Europei, Pavia.

– Mitglied der Zivilrechtslehrervereinigung.

– Mitglied des Deutschen Rats für Internationales Privatrecht.

– Mitglied der Internationalen Vereinigung für Familienrecht.

– Mitglied der Internationalen Vereinigung für Zivilverfahrensrecht.

– Vorstandsmitglied der International Cultural Property Society.

– Mitglied der Society of European Contract Law.

– Mitglied der deutschen Sektion der International Law Association.

– Gastprofessor der Tel Aviv University Buchmann Faculty of Law.

– Korrespondierendes Mitglied von UNIDROIT.

– Board Member der Uniform Law Foundation.

Yassari, Nadjma, Vorstandsvorsitzende der Deutsch-Iranischen Juristenvereinigung e.V. (DIJV).

– Kuratoriumsmitglied bei der Gesellschaft für Arabisches und Islamisches Recht e.V. (GAIR).

– Mitglied der wissenschaftlichen Vereinigung für Familienrecht e.V.

– Mitglied der Gesellschaft für Rechtsvergleichung e.V.

– Mitglied der Academia-net.de.

–  Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht (DGIR).

– Associate Member der Académie internationale de droit comparé (AIDC).

– Board of Editors, Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL).

– Board of Editors, Studies in Islamic Law and Society, Brill.

– Board of Editors, Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law, Brill.

– Board of Editors, Arab Law Quarterly (ALQ), Brill.

– Mitglied der Evaluierungskommission der Max Weber Stiftung für das Orient-Institut Beirut.

– Mitglied der Evaluierungskommission des BMBF für das Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“.

Mitgliedschaften
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– Gutachterin, Alexander von Humboldt-Stiftung.

– Gutachterin, South Africa’s National Research Foundation (NRF).

– Gutachterin, The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

– Gutachterin, The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

Zimmermann, Reinhard, Präsident der Studienstiftung des Deutschen Volkes (seit 2011)

– Vorsitzender der Gesellschaft für Rechtsvergleichung (seit Januar 2014).

– Vorsitzender der deutschen Zivilrechtslehrervereinigung (2011–2015).

– Senator der Max-Planck-Gesellschaft (Amtssenator 2006–2010 und Wahlsenator seit 2011).

– Senator (seit 2011) und Sprecher des Senats (seit 2017) des European Law Institute.

– Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Universität zu Köln (2010–2017).

– Vorstandsmitglied der Association Internationale des Sciences Juridiques (seit 2006).

– Auswärtiges Mitglied, All Souls College, Oxford (seit 2006).

– Honorary Professor, Universität Edinburgh (seit 2014).

– Ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (seit 2003).

– Korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (seit 1999).

– Corresponding Fellow, British Academy (seit 2002).

– Corresponding Fellow, Royal Society of Edinburgh (seit 2001).

– Korrespondierendes Mitglied der Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaften. 

– Auswärtiges Mitglied der Accademia delle Scienze di Torino (seit 2002).

– Korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (seit 2006).

– Mitglied der Academia Europaea (seit 2014).

– Beirat des Center of European and Comparative Law, University of Cambridge.

– Vorsitzender des Beirats der Forschungsstelle für Europäisches Schadensersatzrecht, Österreichische Akademie der 

Wissenschaften.

– Fachbeirat des Onderzoekcentrum Onderneming en Recht, Nijmegen.
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„Die Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses  
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des Instituts. Wir sehen  
darin eine herausragende  
und alle Arbeitsbereiche 
umfassende Aufgabe.“

Reinhard Zimmermann, Direktor 



136 Nachwuchsförderung

Nachwuchsförderung

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses hat für 

das Institut seit seiner Gründung einen besonderen Stellen-

wert. Das Institut sieht darin eine herausragende und alle 

Arbeitsbereiche umfassende Aufgabe. Habilitationen und 

Promotionen werden am Institut durch Referenten- und Dok-

torandenstellen gefördert. In internen Veranstaltungsforma-

ten wie dem Konzil oder der Aktuellen Stunde erhält der wis-

senschaftliche Nachwuchs des Instituts die Chance, seine 

Thesen und Erkenntnisse vorzutragen und zu diskutieren. Die 

jährlich im Wechsel stattfindenden Habilitandenkolloquien 

und PostDoc Conferences (Bericht vgl. S. 143) bieten Nach-

wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern aus ganz 

Europa ein besonderes Forum, um sich zu ihren Themen aus-

zutauschen und eigene, internationale Netzwerke zu knüpfen. 

Im Rahmen von Kooperationsprogrammen mit den Universitä-

ten Cambridge, Oxford und Kyōto wird den Nachwuchswiss-

senschaftlerinnen und -wissenschaftlern die Möglichkeit 

geboten, an auswärtigen Instituten zu forschen (vgl. S. 154). 

 

Wissenschaftliche Qualifikationen

Das Institut fördert aus Mitteln der Max-Planck-Gesellschaft 

eine Vielzahl an Habilitations- und Promotionsvorhaben. Im 

Berichtszeitraum 2018 wurden 3 Nachwuchswissenschaftle-

rinnen und -wissenschaftler habilitiert. Außerdem wurden 8 

Dissertationen abgeschlossen. 

Habilitationsförderung/PostDocs 

Das Institut fördert Habilitationsvorhaben in erster Linie 

dadurch, dass Habilitandinnen und Habilitanden auf wis-

senschaftlichen Planstellen (sog. „Referentenstellen“) die 

Gelegenheit gegeben wird, ihre Habilitation vorzubereiten. 

Daneben werden Habilitationsvorhaben im Einzelfall auch 

im Rahmen von drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten 

oder auf Grundlage einer Stipendienfinanzierung von dritter 

Seite verfolgt. 

Zusätzlich beschäftigt das Institut immer häufiger PostDocs 

aus dem Ausland, die am Institut an ihren PostDoc-Projekten 

arbeiten und forschen.

 Abgeschlossene Habilitationen

Bueren, Eckart 

Short-termism im Aktien- und Kapitalmarktrecht  

(Bericht siehe S. 18 f.).

Kurzynsky-Singer, Eugenia 

Transformation des Eigentumbegriffs im russischen  

und deutschen Recht (Bericht siehe S. 31 f.).

Liebrecht, Johannes 

Kategorienwandel in der rechtshistorischen Forschung des 

früheren 20. Jahrhunderts (Tätigkeitsbericht 2017, S. 40 f.).

Habilitationsvorhaben

Damar, Duygu

Diskriminierungsverbot im deutschen und US-amerika-
nischen Vertragsrecht.

Dubovitskaya, Elena
Offenlegungspflichten der Organmitglieder in Kapitalgesell-
schaften.

Duden, Konrad

Digitale Sachherrschaft.

Engelcke, Dörthe
Vergleich: Christliches und islamisches Familienrecht in Jor-
danien und im Libanon.

Heinrich, Elke

Kollegialorgane in Kapitalgesellschaften.

Korch, Stefan

Unternehmenskaufverträge.

Möller, Lena-Maria

Unbestimmte Rechtsbegriffe im islamischen Familienrecht.

Pendl, Matthias

Vorkaufs- und Aufgriffsrechte.

Schmidt, Jan Peter
Der Erbgang in Europa − Nachlassübergang und -abwick-
lung in historisch-vergleichender Perspektive (Bericht siehe  
S. 22 f.).

Scholz, Phillip

Die Erosion des erbrechtlichen Formzwangs.

Wiedemann, Denise

Sonderprivatrecht für Wohnraum (Arbeitstitel).
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Habilitationsgleiche Projekte  
ausländischer Wissenschaftler*innen

Marshall, Brooke Adele

Asymmetric Jurisdiction Clauses (abgeschlossen 2018,  

Bericht siehe S. 33 f.).

Patti, Francesco Paolo

Auslegung und Ergänzung von Testamenten (Bericht siehe 

S. 26 f.).

Perrouin-Verbe, Dorothée

Vertragsrecht und Haftung bei unerlaubten Handlungen 

(Bericht siehe S. 24 f.).

Traschler, Thomas

(Thema noch in der Entwicklung).

Promotionsförderung

Das Institut unterstützt durch die Vergabe von Doktoran-

denstellen eine Vielzahl von Promotionsvorhaben. Die Stel-

len werden größtenteils aus den Mitteln der institutionellen 

Nachwuchsförderung durch die MPG finanziert. Daneben 

stehen gesonderte Budgets für die Forschungsgruppe zum 

Recht islamischer Länder zur Verfügung. 

Derzeit sind knapp 30 Doktorandinnen und Doktoranden am 

Institut beschäftigt.

Abgeschlossene Dissertationen

Eichenhofer, Phillip

Rechtsmissbrauch. Eine historisch-vergleichende Untersu-

chung zum französischen, deutschen und englischen Recht.

Engel, Andreas

Internationales Kapitalmarktdeliktsrecht.

Gößling, Sebastian

Europäisches Kollisionsrecht und internationale Schiedsge-

richtsbarkeit – Die Bedeutung der Rom I-Verordnung bei der 

Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts durch in-

ternationale Handelsschiedsgerichte mit Sitz in der EU.

Laura Hering

Fehlerfolgenlehre im euopäischen Eigenverwaltungsrecht.

Sonnenberg, Anika

Der Güterichter im Arbeitsrecht.

Puig Stoltenberg, Teresa

Die Parteiautonomie im europäischen Erbrecht.

Thoma, Carl-Friedrich

Insolvenzrechtliche Gläubigerautonomie im Gläubigeraus-

schuss.

Weitzdörfer, Julius

Verbraucherkreditregulierung in Japan.

Promotionsvorhaben

Bauer, Leopold

Vorstandshaftung und Expertenrat – Verantwortung und 

Delegation in der Aktiengesellschaft.

Bong, Sebastian

Die Familienverfassung im Regelungsrahmen der Familien-

unternehmen.

Chatard, Yannick

Das Treuestimmrecht in der Aktiengesellschaft.

Danninger, Nadja

Die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast bei der Or-

ganhaftung im Kapitalgesellschaftsrecht.

Gleim, Jakob Michael

Letztwillige Schiedsklauseln in rechtsvergleichender und 

transnationaler Perspektive.

Hahn, Jakob

Das Schadensrecht der Geschäftsleiterhaftung.

Harzmeier, Lars

Geldprämien für Whistleblower.

Helmdach, Katharina

Kronzeugeninformationen im kartellrechtlichen Schadens-

ersatzprozess.

Hosemann, Eike Götz

Warum kein Schadensersatz wegen Ehebruchs? Rechtshi-

storische Untersuchung eines deutschen Sonderwegs (ca. 

1830 –1970).

Humm, Andreas

Grundlegende Wertvorstellungen als Schranken der Te-

stierfreiheit − Deutschland, England und Südafrika im 

Rechtsvergleich.

Klages, Nils

Beschlussmängel im chinesischen Gesellschaftsrecht.

Klapdor, Lisa-Kristin

(Thema noch in der Entwicklung).



138 Nachwuchsförderung

Kolb, Christian

(Thema noch in der Entwicklung).

Kopczynski, Lech

Anerkennung und fair trial.

Kranz, Jonas

Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand bei De-Facto-

Standards. 

Krell, Dominik

Change and Continuity in the Application of Islamic Private 

Law in Saudi Arabia.

Quast, Hendrik

Unternehmensfortführung durch Testamentsvollstrecker 

und Insolvenzverwalter.

Ruckteschler, Alexander Matthias

Die Veräußerung der streitbefangenen Sache – eine Neu-

bewertung.    

Schoppe, Christoph

Lebzeitige Schenkungen und ihre erbrechtliche Behand-

lung.

Schulz, Sophia

Schmerzensgeld – eine interdisziplinäre und rechtsverglei-

chende Betrachtung.

Sommerfeld, Antonia

Abdingbarkeit durch AGB im B2B-Rechtsverkehr – eine 

Analyse der Reformbedürftigkeit des deutschen AGB-

Rechts und möglicher Problemlösungen.

Suzuki-Klasen, Anna Katharina

A Comparative Study of Selected Aspects of the Formation 

of Contracts in Japanese Law Juxtaposed with English and 

German Law.

Sweeney, Andrew

The Landlord's Hypothec in Scots law. 

Tittel, Julia

Die US-amerikanische Benefit Corporation und die bri-

tische Community Interest Company.

Toman, Christine

(Thema noch in der Entwicklung).

Trinks, Jennifer

Das Stimmrecht beim Nießbrauch an Gesellschaftsanteilen 

im deutschen und französischen Recht.

Volmar, Maximilian

Digitale Marktmacht in Deutschland, der EU und den USA.

Entwicklung ehemaliger  
Habilitandinnen und Habilitanden

Abgeschlossene Habilitationen

Agstner, Peter

Habilitation 2017, Die Genossenschaft im Konzern, Priv.-

Doz. Universität Padua 2017.

Baetge, Dietmar

Habilitation 2007, Globalisierung des Wettbewerbsrechts – 

Eine internationale Wettbewerbsordnung zwischen Kartell 

und Welthandelsrecht, Prof. Technische Hochschule Wil-

dau (FH) Brandenburg 2011.

Baum, Harald

Habilitation 2004, Sammelhabilitation (Schwerpunkte: 

Deutsches und Europäisches Kapitalmarkt- und Wirt-

schaftsrecht, Japanisches Recht), Prof. Universität Ham-

burg 2010 (Referent am Institut).

Becker, Michael

Habilitation 1996, Verwaltungskontrolle durch Gesellschaf-

terrechte, Prof. Technische Universität Dresden 1998. nicht 

im SB

Christandl, Gregor

Habilitation 2015, Selbstbestimmtes Testieren in einer al-

ternden Gesellschaft – Eine Untersuchung zum Schutz des 

Erblassers vor Fremdbestimmung, Assoziierter Prof. Uni-

versität Innsbruck 2017.

Doralt, Walter

Habilitation 2017, Langzeitverträge in rechtsvergleichender 

und rechtsökonomischer Perspektive, Vertretungsprof. 

Universität Münster 2017, Vertretungsprof. Universität Re-

gensburg, 2018 Prof. Universität Graz, 2018. 

Dutta, Anatol

Habilitation 2012, Warum Erbrecht? – Das Vermögensrecht 

des Generationenwechsels in funktionaler Betrachtung, 

Prof. Universität Regensburg 2013, Prof. Universität Mün-

chen 2017.

Ehricke, Ulrich

Habilitation 1997, Das abhängige Konzernunternehmen in 

der Insolvenz, Prof. Universität Bremen 1999, Universität zu 

Köln 2003.

Ellger, Reinhard

Habilitation 2000, Bereicherung durch Eingriff, Prof. Univer-

sität Hamburg 2010 (Referent am Institut).
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Engel, Christoph

Habilitation 1992, Planungssicherheit für Unternehmen 

durch Verwaltungsakt, Prof. Universität Osnabrück 1992, 

Direktor am MPI zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern 

2003.

Fornasier, Matteo

Habilitation 2016, Kollektivvereinbarungen im grenzüber-

schreitenden Unternehmen, Vertretungsprof. Universität 

Augsburg 2017, Ruf Universität Greifswald 2019.

Haar, Brigitte †

Habilitation 2004, Das Konzernrecht der Personengesell-

schaften, Prof. Universität Frankfurt a.M. 2004.

von Hein, Jan

Habilitation 2007, Die Rezeption US-amerikanischen Gesell-

schaftsrechts in Deutschland, Prof. Universität Trier 2007, 

Universität Freiburg 2013.

Heinze, Christian

Habilitation 2014, Schadensersatz im Unionsprivatrecht – Ein 

Beitrag zur Durchsetzung des Europäischen Privatrechts 

durch nationale Gerichte, Prof. Universität Hannover 2014.

Hellwege, Phillip

Habilitation 2009, Allgemeine Geschäftsbedingungen, ein-

seitig gestellte Vertragsbedingungen und die allgemeine 

Rechtsgeschäftslehre, Prof. Universität Augsburg 2010.

von Hippel, Thomas

Habilitation 2006, Grundprobleme von Nonprofit-Organisa-

tionen, Vertretungsprof. an der Universität Hamburg 2006, 

Universität Heidelberg 2006/07, TU Dresden 2007, Universität 

Bochum 2007, Richter Amtsgericht Hamburg 2009.

Illmer, Martin

Habilitation 2017, Strukturen eines Dienstleistungsvertrags-

rechts, Vertretungsprof. Universität Mainz 2016, Richter 

Landgericht Hamburg 2017.

Kieninger, Eva-Maria

Habilitation 2001, Institutioneller Wettbewerb und Binnen-

marktziel, Prof. Universität Würzburg 2001.

Kleinschmidt, Jens

Habilitation 2012, Delegation von Privatautonomie auf Dritte, 

Prof. Universität Trier 2013.

Kulms, Rainer

Habilitation 1999, Schuldrechtliche Organisationsverträge 

in der Unternehmenskooperation, Privatdozent Universität 

Hamburg 1999, Adjunct Professor an der China University of 

Political Science and Law (Referent am Institut).

Kumpan, Christoph

Habilitation 2013, Der Interessenkonflikt im deutschen Privat-

recht – Eine Untersuchung zur Fremdinteressenwahrung und 

Unabhängigkeit, Universität Halle-Wittenberg 2016.

Leyens, Patrick C.

Habilitation 2015, Informationsintermediäre des Kapital-

markts – Private Marktzugangskontrolle durch Abschluss-

prüfung, Bonitätsrating und Finanzanalyse, Prof. School of 

Law, Erasmus Universiteit Rotterdam seit 2014 (ehrenamt-

lich), Vertretungsprof. Universität Münster 2015, Vertretungs-

prof. Humboldt-Universität zu Berlin 2016, Vertretungsprof. 

Universität Hamburg, 2018.

Liebrecht, Johannes

Habilitation 2018, Ruf Universität Zürich 2019.

Lüttringhaus, Jan

Habilitation 2017, Vertragsfreiheit und ihre Materialisierung 

im Europäischen Binnenmarkt – Die Verbürgung und Mate-

rialisierung unionaler Vertragsfreiheit im Zusammenspiel von 

EU-Privatrecht, BGB und ZPO, Vertretungsprof. Universität 

Münster 2018, Prof. Universität Hannover 2019.

Martens, Sebastian

Habilitation 2012, Methodenlehre des Unionsrechts, Prof. 

Universität Passau 2015.

Martiny, Dieter

Habilitation 1995, Unterhaltsrang und Unterhaltsrückgriff, 

Prof. Universität Frankfurt/Oder 1996 (emeritiert 2009).

Meier, Sonja

Habilitation 2009, Gesamtschulden in rechtshistorischer und 

rechtsvergleichender Perspektive, Prof. Universität Marburg 

2009, Universität Freiburg 2012.

Merkt, Hanno

Habilitation 2000, Unternehmenspublizität, Prof. an der Buce-

rius Law School 2000, Universität Freiburg/Brsg. 2003.

Metzger, Axel

Habilitation 2008, Allgemeine Rechtsgrundsätze im Europä-

ischen Privatrecht, Prof. Universität Hannover 2008, Prof. 

Humboldt-Universität zu Berlin 2014.

Pißler, Knut Benjamin

Habilitation 2013, Sammelhabilitation (Schwerpunkte: Chine-

sisches Zivil- und Wirtschaftsrecht), Prof. Universität Göttin-

gen 2017, Prof. am Deutsch-Chinesisches Institut für Rechts-

wissenschaften der Universität Göttingen (China-Referent 

am Institut).
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Remien, Oliver

Habilitation 2000, Zwingendes Vertragsrecht und Grundfrei-

heiten des EG-Vertrages, Prof. Universität Würzburg 2001.

Rösler, Hannes

Habilitation 2012, Europäische Gerichtsbarkeit auf dem Ge-

biet des Zivilrechts – Strukturen, Entwicklungen und Reform-

perspektiven des Justiz- und Verfahrensrechts der Europä-

ischen Union, Prof. Universität Siegen 2014.

Roth, Markus

Habilitation 2008, Private Altersvorsorge – Eine Gesamtschau 

des Betriebsrentenrechts und des Rechts der individuellen 

Vorsorge, Prof. Universität Marburg 2009.

Rühl, Giesela

Habilitation 2010, Statut und Effizienz: Ökonomische Über-

legungen zum Internationalen Privatrecht, Prof. Universität 

Jena 2010.

Schmolke, Klaus Ulrich

Habilitation 2012, Grenzen der Selbstbindung im Privatrecht 

– Rechtspaternalismus und Verhaltensökonomik im Fami-

lien-, Gesellschafts- und Verbraucherrecht , Prof. Universität 

Erlangen-Nürnberg 2013.

Schwarz, Simon

Habilitation 2013, Globaler Effektenhandel, Rechtsanwalt in 

Frankfurt.

Steffek, Felix

Habilitation 2015, Privatautonomie, Verband, Insolvenz – 

Rechtsethik, Rechtsökonomik, Rechtsstrukturen, Prof. Uni-

versity of Cambridge 2015.

Wedemann, Frauke

Habilitation 2012, Gesellschafterkonflikte in geschlossenen 

Kapitalgesellschaften, Prof. Universität, Münster 2012.

Wenckstern, Manfred

Habilitation 1994, Die Immunität internationaler Organisati-

onen, Notar in Hamburg.

Wurmnest, Wolfgang

Habilitation 2009, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch: 

Eine rechtsvergleichende Neubestimmung des Verhältnisses 

von Recht und Ökonomik in der Missbrauchaufsicht über 

marktbeherrschende Unternehmen, Prof. Universität Hanno-

ver 2009, Universität Augsburg 2013.

Yassari, Nadjma

Habilitation 2016, Die Brautgabe im Familienvermögensrecht, 

Leiterin der Forschungsgruppe „Das Recht Gottes im Wandel 

– Rechtsvergleichung im Familien- und Erbrecht islamischer 

Länder“ am Institut.

Berufungen ohne Habilitation

Bälz, Moritz

Prof. für Japanisches Recht, Universität Frankfurt am Main 

2008.

Dernauer, Marc

Prof. Chuo Universität in Tokyo 2013.

Franck, Gunnar

Prof. Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Ber-

lin 2017.

Häcker, Birke

Linklaters Prof. of Comparative Law, University of Oxford 2016.

Kleinheisterkamp, Jan

Assoc. Prof. of Law, Department of Law, London School of 

Economics 2008.

Koziol, Gabriele

Prof. Universität Kyoto 2013.

Michaels, Ralf

Prof. Duke University 2002, seit 2019 Direktor am Institut.

Pistor, Katharina

Prof. Harvard 2000, Prof. University of Columbia New York 

2001.

Ringe, Wolf-Georg

Prof. Copenhagen Business School 2012, Prof. Universität 

Hamburg, 2017.

Scherpe, Jens

Temporary Fellow, Trinity College, Cambridge 2005 - 2006; 

Gonville and Caius College, Cambridge 2006; Senior Lec-

turer in Law, University of Cambridge 2010, Reader in Law, 

University of Cambridge 2015.

Schweitzer, Heike

Prof. Freie Universität Berlin 2014.

Sperr, Anneken Kari

Prof. University of Bergen 2015.

Vogenauer, Stefan

Prof. University of Oxford 2003; Direktor am Max-Planck-

Institut für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt/Main 

2015.
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Veranstaltungsformate
Am Institut hat sich eine Vielzahl von Veranstaltungsformaten 

etabliert, die allesamt dem wissenschaftlichen Austausch 

der Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 

dienen und diese unterstützen, eigene Netzwerke innerhalb 

des Instituts und darüber hinaus aufzubauen:

– Aktuelle Stunde

– Wissenschaftliches Konzil

– Habilitandenkolloqium

– PostDoc Conference

Wissenschaftliches Konzil am Institut

Volmar, Maximilian, Die marktbeherrschende Stel-

lung mehrseitiger Online-Plattformen im Kartellrecht, 

22.01.2018.

Thoma, Carl-Friedrich, Das gläubigerzentrierte Insolvenz-

verfahren – Zeit für einen Paradigmenwechsel im deut-

schen Insolvenzrecht?, 22.01.2018.

Humm, Andreas, Das Spannungsfeld zwischen Testierfrei-

heit und Werteordnung in Südafrika, 26.02.2018.

Damar, Duygu, Diskriminierungsverbot aufgrund der Staats-

angehörigkeit und das Vertragsrecht, 26.02.2018.

Quast, Hendrik, Testamentsvollstrecker und Insolvenzver-

walter als Unternehmer, 16.04.2018.

Sommerfeld, Antonia, Rechtsflucht wegen deutschem 

AGB-Recht im B2B-Verkehr: Trugschluss oder Reformbe-

darf?, 16.04.2018.

Klages, Nils, Beschlussmängelklagen in chinesischen Kapi-

talgesellschaften, 28.05.2018.

Kranz, Jonas, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand 

bei de-facto-Standards, 28.05.2018.

Cwmgiedd, Lord Thomas of, The Common Law in Private 

Dispute Resolution’s Shadow, 09.07.2018.

Bueren, Dr. Eckart, Das Kartellrecht als Freund und Helfer 

des Datenschutzrechts – unter besonderer Berücksich-

tigung des Facebook-Verfahrens des Bundeskartellamts, 

10.09.2018.

Visser, Wiaan, Judicial Control of the Fairness of Contract 

Price, 10.09.2018

Korch, Stefan, Exklusivität und Frustration, 29.10.2018. 

Krell, Dominik, Autorität und Reform im islamischen Recht: 

Das Beispiel der Loskaufscheidung in Saudi-Arabien, 

29.10.2018.

Horn, Konstantin, Fusion durch Übernahme. Ein Danaerge-

schenk für Aktionäre?, 03.12.2018. 

Patti, Francesco Paolo, Autonomous Vehicles’ Liability: 

Need for Change?, 03.12.2018.

Aktuelle Stunden

De Waal , Prof. Marius (Stellenbosch), The Flexibility of the 

Ownership Concept in the Law of Trusts, 11.01.2018.

Liebrecht, Dr. Johannes (MPI), Eigentum und Eigenbedarf in 

der Wohnraummiete, 18.01.2018.

Van Erp, Prof. Sjef (Maastricht), Can We “Own” Data?, 

24.01.2018.

Gleim, Jakob (MPI), Arbitration Clauses in US Trust Deeds – 

Two and a Half Ways to Make Them Work and One Lesson 

for Germany, 01.02.2018.

Kötz, Prof. Dr. Hein  (MPI), Dispositives und zwingendes 

Vertragsrecht, 08.02.2018.

Visser, Wiaan (MPI), Fair Price Rules in comparative per-

spective, 19.02.2018.

Wörner-Schönecker, Maximilian (Bucerius Law School), 

Methodische Probleme zu Rechtstransfers, 01.03.2018.

Schmidt, Dr. Jan Peter (MPI), Der Schutz des Pflichtteils 

im schweizerischen ZGB am Beispiel lebzeitiger Zuwen-

dungen, 08.03.2018.

Fischer, Martin (MPI), Is Judicial Development of Structured 

Payments a Good Idea?  – Some confused reasoning in MEC 

v DZ obo WZ [2017] ZACC 37, 15.03.2018.

Fulli-Lemaire, Dr. Samuel (MPI), The Times They are a Chan-

gin’ – Or are They? The Self-Induced Reform Process at the 

French Cour de cassation, 22.03.2018.

Ruckteschler, Alexander (MPI), Von Augustus bis zur ZPO: 

das Veräußerungsverbot für res litigiosae, 29.03.2018.

Zimmermann, Prof. Dr. Reinhard (MPI), Was ist und wozu juri-

stische Methodenlehre?, 05.04.2018.
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Visser, Wiaan (MPI), Living Wills and Willing Death: Advance 

Medical Directives in South Africa, 20.09.2018.

Turner, Jacob (London), Robot Rules: Responsibility and 

Rights for Artificial Intelligence, 27.09.2018.

Thiessen, Prof. Dr. Jan (Berlin), Das Frankfurter Max-Planck-

Institut für europäische Rechtsgeschichte als Thema der ju-

ristischen Zeitgeschichte, 04.10.2018.

Wächter, Vincent (Berlin), Konzeptionen negativer Kompe-

tenz-Kompetenz des Schiedsgerichts im Rechtsvergleich, 

12.10.2018.

Köpcke Tinturé, Maris (Oxford), On the Revealing History of 

Legal Validity: A Comparative Itinerary, 18.10.2018.

Gretton, Prof. George (Edinburgh), Foundations, Especially 

Private Foundations, Against the Background of Trusts and 

'Stiftungen', 22.10.2018.

Zimmermann, Anton (Heidelberg), Das Synallagma als Lei-

stungskontext – zur Rückabwicklung gegenseitiger Verträ-

ge im BGB, 01.11.2018. 

Perrouin-Verbe, Dorothée (MPI), The Conflicts Between 

Tort and Contract Law – The Example of Pre-contractual 

Liability in French Law, 07.11.2018.

Humm, Andreas (MPI), Die kalte Hand des Erblassers – 

Zur Sittenwidrigkeit letztwilliger Potestativbedingungen, 

14.11.2018.

Sweeney, Andrew (MPI), Implied Terms, Implied Securities 

and Their Implied Exclusion, 22.11.2018.

Traschler, Thomas (MPI), Das Spannungsverhältnis zwi-

schen Kunst und Eigentum: 'Der Drang zu zerstören, ist 

auch ein kreativer Drang', 06.12.2018.

Guadalupe Martinez Alles, Prof. Maria (Buenos Aires), 

Tort Remedies as Meaningful Responses to Wrongdoing, 

13.12.2018.

Schmidt, Jan Peter (MPI), Nachlassabwicklung und Rechts-

kultur, 17.12.2018.

Prassl, Prof. Jeremias (Oxford), Mutuality of Obligation in the 

Contract of Service: Conflating Consideration and Continui-

ty?, 12.04.2018.

Kaller, Luca (MPI), Erfüllung revisited – Anmerkungen zu den 

BGH-Urteilen vom 22.11.2017, 19.04.2018.

Dyson, Prof. Matthew (Oxford), Hybrids and Transplants, 

03.05.2018.

Dickinson, Prof. Andrew (Oxford), Another Look at the English 

Tort of Negligence, 11.05.2018.

Andrés Santos, Prof. Francisco J. (Valladolid)

The Recent Reforms of Extinctive Prescription in Spain – Eu-

ropean Perspectives and Challenges, 17.05.2018.

Fagan, Prof. Anton (Kapstadt), Defamation, Reputation, and 

Respect, 24.05.2018.

Bonell, Prof. Michael Joachim (Rom), The Law Governing In-

ternational Commercial Contracts: Hard Law vs Soft Law or 

the Actual Relevance of the UNIDROIT Principles, 07.06.2018.

Visser, Prof. Daniel (Kapstadt), The UK Supreme Court on 

Compound Interest: Not So Simple in Enrichment Cases?, 

15.06.2018.

Rass-Masson, Prof. Lukas (Toulouse), Rechtsidealismus und 

europäisches Privatrecht: Überlegungen im Rahmen des 

Vorschlags zur Vereinheitlichung des Verbrauchervertrags-

rechts, 18.06.2018.

Koziol, Prof. Dr. Helmut (Wien), Die „Sicherstellungshaftung“ 

– eine vierte Spur im Haftungsrecht?, 29.06.2018.

Brockmann, Judith und Schmidt, Mareike (Hamburg), Rechts-

vergleichung als didaktische Herausforderung, 04.07.2018.

Lutzi, Tobias (Oxford), No Reconsideration of Consideration? 

Die Entscheidung des UK Supreme Court in Rock Advertising 

v MWB, 11.07.2018.

Maier-Lohmann, Till (Basel), Selbstvornahme im CISG – Neu-

ausrichtung aufgrund eines Rechtsvergleichs mit den USA 

und England?, 19.07.2018.

Carmichael , Prof. Calum (Ithaca), Sleuthing in Legal Scholar-

ship,  24.07.2018.

Fischer, Martin (MPI), The Underlying Justification for Resti-

tution of Mistaken Transfers, 07.09.2018.

Schoppe, Christoph (MPI), Schriftformklauseln im Englischen 

Recht, 13.09.2018.
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   Hao Jiang (New Orleans), Substantive Unfairness as Un-

conscionable 

   Merel Jonker (Utrecht), Child Maintenance in Comparative 

Perspective  

   Catarina Monteiro Pires (Lissabon), From Impossibility to 

Breach of Contract – Perspectives for a Modernization of 

the Portuguese Law of Obligations 

   Tamás Szabados (Budapest), Economic Sanctions in Pri-

vate International Law 

   Pieter Wolters (Nijmegen), Private Law Cyber Security 

Obligations in the Digital Single Market 

   Paula del Val Talens (Valencia), The Proper Purpose and 

the Corporate Waste Doctrines in European Company 

Law 

   Miguel Gimeno Ribes (Valencia), Unjust Enrichment and 

the Liability of Company Directors 

   Jelena Lepetić (Belgrad), Corporate Group Insolvency 

   Jessica Östberg (Oxford), Corporate Sustainability and 

the Function of the Corporate Objective: Should Statuto-

ry Rules Requiring Companies to be Managed with the 

Purpose of Maximizing Profits be Amended in Order to 

Promote Corporate Sustainability? 

   Sanne van Dongen (Nijmegen), Freedom of Establishment 

for Companies: Today and Tomorrow 

Am 23. und 24. April 2018 fand am Institut die 7. Max Planck 

PostDoc Conference on European Private Law statt. Für die 

Teilnahme an der Konferenz können Professorinnen und 

Professoren aus ganz Europa – zum Teil auch aus Übersee 

– ihre Postdocs vorschlagen. So kommen alle zwei Jahre 

Habilitandinnen und Habilitanden sowie Postdocs, die sich 

im fortgeschrittenen Stadium ihrer Arbeit befinden, in Ham-

burg zusammen. Sie stellen ihre Arbeiten vor, diskutieren 

ihre Thesen mit ihren jungen Kolleginnen und Kollegen so-

wie den Direktoren des Instituts. Gleichzeitig haben sie die 

Chance, ihr internationales Netzwerk weiter auszubauen. 

Dem Institut gelingt es so, den europaweiten Nachwuchs 

im Bereich seiner Forschungsschwerpunkte am Institut zu-

sammenzuführen und sich auch bei der jungen Generation 

als Dreh- und Angelpunkt der rechtsvergleichenden For-

schung zu etablieren. 

Folgende Themen wurden von Nachwuchswissenschaft-

lerinnen und Nachwuchswissenschaftlern präsentiert und 

diskutiert:

   Grzegorz Jan Blicharz (Krakow), Model Solutions of the 

Participation of the State in Succession Mortis Causa 

   Alexandra Dal Molin (Bern und Zürich), Impact of the EU 

Succession Regulation No. 650/2012 of July 4, 2012 on 

Third Countries – Need for Coordination in Cross-Border 

Succession Matters?  

   Marta Infantino (Triest), Causation in European Tort Law 

Seventh Max Planck PostDoc Conference on  
European Private Law 
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08
„Unser Ziel ist es, die  

Zivilrechtsliteratur aller  
Länder, insbesondere auch 

die schwer zugänglicher  
Regionen, zumindest an 

einem Ort der Welt gebündelt 
verfügbar zu machen.“

Claudia Holland, Leiterin der Bibliothek
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Bibliothek

Die Institutsbibliothek ist mit einem Bestand von über 550.000 

Medieneinheiten die größte Spezialbibliothek Europas zum 

ausländischen und internationalen Privatrecht und hin-

sichtlich ihrer Größe und ihres Serviceangebotes weltweit 

bekannt und gefragt. Ihr Bestand enthält Fachliteratur aus 

mehr als 200 Ländern weltweit, wobei Sprache und Schrift 

einer Veröffentlichung bei der Erwerbung keine Rolle spielen. 

Der Schwerpunkt der Sammlung liegt – entsprechend dem 

Forschungsprofil des Instituts – beim Zivilrecht. Ein beson-

deres Augenmerk wird auf die Beschaffung von Literatur aus 

schwer zugänglichen Ländern gerichtet, um diese wenig-

stens an einem Ort der Welt gebündelt zugänglich zu machen. 

Insgesamt achtet die Bibliothek auf einen vorausschauenden 

Bestandsaufbau, um den Forscherinnen und Forschern eine 

optimale Literaturversorgung zu ermöglichen.

I. Forschungsansatz 

Der Sachetat der Bibliothek lag im Berichtszeitraum wieder 

deutlich über einer Million Euro. Diese verteilen sich auf etwa 

20 Prozent inländische und 80 Prozent ausländische Literatur. 

Im Jahr 2018 stand das Aufkommen der erworbenen Mono-

grafien im ausgewogenen Verhältnis zu den Zeitschriften. 

Diese gut strukturierte Erwerbungspolitik war nur möglich, 

da in den Vorjahren einige Zeitschriften abbestellt worden 

waren. So konnten auch 2018 wieder 6.720 Bände erworben 

werden. Mehr als 10 Prozent des gesamten Zugangs entfie-

len auf Schenkungen. Diese stammen in überwiegender Zahl 

von den Nutzerinnen und Nutzern der Bibliothek, die sich auf 

diese Weise für den guten Service bedanken.

Der Zuwachs an elektronischen Medien hält unvermindert an:

   Im Berichtszeitraum konnte u.a. eine Lizenz für die Da-

tenbanken Swisslex und International Encyclopedia of 

Laws erworben werden. Des Weiteren ist die Bibliothek 

mit Einzelplatzlizenzen zur Rechtsdatenbank Österreich 

und der belgischen Datenbank Jurisquare ausgestattet. 

Hier war eine Institutslizenz nicht zu finanzieren, da die 

Datenbankanbieter von einer viel zu hohen Nutzung  im 

Vergleich zu Juristenfakultäten ausgehen.

   Viele E-Books werden als Pakete von der Max Planck Di-

gital Library (MPDL) zentral erworben. Sie werden im lo-

kalen OPAC nachgewiesen, sobald sie einen juristischen 

Bezug aufweisen. Daneben werden auch Einzeltitel in 

elektronischer Form erworben und im OPAC nachgewie-

sen – mittlerweile sind dies insgesamt 10.929 Titel. Für 

das vergangene Jahr konnten vor allem viele Monogra-

fien aus dem Nomos-Verlag zu den Rechtsgebieten In-

ternationales Recht, Zivilrecht, Öffentliches Recht, Wirt-

schaft und Europarecht freigeschaltet werden.

   Auch die Zahl der elektronischen Zeitschriften steigt un-

vermindert an: mit 268 neuen Titeln sind nunmehr 5.049 

E-Journals lizensiert.



147

II. Service 

Die Nutzerinnen und Nutzer beurteilen eine Bibliothek in er-

ster Linie nach der Qualität des Bestandes und den dargebo-

tenen Services. Unter anderem wurden im Berichtszeitraum 

folgende Serviceverbesserungen vorgenommen:

Originalschrift im Katalog

Um der besonderen Internationalität des Instituts und seinen 

Gästen Rechnung zu tragen, werden seit 2011 bei den Titeln 

in nicht-lateinischer Schrift (Kyrillisch, Japanisch, Chine-

sisch, Koreanisch und Griechisch) zusätzlich Verfasser und 

Titel in Originalschrift erfasst. Seit einem Jahr wird nun auch 

bei den arabischen Titeln die Originalschrift ergänzt. Insge-

samt sind 6.953 Katalogisate mit Originalschrift in unserem 

OPAC zu finden. 

Retrokatalogisierung

Seit Juni 2018 läuft ein Projekt zur Retrokatalogisierung in 

den wichtigsten Systematikgruppen des Internationalen 

Privatrechts und der Rechtsvergleichung. Katalogdaten, die 

im Rahmen einer Konversion vor 25 Jahren von Fremdfirmen 

bearbeitet worden waren, werden korrigiert. Durch diese 

Maßnahme sind die entsprechenden Werke einfacher zu 

finden und damit leichter zugänglich. Dadurch wird auch die 

Verwertbarkeit der Daten in Citavi ermöglicht. Des Weiteren 

wird ein gescanntes Inhaltsverzeichnis angefügt und eine 

Bestandsbereinigung durchgeführt.

III. Benutzung 

Umfrage

Erstmals in der langen Geschichte der Bibliothek wurde eine 

Umfrage unter den Mitarbeiter*innen des Instituts durch-

geführt. Ziel dieser Umfrage war es, eine Einschätzung zum 

aktuellen Service- und Informationsangebot zu erhalten. Es 

wurden Fragen zu den Bereichen Bestand, Information und 

Service gestellt, die anonym beantwortet werden konnten. 

Die hohe Rückmeldung von über 50 Prozent war in mehr-

facher Hinsicht positiv: So wurde begrüßt, dass überhaupt 

eine Umfrage stattfand und auch inhaltlich gab es ein sehr 

positives Feedback verbunden mit konstruktiven Hinweisen, 

wo Veränderungen oder Verbesserungen gewünscht wer-

den.  So wurde – was den Bestand der Bibliothek anbelangt 

– die Ausstattung mit Printmedien gelobt, gleichzeitig wün-

schen sich die Wissenschaftler*innen  aber auch einen wei-

teren Ausbau des E-Book-Angebotes.  Auf die Frage, ob die 

Wissenschaftler*innen sich dann auch vorstellen könnten, 

auf die gedruckte Version des Mediums zu verzichten, war die 

Antwort nur bei den Zeitschriften positiv. Einhellig war man 

der Auffassung, dass ein guter Mix von elektronischen und 

gedruckten Medien existieren solle. Im Themenkomplex „In-

formation“ wurde nach Schwierigkeiten bei der Recherche 

gefragt. Da im Institut ausschließlich Wissenschaftler*innen 

arbeiten, die sich bereits länger mit der Literaturrecherche 

befassen, lag Google bei den Rechercheeinstiegen weit hin-

ter den fachlichen Tools. Im Bereich „Service“ erhielt das Bi-

bliotheksteam eine hervorragende Rückmeldung. So freuten 

sich die Wissenschaftler*innen einhellig über den kompe-

tenten, hilfsbereiten, freundlichen und schnellen Service der 

Bibliothekar*innen. Das Bibliotheksteam wird sich nun an 

die praktische Umsetzung der Anregungen und Vorschläge 

machen. 

Magazine

Die Bibliotheksbestände erfreuen sich jedes Jahr eines 

guten Zuwachses an neuen Titeln. Leider ist dies für die 

Mitarbeiter*innen aber nicht nur Grund zur Freude, da der 

Platz in den Magazinen nicht beliebig erweiterbar ist. So 

muss der in systematischer Freihand aufgestellte Bestand 

in immer kürzeren Abständen gerückt werden. Im Dezember 

wurde nun die letzte noch freie Stelle mit einer Kompaktus-

regalanlage versehen. Parallel dazu müssen kontinuierlich 

Bestände ausgesondert werden. Dies betrifft in erster Linie 

Dubletten und Mehrfachexemplare. Ist die Aussonderung 

von Zeitschriften recht leicht und hinterlässt viele Freiflä-

chen, so ist die Bestandsbereinigung im Monografienbe-

reich sehr aufwändig und langsam. Dieses Thema wird die 

Bibliotheksmitarbeiter*innen in den nächsten Jahren konti-

nuierlich begleiten – immerhin konnten im Berichtszeitraum 

bereits über 900 Bände ausgesondert werden.
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IV. Gäste

Die Bibliothek verfügt über einen einzigartigen Bestand zum 

ausländischen und internationalen Privatrecht, der von vie-

len Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus allen 

Teilen der Welt aufgesucht wird, um ihn für ihre Forschung zu 

nutzen. Dementsprechend hoch ist die Nachfrage, einen der 

begehrten, aber knappen Lesesaalplätze für sich zu reservie-

ren. So kamen im vergangenen Jahr wieder 951 Gäste aus 51 

Ländern ins Institut und hatten die Möglichkeit, sich unterei-

nander und mit den Angehörigen des Instituts auszutau-

schen. Dabei sind unter den Ländern, aus denen die meisten 

Gäste kommen, nun auch Georgien und Russland vertreten. 

Mehr über die weitreichenden Services der Bibliothek erfah-

ren Sie auf den nächsten Seiten im Kapitel „Gäste“.

Gäste nach Herkunftsländern im Vergleich: 

Top 10 2018 2017

Türkei 60 41

Italien 54 47

Japan 39 31

Portugal 28 14

Brasilien 21 24

Polen 21 16

Spanien 19 15

Iran 16 10

Georgien 15 7

Russische Föderation 13 10
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09
„Ich glaube nicht, dass es 

viele juristische Bibliotheken 
auf der Welt gibt, die sich mit 

der Vielfalt, die man hier 
findet, messen können.“ 

Professor Hiroo Sono, Gastwissenschaftler
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Für ein der Rechtsvergleichung gewidmetes Forschungsinsti-

tut ist der kontinuierliche wissenschaftliche Austausch auf in-

ternationaler Ebene unerlässlich. Das internationale Netzwerk 

ist der Schlüssel zur erfolgreichen Forschungsarbeit des Insti-

tuts. Die intensive Pflege des bestehenden Netzwerkes sowie 

dessen kontinuierlicher Ausbau liegen im Interesse aller Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Forschungsalltag 

am Institut ist geprägt von Internationalität – sei es im Rahmen 

von Großgutachten, bilateralen Vorhaben, multilateralen Un-

tersuchungen, grenzüberschreitenden Publikationen, interna-

tionalen Veranstaltungen, (Feld-)Forschungsaufenthalten im 

Ausland oder Gutachten zum ausländischen Recht.

Bibliothek als Knotenpunkt des Netzwerks

Der Knotenpunkt aller nationalen und internationalen Netz-

werke ist die Bibliothek des Instituts. Sie zieht jährlich rund 

1.000 Gäste aus knapp 60 Nationen an das Institut. Neben 

einem Bestand von über 550.000 Medieneinheiten hat die Bi-

bliothek über 1.600 gedruckte Zeitschriften abonniert und 

stellt Gästen und Mitarbeiter*innen eine Reihe juristischer 

Datenbanken sowie eine Sammlung von mehreren tausend 

digitalen Fachzeitschriften und elektronischen Büchern zur 

Verfügung. 

Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen im-

mer wieder ans Institut zurück, um ihre Forschungsarbeiten 

hier voranzubringen. Sie schätzen neben den guten Arbeits-

bedingungen insbesondere den persönlichen Austausch mit 

den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Instituts 

sowie mit den anderen Gästen aus aller Welt. 

Fragt man die Gäste nach den Gründen für ihren Besuch am 

Institut, sind es zwei Dinge, die alle Befragten nennen: zum 

einen die Bibliothek des Instituts, die aufgrund ihres einzig-

artigen Bestandes und ihres besonderen Services weltweit 

einen ausgezeichneten Ruf genießt. Zum anderen ist es das 

Institut als der Ort auf der Welt, an dem alle Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler, die zum ausländischen und inter-

nationalen Privatrecht und zur Rechtsvergleichung forschen, 

zusammenkommen, sich austauschen und ihr internationales 

Netzwerk kontinuierlich weiterspinnen können.

Bedeutung der Gäste für die Forschungsarbeit des Instituts

Viele der ehemaligen Gäste stehen auch nach ihrem Aufent-

halt weiterhin in einem kontinuierlichen wissenschaftlichen 

Austausch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

lern am Institut. Daher gehört es zu den erklärten Zielen des 

Instituts, dieses internationale Netzwerk – u.a. durch das in-

stitutseigene Stipendienprogramm – stetig auszubauen. Viele 

der am Institut entstandenen rechtsvergleichenden Publika-

tionen, multilateralen Untersuchungen oder international be-

setzen Symposien wären ohne das Gäste- und Stipendien-

programm des Instituts überhaupt nicht möglich gewesen.

Internationales Netzwerk & Gäste
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Was ist Ihr aktuelles Forschungsgebiet?

Ich beschäftige mich mit dem Prozess der Privatrechtsver-

einheitlichung. Es gibt sowohl auf globaler als auch auf regi-

onaler Ebene Bestrebungen, Recht zu harmonisieren, die je-

doch nicht immer erfolgreich sind. Neben der Frage, wie 

wünschenswert die mit den Harmonisierungsinstrumenten 

jeweils verbundenen Regeln sind, untersuche ich, wie der 

Erfolg beziehungsweise Misserfolg eines Instruments durch 

den ihm zugrundeliegenden Prozess beeinflusst wird – von 

der Wahl des Gegenstandes und seiner inhaltlichen Ausge-

staltung über die Umsetzung und Anwendung bis hin zu der 

Phase, in der Anpassungen und Reformen notwendig wer-

den. Außer internationalen Abkommen und nationalem Recht 

erforsche ich auch die Funktionsweise privater Normset-

zung, manchmal auch Soft Law genannt, wo diese geschäft-

liche Transaktionen beeinflusst. 

Ein anderes Gebiet, auf das ich mich derzeit konzentriere, ist 

vergleichendes Vertragsrecht mit Blick auf das neue japa-

nische Zivilgesetzbuch, das 2020 in Kraft tritt. Es wurde nicht 

nur von globaler Rechtsvereinheitlichung sondern auch von 

innerstaatlichen Normen zum Vertragsrecht, wie etwa der 

deutschen Schuldrechtsreform, wesentlich beeinflusst. Da 

ich mit dem Beitritt Japans zum UN-Kaufrecht (CISG) befasst 

war und auch Mitglied des CISG Advisory Council (CISG-AC) 

bin, möchte ich zu einer Auslegung des neuen japanischen 

Vertragsrechts beitragen, die sowohl mit dem CISG als auch 

mit den UNIDROIT-Grundregeln für internationale Handelsver-

träge im Einklang steht. 

Warum haben Sie das Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Privatrecht in Hamburg für Ihren 
Forschungsaufenthalt gewählt?

Nicht nur ist das Institut für seine rechtsvergleichende For-

schung hoch angesehen – ich muss auch sagen, dass viele 

meiner Kolleginnen und Kollegen in Japan und im Ausland, die 

bereits hier waren, es mir empfohlen haben. Vor zwei Jahren, 

als ich an einer Konferenz in Frankfurt teilgenommen hatte, 

kam ich zu einem ersten kurzen Besuch ans Institut und war 

sofort überzeugt. Diesmal bin ich vier Monate lang hier und 

hoffe sehr, in Zukunft wiederzukommen. 

Wie sind Ihre Eindrücke?

Vor allem ist da diese phantastische Bibliothek. Als ich hier 

mit meiner Forschung begonnen habe, war ich beeindruckt 

von der Art und Weise, wie die Sammlung aufgebaut ist. Ich 

habe mich sehr gefreut, einen eigenen Bereich nur für die 

Privatrechtsvereinheitlichung zu finden. Die Segmentierung 

nach Ländern ist ebenfalls außergewöhnlich. Ich glaube 

nicht, dass es viele juristische Bibliotheken auf der Welt gibt, 

die sich mit der Vielfalt, die man hier findet, messen können. 

Außerdem sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bi-

bliothek sehr hilfsbereit. Mit anderen Worten: Eine One-Stop 

Forschungseinrichtung.

Ganz offensichtlich zieht die Vielfalt der Materialien ein viel-

fältiges Spektrum akademischer Forscherinnen und Forscher 

an. Außerdem sorgt das Institut einfach dafür, dass sich alle 

willkommen fühlen. Regelmäßige „Coffee & Law” Events bie-

ten Gelegenheit, Kolleginnen und Kollegen in zwanglosem 

Setting zu treffen. Besonders wertvoll fand ich die Möglich-

keit, so viele aufstrebende junge Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler kennenzulernen. Ich habe mehrmals die 

„Aktuelle Stunde” besucht und fand die Begeisterung der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beachtlich. Das Workshop-

Format ist wirklich anregend und die kollegiale Atmosphäre 

bietet genügend Raum, um unterschiedliche Perspektiven auf 

höchst konstruktive Art zu diskutieren. 

Konnten Sie auch Hamburg genießen?

Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Da ich den Winter hier 

verbracht habe, habe ich die Weihnachtsmärkte miterlebt. 

Das Wetter war im Vergleich zu meiner Heimatstadt Sapporo 

mild und so habe ich es genossen, entlang des Alsterufers 

spazieren zu gehen. Ich habe auch einen Ausflug nach Lü-

beck gemacht, einer weiteren Hansestadt. Aus der Sicht 

eines Rechtswissenschaftlers ist die  Geschichte der Kaufleu-

te, die Wege fanden, unabhängig vom Staat Handel zu treiben, 

schon faszinierend.

Interview mit einem Gastwissenschaftler 
Professor Hiroo Sono (Universität Hokkaido, Sapporo, Japan)

Hiroo Sono ist Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Hokkaido in 
Sapporo, Japan. Vor seiner Berufung an die juristische Fakultät der Universität Hok-
kaido im Jahr 2004 war er Associate Professor an der Universität Kyushu und an der 
Universität Kanazawa. Er ist Absolvent eines Masterstudiengangs (LL.M.) an der Uni-
versity of Michigan Law School, wo er auch Visiting Scholar war. Von 2006 bis 2008 
war er Berater in der Zivilrechtsabteilung des japanischen Justizministeriums. Er ist 
Gründungsmitglied des CISG Advisory Council.
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Stipendien und internationaler Austausch

Stipendienprogramm des Instituts: 86 Stipendiat*innen aus 35 
Nationen

Jedes Jahr werden vom Max-Planck-Institut für auslän-

disches und internationales Privatrecht Forschungsstipen-

dien an Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler 

aus dem Ausland vergeben. Diese haben so die Möglichkeit, 

im Lesesaal des Instituts zu forschen, auf die umfangreiche 

Literatur der Bibliothek zuzugreifen und sich mit Kollegen aus 

aller Welt auszutauschen und zu vernetzen.

Im Jahr 2018 konnten insgesamt 86 Stipendien vergeben wer-

den. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten kamen aus 35 ver-

schiedenen Nationen. Sie verbrachten jeweils einen bis vier 

Monate am Institut. 

Etwa ein Drittel der Stipendien wurde an Doktorandinnen 

und Doktoranden vergeben. Die übrigen Stipendien erhielten 

fortgeschrittene und bereits arrivierte Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler. Der größte Teil der Gastwissenschaft-

ler stammte aus den Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Union. Aber auch aus Brasilien, China, Georgien, dem Iran, 

der Türkei sowie Russland und den Vereinigten Staaten von 

Amerika kamen mehrere Stipendiaten ans Institut. Bei der 

Auswahl der Stipendiaten wird stets darauf geachtet, dass 

die Forschungsprojekte zu den wissenschaftlichen Interes-

sen des Instituts passen und so ein fruchtbarer Austausch 

gewährleistet ist.

Stipendien anderer Organisationen

Zahlreiche Stipendiaten anderer renommierter Organisati-

onen – wie der Alexander von Humboldt-Stiftung, des Schwei-

zer Nationalfonds oder des DAAD – wählen in jedem Jahr das 

Institut als Standort für ihre persönliche Forschung. 

In 2018 waren sechs von der Alexander von Humboldt-Stiftung 

geförderte Stipendiat*innen, sechs DAAD Stipendiat*innen, 

zwei vom Schweizerischen Nationalfond geförderte und 14 

Tübitak-Stipendiat*innen am Institut. 

In den vergangenen sechs Jahren haben rund 25 Stipendiaten 

der Alexander von Humboldt-Stiftung am Institut geforscht. 

Im Humboldt-Ranking der beliebtesten Forschungsstandorte 

zählt das Institut zu den ersten Adressen Deutschlands.

Institutionalisierte Kooperationsprogramme für den Aus-
tausch von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen

Cambridge

Bereits seit 2004 besteht eine Kooperation des Instituts mit der 

University of Cambridge. Jährlich können zwei Wissenschaft-

ler des MPI für Privatrecht jeweils einen term (8 Wochen) 

zu Forschungszwecken an der renommierten juristischen 

Fakultät in Großbritannien verbringen. Die Teilnehmer des 

Austausches werden je nach fachlichem Interesse einem der 

dort bestehenden Forschungszentren (IPR, Europarecht und 

Rechtsvergleichung, Gesellschaftsrecht) zugeordnet und von 

diesem betreut. Weiterer Kooperationspartner ist das Wolf-

son College. In gleichem zeitlichen Umfang gewährt das Max-

Planck-Institut für ausländisches und internationales Privat-

recht im Austausch Rechtswissenschaftlern der University of 

Cambridge durch ein Stipendium unterstützte Forschungsauf-

enthalte. Koordinatoren des Austauschprogramms sind Pro-

fessor John Bell, Faculty of Law in Cambridge, und Reinhard 

Zimmermann.

Oxford

Im Sommer 2007 hat das Institut eine Vereinbarung über eine 

wissenschaftliche Kooperation mit der University of Oxford 

geschlossen. 2017 wurde die Zusammenarbeit für weitere drei 

Jahre beschlossen. Im Rahmen des Austauschprogramms er-

halten in jedem akademischen Jahr zwei wissenschaftliche 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Instituts die Möglich-

keit, ein Trimester lang an der juristischen Fakultät eigenstän-

dige Forschungen zu betreiben. Der Austausch wird von Ox-

forder Seite durch das Institute of European and Comparative 

Law betreut. Zusätzlich wird das Austauschprogramm durch 

das St.Catherine’s College, Oxford, unterstützt. Im Gegenzug 

kommen Graduierte und Fakultätsmitglieder aus Oxford zu 

Forschungszwecken an das Max-Planck-Institut. Koordina-

tor auf Hamburger Seite ist Reinhard Zimmermann. In Oxford 

koordiniert Professor Birke Häcker, Direktorin des Institute of 

European and Comparative Law, das Projekt.
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Umfassender Service für Gäste

Damit die Gäste sich am Institut rundum wohlfühlen können, 

wurden verschiedene Services am Institut etabliert: 

   Welcome Center 

Im Welcome Center des Instituts finden Gäste Rat und 

Hilfe bei Fragen zur Vorbereitung ihres Forschungsauf-

enthalts, zum Institut und zum Alltag in Hamburg. Mit 

Carina Schmidt (Verwaltung) und Barbara Schröder (For-

schungskoordination und Öffentlichkeitsarbeit) stehen 

ihnen zwei Mitarbeiterinnen zur Seite, wenn es um Sti-

pendienbewerbungen, Wohnungssuche oder beispiels-

weise Krankenversicherungen und Visaanträge geht.

  Bibliothek

Der Service der Bibliothek geht weit über die Beschaf-

fung und Bereitstellung der Literatur hinaus. So werden 

alle Gäste persönlich von einer Mitarbeiterin in Empfang 

genommen und in die Nutzung der Bibliothek eingeführt. 

Außerdem stehen die Bibliotheksmitarbeiterinnen und 

-mitarbeiter allen Gästen als erster Ansprechpartner im 

Forschungsalltag am Institut helfend zur Seite.

Weitere Informationen zu den Services der Bibliothek 

auch auf S. 145 ff.

  Wissenschaftlicher und sozialer Austausch

Die Gäste sind immer eingeladen, an den Veranstal-

tungen des Instituts teilzunehmen. Dies gilt sowohl für 

interne Veranstaltungsformate wie die wöchentlich 

stattfindende „Aktuelle Stunde“ oder das Konzil als auch 

für Symposien und Konferenzen. Die Kaffeepause „Cof-

fee and Law“ sowie der monatlich stattfindende Gäste-

stammtisch verfolgen das Ziel, die Gäste untereinander 

sowie die Gäste und die Institutsmitarbeiterinnen und 

-mitarbeiter miteinander zu vernetzen.

Kyōto

Im September 2008 haben das Max-Planck-Institut für auslän-

disches und internationales Privatrecht und die Juristische 

Fakultät der Universität Kyōto mit einem Kooperationsvertrag 

den akademischen Austausch zwischen beiden Institutionen 

besiegelt. Damit wurde die bereits seit Jahrzehnten beste-

hende enge wissenschaftliche Verbindung zwischen dem 

Max-Planck-Institut und der japanischen Spitzenuniversität 

auf eine offizielle Ebene gehoben. Die Kooperation besteht 

aus regelmäßigen Austauschprogrammen von Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern, insbesondere auch des wis-

senschaftlichen Nachwuchses, an den beiden Institutionen. 

Ziel ist eine Intensivierung der projektbezogenen Zusammen-

arbeit. Die Gäste genießen jeweils völlige Forschungsfreiheit 

an dem gastgebenden Partnerinstitut, sind aber eingeladen, 

an dessen akademischen Leben teilzunehmen. Koordinatorin 

des Programms in Kyōto ist Yuko Nishitani. Auf Institutsseite 

wird das Programm von Harald Baum koordiniert.
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„Am Institut erhalten wir wissen-
schaftlich fundierte Einblicke zu 
aktuellen Fragestellungen des 

IPR und in ausländische Rechts-
ordnungen. Dieses Wissen ist ein 
großer Gewinn für unseren Alltag 

als Standesbeamte."
Caroline Richter,

Standesbeamtin Hamburg-Nord
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Auf der Basis seiner breit gefächerten Grundlagenforschung 

engagiert sich das Institut auch im Wissenstransfer – sowohl 

auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Die Bera-

tungs- und Gutachtertätigkeit nimmt hierbei einen besonde-

ren Stellenwert ein, denn sie stellt einen aktiven Beitrag zur 

Rechtsentwicklung im In- und Ausland dar.

Großgutachten und Stellungnahmen

Die am Institut etablierte Länderreferatsstruktur ermöglicht 

es, spezifische Kenntnisse zu ausländischen Rechtsord-

nungen mit Sachgebieten innerhalb des Privatrechts zu kom-

binieren. So kann das Institut wie kaum eine andere Instituti-

on rechtsvergleichende Großgutachten und Stellungnahmen 

bewältigen. Die Aufträge für rechtsvergleichende Großgut-

achten dienen in den meisten Fällen der wissenschaftlichen 

Vorbereitung von Gesetzgebungsvorhaben auf nationaler 

und internationaler Ebene. Auftraggeber sind beispielsweise 

Bundesministerien, die europäische Kommission oder das 

Bundesverfassungsgericht.

Beratertätigkeiten (vgl. auch S. 128 ff.)

Insbesondere die Direktoren, Emeriti und Leiter*innen der 

Kompetenzzentren sind außerhalb des Instituts in zahlreichen 

Gremien tätig und bekleiden öffentliche Ämter. Sie beraten im 

Rahmen von Rechtsreformen im In- und Ausland, engagieren 

sich in Expertengruppen der EU-Kommission und stellen ihre 

Expertise als wissenschaftliche Beiräte zahlreicher Organi-

sationen und Arbeitsgemeinschaften der Rechtspraxis zur 

Verfügung.

Publikationen (vgl. auch S. 94 ff.)

Auch durch die zahlreichen Veröffentlichungen der Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler in für die Rechtspraxis 

relevanten Zeitschriften, Kommentaren und Handbüchern 

leistet das Institut einen bedeutenden Beitrag zur Weiterent-

wicklung des Rechts und transferiert seine wissenschaftli-

chen Erkenntnisse direkt in die Rechtspraxis. 

Beispielhafte Publikationsprojekte, deren Ziel es ist, den 

wissenschaftlichen Status Quo für Rechtspraktiker aufzube-

reiten:

  Managerhaftung

Fragen der Managerhaftung be-

stimmen nicht nur die aktuellen 

Schlagzeilen der Wirtschaftsres-

sorts, sondern beschäftigen auch 

Rechtsprechung und Rechtslehre 

im In- und Ausland. Umfassende 

Aufarbeitungen des gesamten The-

menkreises hat Holger Fleischer im 

Jahr 2018 vorgelegt:

Eine Großkommentierung des gesamten Vorstandsrechts 

auf etwa 500 Druckseiten findet sich in der Neuauflage des 

Aktienrechts-Kommentars von Spindler/Stilz. Ihr Herzstück 

bilden die Erläuterungen zu § 76 AktG (Leitung der Aktien-

gesellschaft) und zu § 93 AktG (Sorgfaltspflicht und Verant-

wortlichkeit der Vorstandsmitglieder). Frische Impulse für die 

Praxis bieten beispielsweise die Ausführungen zum Reputa-

tionsmanagement und zu den Compliance-Pflichten des Vor-

stands. Weitere Informationen S. 12 f.

   Handelsvertreterrecht von 

Klaus J. Hopt 

Der Kommentar zum Handelsver-

treterrecht ist in der 6., neubearbei-

teten Auflage bei C.H. Beck in der 

Reihe Beck’sche Kurz-Kommentare 

erschienen. Die Neuauflage des 

bewährten Begleiters für Praktiker 

im Handelsvertreterrecht wurde 

bearbeitet von Klaus J. Hopt, eme-

ritierter Direktor des Instituts.

Weitere Informationen S. 36 f.

Wissenstransfer und Rechtsauskünfte
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Vorträge und Veranstaltungen für die Rechtspraxis

Vorträge für Standesbeamtinnen und Standesbeamte

Seit vielen Jahren unterstützen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler des Instituts Fortbildungsveranstaltungen 

für Standesbeamte – am Institut und deutschlandweit. Die 

Wissenschaftler tragen zu aktuellen Fragestellungen des In-

ternationalen Privatrechts sowie personenstandsrechtlichen 

Themen vor und führen die Standesbeamtinnen und Standes-

beamten in ausländische Rechtsordnungen ein. Im Jahr 2018 

setzte Lena-Maria Möller ihre Vortragsreihe zum islamischen 

Familienrecht bei den deutschen Standesbeamten fort. Vor 

dem Landesverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalts 

sprach sie über den Geltungsgrad von staatlichem und nicht-

staatlichem Familienrecht in Syrien. Für 2019 ist eine Fortbil-

dungsveranstaltung mit mehr als 70 Teilnehmern geplant.

Veranstaltungsreihen zu aktuellen Entwicklungen im chine-

sischen und im japanischen Recht

Das Kompetenzzentrum China des Instituts nimmt regelmäßig 

an der China Time teil. Im Rahmen dieser von der Stadt Ham-

burg initiierten Aktionstage veranstaltet Benjamin Pißler zu-

sammen mit der Handelskammer jährlich ein Symposium, bei 

dem sich Rechtsanwälte, im Chinageschäft tätige Juristen 

und Wissenschaftler zu neusten Entwicklungen im Rechtssy-

stem Chinas austauschen (vgl. S. 75 f.).

Das Kompetenzzentrum Japan veranstaltet gemeinsam mit 

der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung e.V. regelmä-

ßig ein Symposium, bei dem deutsche und japanische Wis-

senschaftler und Rechtspraktiker zu aktuellen Themen des 

japanischen Rechts vortragen (vgl. S. 63).

Symposien des Forums für Sportrecht, vgl. S. 78

Ziel des Forums ist es, regelmäßig aktuelle Fragestellungen 

des internationalen Sportrechts zu thematisieren und mit Ver-

tretern aus Sport, Wirtschaft und Wissenschaft zu diskutieren.

Forschung als Grundlage für Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes

Am 4. Dezember 2018 wurde der Fall SM (Algeria) v Entry 

Clearance Officer, UK Visa Section in der großen Kammer des 

Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg verhandelt. Es 

ging u.a. um die Frage des Status eines Kindes, das durch 

eine algerische Kafāla-Entscheidung in die Familie eines 

französischen Paares eingegliedert worden war. Die Europä-

ische Kommission und das am Verfahren beteiligte AIRE-Cen-

ter, eine NGO zur Förderung der Kenntnisse über das Europä-

ische Recht, hatten ihren Stellungnahmen zur Rechtsnatur 

der algerischen Kafāla einen Bericht von Nadjma Yassari zu-

grunde gelegt. Damit konnte dem Gericht nachgewiesen 

werden, dass die Kafāla eine gesetzlich geregelte Institution 

des algerischen Rechts ist, die sich von anderen rechtlichen 

Strukturen gleichen Namens in Nordafrika unterscheidet und 

zu Anerkennungszwecken als Funktionsäquivalent zur 

schwachen Adoption fungieren kann.

Erweiterung des Informationsportals zum Familienrecht in 
Syrien für Richter und Standesbeamte

In einem Forschungsprojekt mit geflüchteten Juristen aus Sy-

rien hat die Forschungsgruppe „Das Recht Gottes im Wandel“ 

am Institut einen systematischen Überblick über das syrische 

Familienrecht erstellt. Das Informationsportal wurde 2018 um 

Informationen zum irakischen Familienrecht erweitert und 

steht Richtern und Standesbeamten seit November 2018 im 

neuen Design unter www.familienrecht-in-nahost.de online 

zur Verfügung. Weitere Informationen S. 44.
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Rechtsauskünfte des Instituts
Das Institut erstattet im Auftrag von Gerichten Rechts-

auskünfte zum internationalen und ausländischen Recht. 

Hierdurch unterstützen die Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler deutsche Gerichte bei der Beurteilung von 

grenzüberschreitenden Rechtsfällen, in denen internationales 

und ausländisches Privatrecht, Handels-, Gesellschafts- und 

Wirtschaftsrecht sowie Verfahrensrecht anzuwenden sind. 

Zur Erteilung von Rechtsauskünften ist das Institut nicht ver-

pflichtet. Es übernimmt Aufträge jedoch gern, wenn seine For-

schungsaufgaben dies zulassen und der Gegenstand der An-

frage im wissenschaftlichen Interesse des Instituts liegt. Das 

Institut erfüllt mit seinen Rechtsauskünften ein nobile officium 

gegenüber der Allgemeinheit, indem es seine Kenntnisse in 

unparteiischer Weise dort zur Verfügung stellt, wo den Ge-

richten mangels eigener Sachkunde der Zugang zum auslän-

dischen Recht fehlt. Für das Institut stellt diese Auskunftstä-

tigkeit zu konkreten gerichtlichen Verfahren gleichzeitig eine 

Brücke von der Wissenschaft zur Rechtspraxis dar.

Im Jahr 2018 wurden 57 Rechtsauskünfte erstattet. Die im 

Vergleich zum Vorjahr (63 Gutachten) leicht gesunkene Zahl 

erklärt sich dadurch, dass nach der Emeritierung von Jürgen 

Basedow einige Referentenstellen noch nicht nachbesetzt 

wurden. 

Die Auskunftstätigkeit umfasst grundsätzlich alle Bereiche 

des ausländischen Zivil- sowie Zivilverfahrensrechts ein-

schließlich des Kollisionsrechts. Regelmäßiger Ausgangs-

punkt von Rechtsauskünften zu einem Sachverhalt mit Aus-

landsbezug ist die Klärung, welche Rechtsordnung über die 

fraglichen rechtlichen Beziehungen zwischen den Beteiligten 

entscheidet. In der Regel betreffen die bearbeiteten Rechts-

auskunftsersuchen überwiegend schuldrechtliche Fragestel-

lungen, hierbei insbesondere vertragliche und außervertrag-

liche Schuldverhältnisse. Einen weiteren Schwerpunkt bildet 

die Begutachtung persönlicher Rechtsbeziehungen im Be-

reich des Familien- und Erbrechts. Die restlichen Rechtsaus-

kunftsersuchen entfielen vor allem auf das ausländische Ge-

sellschaftsrecht sowie das internationale und ausländische 

Zivilverfahrens- und Insolvenzrecht.

Im Jahr 2018 erstattete Gutachten

Aus der Gutachtenpraxis

Seit einigen Jahren gewinnen Agrar- und Forstflächen als 

ethisch-ökologische Geldanlagen immer mehr Aufmerksam-

keit in der Gesellschaft. So stellen zunehmend auch deutsche 

Bürgerinnen und Bürger (ausländischen) Forstprojekten ihr 

Geld zur Verfügung und erhoffen sich möglichst hohe Rendite. 

Ein Landgericht legte dem Institut einen Fall vor, in dem ein 

Unternehmen, das sich auf den Aufbau und die Bewirtschaf-

tung von nachhaltigen Forstinvestments in Brasilien und den 

internationalen Absatz sowie die Verwertung der Hölzer spe-

zialisiert hat, mit einer deutschen Privatperson Verträge über 

den Erwerb und die Bewirtschaftung von Bäumen in Brasi-

lien geschlossen hat. Die Parteien vertraten gegensätzliche 

Ansichten zu der Frage, ob eine Eigentumsverschaffung an 

den Bäumen erfolgt ist.

Kurzbezeichnung des Referats                  

Common Law-Rechtsordnungen I  
(Vereinigtes Königreich, Kanada, Australien, Neuseeland) 9

Common Law-Rechtsordnungen II (Afrika-Referat) 1

Common Law-Rechtsordnungen III (Indien-Referat) 1

Niederlande-Referat 2

Schweiz-/Österreich-Referate 1

Südosteuropa-Referat 11

Griechenland-Referat 7

Polen-Referat 12

Referat für islamisches Recht 7

China-/Südostasien-Referat 3

USA-Referate 3

Insgesamt 57
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Das Gericht hatte daher beschlossen, Beweis zu folgender 

Frage zu erheben:

Kann nach brasilianischem Recht das Eigentum an Pflan-

zungen (insbesondere an Bäumen) vom Eigentum an Grund 

und Boden getrennt werden, wenn dies zwischen den je-

weiligen Eigentümern des Grund und Bodens und den je-

weiligen Eigentümern der Pflanzungen vertraglich verein-

bart worden ist?

Anwendbares Recht 

Nach den Regeln des Kollisionsrechts findet auf Rechte an 

einer Sache das Recht des Staates Anwendung, in dem sich 

die Sache befindet. Da es sich bei vorliegendem Vertragsge-

genstand um Bäume in Brasilien handelt, ist der Fall nach  

brasilianischem Sachenrecht zu beurteilen. Das brasilia-

nische Recht nimmt diese Verweisung aus Art. 43 Abs. 1 

EGBGB an. 

Unbewegliche und bewegliche Sachen im brasilianischen 
Sachenrecht

Das brasilianische Sachenrecht unterscheidet ebenso wie 

deutsches Recht grundsätzlich zwischen beweglichen und 

unbeweglichen Gütern. Danach zählen Bäume, die noch 

nicht gefällt wurden, aufgrund ihrer natürlichen Verbunden-

heit mit dem Boden, prinzipiell zu den unbeweglichen Gütern. 

Jedoch erkennt die brasilianische Rechtsprechung und Lite-

ratur – die französische Theorie der meubles par anticipati-

on rezipierend – eine weitere Kategorie von Gütern an: die 

antizipierten Mobiliargüter. Antizipierte Mobiliargüter sind 

Güter, die natürlicherweise oder künstlich mit dem Grund 

und Boden verbunden – und damit grundsätzlich unbeweg-

lich sind –, aber zur Trennung vom Grund und Boden be-

stimmt sind. So zählen beispielsweise Bäume, die zur Ro-

dung bestimmt sind, zu den antizipierten Mobiliargütern. 

Entscheidend für die Einordnung als antizipiertes Mobiliar-

gut ist der Zweck der Veräußerung. 

Antizipiertes Mobiliargut

Auch wenn Güter ursprünglich zur dauerhaften Verbindung 

in Grund und Boden eingefügt wurden, können diese Güter 

später zu antizipierten Mobiliargütern werden, wenn die Ver-

äußerung erfolgt, damit der Erwerber die Güter zu irgendei-

nem Zeitpunkt von der Hauptsache trennen kann. Die brasili-

anische Rechtsprechung wählte insoweit einen subjektiven 

Ansatz; maßgeblich ist der Wille der Vertragsparteien. Mit 

anderen Worten: Richtet sich der Vertragszweck auf die 

Trennung der Sache vom Grundstück, bewirkt dies die Ände-

rung der Sache von unbeweglich in beweglich. Antizipierte 

Mobiliargüter sind bei Vertragsschluss demnach rechtlich 

wie Mobiliargüter zu behandeln und nicht wie Immobilien.

Übereignung nach den Vorschriften für bewegliche Sachen

Weil antizipierte Mobiliargüter wie Mobilien und nicht wie 

Immobilien behandelt werden, gelten die Vorschriften für die 

Übereignung von Mobilien. Das Trennungs- und Abstrakti-

onsprinzip ist dem brasilianischen Recht unbekannt. Zur 

Übertragung des Eigentums an beweglichen Gütern bedarf 

es einer vertraglichen Vereinbarung und einer Übergabe 

oder eines Übergabesurrogates. Zu den Übergabesurrogaten 

zählt insbesondere die Vereinbarung eines Besitzkonstitutes. 

Der Verkäufer behält den Besitz in diesem Fall beispielsweise 

als Mieter oder Pächter. Die Möglichkeit der Ersetzung der 

Übergabe durch Vereinbarung eines Besitzkonstitutes be-

steht auch bei antizipierten Mobiliargütern. Müssten die Gü-

ter erst mobilisiert und tatsächlich übergeben werden, um 

einen Eigentumsübergang herbeizuführen, wäre das Rechts-

institut der antizipierten Mobiliargüter überflüssig.

Ergebnis

Das Eigentum an Pflanzungen (insbesondere an Bäumen) 

kann vom Eigentum an Grund und Boden getrennt übereignet 

werden, wenn die Pflanzungen im Zeitpunkt der Übereignung 

zur Trennung vom Grund und Boden bestimmt sind.

Sind Bäume eine bewegliche Sache?
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Februar 2018 – 

Reinhard Zimmermann erhält Universitätsmedaille der Uni-

versität zu Köln

Für seine herausragende Arbeit als Vorsitzender des exter-

nen Wissenschaftlichen Beirats der Universität zu Köln wur-

de Reinhard Zimmermann, Direktor am Max-Planck-Institut 

für ausländisches und internationales Privatrecht, am 16. 

Januar 2018 mit der Universitätsmedaille der Universität zu 

Köln ausgezeichnet.

In der Verleihungsurkunde, die Reinhard Zimmermann vom 

Rektor der Universität zu Köln im Beisein der Oberbürgermei-

sterin überreicht wurde, wird seine langjährige Tätigkeit als 

Vorsitzender des ersten Wissenschaftlichen Beirats der Uni-

versität gewürdigt. Zimmermann habe diesen Beirat zu einem 

wertvollen Ratgeber der Universität entwickelt und habe mit 

seiner Expertise „maßgeblich das wissenschaftliche Profil 

der Universität zu Köln geprägt“. 

März 2018 – 

Mareike Walter erhält Förderpreis der Esche Schümann 

Commichau Stiftung

Dr. Mareike Walter, ehemalige wissenschaftliche Assistentin 

am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Privatrecht, ist für ihre Dissertation mit dem Förderpreis der 

Esche Schümann Commichau Stiftung ausgezeichnet worden.

In ihrer Forschungsarbeit „Die Preisbindung der zweiten 

Hand“ nimmt Dr. Mareike Walter eine umfassende Neube-

wertung der Preisbindung vor, indem sie die ökonomische 

und kartellrechtliche Diskussion in den USA, Europa, 

Deutschland und der Schweiz untersucht. 

April 2018 – 

Denise Wiedemann mit Dissertationspreis der Universität 

Leipzig ausgezeichnet

Von der Juristenfakultät der Universität Leipzig und der Dr. 

Feldbausch-Stiftung Landau/Pfalz ist Dr. Denise Wiedemann, 

wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut für 

ausländisches und internationales Privatrecht, der Preis 

„Herausragende Dissertation des Jahres 2017 der Juristen-

fakultät der Universität Leipzig“ verliehen worden.

In ihrer Doktorarbeit „Die Vollstreckbarkeit – Entwicklung, 

Wirkungserstreckung und Qualifikation im System Brüssel Ia“ 

setzt sich Denise Wiedemann mit der grenzüberschreitenden 

Zwangsvollstreckung in der Europäischen Union auseinander. 

April 2018 – 

Promotionspreis der Université Panthéon-Assas (Paris II) für 

Samuel Fulli-Lemaire

Für seine Dissertation über den Einfluss gesellschaftlicher 

Entwicklungen auf das Internationale Privatrecht wurde 

Samuel Fulli-Lemaire, bis Oktober 2018 wissenschaftlicher 

Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches und in-

ternationales Privatrecht, ein Promotionspreis der Université 

Panthéon-Assas (Paris II) verliehen.

April 2018 – 

Eckart Bueren für den Best Academic Private Enforcement 

Article der Antitrust Writing Awards ausgezeichnet

Dr. Eckart Bueren, wissenschaftlicher Referent am Institut, 

hat gemeinsam mit Dr. Florian Smuda, Referent im ökono-

mischen Grundsatzreferat des Bundeskartellamtes, den An-

titrust Writing Award 2018 in der Kategorie Best Academic 

Private Enforcement Article erhalten.

Ausgezeichnet wurden die beiden Wissenschaftler für ihren 

Artikel „Suppliers to a sellers’ cartel and the boundaries of 

the right to damages in U.S. versus EU competition law“. In 

der wissenschaftlichen Analyse untersuchen Eckart Bueren 

und Florian Smuda Schadensersatzansprüche von Liefe-

ranten gegen Preiskartelle, eine Gruppe Geschädigter, die 

bisher eher stiefmütterlich behandelt wurde. 

Juni 2018 – 

Samuel Fulli-Lemaire erhält Promotionspreis des Comité 

français de droit international privé

Samuel Fulli-Lemaire erhielt im Juni eine weitere Auszeich-

nung für seine Dissertation: Das Comité français de droit in-

ternational privé verlieh ihm den Promotionspreis 2017. 

Juni 2018 – 

Otto-Hahn-Medaille der MPF für Denise Wiedemann

Auf der diesjährigen Jahresversammlung der Max-Planck-

Gesellschaft wurde Dr. Denise Wiedemann mit der Otto-

Hahn-Medaille für ihre Dissertation „Die Vollstreckbarkeit 

– Entwicklung, Wirkungserstreckung und Qualifikation im 

System Brüssel Ia“ ausgezeichnet.

Personalien 2018
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Die Otto-Hahn-Medaille wird jedes Jahr an junge Forsche-

rinnen und Forscher für herausragende wissenschaftliche 

Leistungen von der Max-Planck-Gesellschaft verliehen. 

Denise Wiedemann ist für ihre Dissertation bereits der Feld-

bausch-Preis 2017 verliehen worden.

Juli 2018 – 

Matthias Pendl erhält österreichischen Bankenverbands-

preis

Matthias Pendl, wissenschaftlicher Referent am Institut, 

wurde für seine Dissertation mit dem Preis des Verbandes 

österreichischer Banken und Bankiers 2018 ausgezeichnet. 

In seiner Dissertation beschäftigt sich Matthias Pendl mit der 

Verjährung von Schadenersatzansprüchen, die einer Kapital-

gesellschaft gegen pflichtvergessene Organmitglieder oder 

Abschlussprüfer zustehen. 

Mit dem traditionsreichen Preis zeichnet der Verband ös-

terreichischer Banken und Bankiers jährlich hervorragende 

wissenschaftliche Arbeiten im Bereich des Wirtschafts- und 

Bankrechts aus, die geeignet sind, das österreichische Bank-

wesen zu fördern.

Oktober 2018 – 

Samuel Fulli-Lemaire wird Maître de conférences an der 

Université Panthéon-Assas (Paris II)

Dr. Samuel Fulli-Lemaire ist am 1. September 2018 zum Maître 

de conférences en droit privé an der Université Panthéon-As-

sas (Paris II) ernannt worden. Er unterrichtet in den Fächern 

Schuldrecht, Familienrecht, Internationales Privatrecht, In-

ternationales Wirtschaftsrecht sowie Rechtskultur.

Samuel Fulli-Lemaire war von 2015 bis 2018 wissenschaft-

licher Referent in der Arbeitsgruppe von Institutsdirektor 

Prof. Dr. Reinhard Zimmermann. 

Oktober 2018 – 

Lena-Maria Möller in die Arab-German Young Academy of 

Sciences and Humanities aufgenommen

Dr. Lena-Maria Möller, wissenschaftliche Referentin am 

Institut, ist als neues Mitglied in die Arab-German Young 

Academy of Sciences and Humanities (AGYA) aufgenom-

men worden. Ihre Inauguration fand am 25. Oktober 2018 

auf der Jahreskonferenz der AGYA in Kairo statt. Die Arab-

German Young Academy of Sciences and Humanities ist 

2013 als Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie 

der Wissenschaften gegründet worden. Sie ist die erste bi-

laterale Wissenschaftsakademie weltweit und unterstützt 

mit ihrer Förderung den Austausch und die Kollaborati-

on zwischen herausragenden deutschen und arabischen 

Nachwuchswissenschaftler*innen aller Disziplinen. 

Oktober 2018 – 

Klaus J. Hopt mit Otto-Schmidt-Preis ausgezeichnet

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt, emeritierter Direktor 

des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internatio-

nales Privatrecht, hat den Otto-Schmidt-Preis für Veröffent-

lichungen im Internationalen Recht erhalten. Die Preisverlei-

hung fand im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt.

Mit dem Preis zeichnet die beim Verlag Dr. Otto Schmidt ein-

gerichtete Dr. Otto Schmidt Stiftung Autoren aus, die lang-

jährig auf dem Gebiet des europäischen und internationalen 

Rechts publiziert haben und dadurch die Internationalisie-

rung des Rechts gefördert und nachhaltig beeinflusst und zu 

einer Vernetzung des deutschen Rechts mit der internationa-

len Rechtsentwicklung beigetragen haben. 

Dezember 2018 – 

Matthias Pendl erneut für Dissertation ausgezeichnet

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens-

Universität Graz hat Matthias Pendl am 23. November 2018 

als Verfasser einer der besten im Studienjahr 2017/18 appro-

bierten Dissertationen ausgezeichnet. 

Dezember 2018 – 

Auszeichnung der Deutsch-Russischen Juristenvereinigung 

für Eugenia Kurzynsky-Singer

Die Deutsch-Russische Juristenvereinigung (DRJV) hat Euge-

nia Kurzynsky-Singer für ihre Habilitation „Transformation der 

russischen Eigentumsordnung. Eine vergleichende Analyse 

aus der Sicht des deutschen Rechts“ einen Sonderpreis zu-

erkannt. Er wurde ihr am 6. Dezember 2018 in Berlin feierlich 

verliehen.

Die DRJV verleiht seit 2011 jährlich gemeinsam mit dem 

Deutsch-Russischen Juristischen Institut (DRJI) und der 

Deutsch-Russischen Außenhandelskammer (AHK) den 

Deutsch-Russischen Juristenpreis, mit dem herausragende 

rechtsvergleichende Arbeiten zwischen Russland und den 

deutschsprachigen Ländern ausgezeichnet werden.
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Max Planck stellte Fragen, die die Welt verändert haben. 

Gleich mehrere Jubiläen haben 2018 an den Namensgeber 

der erfolgreichsten Wissenschaftsorganisation Deutschlands 

erinnert. Sein Geburtstag jährte sich zum 160. Mal. 1918 erhielt 

er den Nobelpreis für Physik. Vor 70 Jahren wurde die Max-

Planck-Gesellschaft gegründet. Anlässlich des Max-Planck-

Tages am 14. September 2018 lud das Max-Planck-Institut für 

ausländisches und internationales Privatrecht gemeinsam 

mit den beiden anderen Hamburger Max-Planck-Instituten 

Schülerinnen und Schüler sowie interessierte Bürgerinnen 

und Bürger der Hansestadt dazu ein, Forschung live zu erle-

ben und verwandelte den historischen Salonwagen Hanseat 

in einen mobilen Hörsaal.

Auf 40-minütigen Rundfahrten mit jeweils drei Stationen er-

zählten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Flying 

Professors von ihrer Forschungsarbeit. Jeder Vortrag musste 

zwischen zwei Stationen gehalten werden und durfte nicht 

länger als zehn Minuten dauern. Dann hielt die U-Bahn, ein 

neuer Flying Professor stieg ein und ergriff das Wort. Das 

Max-Planck-Institut für Privatrecht wurde vom geschäftsfüh-

renden Direktor Prof. Dr. Reinhard Zimmermann, dem Direk-

tor Prof. Dr. Holger Fleischer, Dr. Lena-Maria Möller von der 

Forschungsgruppe zum Recht islamischer Länder sowie der 

Doktorandin Jennifer Trinks vertreten. Ausgehend von Fra-

gestellungen wie: „Wozu dient Rechtsvergleichung?“, „Wie 

unterscheidet sich Grundlagenforschung von angewandter 

Forschung?“ oder „Verletzt mein Handy Menschenrechte?“ 

präsentierten sie ihre wissenschaftlichen Themen. 

Reinhard Zimmermann stellte 

die zentralen Forschungsge-

biete des Instituts vor und be-

tonte die unverzichtbare Rolle 

internationaler Kooperationen 

für die moderne Privatrechts-

wissenschaft. Den Sinn der 

Erforschung unterschiedlicher Rechtsordnungen nach ihren 

jeweiligen Lösungswegen illustrierte er anhand aktueller 

gesellschaftlicher Entwicklungen, wie etwa der Leihmutter-

schaft oder der Anerkennung von zwischen gleichgeschlecht-

lichen Partnern geschlossenen Ehen. Mit der Frage, ob es in 

Zukunft nicht ein einheitliches Privatrecht für die gesamte EU 

geben sollte, lud er das Publikum zum Dialog ein. 

Holger Fleischer erklärte die 

Rolle der Menschenrechte im 

Zusammenhang mit der Her-

stellung von Mobiltelefonen. 

Die dafür notwendigen wert-

vollen Mineralstoffe werden 

in etlichen Regionen der Welt 

durch Kinderarbeit abgebaut und illegal von bewaffneten Mi-

lizen gehandelt, wodurch es zu  massiven Menschenrechts-

verletzungen kommt. Die UN, die EU und viele Staaten haben 

Wissenschaft in Bewegung 
Die Flying Professors machten am Max-Planck-Tag einen historischen 
U-Bahnwagen zum mobilen Hörsaal
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Regeln geschaffen, um diesen illegalen Handel zu unterbin-

den. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts 

haben diese auf ihre Wirkung untersucht, um eine Grundlage 

für zukünftige Gesetze zu schaffen. 

Lena-Maria Möller machte mit 

Beispielen aus dem islamisch 

geprägten Rechtskreis an-

schaulich, auf welche Fragen 

die Forschung zum internati-

onalen Privatrecht Antworten 

geben kann: Was geschieht 

mit in Deutschland gelegenen Immobilien saudi-arabischer 

Eigentümer im Erbfall? Welches Recht kommt zur Anwen-

dung, wenn sich ein dauerhaft in Dubai lebendes deutsches 

Ehepaar scheiden lässt? Auf welcher rechtlichen Basis kön-

nen in islamischen Ländern getroffene Adoptions- und Pfleg-

schaftsvereinbarungen von deutschen Gerichten anerkannt 

werden?

Jennifer Trinks gab einen 

Einblick in die rechtliche Di-

mension von Lottotippgemein-

schaften in Deutschland und 

weltweit: Was ist, wenn ein 

Mitglied zehn Euro einzah-

lt, während die anderen nur 

jeweils fünf Euro in den gemeinsamen Topf werfen? Welche 

Konsequenzen treffen eine für die Abgabe des Lottoscheins 

zuständige Person, falls sie dies vergisst und die getippten 

Zahlen gezogen werden? Hintergrund dieses Themas ist ein 

international angelegtes Forschungsprojekt, das die Gesetze 

und Vorschriften beleuchtet, denen Personengesellschaften 

unterworfen sind.

Die Gäste des Hanseat hatten Gelegenheit, Fragen zu stellen, 

was insbesondere die anwesenden Schülerinnen und Schüler 

ausgiebig taten. Sie entdeckten Anknüpfungspunkte zu ihren 

Schulfächern ebenso wie zu den großen Themen unserer 

Zeit. Manche fanden Anregungen für ihre Berufswünsche.

Als Ehrengast begleitete Katharina Fegebank, Hamburgs 

Zweite Bürgermeisterin und Senatorin in der Behörde für 

Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung eine Runde der 

Flying Professors. Sie zeigte sich begeistert: „Wir sind stolz 

auf unsere drei Max-Planck-Institute. Ihre Arbeit ermöglicht 

es uns, dass wir heute schon Antworten auf die Fragen von 

Morgen haben, und trägt mit ihrer herausragenden Grundla-

genforschung deutlich zum internationalen Renommee des 

Wissenschaftsstandorts Hamburg bei.“ Für das Engagement 

der Flying Professors bedankte sich die Zweite Bürgermeiste-

rin mit einem Senatsempfang. In ihrem Grußwort hob sie die 

Bedeutung direkter Wissenschaftskommunikation hervor:

„Von dieser Art der Wissensvermittlung 
brauchen wir in Zukunft noch viel mehr!“

„Die juristischen Vorträge haben mich 
darin bestärkt, später einmal etwas mit 
Recht und Politik zu machen.“
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Der Arbeitskreis Gesundheit (AK Gesundheit) organisiert 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts ver-

schiedene Angebote rund um die betriebliche Gesundheits-

förderung. Dabei stehen körperliche und geistige Fitness im 

Vordergrund sowie die Vermittlung der Freude an der Be-

wegung. Im Kreis von Kolleginnen und Kollegen gemeinsam 

Bewegungsangebote wahrzunehmen, fördert einerseits die 

gesundheitliche Stabilität und senkt andererseits den Stress-

pegel durch Kommunikation und Interaktion auf nichtberuf-

licher Ebene.

Laufwettbewerbe

Im Jahr 2018 gab es insgesamt drei Lauf-Wettbewerbe: Im 

Mai fand unser 1. Alsterlaufwettkampf statt. Ziel der von dem 

AK Gesundheit initiierten Aktion war es, innerhalb von zwei 

Wochen so viele Runden wie möglich um die Alster zu laufen. 

Mit sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden 36 Run-

den – und damit 266,4 Kilometer – erlaufen.

Im Juni gingen sieben Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter beim HSH-Nordbank-Run an den Start und 

absolvierten mit viel Spaß den Spendenlauf durch 

die Hafencity. Das Team „Max-Planck – Recht fit!“ 

setzte sich aus Teilnehmern aus allen Bereichen 

des Instituts zusammen. 

Im Herbst startete der AK Gesundheit einen zweiten 

MPI-Alsterlaufwettkampf. Dieser löste  ein wahres 

„Lauffieber“ am Institut aus, so dass am Ende 16 

Läufer und ein Hund insgesamt 146 Runden – und 

damit 1.080,4 Kilometer absolvierten.

Kurse im Institut

Auch für „indoor“ organisierte der AK Gesundheit ein um-

fangreiches Angebot: So finanzierte die Techniker Kranken-

kasse zwei Mittagspausenprogramme „Rücken-Fit“ mit pro-

fessionellen Trainern für unser Mitarbeiter.  Außerdem 

konnte das zweiwöchentliche Rückenmassageangebot für 

Selbstzahler fortgeführt werden. 

Gesundheitstag

Letzter Höhepunkt des Sportjahres war der Gesundheitstag 

zum Thema „Recht fit gegen Stress“. Er wurde am 22. No-

vember 2018 vom Geschäftsführenden Direktor Professor 

Zimmermann im Beisein vieler interessierter Kolleginnen und 

Kollegen eröffnet.

Auf der Fitnessmeile wurden Entspannungscoaching, Mus-

keltonusmessung und ein Skiergometer mit Beratung durch 

Gesundheitsexperten angeboten. Abgerundet wurde das 

Programm durch Vorträge zu den Themen „Muss es erst 

wehtun, bis man sich ernst nimmt?“ und „Stressabbau durch 

Atemtechniken“ sowie einen aktiven Vortrag „Progressive 

Muskel Relaxation (PMR)“ mit anschließender Entspan-

nungsübung.

Betriebliche Gesundheitsförderung am Institut
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Auch im Jahr 2018 begrüßte das Institut eine Vielzahl von Be-

suchergruppen. Eine Auswahl stellen wir hier vor.

Delegation des Rechtsinstituts der Mongolischen Staatsuni-

versität (MSU), des Justizministeriums und des Obersten Ge-

richtsrats der Mongolei

Zu Beginn des Jahres im Januar besuchte eine sechsköpfige 

Delegation aus der Mongolei in Begleitung eines Dolmet-

schers das Institut. Nach einem Vortrag von Dr. Jan-Peter 

Schmidt über das Thema „Die Kodifizierung des Handels-

rechts in historisch-vergleichender Betrachtung“ führte Clau-

dia Holland die Gruppe durch die Bibliothek.

 

Besuch des Staatsministers und Bundestagsabgeordneten 

Niels Annen

Im März konnte der Geschäftsführende Direktor Reinhard 

Zimmermann Niels Annen in seiner Funktion als Abgeordne-

ter der SPD für den Kreis Eimsbüttel am Institut empfangen. 

Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP)

Im Oktober besuchten 25 Studierende aus ganz Europa im 

Rahmen des „Programme in European Private Law for Post-

graduates“ (PEPP) das Institut. Das Projekt, das von Frau Prof. 

Bettina Heiderhoff an der Universität Münster koordiniert 

wird, hat sich zum Ziel gesetzt, die Kompetenzen der Teilneh-

mer im Bereich des Europäischen Privatrechts zu stärken. Die 

Studierenden hörten Vorträge verschiedener Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler.  

Studenten der Bucerius Law School

Im Oktober begrüßte Institutsdirektor Reinhard Zimmermann 

eine Gruppe von ca. 30 Studierenden der Bucerius Law 

School am Institut. Die Studierenden konnten sich so vor Ort 

ein Bild von den Forschungsprojekten des Instituts machen. 

 

Chinesische Besuchergruppe

Mitte November stellte Knut Benjamin Pißler das Chinareferat 

einer Gruppe von 25 Wissenschaftlern aus China vor. Im An-

schluss besuchten sie die Bibliothek.  

Besuchergruppen Betriebliche Gesundheitsförderung am Institut
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Die Arbeit des Instituts wird durch Drittmittel unterstützt. 

Diese zusätzlichen Mittel erlauben es uns unter anderem, 

besondere Forschungsprojekte und Veranstaltungen durch-

zuführen sowie einem bestimmten Zweck gewidmete Stipen-

dien zu vergeben.

Wir bedanken uns daher sehr herzlich bei allen Drittmittelge-

bern, die unsere Arbeit im Jahr 2018 unterstützt haben:

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Förderung des Forschungsprojektes zum Familienrecht in 

Syrien und dem Irak: Theoretische Grundlagen und gelebte 

Praxis. 

Seit 2016 besteht in der Forschungsgruppe zum Recht isla-

mischer Länder unter Leitung von Nadjma Yassari ein Projekt 

zum Familienrecht in Syrien, das vom Bundesministerium der 

Justiz und für Verbraucherschutz finanziell unterstützt wird. 

Gemeinsam mit aus Syrien geflüchteten Juristen, die im 

Rahmen eines Praktikums in der Forschungsgruppe tätig 

waren, erfassen die Wissenschaftler die Rechtslage in Sy-

rien und erarbeiten so Hilfestellungen für deutsche Gerichte 

und Behörden, die beispielsweise im Rahmen von Familien-

zusammenführungen vor konkrete Fragen zum gegenwärtig 

geltenden Familienrecht in Syrien gestellt werden. Diese 

Informationen sind öffentlich auf einem Webportal unter  

www.familienrecht-in-nahost.de abrufbar. Mehr Informatio-

nen zum Projekt: S. 44

Max-Planck-Förderstiftung 

Die Max-Planck-Förderstiftung ist die private, unabhängige 

und gemeinnützige Selbstorganisation von Förderern der 

Spitzenforschung der Max-Planck-Gesellschaft.

Anschubfinanzierung für die Forschungsgruppe „Das Recht 

Gottes im Wandel – Rechtsvergleichung im Familien- und 

Erbrecht islamischer Länder“ (vgl. S. 41 ff.)

Bis Anfang 2016 wurde die Forschungsgruppe von der Max-

Planck-Gesellschaft gefördert. Eine weitere Verlängerung 

der MPG-Forschungsgruppe war trotz deren erfolgreicher 

Arbeit nicht möglich. Dank großzügiger Spenden seitens 

der Max-Planck-Förderstiftung und von Traudl Engelhorn- 

Vechiatto, Förderndem Mitglied der Max-Planck-Gesell-

schaft, konnte die Forschungsgruppe seither dennoch ihre 

erfolgreiche Arbeit mit einem erweiterten Personalbestand 

fortsetzen. Inzwischen wurde eine von Drittmitteln unabhän-

gige Verstetigung der Forschungsgruppe erreicht, die seit 

2018 sukzessive greift.

Forschungsförderung des Gesellschafts- und Unterneh-

mensrechts, insbesondere Recht von Familienunternehmen 

(vgl. S. 74)

Am 20./21. September 2018 fand am Institut eine interdiszipli-

näre Konferenz zum Generalthema „Finanzierung von Famili-

enunternehmen“ statt. Unter der Leitung von Institutsdirektor 

Holger Fleischer und Stefan Prigge, Professor an der Ham-

burg School of Business Administration und Forschungsleiter 

am Institut für Mittelstandsforschung, fanden sich bereits 

zum zweiten Mal Managementforscher und Gesellschafts-

rechtler aus Wissenschaft und Praxis zusammen, um über 

die Fächergrenzen hinweg über Fragen zu Recht und Ma-

nagement von Familienunternehmen zu diskutieren. Die 

Konferenz wurde – wie bereits 2017 – von der Max-Planck-

Förderstiftung unterstützt.

Joachim Herz Stiftung 

Die Joachim Herz Stiftung versteht sich als Wegbereiter für 

die Bildung. Die Schwerpunkte der operativen Stiftungsarbeit 

liegen in den drei Programmbereichen „Wirtschaft verstehen 

& gestalten“, „Naturwissenschaften begreifen“ und „Per-

sönlichkeitsbildung stärken“. Seit 2017 unterstützt sie zudem 

Forschungsprojekte in den Themenfeldern Medizin und 

Recht.

Die Herzstiftung unterstützt das auf mehrere Jahre angelegte 

Forschungsprojekt der Arbeitsgruppe von Prof. Fleischer 

zur Comparative Corporate Social Responsibility, in dem die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die rechtlichen 

Grundlagen gesellschaftlicher Verantwortung von Unterneh-

men in Deutschland, Europa und der Welt untersuchen.

Die Herz Stiftung unterstützt das Vorhaben u.a. durch die 

Finanzierung von einer Doktorandenstelle und zwei wissen-

schaftlichen Veranstaltungen.

Drittmittel
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Statistische Angaben zum Personal

Stand 31.12.2018 Gesamt Vollzeit Teilzeit

Wissenschaftlicher Bereich

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 23 22 1

Nachwuchswissenschaftler*innen 25 13 12

Wissenschaftliche Hilfskräfte 23 0 23

Servicebereiche und Infrastruktureinrichtungen

Bibliothek 18 14 4

IT 4 4 0

Forschungskoordination/Öffentlichkeitsarbeit 6 0 6

Redaktionen/Lektorate 13 4 9

Sekretariate 6 3 3

Verwaltung 16 5 11

Haustechnik 2 2 0

Auszubildende 4 4 0

Beschäftigte am Institut insgesamt 140 71 69
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